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Das	 ziel	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	(1)	 besteht	 darin,	 fortschritte	 im	 hinblick	 auf	 einen	 echten	
Binnenmarkt	für	Dienstleistungen	zu	erreichen,	so	dass	im	größten	sektor	der	europäischen	wirtschaft	
sowohl	die	unternehmen	als	auch	die	Verbraucher	den	vollen	nutzen	aus	seinen	möglichkeiten	ziehen	
können.	 Durch	 die	 unterstützung	 der	 Entwicklung	 eines	 wahrhaft	 integrierten	 Binnenmarktes	 für	
Dienstleistungen	 trägt	 die	 richtlinie	 dazu	 bei,	 das	 beträchtliche	 potenzial	 im	 hinblick	 auf	
wirtschaftswachstum	 und	 die	 schaffung	 von	 Arbeitsplätzen	 im	 Dienstleistungssektor	 in	 Europa	 zu	
realisieren.	Aus	diesem	grund	bildet	die	Dienstleistungsrichtlinie	ein	zentrales	Element	der	erneuerten	
lissabon-strategie	für	wachstum	und	Arbeitsplätze	(2).	überdies	unterstützt	sie	durch	die	festschreibung	
der	Verwaltungsvereinfachung	auch	das	programm	zur	besseren	rechtsetzung	(3).

Die	 Dienstleistungsrichtlinie	 stellt	 einen	 großen	 fortschritt	 dar	 bei	 dem	 Bemühen,	 dass	 sowohl	 die	
Erbringer	als	auch	die	Empfänger	von	Dienstleistungen	leichter	von	den	in	Artikeln	43	und	49	des	Vertrags	
zur	gründung	der	Europäischen	gemeinschaft	garantierten	grundfreiheiten	–	dem	niederlassungsrecht	
und	dem	freien	Dienstleistungsverkehr	über	die	grenzen	hinweg	–	profitieren.	zur	Erreichung	dieses	ziels	
wird	mit	den	Bestimmungen	der	richtlinie	eine	Vereinfachung	der	Verwaltungsverfahren,	der	Abbau	von	
hindernissen	 für	 Dienstleistungen	 sowie	 die	 stärkung	 des	 gegenseitigen	 Vertrauens	 zwischen	 den	
mitgliedstaaten	und	des	Vertrauens	von	Dienstleistungserbringern	und	Verbrauchern	in	den	Binnenmarkt	
angestrebt.

Die	richtlinie	findet	auf	eine	große	Bandbreite	von	Dienstleistungen	Anwendung.	ihre	Bestimmungen	
beruhen	im	hohen	maße	auf	der	rechtsprechung	des	Europäischen	gerichtshofes	im	hinblick	auf	die	
niederlassungsfreiheit	und	den	freien	Dienstleistungsverkehr,	und	sie	ergänzt	bestehende	instrumente	
der	gemeinschaft,	die	weiterhin	vollständig	anwendbar	bleiben.

neben	 der	 forderung	 an	 die	 mitgliedstaaten	(4),	 konkrete	 rechtsetzende	 maßnahmen	 zu	 ergreifen,	
werden	die	mitgliedstaaten	in	der	richtlinie	aufgefordert,	eine	Vielzahl	von	praktischen	maßnahmen,	
wie	 zum	 Beispiel	 einheitliche	 Ansprechpartner	 für	 Dienstleistungserbringer,	 elektronische	Verfahren	
und	Verwaltungszusammenarbeit,	einzuführen.	überdies	werden	durch	die	richtlinie	auch	innovative	
instrumente,	 wie	 die	 überprüfung	 von	 Anforderungen	 in	 der	 nationalen	 gesetzgebung	 und	 das	
Verfahren	der	gegenseitigen	Evaluierung,	eingeführt.	sofern	sie	ordnungsgemäß	umgesetzt	werden,	
setzen	 diese	 unterschiedlichen	 instrumente	 die	 weiterentwicklung	 des	 Binnenmarktes	 für	
Dienstleistungen	 deutlich	 über	 den	 umsetzungstermin	 für	 die	 richtlinie	 hinaus	 fort.	 Es	 steht	 außer	
frage,	 dass	 die	 Dienstleistungsrichtlinie	 nicht	 nur	 einen	 einmaligen	 Akt	 der	 umsetzung	 erfordert,	
sondern	 auch	 einen	 dynamischen	 prozess	 auslösen	 wird,	 dessen	 Vorteile	 sich	 im	 laufe	 der	 Jahre	
entwickeln	werden.

überdies	 ist	 es	 auch	 wichtig	 zu	 betonen,	 dass	 die	 richtlinie	 die	 rechte	 der	 Empfänger	 von	
Dienstleistungen,	 insbesondere	 von	 Verbrauchern,	 verbessern	 wird	 und	 dass	 damit	 konkrete	
maßnahmen	festgelegt	werden,	um	eine	Qualitätspolitik	auf	dem	gebiet	der	Dienstleistungen	in	ganz	
Europa	zu	entwickeln.	

zur	 Erreichung	 der	 ziele	 der	 richtlinie	 ist	 eine	 vollständige	 und	 rechtzeitige	 umsetzung	 der	
Dienstleistungsrichtlinie	von	grundlegender	Bedeutung.	Aus	diesem	grund	kam	der	Europäische	rat	
auf	 seinem	 gipfel	 im	 märz	 2007	 zu	 folgender	 schlussfolgerung:	 „Die	 vor	 kurzem	 angenommene	
Dienstleistungsrichtlinie	ist	ein	entscheidendes	instrument	zur	Erschließung	des	gesamten	potenzials	
des	europäischen	Dienstleistungssektors.	Der	vollständigen,	kohärenten	und	rechtzeitigen	umsetzung	
der	 Bestimmungen	 dieser	 richtlinie	 sollte	 konsequent	 hohe	 priorität	 eingeräumt	 werden.“	 Die	
vollständige	 und	 rechtzeitige	 umsetzung	 der	 richtlinie	 wird	 den	 mitgliedstaaten	 auch	 dabei	 helfen,	
ihre	nationalen	Verwaltungen	sowie	ihre	regulierungssysteme	zu	modernisieren.	Die	richtlinie	wurde	

(1)	richtlinie	2006/123/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	12.	Dezember	2006	über	Dienstleistungen	
im	Binnenmarkt,	ABl.	l	376	vom	27.12.2006,	s.	36.	
(2)	mitteilung	der	kommission	„zusammenarbeit	für	wachstum	und	Arbeitsplätze	–	Ein	neubeginn	für	die	strategie	von	
lissabon“,	kom(2005)	24	vom	2.2.2005.
(3)	 mitteilung	 der	 kommission	„strategische	 überlegungen	 zur	Verbesserung	 der	 rechtsetzung	 in	 der	 Europäischen	
union“,	kom(2006)	689	vom	14.11.2006.
(4)	Das	Abkommen	über	den	Europäischen	wirtschaftsraum	(Ewr-Abkommen)	erweitert	den	Binnenmarkt	auf	die	drei	
EftA-staaten	island,	liechtenstein	und	norwegen.	Die	im	vorliegenden	handbuch	festgelegte	unterstützung	ist	auch	
für	diese	staaten	gedacht.
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am	 12.	 Dezember	 2006	 verabschiedet	 und	 muss	 von	 den	 mitgliedstaaten	 drei	 Jahre	 nach	 ihrer	
Veröffentlichung,	d.	h.	bis	spätestens	zum	28.	Dezember	2009,	umgesetzt	werden.

Die	 umsetzung	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	 bildet	 eine	 beträchtliche	 herausforderung	 für	 die	
mitgliedstaaten	 und	 erfordert	 umgehende	 und	 ernsthafte	 Anstrengungen.	 unter	 Berücksichtigung	
ihres	weiten	Anwendungsbereichs	und	der	großen	Bandbreite	der	von	ihr	abgedeckten	themen	sowie	
der	 neuheit	 des	 Ansatzes	 und	 der	 Vielzahl	 der	 umzusetzenden	 maßnahmen	 ist	 klar,	 dass	 die	 enge	
zusammenarbeit	und	partnerschaft	zwischen	der	kommission	und	den	mitgliedstaaten	in	diesem	fall	
besonders	wichtig	sein	wird.	Daher	–	und	auch	im	Einklang	mit	ihrer	allgemeinen	politik	zur	besseren	
Anwendung	des	gemeinschaftsrechts	–	hat	die	kommission	 ihre	unterstützung	angeboten	und	sich	
verpflichtet,	 mit	 den	 mitgliedstaaten	 während	 des	 gesamten	 umsetzungsprozesses	 eng	
zusammenzuarbeiten.	 Dies	 soll	 zur	 korrekten	 und	 einheitlichen	 umsetzung	 und	 Anwendung	 der	
richtlinie	 durch	 alle	 mitgliedstaaten	 und	 zur	 schaffung	 gleicher	 wettbewerbsbedingungen	 für	 die	
Erbringer	 und	 Empfänger	 von	 Dienstleistungen	 beitragen.	 Dabei	 dürfte	 es	 besonders	 hilfreich	 sein,	
probleme	in	einer	frühen	phase	zu	erkennen	und	zu	behandeln.

Das	 vorliegende	„handbuch	 zur	 umsetzung“	 will	 den	 mitgliedstaaten	 technische	 unterstützung	 im	
umsetzungsprozess	an	die	hand	geben	und	ist	Bestandteil	konkreter	Begleitmaßnahmen,	mit	denen	
die	kommission	die	mitgliedstaaten	unterstützen	möchte.	Es	ist	auch	teil	der	reaktion	der	kommission	
auf	das	Ersuchen	des	rates	auf	der	tagung	vom	29.	und	30.	mai	2006,	in	dem	um	unterstützung	der	
mitgliedstaaten	bei	der	umsetzung	dieser	richtlinie	gebeten	wurde	(5).	Das	vorliegende	handbuch	ist	
weder	erschöpfend	noch	rechtlich	verbindlich	und	schreibt	keinen	bestimmten	weg	der	umsetzung	
vor.	 Es	 versucht	 vielmehr,	 angemessene	 methoden	 zur	 umsetzung	 zu	 beschreiben,	 und	 lenkt	 die	
Aufmerksamkeit	 auf	 wichtige	 themen	 im	 umsetzungsprozess.	 Es	 beruht	 auf	 den	 vorläufigen	
Erörterungen	 mit	 den	 mitgliedstaaten	 und	 versucht,	 fragen	 zu	 beantworten,	 die	 von	 diesen	 bereits	
aufgeworfen	 worden	 sind	 bzw.	 die	 sehr	 wahrscheinlich	 zu	 erwarten	 sind.	 im	 laufe	 des	
umsetzungsprozesses	werden	sicherlich	noch	mehr	fragen	aufgeworfen	werden,	und	erforderlichenfalls	
wird	das	vorliegende	handbuch	zu	einem	späteren	zeitpunkt	ergänzt	werden.

1 Allgemeine FrAgen

1.1 Die Beziehung zwischen der richtlinie und dem eg-Vertrag

wie	jede	andere	Bestimmung	des	sekundärrechts	muss	die	Dienstleistungsrichtlinie	im	zusammenhang	
mit	den	primärrechtsvorschriften,	d.	h.	dem	Vertrag	zur	gründung	der	Europäischen	gemeinschaft	(Eg-
Vertrag),	 sowie	 insbesondere	 mit	 den	 Binnenmarktfreiheiten	 gesehen	 werden.	 Die	 richtlinie	 ist	 in	
diesem	zusammenhang	auszulegen	und	umzusetzen.	

Auch	sollte	klar	sein,	dass	Angelegenheiten,	die	aus	dem	Anwendungsbereich	der	Dienstleistungsrichtlinie	
ausgenommen	 sind,	 weiterhin	 vollständig	 dem	 Eg-Vertrag	 unterliegen.	 selbstverständlich	 fallen	 die	
ausgenommenen	 Dienstleistungen	 auch	 in	 zukunft	 unter	 die	 niederlassungsfreiheit	 und	 die	
Dienstleistungsfreiheit.	Die	nationalen	rechtsvorschriften,	die	diese	Dienstleistungen	regeln,	müssen	
im	Einklang	mit	den	Artikeln	43	und	49	des	Eg-Vertrags	stehen,	und	die	prinzipien,	die	der	Europäische	
gerichtshof	(Eugh)	auf	der	grundlage	der	Anwendung	dieser	Artikel	entwickelt	hat,	müssen	beachtet	
werden.	Es	obliegt	den	mitgliedstaaten	selbst,	sicherzustellen,	dass	ihre	rechtsvorschriften	im	Einklang	
mit	dem	Eg-Vertrag	in	der	Auslegung	durch	den	Eugh	stehen.	Die	kommission	wird	auch	weiterhin	ihre	
rolle	als	hüterin	der	Verträge	wahrnehmen	und	die	mitgliedstaaten	bei	dieser	Aufgabe	unterstützen.

1.2 Umsetzungsmethode

Die	umsetzung	der	Dienstleistungsrichtlinie	wird	es	erforderlich	machen,	dass	die	mitgliedstaaten	eine	
kombination	 aus	 legislativen	 und	 nichtlegislativen,	 d.	h.	 organisatorischen	 oder	 praktischen,	
maßnahmen	 ergreifen.	 Die	 richtlinie	 bildet	 ein	 horizontales	 instrument,	 das	 eine	 große	 Bandbreite	
unterschiedlicher	Dienstleistungen	abdeckt	und	das	wahrscheinlich	eine	erhebliche	Anzahl	nationaler	
rechtsvorschriften	 und	 regulierungen	 beeinflussen	 wird.	 Aus	 diesem	 grund	 und	 insoweit	 die	
umsetzung	 durch	 gesetzgebung	 betroffen	 ist,	 werden	 die	 mitgliedstaaten	 wahrscheinlich	 eine	
mischung	aus	spezifischen	und	horizontalen	legislativen	maßnahmen	in	Betracht	ziehen	müssen,	die	

(5)	 Erklärungen	 im	 Dokument	 des	 rates	 nr.	 11296/06	 vom	 14.7.2006	 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/06/
st11/st11296-ad01.de06.pdf ).
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die	 änderung	 bestehender	 rechtsvorschriften	 sowie	 die	 Verabschiedung	 neuer	 spezifischer	
rechtsvorschriften	und	horizontaler	„rahmenvorschriften“	umfassen.

1.2.1 Gesetzgebung zur Umsetzung

Auf	der	grundlage	der	rechtsprechung	des	Eugh	ist	klar,	dass	„um	die	volle	Anwendung	von	richtlinien	
nicht	 nur	 in	 tatsächlicher,	 sondern	 auch	 in	 rechtlicher	 hinsicht	 zu	 gewährleisten,	 [müssen	 die	
mitgliedstaaten]	 einen	 eindeutigen	 rechtlichen	 rahmen	 auf	 dem	 betreffenden	 gebiet	 vorsehen“,	 so	
„dass	der	einzelne	seine	rechte	erkennen	und	sich	vor	den	nationalen	gerichten	auf	sie	berufen	kann“	(6).	
Dies	 bedeutet,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 nationale	 Bestimmungen	 verbindlichen	 charakters	 schaffen	
müssen,	 so	 dass	 sich	 die	 Erbringer	 und	 Empfänger	 von	 Dienstleistungen	 auf	 die	 ihnen	 durch	 die	
Dienstleistungsrichtlinie	gewährten	rechte	stützen	können.

Einige	der	Artikel	könnten	durch	änderungen	bestehender	rechtsvorschriften	umgesetzt	werden.	so	
könnten	beispielsweise	die	Artikel	betreffend	die	genehmigungsregelungen	in	einigen	mitgliedstaaten	
durch	 die	 änderung	 nationaler	 Vorschriften	 auf	 dem	 gebiet	 der	 Verwaltungsverfahren	 umgesetzt	
werden.	in	anderen	fällen,	insbesondere	im	zusammenhang	mit	den	Artikeln,	die	allgemeine	prinzipien	
festlegen,	wie	z.	B.	Artikel	16	oder	20,	sollten	neue	horizontale	rahmenvorschriften	in	Betracht	gezogen	
werden	(7).

rechtsvorschriften	auf	der	angemessenen	Ebene	mit	horizontalem	charakter	könnten	insbesondere	als	
Auffangvorschriften	 in	Bezug	auf	Bestimmungen	 in	spezifischen	Bereichen	notwendig	sein,	die	dem	
prüfenden	Blick	entgangen	sind,	sowie	um	sicherzustellen,	dass	neu	entstehende	Dienstleistungen,	die	
in	der	zukunft	auf	nationaler	Ebene	reguliert	werden,	ebenfalls	abgedeckt	sind.	Dabei	ist	klar,	dass	die	
mitgliedstaaten,	sollten	sie	sich	dafür	entscheiden,	die	richtlinie	bzw.	bestimmte	Artikel	der	richtlinie	
mit	 hilfe	 horizontaler	 rechtsvorschriften	 umzusetzen,	 sicherstellen	 müssen,	 dass	 diese	 Vorrang	 vor	
anderen	spezifischen	rechtsvorschriften	haben.

überdies	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 unter	 umständen	 auch	 ihre	 bestehenden	 spezifischen	
rechtsvorschriften	anpassen,	deren	modifizierung	oder	Abschaffung	die	richtlinie	explizit	fordert.	Dies	
betrifft	 beispielsweise	 die	 Artikel	 9,	 14	 und	 15	 im	 hinblick	 auf	 spezifische	 Anforderungen,	 die	 die	
niederlassungsfreiheit	beschränken.	weitere	Beispiele	dafür	sind	die	Artikel	24	und	25	zur	kommerziellen	
kommunikation	in	den	reglementierten	Berufen	und	multidisziplinären	tätigkeiten.

Den	 rechtsvorschriften,	 die	 spezifische	 regeln	 für	 Dienstleistungserbringer,	 die	 in	 anderen	
mitgliedstaaten	 niedergelassen	 sind,	 enthalten,	 muss	 besondere	 Aufmerksamkeit	 zuteil	 werden.	
insoweit	 solche	 Vorschriften	 nicht	 mit	 der	 richtlinie	 vereinbar	 sind	 und	 nicht	 auf	 anderen	
gemeinschaftsinstrumenten	 beruhen,	 müssen	 sie	 durch	 eine	 änderung	 der	 betreffenden	
rechtsvorschriften	abgeschafft	werden.	so	müssen	die	mitgliedstaaten	beispielsweise	prüfen,	ob	ihre	
rechtsvorschriften	 registrierungsanforderungen	 für	 Dienstleistungserbringer	 mit	 sitz	 in	 anderen	
mitgliedstaaten,	 die	 Dienstleistungen	 in	 ihrem	 hoheitsgebiet	 erbringen	 wollen,	 enthalten.	 sofern	
solche	Anforderungen	weder	in	einem	anderen	gemeinschaftsinstrument	festgelegt	noch	nach	Artikel	
16	oder	17	gerechtfertigt	sind,	müssen	sie	abgeschafft	werden.

um	bewerten	zu	können,	ob	die	umsetzung	vollständig	erfolgt	ist,	wird	den	mitgliedstaaten	empfohlen,	
umsetzungstabellen	zu	verwenden,	in	denen	angegeben	wird,	wie	die	verschiedenen	Bestimmungen	
der	richtlinie	umgesetzt	worden	sind.

1.2.2 Nichtlegislative Umsetzungsmaßnahmen

Einige	 Bestimmungen	 der	 richtlinie	 erfordern	 eine	 umsetzung	 durch	 die	 Einführung	 angemessener	
administrativer	 Vorkehrungen	 und	 Verfahren.	 Dies	 ist	 beispielsweise	 der	 fall	 bei	 der	 Einrichtung	
einheitlicher	Ansprechpartner	und	elektronischer	Verfahren.	Dies	betrifft	auch	die	identifizierung	und	
Bewertung	von	rechtsvorschriften,	die	mitgliedstaaten	vornehmen	müssen,	bevor	sie	entscheiden,	ob	
die	rechtsvorschriften	ergänzt	oder	abgeschafft	werden	müssen	(beispielsweise,	um	zu	überprüfen,	ob	
ihre	genehmigungsregelungen	gerechtfertigt	sind	oder	um	ihre	rechtsvorschriften	durchzusehen	und	
einschlägige	Anforderungen	zu	identifizieren).	

�

(6)	siehe	unter	anderem:	urteil	vom	18.	Januar	2001,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	c-162/99;	urteil	vom	15.	Juni	
1995,	Kommission gegen Luxemburg,	rechtssache	c-220/94;	urteil	vom	30.	mai	1991,	Kommission gegen Deutschland,	
rechtssache	c-361/88.
(7)	Ein	Beispiel,	bei	dem	ein	solcher	Ansatz	aus	den	selben	gründen	erfolgreich	verfolgt	wurde,	ist	die	umsetzung	der	
richtlinie	2000/31/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	8.	Juni	2000	über	bestimmte	rechtliche	Aspekte	
der	 Dienste	 der	 informationsgesellschaft,	 insbesondere	 des	 elektronischen	 geschäftsverkehrs,	 im	 Binnenmarkt,	 ABl.	
l	178	vom	17.7.2000,	s.	1.
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überdies	 bestehen	 in	 der	 richtlinie	 Bestimmungen,	 durch	 die	 die	 mitgliedstaaten	 verpflichtet	 sind,	
maßnahmen	durch	private	parteien	(zum	Beispiel	Erbringer	von	Dienstleistungen,	Berufsverbände	oder	
Verbraucherverbände)	zu	unterstützen,	wie	beispielsweise	Artikel	26	zur	Qualität	von	Dienstleistungen	
oder	 Artikel	 37	 zu	 Verhaltenskodizes	 auf	 der	 Ebene	 der	 gemeinschaft.	 Die	 umsetzung	 dieser	
Verpflichtungen	wird	es	erforderlich	machen,	dass	die	mitgliedstaaten	praktische	maßnahmen	ergreifen	
(eher	als	rechtsvorschriften	zu	erlassen),	z.	B.	marktteilnehmer	oder	deren	Verbände	zu	unterstützen.

schließlich	 erfordert	 der	 gesamte	 Abschnitt	 zur	„Verwaltungszusammenarbeit“	 die	 Einrichtung	 von	
praktischen	maßnahmen,	die	notwendig	sind,	damit	die	zuständigen	Behörden	in	den	mitgliedstaaten	
effektiv	miteinander	kooperieren	können.

All	 dies	 sind	Verpflichtungen,	 bei	 denen	 die	 mitgliedstaaten	 praktische	 Ergebnisse	 erzielen	 (z.	B.	 die	
Einrichtung	einheitlicher	Ansprechpartner	bis	zum	umsetzungstermin)	oder	bestimmte	maßnahmen	
ergreifen	 müssen	 (beispielsweise	 die	 überprüfung,	 ob	 genehmigungsregelungen	 mit	 den	 in	 der	
richtlinie	festgelegten	Bedingungen	im	Einklang	stehen).

1.2.3 Folgemaßnahmen

Die	Dienstleistungsrichtlinie	erfordert	auch,	dass	die	mitgliedstaaten	über	den	termin	für	die	umsetzung	
im	 Dezember	 2009	 hinaus	 maßnahmen	 ergreifen.	 Dies	 ist	 insbesondere	 im	 zusammenhang	 mit	 der	
überprüfung	 der	 rechtsvorschriften	 und	 dem	 in	 Artikel	 39	 der	 richtlinie	 festgelegten	 prozess	 der	
gegenseitigen	Evaluierung	der	fall.	so	besteht	zum	Beispiel	auf	der	grundlage	von	Artikel	39	Absatz	5	
für	die	mitgliedstaaten	die	kontinuierliche	Verpflichtung,	änderungen	der	Anforderungen,	die	sie	auf	
grenzüberschreitende	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen	 anwenden,	 anzuzeigen	 (eine	 ähnliche	
Verpflichtung	besteht	im	hinblick	auf	bestimmte	Anforderungen	für	die	niederlassung	gemäß	Artikel	
15	Absatz	7).	überdies	sind	die	mitgliedstaaten	auf	der	grundlage	von	Artikel	39	Absatz	2	verpflichtet,	
sich	 an	 der	 gegenseitigen	 Evaluierung	 zu	 beteiligen,	 die	 der	 überprüfung	 und	 meldung	 von	
rechtsvorschriften	folgen	wird.	schließlich	steht	ebenso	außer	frage,	dass	sich	eine	politik	zur	Qualität	
von	Dienstleistungen,	wie	in	kapitel	V	der	richtlinie	vorgesehen,	im	laufe	der	Jahre	weiter	entwickeln	
wird.

2 AnwenDUngsBereich Der richtlinie

2.1 erfasste Dienstleistungen

2.1.1 Der Begriff der „Dienstleistung“

Als	grundregel	gilt,	dass	die	Dienstleistungsrichtlinie	auf	alle	Dienstleistungen	Anwendung	findet,	die	
nicht	ausdrücklich	von	der	richtlinie	ausgenommen	sind.

zunächst	ist	ein	Verständnis	des	Begriffs	„Dienstleistung“	und	der	von	ihm	abgedeckten	Bandbreite	von	
tätigkeiten	 wichtig.	 Der	 Begriff	 der	 „Dienstleistung“	 ist	 im	 Einklang	 mit	 dem	 Eg-Vertrag	 und	 der	
diesbezüglichen	 rechtsprechung	 des	 Eugh	 sehr	 weit	 definiert	(8).	 Er	 umfasst	 –	 wie	 in	 Artikel	 50	 Eg-
Vertrag	geregelt	–	jede	selbständige	wirtschaftliche	tätigkeit,	die	in	der	regel	gegen	Entgelt	erbracht	
wird.

folglich	muss	eine	tätigkeit	eine	selbständige	tätigkeit	sein,	damit	sie	eine	„Dienstleistung“	im	sinne	
des	 Eg-Vertrags	 und	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	 darstellt,	 d.	h.,	 sie	 muss	 durch	 einen	
Dienstleistungserbringer	 (bei	 dem	 es	 sich	 um	 eine	 natürliche	 oder	 juristische	 person	 handeln	 kann)	
außerhalb	der	Beschränkungen	eines	Arbeitsvertrags	erbracht	werden	(9).	Außerdem	muss	die	tätigkeit	
in	der	regel	gegen	Entgelt	erbracht	werden.	Anders	ausgedrückt	bedeutet	dies,	dass	sie	wirtschaftlicher	
natur	sein	muss.	ob	dies	der	fall	ist,	muss	für	jede	tätigkeit	auf	Einzelfallbasis	untersucht	werden.	Die	
alleinige	tatsache,	dass	eine	tätigkeit	durch	den	staat,	durch	eine	staatliche	Einrichtung	oder	durch	eine	
gemeinnützige	organisation	erbracht	wird,	bedeutet	nicht,	dass	sie	keine	Dienstleistung	im	sinne	des	
Eg-Vertrags	und	der	Dienstleistungsrichtlinie	darstellt	(10).	Vielmehr	gilt	gemäß	der	rechtsprechung	des	
Eugh,	dass	es	„das	wesensmerkmal	des	„Entgelts“	ist,	dass	es	die	wirtschaftliche	gegenleistung	für	die	
betreffende	leistung	darstellt“	(11).	Die	frage,	ob	das	Entgelt	durch	den	Empfänger	der	Dienstleistung	

(8)	siehe	Artikel	4	Absatz	1.	
(9)	urteil	vom	12.	Dezember	1974,	Walrave,	rechtssache	36/74.
(10)	urteil	vom	11.	April	2000,	Deliège,	verbundene	rechtssachen	c-51/96	und	c-191/97.
(11)	urteil	vom	27.	september	1988,	Humbel,	rechtssache	263/86.
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oder	durch	eine	dritte	partei	erfolgt,	spielt	dabei	keine	rolle	(12).	Allerdings	sollte	beachtet	werden,	dass	
der	 Eugh	 –	 im	 zusammenhang	 mit	 Bildungsdienstleistungen,	 die	 im	 rahmen	 des	 nationalen	
Bildungssystems	erbracht	werden	–	entschieden	hat,	dass	eine	unterrichts-	oder	Aufnahmegebühr,	die	
schüler	bzw.	deren	Eltern	im	rahmen	des	nationalen	Bildungssystems	manchmal	bezahlen	müssen,	um	
einen	gewissen	Beitrag	zu	den	Betriebskosten	für	das	system	zu	leisten,	kein	Entgelt	als	solches	bildet,	
wenn	das	system	noch	im	wesentlichen	aus	öffentlichen	mitteln	finanziert	wird	(13).

Auf	dieser	Basis	müssen	die	mitgliedstaaten	sicherstellen,	dass	die	Vorschriften	der	Dienstleistungsrichtlinie	
auf	 eine	 große	 Bandbreite	 von	 tätigkeiten	 Anwendung	 finden,	 unabhängig	 davon,	 ob	 diese	 für	
unternehmen	oder	für	Verbraucher	erbracht	werden.	ohne	erschöpfend	zu	sein,	können	die	folgenden	
Beispiele	 als	 für	 durch	 die	 richtlinie	 abgedeckte	 Beispiele	 angeführt	 werden:	tätigkeiten	 der	 meisten	
reglementierten	 Berufe	(14)	 (z.	B.	 rechts-	 und	 steuerberater,	 Architekten,	 ingenieure,	 Buchhalter,	
Vermessungsingenieure),	handwerker,	unternehmensbezogene	Dienstleistungen	(wie	z.	B.	unterhaltung	
von	Büroräumen,	managementberatung,	organisation	von	Veranstaltungen,	Beitreibung	von	forderungen,	
werbung	und	personalagenturen),	handel	(einschließlich	des	Einzel-	und	großhandels	von	gütern	und	
Dienstleistungen),	Dienstleistungen	im	Bereich	des	fremdenverkehrs	(wie	z.	B.	die	Dienstleistungen	von	
reisebüros),	 Dienstleistungen	 im	 freizeitbereich	 (wie	 z.	B.	 von	 sportzentren	 und	 freizeitparks),	
Dienstleistungen	des	Baugewerbes,	Dienstleistungen	auf	dem	gebiet	der	installation	und	wartung	von	
Ausrüstungen,	informationsdienstleistungen	(wie	z.	B.	web-portale,	nachrichtenagenturen,	Verlagswesen	
und	 computerprogrammierung),	 Beherbergungs-	 und	 Verpflegungsdienstleistungen	 (wie	 z.	B.	 hotels,	
restaurants,	 catering-service),	 Dienstleistungen	 auf	 dem	 gebiet	 der	 Ausbildung	 und	 Bildung,	 miet-	
(einschließlich	der	Vermietung	von	fahrzeugen)	und	leasingdienstleistungen,	immobiliendienstleistungen,	
zertifizierungs-	und	prüfungstätigkeiten,	unterstützungsdienste	im	haushalt	(wie	z.	B.	reinigungsdienste,	
private	kinderbetreuung	oder	gärtnerdienstleistungen)	usw.	

im	 zusammenhang	 mit	 rahmenvorschriften	 für	 die	 umsetzung	 der	 richtlinie	 wäre	 es	 für	 die	
mitgliedstaaten	 empfehlenswert,	 den	 gleichen	 Ansatz	 zu	 verfolgen,	 d.	h.	 den	 Anwendungsbereich	
solcher	rahmenvorschriften	so	zu	definieren,	dass	diese	auf	alle	Dienstleistungen,	die	nicht	ausdrücklich	
ausgenommen	sind,	Anwendung	finden.

2.1.2 Aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommene Dienstleistungen

Die	 Dienstleistungsrichtlinie	 nimmt	 eine	 reihe	 von	 Dienstleistungen	 ausdrücklich	 aus	 ihrem	
Anwendungsbereich	aus.	Diese	Ausnahmen	sind	in	dem	sinne	fakultativ,	als	die	mitgliedstaaten,	sofern	
sie	dies	wünschen,	einige	der	allgemeinen,	in	der	Dienstleistungsrichtlinie	festgelegten	prinzipien	und	
Vorkehrungen,	 wie	 beispielsweise	 die	„einheitlichen	 Ansprechpartner“,	 auch	 auf	 einige	 oder	 alle	 der	
ausgenommenen	Dienstleistungen	anwenden	können.	Auf	jeden	fall	steht	außer	frage,	dass	nationale	
Vorschriften	 und	 Bestimmungen,	 die	 ausgenommene	 Dienstleistungen	 betreffen,	 den	 anderen	
Vorschriften	 des	 gemeinschaftsrechts,	 insbesondere	 aber	 der	 niederlassungsfreiheit	 und	 dem	 freien	
Dienstleistungsverkehr	im	sinne	von	Artikel	43	und	49	Eg-Vertrag,	genügen	müssen.

im	 hinblick	 auf	 den	 Anwendungsbereich	 dieser	 Ausnahmen	 können	 die	 folgenden	 Erklärungen	
gegeben	werden:

m Nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse

Die	Ausnahme	in	Artikel	2	Absatz	2	Buchstabe	a	ist	eng	mit	dem	oben	erklärten	Begriff	der	„Dienstleistung“	
verbunden.	Die	Begriffe	„nichtwirtschaftliche	Dienstleistungen“	beziehen	sich	auf	Dienstleistungen,	die	
nicht	für	eine	wirtschaftliche	gegenleistung	erbracht	werden.	Diese	tätigkeiten	stellen	keine	Dienstleistung	
im	sinne	von	Artikel	50	Eg-Vertrag	dar	und	werden	folglich	in	jedem	fall	nicht	von	der	Dienstleistungsrichtlinie	
erfasst.	Aus	diesem	grund	werden	nichtwirtschaftliche	Dienstleistungen	von	allgemeinem	interesse,	wie	
z.	B.	 Dienstleistungen,	 im	 Bereich	 der	 nationalen	 grund-	 und	 sekundarschulausbildung,	 die	 ohne	
gegenleistung	erbracht	werden,	nicht	von	der	Dienstleistungsrichtlinie	erfasst.	im	gegensatz	dazu	sind	
Dienstleistungen	von	allgemeinem	wirtschaftlichem	interesse,	wie	beispielsweise	diejenigen	im	strom-	
und	gassektor,	Dienstleistungen,	die	für	eine	wirtschaftliche	gegenleistung	erbracht	werden.	Diese	fallen	
daher	 grundsätzlich	 in	 den	 Anwendungsbereich	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	(15).	 Die	 frage,	 ob	 eine	
Dienstleistung,	 die	 ein	 mitgliedstaat	 als	 von	 allgemeinem	 interesse	 erachtet,	 wirtschaftlicher	 oder	

(12)	 urteil	 vom	 26.	 April	 1988,	 Bond van Adverteerders,	 rechtssache	 352/85;	 urteil	 vom	 13.	 mai	 2003,	 Müller Fauré,	
rechtssache	c-385/99;	urteil	vom	12.	Juli	2001,	Smits and Peerbooms,	rechtssache	c-157/99.
(13)	urteil	vom	7.	Dezember	1993,	Wirth, rechtssache	c-109/92.
(14)	 in	 diesem	 zusammenhang	 sollte	 klar	 sein,	 dass	 bestehende	 gemeinschaftsinstrumente	 wie,	 im	 hinblick	 auf	 die	
reglementierten	Berufe,	richtlinie	 2005/36/Eg	des	 Europäischen	parlaments	 und	 des	 rates	 vom	 7.	 september	 2005	
über	die	Anerkennung	von	Berufsqualifikationen	(ABl.	l	255	vom	30.9.2005,	s.	22)	auch	weiterhin	gelten.	siehe	kapitel	
4	dieses	handbuchs.	
(15)	Allerdings	werden	spezifische	Bestimmungen	bestehender	richtlinien	zur	regulierung	dieser	Dienstleistungen	im	
fall	eines	widerspruchs	zu	einer	der	Bestimmungen	der	Dienstleistungsrichtlinie	priorität	erhalten.	siehe	kapitel	4	des	
vorliegenden	handbuchs.
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nichtwirtschaftlicher	 natur	 ist,	 muss	 auf	 der	 Basis	 der	 oben	 genannten	 rechtsprechung	 des	 Eugh	
entschieden	werden	(16).	Jedenfalls	wird	es	den	mitgliedstaaten	nicht	möglich	sein,	alle	Dienstleistungen	
in	einem	bestimmten	Bereich,	wie	z.	B.	alle	Dienstleistungen	im	Bildungsbereich,	als	nichtwirtschaftliche	
Dienstleistungen	von	allgemeinem	interesse	zu	betrachten.

m Finanzdienstleistungen  
 
Die	 Ausnahme	 in	 Artikel	 2	 Absatz	 2	 Buchstabe	 b	 umfasst	 alle	 finanzdienstleistungen,	 einschließlich	
Bankdienstleistungen,	Dienstleistungen	im	zusammenhang	mit	kreditgewährungen	sowie	wertpapier-	
und	investmentfondsdienstleistungen,	Versicherungen	und	Altersversorgungsdienstleistungen.	Dazu	
zählen	die	in	Anhang	i	zur	richtlinie	2006/48/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	14.	
Juni	 2006	 über	 die	 Aufnahme	 und	 Ausübung	 der	 tätigkeit	 der	 kreditinstitute	(17)	 aufgeführten	
Dienstleistungen,	wie	z.	B.	konsumentenkredite,	hypothekendarlehen,	finanzierungsleasing	sowie	die	
Ausgabe	 und	 Verwaltung	 von	 zahlungsmitteln.	 Dienstleistungen,	 die	 keine	 finanzdienstleistung	
darstellen,	wie	z.	B.	operating-leasing-Dienstleistungen,	die	aus	der	Vermietung	von	gütern	bestehen,	
werden	 nicht	 durch	 diese	 Ausnahme	 erfasst.	 Die	 mitgliedstaaten	 müssen	 sicherstellen,	 dass	 solche	
Dienstleistungen	durch	umsetzungsmaßnahmen	erfasst	werden.

m Dienstleistungen und Netze der elektronische Kommunikation  
 
Die	Ausnahme	in	Artikel	2	Absatz	2	Buchstabe	c	betrifft	Dienstleistungen	und	netze	der	elektronischen	
kommunikation	sowie	zugehörige	Einrichtungen	und	Dienste,	wie	in	Artikel	2	der	richtlinie	2002/21/Eg	
des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	7.	märz	2002	über	einen	gemeinsamen	rechtsrahmen	
für	 elektronische	 kommunikationsnetze	 und	 -dienste	 (rahmenrichtlinie)	 definiert	(18).	 Derartige	
Dienstleistungen	und	netzwerke	umfassen	beispielsweise	sprachtelefonie	und	E-mail-übertragungsdienste.	
Allerdings	 sind	 diese	 Dienstleistungen	 nur	 im	 hinblick	 auf	 Bereiche	 ausgenommen,	 die	 in	 den	 fünf	
richtlinien,	die	im	sogenannten	„telekompaket“	enthalten	sind,	geregelt	sind	(19).	im	hinblick	auf	Bereiche,	
die	nicht	in	diesen	fünf	richtlinien	geregelt	sind,	wie	beispielsweise	„einheitliche	Ansprechpartner“	oder	
elektronische	Verfahrensabwicklung,	findet	die	Dienstleistungsrichtlinie	Anwendung.	Daher	müssen	die	
mitgliedstaaten	sicherstellen,	dass	diese	Dienstleistungen	von	den	entsprechenden	Bestimmungen	der	
Dienstleistungsrichtlinie	 profitieren.	 Dies	 kann	 erreicht	 werden,	 indem	 entweder	 die	 spezifischen	
rechtsvorschriften	im	telekommunikationssektor	geändert	werden	oder	indem	die	frage	in	horizontalen	
rahmenrechtsvorschriften	zur	umsetzung	der	richtlinie	behandelt	wird.

m Verkehrsdienstleistungen  
 
Die	Ausnahme	in	Artikel	2	Absatz	2	Buchstabe	d	deckt	die	Verkehrsdienstleistungen	ab,	die	unter	titel	V	des	
Eg-Vertrags	fallen.	somit	deckt	sie	den	luftverkehr,	den	seeverkehr	und	die	Binnenschifffahrt,	einschließlich	
hafendienstleistungen,	 sowie	 straßen-	 und	 schienenverkehr,	 einschließlich	 insbesondere	 des	
personennahverkehrs,	taxis	und	krankenwagen	ab	(20).	Die	Ausnahme	von	Verkehrsdienstleistungen	erfasst	
jedoch	 nicht	 Dienstleistungen,	 die	 keine	 Verkehrsdienstleistungen	 als	 solche	 sind,	 wie	 z.	B.	 fahrschulen,	
umzugsservice,	fahrzeugvermietungen,	Beerdigungsdienstleistungen	und	luftfotografiedienstleistungen.	
sie	 deckt	 auch	 nichtgeschäftliche	tätigkeiten	 in	 häfen	 und	 flughäfen,	 wie	 beispielsweise	 geschäfte	 und	
restaurants,	ab.	solche	Dienstleistungen	fallen	daher	unter	die	Bestimmungen	der	Dienstleistungsrichtlinie	
und	müssen	durch	die	umsetzungsmaßnahmen	erfasst	werden.

m Dienstleistungen von Leiharbeitsagenturen  
 
Die	 Ausnahme	 in	 Artikel	 2	 Absatz	 2	 Buchstabe	 e	 deckt	 die	 Dienstleistung	 der	 überlassung	 von	
Arbeitnehmern,	 die	 durch	 zeitarbeitsagenturen	 erbracht	 wird,	 ab.	 Andere	 leistungen	 als	 die	 der	
überlassung	von	Arbeitnehmern,	die	mitunter	durch	den	gleichen	Dienstleistungserbringer	erbracht	
werden,	 wie	 z.	B.	 Vermittlungs-	 oder	 personalbeschaffungsleistungen,	 werden	 durch	 die	 Ausnahme	
nicht	abgedeckt	und	müssen	daher	von	den	umsetzungsmaßnahmen	erfasst	werden.

(16)	siehe	Abschnitt	2.1.1	des	vorliegenden	handbuchs.
(17)	ABl.	l	177	vom	30.6.2006,	s.	1.
(18)	ABl.	l	108	vom	24.4.2002,	s.	33.
(19)	 richtlinie	 2002/19/Eg	 des	 Europäischen	 parlaments	 und	 des	 rates	 vom	 7.	 märz	 2002	 über	 den	 zugang	 zu	
elektronischen	 kommunikationsnetzen	 und	 zugehörigen	 Einrichtungen	 sowie	 deren	 zusammenschaltung	
(zugangsrichtlinie)	(ABl.	l	108	vom	24.4.2002,	s.	7);	richtlinie	2002/20/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	
vom	7.	märz	2002	über	die	genehmigung	elektronischer	kommunikationsnetze	und	-dienste	(genehmigungsrichtlinie)	
(ABl.	l	108	vom	24.4.2002,	s.	21);	richtlinie	2002/21/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	7.	märz	2002	
über	einen	gemeinsamen	rechtsrahmen	für	elektronische	kommunikationsnetze	und	-dienste	(rahmenrichtlinie),	(ABl.	
l	108	vom	24.4.2002,	s.	33);	richtlinie	2002/22/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	7.	märz	2002	über	
den	universaldienst	und	nutzerrechte	bei	elektronischen	kommunikationsnetzen	und	-diensten	(universaldienstrichtlinie)	
(ABl.	l	108	vom	24.4.2002,	s.	51)	und	richtlinie	2002/58/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	12.	Juli	
2002	 über	 die	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 und	 den	 schutz	 der	 privatsphäre	 in	 der	 elektronischen	
kommunikation	(Datenschutzrichtlinie	für	elektronische	kommunikation)	[ABl.	l	201	vom	31.7.2002,	s.	37,	wie	durch	
richtlinie	2006/24/Eg	(ABl.	l	105	vom	13.4.2006,	s.	54)	geändert].	
(20)	siehe	Erwägungsgrund	21.

12



13

h
An

D
Bu

ch
		zu

r		u
m

sEtzu
n

g		D
Er		D

iEn
stlEistu

n
g

srich
tlin

iE

m Gesundheitswesen

Der	Ausschluss	von	gesundheitsdienstleistungen	in	Artikel	2	Absatz	2	Buchstabe	f	umfasst	„gesundheits-	
und	pharmazeutische	Dienstleistungen,	die	von	Angehörigen	eines	Berufs	im	gesundheitswesen	gegenüber	
patienten	erbracht	werden,	um	deren	gesundheitszustand	zu	beurteilen,	zu	erhalten	oder	wiederherzustellen,	
wenn	 diese	 tätigkeiten	 in	 dem	 mitgliedstaat,	 in	 dem	 die	 Dienstleistungen	 erbracht	 werden,	 einem	
reglementierten	 gesundheitsberuf	 vorbehalten	 sind“	(21).	 Dies	 bedeutet,	 dass	 Dienstleistungen,	 die	 nicht	
gegenüber	 einem	 patienten,	 sondern	 gegenüber	 gesundheitsdienstleistungserbringern	 selbst	 oder	
gegenüber	 einem	 krankenhaus	 erbracht	 werden,	 wie	 z.	B.	 Buchhaltungsdienstleistungen,	
reinigungsdienstleistungen,	 sekretariats-	 und	 Verwaltungsdienstleistungen,	 die	 Bereitstellung	 und	
Aufrechterhaltung	 von	 medizinischen	 Ausrüstungen	 sowie	 die	 Dienstleistungen	 von	 medizinischen	
forschungszentren,	von	der	Ausnahme	nicht	erfasst	werden.	Darüber	hinaus	deckt	die	Ausnahme	keine	
tätigkeiten	ab,	die	nicht	zur	Erhaltung,	Beurteilung	oder	wiederherstellung	des	gesundheitszustandes	von	
patienten	gedacht	sind.	so	werden	beispielsweise	tätigkeiten,	die	auf	eine	Verbesserung	des	wohlbefindens	
bzw.	auf	Entspannung	abzielen,	wie	z.	B.	sport-	oder	fitnessclubs,	durch	die	Dienstleistungsrichtlinie	erfasst	
und	 müssen	 durch	 umsetzungsmaßnahmen	 abgedeckt	 werden.	 überdies	 erfasst	 die	 Ausnahme	 von	
gesundheitsdienstleistungen	nur	tätigkeiten,	die	Angehörigen	eines	reglementierten	gesundheitsberufs	in	
dem	mitgliedstaat	vorbehalten	sind,	 in	dem	die	Dienstleistung	erbracht	wird.	Dienstleistungen,	die	ohne	
spezifische	 berufliche	 Qualifikationen	 erbracht	 werden	 können,	 müssen	 folglich	 durch	
umsetzungsmaßnahmen	 abgedeckt	 werden.	 schließlich	 sollte	 klar	 sein,	 dass	 die	 Ausnahme	 von	
gesundheitsdienstleistungen	sich	auf	Dienstleistungen	für	die	menschliche	gesundheit	bezieht	und	nicht	
dahin	gehend	verstanden	werden	sollte,	dass	sie	die	leistungen	von	tierärzten	einschließt.	folglich	sollten	
diese	Dienstleistungen	durch	umsetzungsmaßnahmen	abgedeckt	werden.

m Audiovisuelle Dienste und Rundfunkdienstleistungen  

Die	Ausnahme	in	Artikel	2	Absatz	2	Buchstabe	g	erfasst	audiovisuelle	Dienste,	d.	h.	leistungen,	deren	
hauptzweck	 die	 Bereitstellung	 von	 bewegten	 Bildern	 mit	 oder	 ohne	 ton	 ist,	 einschließlich	 des	
fernsehens	und	der	Vorführung	von	filmen	 in	kinos,	und	unabhängig	von	der	Art	 ihrer	herstellung,	
ihres	Vertriebs	und	ihrer	übertragung.	Die	Ausnahme	erfasst	auch	rundfunkdienstleistungen.	Andere,	
mit	 audiovisuellen	 Diensten	 oder	 rundfunksendungen	 verbundene	 Dienstleistungen,	 wie	 z.	B.	
werbedienstleistungen	oder	der	Verkauf	von	getränken	und	speisen	innerhalb	von	kinos,	sind	nicht	
ausgenommen	und	müssen	durch	umsetzungsmaßnahmen	erfasst	werden.

m Glücksspielaktivitäten  
 
Die	 Ausnahme	 in	 Artikel	 2	 Absatz	 2	 Buchstabe	 h	 erfasst	 jegliche	 glücksspiele,	 die	 einen	 geldwerten	
Einsatz	 verlangen,	 einschließlich	 insbesondere	 zahlenspiele	 wie	 lotterien,	 rubbelkarten,	
glücksspieldienstleistungen,	 die	 in	 kasinos	 oder	 lizenzierten	 räumlichkeiten	 angeboten	 werden,	
wettdienstleistungen,	Bingo-spiel-Dienstleistungen	sowie	glücksspieldienstleistungen,	die	durch	und	
zugunsten	von	wohltätigkeitsorganisationen	und	gemeinnützigen	organisationen	betrieben	werden.	
im	gegensatz	dazu	werden	geschicklichkeitsspiele,	spielautomaten,	die	keine	preise	ausschütten	oder	
die	preise	nur	in	form	von	freispielen	vergeben,	sowie	werbespiele,	deren	ausschließlicher	zweck	darin	
besteht,	den	Absatz	von	waren	oder	Dienstleistungen	zu	fördern,	nicht	durch	die	Ausnahme	erfasst;	
folglich	 profitieren	 diese	 Dienstleistungen	 von	 der	 Dienstleistungsrichtlinie.	 Darüber	 hinaus	 werden	
andere	 in	 kasinos	 erbrachte	 Dienstleistungen,	 wie	 beispielsweise	 der	 Verkauf	 von	 getränken	 und	
speisen,	 ebenfalls	 nicht	 von	 der	 Ausnahme	 erfasst	 und	 müssen	 durch	 umsetzungsmaßnahmen	
abgedeckt	werden.

m Mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbundene Tätigkeiten  
 
Die	 Ausnahme	 in	 Artikel	 2	 Absatz	 2	 Buchstabe	 i	 trägt	 Artikel	 45	 Eg-Vertrag	 rechnung,	 dem	 zufolge	
tätigkeiten,	 die	 mit	 der	 Ausübung	 öffentlicher	 gewalt	 verbunden	 sind,	 nicht	 durch	 die	
niederlassungsfreiheit	und	den	freien	Dienstleistungsverkehr	erfasst	sind.	Diese	Ausnahme	erfasst	–	in	
Einklang	mit	der	rechtsprechung	des	Eugh	–	nur	bestimmte	tätigkeiten	und	nicht	ganze	Berufe	(22).	Die	
frage,	ob	spezifische	tätigkeiten	direkt	oder	spezifisch	mit	der	Ausübung	öffentlicher	gewalt	verbunden	
sind	oder	nicht,	kann	nicht	einseitig	durch	einen	mitgliedstaat	bestimmt	werden,	sondern	muss	auf	der	
grundlage	der	allgemeinen,	vom	Eugh	festgelegten	kriterien	bewertet	werden.	folglich	bedeutet	die	
alleinige	tatsache,	dass	ein	mitgliedstaat	eine	tätigkeit	als	Ausübung	öffentlicher	gewalt	ansieht	oder	
dass	eine	tätigkeit	durch	den	staat,	eine	staatliche	Einrichtung	oder	einer	Einrichtung,	der	öffentliche	
Aufgaben	übertragen	worden	sind,	erbracht	wird,	nicht,	dass	diese	tätigkeit	durch	Artikel	45	Eg-Vertrag	

(21)	siehe	Erwägungsgrund	22.
(22)	urteil	vom	9.	märz	2000, Kommission gegen Belgien,	rechtssache	c-355/98;	siehe	auch	urteil	vom	29.	oktober	
1998,	Kommission gegen Spanien,	rechtssache	c-114/97,	urteil	vom	13.	Juli	1993,	Thijssen, rechtssache	c-42/92 
und urteil	vom	21.	Juni	1974, Reyners,	rechtssache	2/74.
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abgedeckt	 ist.	 sofern	 sie	 mit	 fällen	 konfrontiert	 werden,	 in	 denen	 sie	 bewerten	 müssen,	 ob	 eine	
Dienstleistung	 unter	 Artikel	 45	 Eg-Vertrag	 fällt	 und	 folglich	 von	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	
ausgenommen	 ist,	 sollten	 die	 mitgliedstaaten	 berücksichtigen,	 dass	 der	 Eugh	 diesen	 Artikel	 eng	
ausgelegt	hat	(23).

m Soziale Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sozialwohnungen, der Kinderbetreuung und 
der Unterstützung von Familien und dauerhaft oder vorübergehend hilfsbedürftigen Personen	
 
Die	sozialen	Dienstleistungen	in	Artikel	2	Absatz	2	Buchstabe	j	sind	insoweit	ausgenommen,	als	sie	durch	
den	 staat	 selbst,	 durch	 Dienstleistungserbringer,	 die	 vom	 staat	 beauftragt	 wurden	 und	 somit	 einer	
Verpflichtung	 zur	 Erbringung	 derartiger	 Dienstleistungen	 unterliegen,	 oder	 durch	 vom	 staat	 als	
gemeinnützig	anerkannte	Einrichtungen	erbracht	werden.	Der	Begriff	von	„durch	von	ihm	als	gemeinnützig	
anerkannte	 Einrichtungen“	 umfasst	 kirchen	 und	 kirchliche	 organisationen,	 die	 wohltätigen	 und	
gemeinnützigen	 zwecken	 dienen.	 Auf	 der	 grundlage	 der	 formulierung	 dieser	 Ausnahme	 und	 der	 in	
Erwägungsgrund	27	gegebenen	Erklärungen	ist	klar,	dass	solche	Dienstleistungen	nicht	ausgenommen	
sind,	 wenn	 sie	 von	 anderen	 Dienstleistungserbringern,	 wie	 beispielsweise	 privaten	 unternehmen,	 die	
ohne	 einen	 entsprechenden	 Auftrag	 des	 staates	 handeln,	 erbracht	 werden.	 so	 sind	 beispielsweise	
kinderbetreuung,	die	durch	private	kindermädchen	erbracht	wird,	oder	sonstige	kinderbetreuungsdienste	
(wie	 beispielsweise	 sommerferienlager),	 die	 von	 privaten	 unternehmen	 erbracht	 werden,	 nicht	 vom	
Anwendungsbereich	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	 ausgenommen.	 Desgleichen	 sind	 soziale	
Dienstleistungen	 zur	 unterstützung	 von	 familien	 und	 personen,	 die	 aufgrund	 des	 unzureichenden	
familieneinkommens	oder	eines	völligen	oder	teilweisen	Verlustes	ihrer	selbstständigkeit	dauerhaft	oder	
vorübergehend	 besonders	 hilfsbedürftig	 sind,	 bzw.	 von	 personen,	 die	 gefahr	 laufen,	 marginalisiert	 zu	
werden,	 wie	 beispielsweise	 Dienstleistungen	 der	 pflege	 älterer	 menschen	 oder	 Dienstleistungen	 für	
Arbeitslose,	nur	insoweit	von	der	Anwendung	der	Dienstleistungsrichtlinie	ausgenommen,	als	diese	durch	
oben	 aufgeführten	 Dienstleistungserbringer	 erbracht	 werden	 (d.	h.	 durch	 den	 staat	 selbst,	 durch	 vom	
staat	 beauftragte	 Dienstleistungserbringer	 bzw.	 durch	 vom	 staat	 als	 gemeinnützig	 anerkannte	
Einrichtungen).	Daher	sind	beispielsweise	private	unterstützungsleistungen	 im	haushalt	nicht	von	der	
Dienstleistungsrichtlinie	ausgenommen	und	müssen	durch	die	umsetzungsmaßnahmen	erfasst	werden.

m Private Sicherheitsdienste  
 
Die	Ausnahme	in	Artikel	2	Absatz	2	Buchstabe	k	erfasst	Dienstleistungen	wie	die	überwachung	von	
immobilien	und	räumlichkeiten,	den	schutz	von	personen	(Bodyguards),	sicherheitsrundgänge	oder	
die	überwachung	von	gebäuden	sowie	die	Deponierung,	sichere	Verwahrung,	den	transport	und	die	
Verteilung	von	Bargeld	und	wertgegenständen.	Dienstleistungen,	die	keine	„sicherheitsdienstleistungen“	
als	 solche	 sind,	 beispielsweise	 der	 Verkauf,	 die	 lieferung,	 die	 installation	 und	 die	 wartung	 von	
technischen	 sicherheitsgeräten,	 werden	 von	 der	 Ausnahme	 nicht	 erfasst.	 Diese	 Dienstleistungen	
müssen	daher	durch	umsetzungsmaßnahmen	zur	richtlinie	erfasst	werden.

m Tätigkeiten von Notaren und Gerichtsvollziehern, die durch staatliche Stellen bestellt werden 
 
Diese Dienstleistungen	sind	nach	Artikel	2	Absatz	2	unterabsatz	 l	aus	dem	Anwendungsbereich	der	
richtlinie	ausgenommen	–	unabhängig	davon,	ob	sie	als	mit	der	Ausübung	öffentlicher	gewalt	wie	in	
Artikel	45	des	Eg-Vertrags	festgelegt	verbunden	betrachtet	werden	können	oder	nicht.	Diese	Ausnahme	
deckt	die	von	notaren	und	gerichtsvollziehern,	die	durch	staatliche	stellen	bestellt	werden,	erbrachten	
Dienstleistungen	ab.	Dies	umfasst	beispielsweise	die	Beurkundungsleistungen	von	notaren	sowie	die	
pfändung	von	Eigentum	durch	gerichtsvollzieher.

2.1.3 Der Bereich der Steuern

wie	in	Artikel	2	Absatz	3	angegeben,	findet	die	Dienstleistungsrichtlinie	keine	Anwendung	auf	den	Bereich	
der	 steuern.	 Dazu	 gehören	 das	 materielle	 steuerrecht	 sowie	 die	 zur	 Durchsetzung	 des	 steuerrechts	
notwendigen	 Verwaltungsanforderungen,	 wie	 die	 zuteilungen	 von	 mehrwertsteuernummern.	 Die	

(23)	 Der	 Eugh	 hat	 entschieden,	 dass	 Artikel	 45	 keine	 tätigkeiten	 umfasst,	 die	 im	 hinblick	 auf	 die	 Ausübung	 der	
öffentlichen	gewalt	rein	unterstützend	und	vorbereitend	sind	(urteil	vom	13.	Juli	1993,	Thijssen, rechtssache	42/92),	
oder	tätigkeiten,	die	rein	technischer	natur	sind,	wie	beispielsweise	zur	konzeption,	programmierung	und	zum	Betrieb	
von	Datenverarbeitungssystemen	(urteil	vom	5.	Dezember	1989,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	3/88).	überdies	
gibt	es	eine	reihe	von	Dienstleistungen,	die	der	Eugh	bereits	als	außerhalb	des	Anwendungsbereichs	von	Artikel	45	
Eg-Vertrags	stehend	bewertet	hat,	wie	z.	B.	die	tätigkeiten	des	„avocat“	(urteil	vom	21.	Juni	1974, Reyners,	rechtssache	
2/74),	von	sicherheitsunternehmen	(urteil	vom	31.	mai	2001,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	c-283/99;	urteil	
vom	 9.	 märz	 2000, Kommission gegen Belgien,	 rechtssache	 c-355/98;	 urteil	 vom	 26.	 Januar	 2006,	 Kommission gegen 
Spanien,	rechtssache	c-514/03),	tätigkeiten	zugelassener	wirtschaftsprüfer	bei	Versicherungsunternehmen	(urteil	vom	
13.	 Juli	 1993,	 Thijssen, rechtssache	 c-42/92),	 tätigkeiten	 zur	 konzeption,	 programmierung	 und	 zur	 Verwaltung	 von	
Datenverarbeitungssystemen	(urteil	vom	5.	Dezember	1989,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	3/88),	tätigkeiten	
im	rahmen	von	Verträgen,	die	sich	auf	die	räumlichkeiten,	hilfs-	und	Betriebsstoffe,	Einrichtungen,	die	wartung,	den	
Betrieb	und	die	übertragung	von	Daten	beziehen,	die	zum	Betrieb	einer	lotterie	notwendig	sind	(urteil	vom	26.	April	
1994,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	c-272/91).
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mitgliedstaaten	können	natürlich	entscheiden,	bestimmte	Aspekte	der	Dienstleistungsrichtlinie	auch	auf	
steuerangelegenheiten	 anzuwenden;	 so	 können	 sie	 beispielsweise	 mehrwertsteuernummern	 über	
„einheitliche	Ansprechpartner“	und	auf	elektronischem	wege	vergeben.

2.1.4 Verhältnis zum freien Warenverkehr

wie	in	Erwägungsgrund	76	angegeben,	betrifft	die	Dienstleistungsrichtlinie	keine	tätigkeiten,	die	unter	
die	 Artikel	 28	 bis	 30	 Eg-Vertrag	 über	 den	 freien	 warenverkehr	 fallen.	 folglich	 findet	 die	
Dienstleistungsrichtlinie	keine	Anwendung	auf	Anforderungen,	die	nach	den	Bestimmungen	des	Eg-
Vertrags	über	den	freien	warenverkehr	bewertet	werden	müssen	und	die	Aufnahme	oder	die	Ausübung	
einer	Dienstleistung	nicht	beeinträchtigen,	wie	z.	B.	Anforderungen	im	hinblick	auf	die	kennzeichnung	
von	 produkten,	 Baumaterial	 oder	 die	 Verwendung	 von	 pestiziden.	 Allerdings	 sollte	 klar	 sein,	 dass	
Anforderungen,	die	den	gebrauch	von	Ausrüstungsgegenständen	beschränken,	die	für	die	Erbringung	
einer	Dienstleistung	notwendig	sind,	die	Ausübung	einer	Dienstleistung	beeinträchtigen	und	folglich	
unter	die	Dienstleistungsrichtlinie	fallen	(24).

Bei	der	umsetzung	der	richtlinie	sollten	die	mitgliedstaaten	bedenken,	dass,	obwohl	die	produktion	
von	waren	selbst	keine	Dienstleistung	darstellt	(25),	es	viele	tätigkeiten	gibt,	die	mit	waren	verbunden	
sind	 (z.	B.	 Einzelhandel,	 installation	 und	 wartung	 sowie	 kundendienst)	 und	 die	 durchaus	 eine	
Dienstleistung	darstellen.	Diese	müssen	daher	von	den	umsetzungsmaßnahmen	erfasst	werden.

2.2 Von der richtlinie erfasste Dienstleistungserbringer

Die	Dienstleistungsrichtlinie	findet	auf	Dienstleistungen	Anwendung,	die	durch	eine	natürliche	person,	
welche	 die	 staatsangehörigkeit	 eines	 mitgliedstaates	 besitzt,	 oder	 durch	 eine	 juristische	 person	 im	
sinne	von	Artikel	48	Eg-Vertrag	(26),	die	in	einem	mitgliedstaat	niedergelassen	ist,	erbracht	werden.	wie	
in	 Erwägungsgrund	 38	 dargelegt	 umfasst	 der	 Begriff	 der	„juristischen	 person“	 sämtliche	 nach	 den	
rechtsvorschriften	eines	mitgliedstaates	errichtete	Einheiten,	die	nach	dem	recht	eines	mitgliedstaates	
errichtet	wurden	oder	diesem	recht	unterstehen	(27),	unabhängig	davon,	ob	diese	nach	dem	nationalen	
recht	eine	rechtspersönlichkeit	haben.	Alle	diese	Einheiten	müssen	durch	die	umsetzung	der	richtlinie	
erfasst	werden.	im	gegensatz	dazu	werden	Dienstleistungen,	die	durch	natürliche	personen,	die	nicht	
die	 staatsangehörigkeit	 eines	 mitgliedstaats	 besitzen,	 oder	 durch	 Einheiten,	 die	 außerhalb	 der	
gemeinschaft	niedergelassen	sind	oder	die	nicht	gemäß	den	rechtsvorschriften	eines	mitgliedstaates	
gegründet	wurden,	nicht	von	der	richtlinie	erfasst.

2.3 erfasste Anforderungen

2.3.1 Der Begriff der Anforderung

Die	 Dienstleistungsrichtlinie	 findet	 auf	 Anforderungen	 für	 die	 Aufnahme	 und	 Ausübung	 einer	
Dienstleistung	Anwendung.	wie	in	Artikel	4	Absatz	7	angegeben,	deckt	der	Begriff	der	Anforderung	alle	
Auflagen,	 Verbote,	 Bedingungen	 oder	 sonstigen	 Beschränkungen	 ab,	 die	 Dienstleistungserbringern	
(oder	den	Empfängern	von	Dienstleistungen)	auferlegt	werden,	wie	z.	B.	die	pflicht,	eine	genehmigung	
einzuholen	oder	gegenüber	den	zuständigen	Behörden	eine	Erklärung	abzugeben.	Der	Begriff	umfasst	
alle	diese	Auflagen,	Verbote,	Bedingungen	oder	Beschränkungen,	unabhängig	davon,	ob	sie	in	rechts-	
oder	Verwaltungsvorschriften	der	mitgliedstaaten	festgelegt	sind,	und	unabhängig	davon,	ob	sie	auf	
nationaler,	regionaler	oder	lokaler	Ebene	geregelt	sind.	Darüber	hinaus	findet	die	richtlinie	–	in	Einklang	
mit	der	rechtsprechung	des	Eugh	(28)	–	auch	Anwendung	auf	jegliche	derartige	Bestimmung,	die	durch	
Vorschriften	 von	 Berufsverbänden	 oder	 durch	 kollektive	 regeln,	 die	 von	 Berufsvereinigungen	 oder	
sonstigen	Berufsorganisationen	in	Ausübung	ihrer	rechtsautonomie	erlassen	wurden,	auferlegt	wird.

(24)	siehe	Abschnitt	7.1.3.4	dieses	handbuchs.
(25)	 urteil	 vom	 7.	 mai	 1985,	 Kommission gegen Frankreich, rechtssache	 18/84;	 urteil	 vom	 11.	 Juli	 1985,	 Cinéthèque,	
verbundene	rechtssachen	60-61/84.
(26)	 siehe	 Erwägungsgrund	 36.	 Artikel	 48	 des	 Eg-Vertrags	 bezieht	 sich	 auf	 unternehmen	 oder	 sonstige	 juristische	
personen,	 die	 in	 übereinstimmung	 mit	 den	 rechtsvorschriften	 eines	 mitgliedstaates	 errichtet	 wurden	 und	 ihren	
eingetragenen	sitz,	ihre	hauptverwaltung	oder	hauptgeschäftssitz	innerhalb	der	gemeinschaft	haben.	
(27)	Beispielsweise	einschließlich	der	limited	liability	company	[gesellschaft	mit	beschränkter	haftung]	nach	britischem	
recht	oder	der	nach	deutschem	recht	errichteten	„offenen	handelsgesellschaft“	(ohg).
(28)	nach	der	rechtsprechung	des	Eugh	sollte	die	Abschaffung	von	staatlichen	hindernissen	nicht	durch	hindernisse,	
die	durch	von	Verbänden	oder	organisationen	im	zuge	der	Ausübung	ihrer	rechtlichen	selbstverwaltung	geschaffene	
Vorschriften	entstehen,	neutralisiert	werden.	siehe	urteil	vom	12.	Dezember	1974,	Walrave,	rechtssache	36/74,	rdnr.	17,	
23	und	24;	urteil	vom	14.	Juli	1976,	Donà,	rechtssache	13/76,	rdnr.	17	und	18;	urteil	vom	15.	Dezember	1995,	Bosman,	
rechtssache	c-415/93,	rdnr.	83	und	84;	urteil	vom	19.	februar	2002,	Wouters,	rechtssache	c-309/99, rdnr.	120.
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2.3.2 Allgemeine Anforderungen, welche die Aufnahme und die Ausübung einer Dienstleistung nicht 
betreffen

wie	 in	 Erwägungsgrund	 9	 erläutert,	 findet	 die	 Dienstleistungsrichtlinie	 keine	 Anwendung	 auf	 jene	
Anforderungen,	 die	 nicht	 die	 Dienstleistungstätigkeit	 als	 solche	 regeln	 oder	 spezifisch	 betreffen,	
sondern	von	Dienstleistungserbringern	im	zuge	der	Ausführung	ihrer	wirtschaftlichen	tätigkeit	genauso	
beachtet	werden	müssen	wie	von	personen,	die	in	ihrer	privaten	Eigenschaft	handeln.	Dies	bedeutet	
beispielsweise,	 dass	 straßenverkehrsvorschriften,	 Vorschriften	 bezüglich	 der	 stadtentwicklung	 oder	
Bodennutzung,	der	stadtplanung	und	der	raumordnung	sowie	Baunormen	im	Allgemeinen	von	der	
Dienstleistungsrichtlinie	 nicht	 betroffen	 sind.	 Allerdings	 ist	 klar,	 dass	 die	 alleinige	 tatsache,	 dass	
Vorschriften	in	bestimmter	weise	bezeichnet	werden,	beispielsweise	als	stadtplanerische	Vorschriften,	
oder	dass	Anforderungen	allgemein	formuliert	sind,	d.	h.,	dass	sie	nicht	speziell	an	Dienstleistungserbringer	
gerichtet	sind,	nicht	ausreicht,	um	festzustellen,	dass	sie	nicht	von	der	Dienstleistungsrichtlinie	betroffen	
werden.	 Vielmehr	 müssen	 die	 tatsächlichen	 Auswirkungen	 der	 in	 frage	 stehenden	 Anforderungen	
untersucht	 werden,	 um	 zu	 ermitteln,	 ob	 sie	 allgemeiner	 natur	 sind	 oder	 nicht.	 Daher	 müssen	 die	
mitgliedstaaten	bei	der	umsetzung	der	richtlinie	die	tatsache	berücksichtigen,	dass	als	„städteplanung“	
oder	 „Baunormen“	 bezeichnete	 rechtsvorschriften	 Anforderungen	 enthalten	 können,	 die	
Dienstleistungen	 spezifisch	 regeln	 und	 folglich	 unter	 die	 Dienstleistungsrichtlinie	 fallen.	 so	 würden	
beispielsweise	 Vorschriften	 zur	 maximalen	 fläche	 bestimmter	 gewerblicher	 Betriebe	 unter	 die	
Dienstleistungsrichtlinie	 fallen,	 selbst	 wenn	 sie	 in	 allgemeinen	 städteplanerischen	 Bestimmungen	
enthalten	sind.	infolgedessen	fallen	sie	unter	die	Verpflichtungen	des	kapitels	zu	niederlassungen	der	
richtlinie.

2.3.3 Anforderungen im Hinblick auf den Zugang zu öffentlichen Mitteln

wie	in	Erwägungsgrund	10	erklärt,	betrifft	die	Dienstleistungsrichtlinie	keine	Anforderungen,	die	eine	
Bedingung	für	den	zugang	zu	öffentlichen	mitteln	darstellen,	wie	z.	B.	im	hinblick	auf	Qualitätsnormen	
oder	 spezifische	 Vertragsbedingungen	 für	 bestimmte	 Dienstleistungen	 von	 allgemeinem	
wirtschaftlichem	 interesse.	 solche	 Anforderungen	 werden	 durch	 die	 umsetzung	 der	
Dienstleistungsrichtlinie	 nicht	 beeinflusst.	 insbesondere	 verpflichtet	 die	 Dienstleistungsrichtlinie	 die	
mitgliedstaaten	nicht	dazu,	Dienstleistungserbringern,	die	in	anderen	mitgliedstaaten	niedergelassen	
sind,	 die	 gleiche	 finanzierung	 zu	 gewähren	 wie	 Dienstleistungserbringern	 mit	 sitz	 innerhalb	 ihres	
eigenen	hoheitsgebiets.	Allerdings	ist	klar,	dass	Anforderungen	für	den	zugang	zu	öffentlichen	mitteln	
für	Dienstleistungserbringer	sowie	andere,	durch	mitgliedstaaten	(oder	mittels	staatlicher	ressourcen)	
gewährte	 hilfen	 im	 Einklang	 mit	 anderen	 Vorschriften	 des	 gemeinschaftsrechts,	 einschließlich	 der	
wettbewerbsregeln,	insbesondere	Artikel	87	Eg-Vertrag,	stehen	müssen.

3 BeziehUng zwischen Der richtlinie UnD speziFischen 
rechts- oDer politikBereichen

3.1 strafrecht

wie	 in	 Erwägungsgrund	 12	 erläutert,	 zielt	 die	 Dienstleistungsrichtlinie	 auf	 die	 schaffung	 eines	
rechtsrahmens,	 der	 die	 niederlassungsfreiheit	 und	 den	 freien	 Dienstleistungsverkehr	 zwischen	
mitgliedstaaten	garantiert,	führt	aber	weder	zu	einer	harmonisierung	des	strafrechts	noch	greift	sie	in	
dieses	ein	und	–	wie	in	Artikel	1	Absatz	5	angegeben	–	berührt	das	strafrecht	der	mitgliedstaaten	nicht.	
so	ist	beispielsweise	klar,	dass	im	fall,	dass	ein	Dienstleistungserbringer	aus	einem	anderen	mitgliedstaat	
bei	gelegenheit	seiner	Dienstleistungstätigkeit	eine	straftat,	z.	B.	eine	Beleidigung	oder	einen	Betrug,	
begeht,	dies	nicht	von	der	Dienstleistungsrichtlinie	erfasst	wird.

Allerdings	steht	auch	außer	frage,	dass	strafrechtliche	Vorschriften	nicht	verwendet	werden	können,	
um	die	durch	das	gemeinschaftsrecht	gewährten,	grundlegenden	freiheiten	zu	beschränken	(29),	und	
dass	mitgliedstaaten	die	Bestimmungen	der	Dienstleistungsrichtlinie	nicht	dadurch	umgehen	können	
bzw.	ihre	Anwendung	nicht	dadurch	vermeiden	können,	dass	sie	strafrechtliche	regelungen	verwenden.	
Dies	bedeutet	beispielsweise,	dass	ein	mitgliedstaat,	der	–	gemäß	Artikel	9	der	Dienstleistungsrichtlinie	
–	 eine	 genehmigungsregelung	 nicht	 aufrechterhalten	 kann,	 weil	 diese	 diskriminierend	 oder	

(29)	siehe	z.	B.	urteil	vom	19.	Januar	1999,	Calfa,	rechtssache	c-348/96;	urteil	vom	6.	märz	2007,	Placanica,	verbundene	
rechtssachen	c-338/04,	c-359/04	und	c-360/04.
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unverhältnismäßig	 ist,	 dies	 nicht	 umgehen	 kann,	 indem	 im	 fall	 einer	 nichteinhaltung	 der	
genehmigungsregelung	 eine	 strafrechtliche	 sanktion	 verhängt	 wird.	 Desgleichen	 gilt,	 dass	 ein	
mitgliedstaat,	 wenn	 er	 bestimmte	 nationale	 Anforderungen	 für	 eingehende	 Dienstleistungen	 nicht	
anwenden	kann,	weil	diese	die	 in	Artikel	16	 festgelegten	kriterien	nicht	erfüllen,	dies	nicht	dadurch	
vermeiden	kann,	dass	er	eine	strafrechtliche	sanktion	für	die	nichteinhaltung	solcher	Anforderungen	
verhängt.	folglich	gilt	bei	der	untersuchung	nationaler,	auf	die	Dienstleistungserbringer	anwendbarer	
Bestimmungen,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 unter	 umständen	 auch	 gewisse	 Bestimmungen	 ihres	
strafrechts	 überprüfen	 müssen,	 deren	 Anwendung	 zu	 einer	 umgehung	 der	 Bestimmungen	 in	 der	
richtlinie	führen	könnte.

3.2 Arbeitsrecht und sozialversicherungsgesetzgebung

Artikel	 1	 Absatz	 6	 besagt,	 dass	 die	 Dienstleistungsrichtlinie	 das	 Arbeitsrecht	 oder	 die	
sozialversicherungsgesetzgebung	der	mitgliedstaaten	nicht	berührt.	Die	richtlinie	enthält	weder	Vorschriften	
aus	dem	Bereich	des	Arbeitsrechts	oder	der	sozialversicherung,	noch	verpflichtet	sie	die	mitgliedstaaten,	ihre	
Arbeitsrechtsgesetzgebung	 bzw.	 ihre	 sozialversicherungsgesetzgebung	 zu	 modifizieren.	 Da	 es	 kein	
einheitliches	gemeinschaftsrechtliches	konzept	des	Arbeitsrechts	gibt,	erläutert	Artikel	1	Absatz	6,	was	mit	
dem	 Begriff	 Arbeitrecht	 gemeint	 ist:	 gesetzliche	 oder	 vertragliche	 Bestimmungen	 über	 Arbeits-	 und	
Beschäftigungsbedingungen,	einschließlich	des	gesundheitsschutzes	und	der	sicherheit	am	Arbeitsplatz,	
sowie	die	Beziehung	zwischen	Arbeitgebern	und	Arbeitnehmern.	Dies	umfasst	all	die	Bestimmungen,	die	
sich	 mit	 den	 individuellen	 Arbeitsbedingungen	 von	 Arbeitnehmern	 und	 der	 Beziehung	 zwischen	 dem	
Arbeitnehmer	 und	 seinem	 Arbeitgeber	 beschäftigen.	 Es	 umfasst	 Vorschriften	 zu	 löhnen,	 Arbeitszeit,	
Jahresurlaub	sowie	die	gesamten	rechtsvorschriften,	die	die	vertraglichen	Verpflichtungen	zwischen	dem	
Arbeitgeber	und	seinen	Arbeitnehmern	regeln.	Artikel	1	Absatz	6	besagt	weiterhin,	dass	in	Bezug	auf	die	
Anwendung	 der	 nationalen	 gesetzgebung	 das	 gemeinschaftsrecht	 eingehalten	 werden	 muss.	 Dies	
bedeutet,	dass	im	hinblick	auf	entsandte	Arbeitnehmer	der	Aufnahmemitgliedstaat	an	die	richtlinie	über	
die	Entsendung	von	Arbeitnehmern	gebunden	ist	(30).

3.3 grundrechte

Artikel	1	Absatz	7	besagt,	dass	die	richtlinie	nicht	die	Ausübung	der	in	den	mitgliedstaaten	und	durch	
das	gemeinschaftsrecht	anerkannten	grundrechte	berührt,	ohne	dieses	konzept	weiter	zu	spezifizieren.	
sein	 zweiter	 satz	 bezieht	 sich	 auf	 das	 recht,	tarifverträge	 gemäß	 nationalem	 recht	 und	 nationalen	
praktiken	unter	wahrung	des	gemeinschaftsrechts	auszuhandeln,	abzuschließen	und	durchzusetzen.	
Artikel	1	Absatz	7	bezieht	keine	stellung	dazu,	ob	die	Aushandlung,	der	Abschluss	und	die	Durchsetzung	
von	tarifverträgen	 grundrechte	 sind.	 im	 zusammenhang	 mit	 diesem	 Artikel	 ist	 Erwägungsgrund	 15	
von	besonderer	Bedeutung.	Er	drückt	das	grundlegende	prinzip	aus,	dass	es	keinen	inhärenten	konflikt	
zwischen	 der	 Ausübung	 von	 grundrechten	 und	 den	 grundfreiheiten	 des	 Eg-Vertrags	 gibt	 und	 dass	
keines	Vorrang	vor	dem	anderen	hat	(31).

3.4 internationales privatrecht

wie	 in	 Artikel	 3	 Absatz	 2	 angegeben,	 betrifft	 die	 Dienstleistungsrichtlinie	 nicht	 die	Vorschriften	 des	
internationalen	 privatrechts.	 Vorschriften	 des	 internationalen	 privatrechts,	 einschließlich	 des	
übereinkommens	von	rom	(und	zukünftiger	rom-i-	und	rom-ii-Verordnungen)	(32),	bestimmen,	welche	
privatrechtlichen	Vorschriften	 anwendbar	 sind,	 insbesondere	 auf	 vertragliche	 und	 außervertragliche	
Verpflichtungen	 in	 fällen	 von	 rechtsstreitigkeiten	 zwischen	 den	 Erbringern	 und	 Empfängern	 von	
Dienstleistungen	 bzw.	 anderen	 Dienstleistungserbringern.	 in	 Artikel	 17	 Absatz	 15	 legt	 die	
Dienstleistungsrichtlinie	 eine	 spezifische	 Ausnahme	 von	 der	 Bestimmung	 zur	 Dienstleistungsfreiheit	
fest	 und	 stellt	 somit	 sicher,	 dass	 die	 Vorschriften	 des	 internationalen	 privatrechts	 nicht	 durch	 die	
umsetzung	der	Dienstleistungsrichtlinie	berührt	werden.	

Dies	gilt	im	hinblick	auf	alle	Bestimmungen	des	internationalen	privatrechts,	einschließlich	solcher,	die	
–	wie	Artikel	5	des	rom-übereinkommens	–	vorsehen,	dass	in	bestimmten,	Verbraucher	betreffenden	

(30)	richtlinie	96/71/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	16.	Dezember	1996	über	die	Entsendung	von	
Arbeitnehmern	im	rahmen	der	Erbringung	von	Dienstleistungen,	ABl.	l	18	vom	21.1.1997,	s.	1.	
(31)	 in	 übereinstimmung	 mit	 der	 Argumentation	 des	 Eugh	 in	 seinen	 urteilen	 vom	 12.	 Juni	 2003,	 Schmidberger, 
rechtssache	c-112/00,	und	vom	9.	Dezember	1995,	Kommission gegen Frankreich (Strawberries),	rechtssache	c-265/95,	
kann	 und	 muss	 die	 Ausübung	 der	 grundrechte	 mit	 der	 Ausübung	 der	 grundfreiheiten	 des	 Eg-Vertrags	 in	 Einklang	
gebracht	werden.	
(32)	 übereinkommen	 von	 rom	 über	 das	 auf	 vertragliche	 schuldverhältnisse	 anzuwendende	 recht,	 ABl.	 c	27	 vom	
26.1.1998,	s.	34,	das	gegenwärtig	aktualisiert	und	in	ein	gemeinschaftsinstrument	umgewandelt	wird,	siehe	Vorschlag	
für	 eine	 Verordnung	 des	 Europäischen	 parlaments	 und	 des	 rates	 über	 das	 auf	 vertragliche	 schuldverhältnisse	
anzuwendende	recht	(„Rom I“),	kom(2005)	650	endg.	Verordnung	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	über	das	
auf	 außervertragliche	 schuldverhältnisse	 anzuwendende	 recht	 („Rom II“)	 [Vorlage	 der	 kommission,	 kom(2006)	 83	
endg.],	wie	durch	das	Europäische	parlament	am	10.	Juli	2007	verabschiedet.	
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fällen	 das	 recht	 des	 staates	 des	 gewöhnlichen	 Aufenthalts	 des	Verbrauchers	 Anwendung	 findet.	 Es	
sollte	allerdings	beachtet	werden,	dass	die	Vorschriften	des	internationalen	privatrechts	nur	bestimmen,	
welche	 privatrechtlichen	 Vorschriften	 auf	 eine	 vertragliche	 oder	 außervertragliche	 Beziehung,	
einschließlich	 der	 zwischen	 einem	 Dienstleistungserbringer	 und	 einem	 Verbraucher,	 Anwendung	
finden.	sie	bestimmen	hingegen	z.	B.	nicht,	welche	Vorschriften	des	öffentlichen	rechts	angewendet	
werden	 können.	 Die	 frage,	 ob	 Vorschriften	 des	 mitgliedstaates	 des	 gewöhnlichen	 Aufenthalts	 des	
Verbrauchers,	die	keine	privatrechtlichen	Vorschriften	sind,	auf	einen	speziellen	Dienstleistungserbringer	
Anwendung	finden	oder	nicht,	wird	nicht	durch	das	internationale	privatrecht	bestimmt.	für	diese	frage	
ist	die	Dienstleistungsrichtlinie,	insbesondere	ihr	Artikel	16,	maßgeblich.

schließlich	 betrifft	 die	 Dienstleistungsrichtlinie	 nicht	 die	 gerichtliche	 zuständigkeit.	 Diese	 fragen	
werden	 durch	 die	 bestehende	 gemeinschaftsverordnung	 zur	 gerichtlichen	 zuständigkeit	 und	
Anerkennung	und	Vollstreckung	von	Entscheidungen	in	zivil-	und	handelssachen	geregelt	(33).

4 Die BeziehUng zwischen Der richtlinie UnD AnDeren 
BestimmUngen Des gemeinschAFtsrechts

Als	grundregel	gilt,	dass	die	Dienstleistungsrichtlinie	neben	dem	bestehenden	gemeinschaftsrecht	gilt.	
mögliche	konflikte	zwischen	der	Dienstleistungsrichtlinie	und	anderen	instrumenten	des	sekundären	
gemeinschaftsrechts	sind	im	Allgemeinen	in	der	richtlinie	ausdrücklich	berücksichtigt,	insbesondere	
mit	 hilfe	 von	 Ausnahmen	 von	 speziellen	 Bestimmungen	(34).	 nichtsdestotrotz	 sieht	 Artikel	 3	 eine	
Vorschrift	für	mögliche	verbleibende	Ausnahmefälle	vor,	in	der	ein	konflikt	zwischen	einer	Bestimmung	
der	 Dienstleistungsrichtlinie	 und	 einer	 Bestimmung	 eines	 anderen	 instruments	 des	 sekundären	
gemeinschaftsrechts	entstehen	könnte.

Artikel	3	besagt,	dass	im	fall	eines	konflikts	zwischen	einer	Bestimmung	der	Dienstleistungsrichtlinie	
und	einer	Bestimmung	eines	anderen	instruments	des	sekundären	gemeinschaftsrechts	die	Bestimmung	
des	 letzteren	 Vorrang	 hat.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 in	 solchen	 fällen	 die	 Bestimmung	 des	 anderen	
gemeinschaftsinstruments	 gilt	 und	 die	 Bestimmung	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	 nicht	 angewendet	
wird.	Es	sollte	dabei	jedoch	beachtet	werden,	dass	dies	nur	die	spezifische,	im	widerspruch	stehende	
Bestimmung	betrifft	und	nicht	die	verbleibenden	Bestimmungen	der	Dienstleistungsrichtlinie,	welche	
weiterhin	Anwendung	finden.

Die	 frage,	 ob	 ein	 widerspruch	 zwischen	 einer	 Bestimmung	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	 und	 einer	
Bestimmung	eines	anderen	gemeinschaftsinstruments	besteht,	muss	in	jedem	speziellen	fall	sorgfältig	
untersucht	werden.	Die	alleinige	tatsache,	dass	ein	anderes	gemeinschaftsinstrument	(einschließlich	
der	in	Artikel	3	erwähnten)	spezifische	Aspekte	einer	bestimmten	Dienstleistung	regelt,	reicht	nicht	aus,	
um	 zu	 der	 schlussfolgerung	 zu	 kommen,	 dass	 ein	 widerspruch	 zu	 einer	 Bestimmung	 der	
Dienstleistungsrichtlinie	besteht.	um	eine	Bestimmung	der	Dienstleistungsrichtlinie	außer	Anwendung	
zu	lassen,	muss	vielmehr	nachgewiesen	werden,	dass	sich	die	konkreten	Vorschriften	beider	instrumente	
widersprechen.	 Diese	 Bewertung	 muss	 auf	 einer	 sorgfältigen	 interpretation	 der	 umstrittenen	
Bestimmungen	in	übereinstimmung	mit	deren	rechtsgrundlage	und	mit	den	in	den	Artikeln	43	und	49	
des	Eg-Vertrags	kodifizierten	grundfreiheiten	beruhen.

5 VerwAltUngsVereinFAchUng

in	 kapitel	 ii	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	 (Artikel	 5	 bis	 8)	 wird	 ein	 ehrgeiziges	 programm	 der	
Verwaltungsvereinfachung	 und	 modernisierung	 dargelegt.	 Es	 fordert,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 ihre	
Verwaltungsverfahren	 vereinfachen,	 dass	 „einheitliche	 Ansprechpartner“	 als	 einheitliche	
gesprächspartner	für	Dienstleistungserbringer	eingeführt	werden,	dass	die	möglichkeit	des	Abschlusses	
von	Verfahren	auf	dem	fernweg	und	über	elektronische	mittel	geboten	wird	und	dass	informationen	zu	
nationalen	Anforderungen	und	Verfahren	für	die	Erbringer	und	Empfänger	von	Dienstleistungen	leicht	
zugänglich	werden.

Artikel	5	bis	8	gelten	für	alle	Verfahren	und	formalitäten,	die	für	die	Aufnahme	oder	die	Ausübung	einer	
Dienstleistung	notwendig	sind,	für	alle	Dienstleistungen,	die	in	den	Anwendungsbereich	der	richtlinie	

(33)	 Verordnung	 (Eg)	 nr.	 44/2001	 des	 rates	 vom	 22.	 Dezember	 2000	 über	 die	 gerichtliche	 zuständigkeit	 und	 die	
Anerkennung	und	Vollstreckung	von	Entscheidungen	in	zivil-	und	handelssachen,	ABl.	l12	vom	16.1.2001,	s.	1.	
(34)	siehe	beispielsweise	Artikel	5	Absatz	3,	Artikel	9	Absatz	3	oder	Artikel	15	Absatz	2	Buchstabe	d.
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fallen,	unabhängig	davon,	ob	diese	auf	zentraler,	regionaler	oder	lokaler	Ebene	auferlegt	werden.	sie	
unterscheiden	nicht	zwischen	inländischen	und	ausländischen	Dienstleistungserbringern.	Aus	diesem	
grund	gelten	sie	genauso	für	Dienstleistungserbringer	mit	sitz	in	einem	anderen	mitgliedstaat	und	für	
Dienstleistungserbringer,	 die	 ihren	 sitz	 innerhalb	 des	 hoheitsgebiets	 ihres	 eigenen	 mitgliedstaates	
haben	(oder	einen	solchen	sitz	errichten	wollen).	

überdies	 gelten	 diese	 Artikel	 für	 alle	Verfahren,	 unabhängig	 davon,	 ob	 der	 Dienstleistungserbringer	
diese	Verfahren	einhalten	muss,	um	sich	in	einem	mitgliedstaat	niederzulassen	oder	um	Dienstleistungen	
grenzüberschreitend	zu	erbringen	(insoweit	als	Verfahren	und	formalitäten	auf	Dienstleistungserbringer	
aus	 anderen	mitgliedstaaten,	die	 ihre	 Dienstleistungen	 grenzüberschreitend	 erbringen,	angewendet	
werden	können)	(35).

Die	Verwaltungsvereinfachung	wie	in	der	Dienstleistungsrichtlinie	vorgesehen	wird	einen	Beitrag	zur	
Verbesserung	 der	 wettbewerbsfähigkeit	 der	 europäischen	 wirtschaft	 leisten	(36).	 Aus	 diesem	 grund	
können	 die	 mitgliedstaaten	 unter	 umständen	 die	 möglichkeit	 der	 Anwendung	 eines	teils	 oder	 aller	
Bestimmungen	 des	 kapitels	 ii,	 insbesondere	 die	 einheitlichen	 Ansprechpartner	 und	 elektronischen	
Verfahren,	auch	 für	Dienstleistungen	und	Angelegenheiten	 in	Erwägung	ziehen,	die	nicht	durch	die	
Dienstleistungsrichtlinie	abgedeckt	werden.

5.1 Vereinfachung von auf Dienstleistungserbringer anwendbaren Verfahren und Formalitäten

gemäß	Artikel	5	Absatz	1	müssen	die	mitgliedstaaten	alle	auf	die	Aufnahme	und	die	Ausübung	einer	
Dienstleistung	anwendbaren	Verfahren	und	formalitäten	prüfen	sowie	diese	vereinfachen,	wenn	sie	
nicht	hinreichend	einfach	sind.	Dies	macht	es	erforderlich,	dass	die	mitgliedstaaten	echte	Anstrengungen	
zur	 Verwaltungsvereinfachung	 unternehmen.	 Bei	 der	 Durchführung	 dieser	 maßnahme	 sollten	 die	
mitgliedstaaten	die	Verfahren	und	formalitäten	aus	der	sicht	des	Erbringers	prüfen	und	bewerten	und	
dabei	bedenken,	dass	eine	Vereinfachung	von	Verfahren	wiederum	die	Verwaltungslast	auch	 für	die	
Verwaltung	 selbst	 reduziert.	 Die	 mitgliedstaaten	 könnten	 in	 anderen	 mitgliedstaaten	 eingesetzte,	
vereinfachte	 Verwaltungsverfahren	 in	 Erwägung	 ziehen	 und	 sich	 über	 die	 beste	 Vorgangsweise	
austauschen.	 Die	 kommission	 wird	 alles	 in	 ihren	 kräften	 stehende	 unternehmen,	 um	 dies	 zu	
unterstützen.

Das	konzept	der	Verfahren	und	formalitäten	ist	umfassend	und	beinhaltet	jeglichen	Verwaltungsschritt,	
den	 unternehmen	 ergreifen	 müssen,	 wie	 z.	B.	 die	 Einreichung	 von	 Dokumenten,	 die	 Abgabe	 einer	
Erklärung	 oder	 die	 Einreichung	 einer	 registrierung	 bei	 der	 zuständigen	 Behörde.	 Es	 deckt	 nicht	 nur	
Verfahren	 und	 formalitäten	 ab,	 die	 eine	Vorbedingung	 für	 die	 Ausübung	 einer	 Dienstleistung	 sind,	
sondern	auch	solche,	die	zu	einem	späteren	zeitpunkt	im	zuge	der	Ausübung	der	Dienstleistung	oder	
sogar	 bei	 der	 Beendigung	 einer	 solchen	 auferlegt	 werden	 (beispielsweise	 die	 Verpflichtung	 zur	
jährlichen	Berichterstattung	über	die	durchgeführten	transaktionen).

praktisch	 ausgedrückt	 bedeutet	 dies,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 bewerten	 müssen,	 ob	 ihre	
Verwaltungsanforderungen	tatsächlich	notwendig	sind	oder	ob	teile	dieser	Verfahren	abgeschafft	oder	
durch	Alternativen	ersetzt	werden	können,	die	für	die	Erbringer	von	Dienstleistungen	weniger	belastend	
sind.	überdies	müssen	die	mitgliedstaaten	auch	die	Anzahl	der	verschiedenen	Verwaltungsverfahren	
bewerten,	 mit	 denen	 ein	 Dienstleistungserbringer	 konfrontiert	 wird,	 deren	 mögliche	Verdoppelung,	
kosten,	 klarheit	 und	 zugänglichkeit	 sowie	 die	 Verzögerung	 und	 die	 praktischen	 schwierigkeiten	
bewerten,	die	diese	Verfahren	für	die	betreffenden	Dienstleistungserbringer	darstellen	(37).

Darüber	hinaus	müssen	die	mitgliedstaaten	bewerten,	ob	alle	angeforderten	nachweise	und	Dokumente	
notwendig	 sind	 und	 ob	 verlangt	 werden	 muss,	 dass	 die	 gesamten	 nachweise	 durch	 den	
Dienstleistungserbringer	 selbst	 erstellt	 werden	 müssen	 oder	 ob	 bestimmte	 informationen	 unter	
umständen	bereits	aus	anderen	Quellen	(beispielsweise	von	anderen	zuständigen	Behörden)	verfügbar	
sind.	 so	 sind	 beispielsweise	Vorschriften,	 nach	 denen	 ein	 Dienstleistungserbringer	 eine	 vollständige	
Akte	vorlegen	muss,	ohne	die	möglichkeit	einer	Ausnahme	zu	erhalten	für	Dokumente/	nachweise,	die	
sich	bereits	im	Besitz	der	Verwaltung	befinden,	normalerweise	unnötig	und	sollten,	wenn	dies	der	fall	
ist,	 abgeschafft	 werden.	 Desgleichen	 könnten	 Verfahrensweisen,	 die	 separate	 Einreichungen	 für	

(35)	in	diesem	zusammenhang	muss	berücksichtigt	werden,	dass	die	mitgliedstaaten	auf	der	grundlage	des	Artikels	16	
ihre	Anforderungen	für	in	das	land	kommende	Dienstleistungserbringer	nur	in	beschränkten	fällen	anwenden	können.	
siehe	dazu	Abschnitt	7.1.3	des	vorliegenden	handbuchs.
(36)	im	Einklang	mit	der	erneuerten	strategie	von	lissabon	und	den	initiativen	zur	„verbesserten	rechtssetzung“,	siehe	
mitteilung	der	kommission	„zusammenarbeit	 für	wachstum	und	Arbeitsplätze	–	Ein	neubeginn	für	die	strategie	von	
lissabon“,	kom(2005)	24	vom	2.2.2005,	und	mitteilung	der	kommission	„strategische	überlegungen	zur	Verbesserung	
der	rechtsetzung	in	der	Europäischen	union“,	kom(2006)	689	vom	14.11.2006.
(37)	siehe	Erwägungsgrund	45.
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unterschiedliche	Anforderungen	erfordern,	dahin	gehend	vereinfacht	werden,	dass	eine	einheitliche	
Einreichung	gestattet	wird.

Außerdem	müssen	die	mitgliedstaaten	auch	bewerten,	ob	es	gerechtfertigt	ist	zu	fordern,	dass	bestimmte	
nachweise	 in	 einer	 speziellen	 form,	 beispielsweise	 im	 original,	 als	 beglaubigte	 kopie	 oder	 mit	 einer	
beglaubigten	 übersetzung,	 eingereicht	 werden	 müssen	 oder	 ob	 es	 hinreichend	 wäre,	 eine	 nicht	
beglaubigte	 kopie	 bzw.	 eine	 nicht	 beglaubigte	 übersetzung	 einzureichen.	 in	 jedem	 fall	 dürfen	 die	
mitgliedstaaten	gemäß	Artikel	5	Absatz	3	die	Vorlage	von	Dokumenten	im	original,	als	beglaubigte	kopie	
oder	durch	eine	beglaubigte	übersetzung	nur	dann	verlangen,	wenn	dies	durch	einen	zwingenden	grund	
des	Allgemeininteresses	gerechtfertigt	 ist	oder	wenn	dies	durch	ein	anderes	gemeinschaftsinstrument	
festgelegt	wird.	Es	muss	darauf	hingewiesen	werden,	dass	der	alleinige	zweifel	im	hinblick	auf	die	Echtheit	
eines	bestimmten	Dokuments	bzw.	dessen	genauen	inhalts	durch	die	entsprechenden	kontakte	zwischen	
den	zuständigen	Behörden	(speziell	mit	der	Behörde,	die	das	Dokument	ausgestellt	hat)	 insbesondere	
durch	 die	 zusammenarbeit	 der	 Verwaltungen	 behandelt	 werden	 kann.	 Dies	 sollte	 keine	 besondere	
Belastung	 darstellen,	 da	 das	 Binnenmarkt-informationssystem	 (imi)	(38)	 das	 einfache	 hochladen	 von	
Dokumenten	sowie	deren	überprüfung	aus	der	ferne	ermöglichen	wird.

überdies	müssen	gemäß	Artikel	5	Absatz	3	die	mitgliedstaaten	Dokumente	von	anderen	mitgliedstaaten,	
die	einem	gleichwertigen	zweck	dienen	oder	aufgrund	deren	klar	wird,	dass	die	fragliche	Anforderung	
erfüllt	worden	ist,	akzeptieren.	Dies	verlangt	Anstrengungen	auf	seiten	der	nationalen	Verwaltungen,	
um	den	inhalt	anstelle	der	bloßen	form	der	durch	andere	mitgliedstaaten	ausgestellten	Dokumente	zu	
bewerten.	so	dürfen	die	mitgliedstaaten	unter	umständen	die	Vorlage	einer	Bescheinigung	über	die	
staatsangehörigkeit	 oder	 den	wohnsitz	 nicht	 verlangen,	 wenn	 diese	 Details	 durch	 andere	 amtliche	
identifikationsdokumente	(zum	Beispiel	einen	pass	oder	einen	personalausweis)	bereits	nachgewiesen	
sind.

Artikel	 5	 Absatz	 3	 findet	 allerdings	 auf	 eine	 Vielzahl	 von	 Dokumenten,	 auf	 die	 in	 den	 folgenden	
gemeinschaftsinstrumenten	verwiesen	wird,	keine	Anwendung:	die	richtlinie	zu	Berufsqualifikationen	(39),	
die	 richtlinie	 über	 das	 öffentliche	 Auftragswesen	(40),	 die	 richtlinie	 über	 die	 niederlassung	 von	
rechtsanwälten	(41)	sowie	die	Erste	und	die	Elfte	gesellschaftsrechtsrichtlinie	(42).

gemäß	Artikel	5	Absatz	2	kann	die	kommission	das	Verfahren	der	komitologie,	auf	das	 in	Artikel	40	
Absatz	 2	 verwiesen	 wird,	 zur	 Einführung	 harmonisierter	 formulare	 verwenden,	 die	 „zeugnissen,	
Bescheinigungen,	 und	 sonstigen	 vom	 Dienstleistungserbringer	 vorzulegenden	 Dokumenten	
gleichwertig“	 sind.	 harmonisierte	 formulare	 können	 für	 spezifische	 Bescheinigungen	 oder	 ähnliche	
Dokumente	verwendet	werden,	wenn	die	Abweichungen	zwischen	nationalen	Dokumenten,	die	 für	
ähnliche	zwecke	gestaltet	wurden,	es	für	die	zuständigen	Behörden	schwierig	machen,	den	inhalt	oder	
die	 Bedeutung	 der	 Bescheinigung	 zu	 ermitteln	 und	 die	 Dienstleistungserbringer	 infolgedessen	 mit	
einer	Vielzahl	unterschiedlicher	formulare	konfrontiert	werden.	so	kann	beispielsweise	ein	nachweis	
über	 die	 niederlassung	 in	 einem	 mitgliedstaat	 aus	 einer	Vielzahl	 von	 unterschiedlichen	 juristischen	
Dokumenten	 abgeleitet	 werden,	 die	 je	 nach	 mitgliedstaat	 von	 einer	 durch	 eine	 öffentliche	 Behörde	
ausgestellten	gründungsbescheinigung	bis	zur	Bestätigung	der	mitgliedschaft	in	einer	industrie-	oder	
handelskammer	reichen	können.	sollte	die	praktische	Erfahrung	zeigen,	dass	die	Dienstleistungserbringer	
(trotz	der	durch	die	nach	der	richtlinie	einzurichtende	zusammenarbeit	der	Verwaltungen	gebotenen	
unterstützung)	 auch	 weiterhin	 mit	 einer	 Vielzahl	 unterschiedlicher	 formulare	 konfrontiert	 werden,	
könnte	 sich	 ein	 harmonisiertes	 formular	 als	 wirkungsvolle	 lösung	 erweisen.	 Dies	 ist	 allerdings	 eine	
Entscheidung,	die	erst	zu	einem	späteren	zeitpunkt,	auf	der	grundlage	der	im	zuge	der	Anwendung	
der	Dienstleistungsrichtlinie	gewonnenen	Erfahrung	gefällt	werden	kann.

(38)	siehe	Abschnitt	9.2.2	des	vorliegenden	handbuchs.
(39)	richtlinie	2005/36/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	7.	september	2005	über	die	Anerkennung	
von	Berufsqualifikationen,	ABl.	l	255	vom	30.9.2005,	s.	22.
(40)	richtlinie	2004/18/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	31.	märz	2004	über	die	koordinierung	der	
Verfahren	zur	Vergabe	öffentlicher	Bauaufträge,	lieferaufträge	und	Dienstleistungsaufträge,	ABl.	l	134	vom	30.4.2004,	
s.	114.
(41)	richtlinie	98/5/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	16.	februar	1998	zur	Erleichterung	der	ständigen	
Ausübung	des	rechtsanwaltsberufs	in	einem	anderen	mitgliedstaat	als	dem,	in	dem	die	Qualifikation	erworben	wurde,	
ABl.	l	77	vom	14.3.1998,	s.	36.
(42)	Erste	richtlinie	68/151/Ewg	des	rates	vom	9.	märz	1968	zur	koordinierung	der	schutzbestimmungen,	die	in	den	
mitgliedstaaten	den	gesellschaften	im	sinne	des	Artikels	58	Absatz	2	des	Vertrags	im	interesse	der	gesellschafter	sowie	
Dritter	 vorgeschrieben	 sind,	 um	 diese	 Bestimmungen	 gleichwertig	 zu	 gestalten,	 ABl.	 l	65	 vom	 14.3.1968,	 s.	8;	 Elfte	
richtlinie	 89/666/Ewg	 des	 rates	 vom	 21.	 Dezember	 1989	 über	 die	 offenlegung	 von	 zweigniederlassungen,	 die	 in	
einem	 mitgliedstaat	 von	 gesellschaften	 bestimmter	 rechtsformen	 errichtet	 wurden,	 die	 dem	 recht	 eines	 anderen	
staates	unterliegen;	ABl.	l	395	vom	30.12.1989,	s.	36.
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5.2 einheitliche Ansprechpartner

Auf	 der	 grundlage	 des	 Artikels	 6	 sind	 die	 mitgliedstaaten	 verpflichtet,	 sicherzustellen,	 dass	 die	
Dienstleistungserbringer	 alle	 für	 die	 Aufnahme	 und	 die	 Ausübung	 ihrer	 Dienstleistung	 nötigen	
Verfahren	und	formalitäten	über	„einheitliche	Ansprechpartner“	abwickeln	können.	Dies	 ist	eine	der	
Verpflichtungen	 der	 Dienstleistungsrichtlinie,	 ein	 Ergebnis	 zu	 erreichen.	 Die	 mitgliedstaaten	 müssen	
eine	reihe	von	Entscheidungen	im	hinblick	auf	die	organisation	ihrer	„einheitlichen	Ansprechpartner“	
fällen	 und	 sicherstellen,	 dass	 die	 „einheitlichen	 Ansprechpartner“	 spätestens	 bis	 zum	 Ende	 der	
umsetzungsphase	eingerichtet	sind	und	funktionieren.

Die	„einheitlichen	 Ansprechpartner“	 sollen	 die	 institutionellen	 gesprächspartner	 aus	 der	 sicht	 des	
Dienstleistungserbringers	sein,	so	dass	dieser	nicht	kontakt	mit	verschiedenen	zuständigen	Behörden	
oder	 körperschaften	 aufnehmen	 muss,	 um	 alle	 notwendigen	 informationen	 zu	 sammeln	 und	 alle	
notwendigen	schritte	im	hinblick	auf	seine	Dienstleistungen	abzuwickeln.	Die	mitgliedstaaten	müssen	
die	 „einheitlichen	 Ansprechpartner“	 für	 alle	 Erbringer	 von	 Dienstleistungen	 zugänglich	 machen,	
unabhängig	davon,	ob	diese	 ihren	sitz	 in	 ihrem	hoheitsgebiet	oder	 im	hoheitsgebiet	eines	anderen	
mitgliedstaates	haben.	selbstverständlich	findet	die	Verpflichtung	nur	auf	durch	die	richtlinie	erfassten	
Dienstleistungsbereiche	 Anwendung.	 Die	 mitgliedstaaten	 können	 aber	 auch	 eine	 Ausdehnung	 der	
tätigkeiten	 der	 „einheitlichen	 Ansprechpartner“	 auf	 alle	 oder	 einige	 der	 von	 der	 richtlinie	
ausgenommenen	sektoren	in	Erwägung	ziehen.	Das	gleiche	gilt	auch	im	hinblick	auf	bestimmte,	aus	
der	richtlinie	ausgenommene	Bereiche.	so	könnten	beispielsweise	die	mitgliedstaaten	die	möglichkeit	
der	 Einbeziehung	 bestimmter	 steuerbezogener	 Anforderungen,	 wie	 z.	B.	 die	 zuteilung	 von	
mehrwertsteuernummern,	bei	den	„einheitlichen	Ansprechpartnern“	in	Erwägung	ziehen.

Die	zielsetzung	der	Einrichtung	von	„one	stop	shops“	für	unternehmen	wurde	durch	die	mitgliedstaaten	
bereits	mehrere	Jahre	verfolgt.	Die	in	der	Dienstleistungsrichtlinie	enthaltene	Verpflichtung	steht	daher	
im	Einklang	mit	den	zielen	anderer	gemeinschaftsinitiativen,	insbesondere	der	vom	Europäischen	rat	
gemachten	zusage	zur	Einrichtung	dieser	„one	stop	shops“	für	start-ups	bis	zum	Ende	des	Jahres	2007,	
und	 ergänzt	 diese	(43).	 Allerdings	 ist	 die	 in	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	 enthaltene	 rechtliche	
Verpflichtung	umfassender	und	deckt	alle	Arten	von	unternehmen	(nicht	nur	start-ups),	die	Empfänger	
von	Dienstleistungen	(für	informationszwecke)	sowie	alle	Arten	von	Verfahren	(nicht	nur	Verfahren	zur	
unternehmensgründung)	 ab.	 Andererseits	 ist	 klar,	 dass	 andere	 funktionen,	 welche	 die	 „one-stop	
shops“	für	start-ups	erfüllen	sollen	(44),	wie	die	Beratung,	schulung,	finanzberatung	und	unterstützung	
im	hinblick	auf	geschäftspläne,	über	die	in	der	Dienstleistungsrichtlinie	festgelegten	Verpflichtungen	
hinausgehen.	Die	umsetzung	der	vom	Europäischen	rat	festgesetzten	ziele	des	„one	stop	shops“	trägt	
zur	umsetzung	der	„einheitlichen	Ansprechpartner“	bei.	Auf	jeden	fall	ist	klar,	dass	die	mitgliedstaaten	
keine	zwei	getrennten	netzwerke	schaffen	müssen	und	dass	sie	auf	bestehende	initiativen	aufbauen	
können,	um	die	in	der	Dienstleistungsrichtlinie	enthaltene	rechtliche	Verpflichtung	zu	erfüllen.

5.2.1 Die Einrichtung der „einheitlichen Ansprechpartner“

Jeder	mitgliedstaat	kann	frei	darüber	entscheiden,	wie	die	„einheitlichen	Ansprechpartner“	in	seinem	
hoheitsgebiet	 organisiert	 werden	 sollen,	 aber	 er	 muss	 sicherstellen,	 dass	 sie	 sämtlichen	
Dienstleistungserbringern	zur	Verfügung	stehen,	denen	durch	die	richtlinie	die	Erfüllung	aller	Verfahren	
und	formalitäten	im	hinblick	auf	Dienstleistungen	und	Angelegenheiten,	die	in	den	geltungsbereich	
der	richtlinie	fallen,	ermöglicht	wird.

Das	konzept	der	„einheitlichen	Ansprechpartner“	bedeutet	nicht,	dass	die	mitgliedstaaten	eine	einzige	
zentralisierte	Einrichtung	innerhalb	ihres	hoheitsgebiets	schaffen	müssen.	Die	mitgliedstaaten	können	
sich	 auch	 entscheiden,	 mehrere	 „einheitliche	 Ansprechpartner“	 innerhalb	 ihres	 hoheitsgebiets	 zu	
schaffen.	 Der	 „einheitliche	 Ansprechpartner“	 muss	 allerdings	 aus	 der	 sicht	 des	 einzelnen	
Dienstleistungserbringers	„einheitlich“	sein	(d.	h.,	der	Dienstleistungserbringer	sollte	in	der	lage	sein,	
sämtliche	Verfahren	unter	hinzuziehung	nur	eines	solchen	Ansprechpartners	zu	erfüllen).

Die	 mitgliedstaaten	 können	 sich	 entscheiden,	 verschiedene	 „einheitliche	 Ansprechpartner“	 für	
verschiedene	 sektoren,	 wie	 beispielsweise	„einheitliche	 Ansprechpartner“	 für	 reglementierte	 Berufe	
und	 „einheitliche	 Ansprechpartner“	 für	 kommerzielle	 tätigkeiten,	 wie	 z.	B.	 den	 Einzelhandel	 usw.,	

(43)	Die	zielsetzung	der	schaffung	von	one-stop-kontaktpunkten	für	unternehmer	bis	Ende	des	Jahres	2007	wurde	in	
die	„integrierten	richtlinien	für	wachstum	und	Arbeitsplätze	2005-2008“	(richtlinie	nr.	15)	aufgenommen,	die	durch	
den	 rat	 im	 Juni	 2005	 verabschiedet	 wurden;	 Empfehlung	 des	 rates	 vom	 12.	 Juli	 2005	 zu	 den	 grundzügen	 der	
wirtschaftspolitik	der	mitgliedstaaten	und	der	gemeinschaft	(2005-2008)	(2005/601/Eg).
(44)	 siehe	 Arbeitspapier	 der	 kommissionsdienststellen:	 überprüfung	 der	 unternehmensgründungsverfahren	 im	
zusammenhang	mit	der	Erneuerung	der	lissabon-strategie	für	wachstum	und	Arbeitsplätze	[sEk(2007)	129].
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einzuführen.	Allerdings	ist	es	wichtig,	dass	mögliche	lücken	in	der	Erfassung	abgedeckt	werden.	Aus	
diesem	grund	gilt,	dass	die	mitgliedstaaten,	wenn	sie	sich	entscheiden,	„einheitliche	Ansprechpartner“	
nach	spezifischen	sektoren	einzuführen,	(zusätzliche)	„einheitliche	Ansprechpartner“	benötigen,	die	für	
alle	 Dienstleistungen	 kompetent	 sind,	 die	 unter	 umständen	 nicht	 durch	 die	 sektorenspezifischen	
„einheitlichen	Ansprechpartner“	abgedeckt	werden.	Auf	jeden	fall	sollten,	wenn	ein	mitgliedstaat	sich	
entscheidet,	unterschiedliche	„einheitliche	Ansprechpartner“	zu	schaffen,	die	zuständigkeiten	für	den	
Dienstleistungserbringer	leicht	zu	erkennen	sein.	Dies	erfordert	wahrscheinlich	eine	zentrale	webseite,	
die	 die	 Dienstleistungserbringer	 in	 die	 lage	 versetzen	 würde,	 den	 betreffenden	 „einheitlichen	
Ansprechpartner“	in	einem	mitgliedstaat	leicht	zu	identifizieren	und	kontakt	mit	diesem	aufzunehmen.	
überdies	 sollte,	 wenn	 es	 verschiedene	 „einheitliche	 Ansprechpartner“	 gibt,	 ein	 „einheitlicher	
Ansprechpartner“,	mit	dem	ein	Dienstleistungserbringer	kontakt	aufgenommen	hat,	der	aber	für	diese	
tätigkeiten	 nicht	 zuständig	 ist,	 den	 Dienstleistungserbringer	 dabei	 unterstützen,	 den	 in	 seinem	 fall	
zuständigen	„einheitlichen	Ansprechpartner“	zu	finden.

Die	 Einrichtung	 verschiedener	 „einheitlicher	 Ansprechpartner“	 für	 ausländische	 und	 nationale	
Dienstleistungserbringer	 kann	 Diskriminierung	 zur	 folge	 haben.	 Es	 kann	 auch	 zur	 Diskriminierung	
kommen,	 wenn	 die	 mitgliedstaaten	 unterschiedliche	„einheitliche	 Ansprechpartner“	 für	 fragen	 im	
hinblick	auf	die	niederlassung	und	fragen	im	hinblick	auf	die	Erbringung	von	grenzüberschreitenden	
Dienstleistungen	 einrichten.	 Aus	 diesem	 grund	 sollten	 derartige	 unterscheidungen	 vermieden	
werden.

Die	 mitgliedstaaten	 können	 zudem	 entscheiden,	 dass	 die	„einheitlichen	 Ansprechpartner“	 nur	 eine	
koordinierende	 rolle	 erfüllen,	 so	 dass	 die	 endgültigen	 Entscheidungen	 bei	 den	 bestehenden	
zuständigen	 Behörden	 verbleiben.	 Die	 mitgliedstaaten,	 die	 sich	 dafür	 entscheiden,	 müssten	 die	
kommunikation	 zwischen	 den	„einheitlichen	 Ansprechpartnern“	 und	 den	 zuständigen	 Behörden	 so	
organisieren,	dass	deren	schnelligkeit	und	zuverlässigkeit	gesichert	ist.	nichtsdestotrotz	können	sich	
die	 mitgliedstaaten	 auch	 entscheiden,	 den	 „einheitlichen	 Ansprechpartnern“	 bestimmte	
Entscheidungsbefugnisse	zu	übertragen.	Beispielsweise	könnten	die	mitgliedstaaten	der	Ansicht	sein,	
dass	 die	 „einheitlichen	 Ansprechpartner“	 direkt	 für	 die	 registrierung	 von	 unternehmen	 oder	 die	
gewährung	von	genehmigungen	einfacher	Art	verantwortlich	sind.	 in	 jedem	fall	stellt	die	richtlinie	
klar,	dass	die	„einheitlichen	Ansprechpartner“	die	Aufteilung	der	kompetenzen	unter	den	zuständigen	
Behörden	nicht	beeinträchtigen	(45).

überdies	steht	es	den	mitgliedstaaten	frei,	zu	entscheiden,	an	wen	sie	die	Aufgabe	der	„einheitlichen	
Ansprechpartner“	vergeben	wollen:	an	die	zuständigen	Behörden	auf	nationaler,	regionaler	oder	lokaler	
Ebene,	 an	 die	 Berufskammern,	 an	 andere	 Berufsorganisationen	 oder	 sogar	 an	 private	 Betreiber.	 Auf	
jeden	fall	müssen	–	sofern	sie	anwendbar	sind	–	die	Vorschriften	für	das	öffentliche	Beschaffungswesen	
sowie	 insbesondere	 die	 Bestimmungen	 über	 öffentliche	 Dienstleistungsaufträge	 eingehalten	
werden	(46).	 wenn	 sich	 die	 mitgliedstaaten	 dafür	 entscheiden,	 „einheitliche	 Ansprechpartner“	 von	
privaten	Bertreibern	führen	zu	lassen,	sollten	die	mitgliedstaaten	angemessene	mechanismen	einführen,	
um	sicherzustellen,	dass	diese	ihre	Aufgabe	in	übereinstimmung	mit	den	in	der	richtlinie	festgelegten	
Anforderungen	erfüllen.

überdies	 können	 sich	 die	 mitgliedstaaten	 auch	 entscheiden,	„einheitliche	 Ansprechpartner“	 nur	 auf	
elektronischer	grundlage	einzuführen	und	somit	keine	spezifische	physische	infrastruktur,	zu	der	die	
Dienstleistungserbringer	tatsächlich	gehen	können,	zu	schaffen.	für	diesen	fall	ist	die	notwendigkeit	
einer	 klaren	 struktur	 der	 informationen	 und	Verfahren,	 die	 auf	 den	webseiten	 oder	 durch	 ähnliche	
elektronische	 mittel	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden,	 zu	 betonen.	 Diese	 müssen	 eine	 verständliche	
Anleitung	für	alle	Verfahren	und	formalitäten	im	zusammenhang	mit	der	Aufnahme	und	der	Ausübung	
der	 Dienstleistungen	 bieten.	 Es	 sollte	 den	 Dienstleistungserbringern	 durch	 diese	 ausschließlich	
elektronischen	 „einheitlichen	 Ansprechpartner“	 möglich	 sein,	 sämtliche	 für	 ihre	 speziellen	
Anforderungen	 maßgeblichen	 Verfahren	 und	 formalitäten	 leicht	 zu	 identifizieren	 und	 einen	
folgerichtigen	 überblick	 über	 ihre	 laufenden	 Anträge	 zu	 erhalten.	 Dementsprechend	 wäre	 es	 nicht	
ausreichend,	wenn	die	mitgliedstaaten	nur	eine	liste	oder	zusammenstellung	von	web-links	auf	einer	
zentralen	webseite	zur	Verfügung	stellen.	überdies	wird	es,	wenn	die	„einheitlichen	Ansprechpartner“	
nur	auf	elektronischer	grundlage	geschaffen	werden,	auch	notwendig	sein,	eine	hotline	einzurichten,	
die	Dienstleistungserbringer	bei	problemen	anrufen	können.	trotzdem	sollten	die	mitgliedstaaten	die	

(45)	siehe	Artikel	6	Absatz	2.
(46)	siehe	insbesondere	richtlinie	2004/18/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	31.	märz	2004	über	die	
koordinierung	 der	 Verfahren	 zur	 Vergabe	 öffentlicher	 Bauaufträge,	 lieferaufträge	 und	 Dienstleistungsaufträge,	 ABl.	
l	134	vom	30.4.2004,	s.	114.

22



23

h
An

D
Bu

ch
		zu

r		u
m

sEtzu
n

g		D
Er		D

iEn
stlEistu

n
g

srich
tlin

iE

möglichkeit	der	unterstützung	der	elektronischen	funktion	der	„einheitlichen	Ansprechpartner“	mittels	
einer	 bestimmten	 physischen	 infrastruktur	 in	 Betracht	 ziehen,	 insbesondere,	 wenn	 dies	 deren	
Verwendung	 durch	 Dienstleistungserbringer	 erleichtert,	 die	 nicht	 zwangsläufig	 mit	 der	 nutzung	
elektronischer	mittel	vertraut	sind.

letztendlich	steht	es	den	mitgliedstaaten	frei,	sich	zu	entscheiden,	wie	die	„einheitlichen	Ansprechpartner“	
finanziert	werden.	wie	in	Erwägungsgrund	49	angegeben,	können	die	„einheitlichen	Ansprechpartner“	
den	 Benutzern	 die	 von	 ihnen	 erbrachten	 leistungen	 in	 rechnung	 stellen.	 Allerdings	 müssen	 die	
berechneten	gebühren	zu	den	tatsächlichen	kosten	der	behandelten	Verfahren	in	einem	angemessenen	
Verhältnis	stehen.	Auf	jeden	fall	sollten	die	gebühren	nicht	so	hoch	sein,	dass	die	Dienstleistungserbringer	
von	der	nutzung	des	„einheitlichen	Ansprechpartners“	abgeschreckt	werden.	Außerdem	können	die	
mitgliedstaaten	auch	„einheitliche	Ansprechpartner“	mit	der	Einziehung	anderer	Verwaltungsgebühren,	
wie	z.	B.	den	gebühren	für	Aufsichtsbehörden,	betrauen.	

Die	 kommission	 unternimmt	 alles	 in	 ihren	 kräften	 stehende,	 um	 einen	 Austausch	 über	 die	 besten	
Vorgangsweisen	in	Bezug	auf	die	organisation	und	die	finanzierung	der	„einheitlichen	Ansprechpartner“	
zwischen	den	mitgliedstaaten	zu	erleichtern.

5.2.2 Die Abwicklung von Verfahren und Formalitäten über die „einheitlichen Ansprechpartner“

wie	oben	erwähnt,	müssen	die	„einheitlichen	Ansprechpartner“	zur	Abwicklung	der	Verfahren	und	formali-
täten	zur	Verfügung	stehen,	die	die	Dienstleistungserbringer	in	einem	mitgliedstaat	einhalten	müssen,	um	
eine	 Dienstleistung	 aufnehmen	 oder	 ausüben	 zu	 können	 (unabhängig	 davon,	 ob	 über	
eine	 niederlassung	 oder	 grenzüberschreitend	 von	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	 aus,	 insoweit	Verfahren	
und	formalitäten	im	fall	von	grenzüberschreitenden	Dienstleistungen	anwendbar	sind).	Dies	umfasst	ge-
nehmigungen	sowie	Erklärungen,	Benachrichtigungen,	die	zuteilung	einer	unternehmensregistrierungs-
nummer	sowie	andere	Verfahren	und	formalitäten.	Es	sollte	klar	sein,	dass	spätere	rechtsbehelfsverfahren,	
gleich	ob	gerichtlicher	oder	administrativer	natur,	wie	beispielsweise	die	Einreichung	von	Beschwerden	oder	
klagen	in	Bezug	auf	die	Annullierung	einer	Entscheidung,	nicht	durch	„einheitliche	Ansprechpartner“	behan-
delt	werden	müssen.

zur	Abwicklung	aller	Verfahren	über	„einheitliche	Ansprechpartner“	müssen	die	Dienstleistungserbringer	
in	der	lage	sein,	sämtliche	für	die	Verfahren	maßgeblichen	informationen,	formulare	und	Dokumente	
zu	erhalten,	Dokumente	und	Anträge	einzureichen	und	die	Entscheidungen	sowie	sonstige	Antworten	
im	hinblick	auf	ihren	Antrag	über	diese	entgegenzunehmen.	

Einige	der	über	die	„einheitlichen	Ansprechpartner“	abzuwickelnden	Verfahren	können	unter	umständen	
komplex	sein,	wie	z.	B.	bestimmte	Verfahren	für	die	niederlassung	großer,	kommerzieller	Einzelhändler,	
bzw.	können	eine	reihe	verschiedener	genehmigungen	umfassen.	Allerdings	kann,	wie	oben	angeführt,	
ein	 „einheitlicher	 Ansprechpartner“	 auch	 nur	 eine	 koordinierende	 rolle	 haben,	 wobei	 die	
Entscheidungsbefugnis	bei	den	speziellen	zuständigen	Behörden	verbleibt.	Auf	jeden	fall	bleibt	es	sehr	
wichtig,	dass	die	„einheitlichen	Ansprechpartner“	den	Dienstleistungserbringern	einen	klaren	überblick	
über	alle	schritte	geben,	die	sie	ergreifen	müssen,	und	dass	sie	diese	im	Verfahren	unterstützen	und	
eine	rückmeldung	über	das	laufende	Verfahren	geben.

natürlich	sind	die	Dienstleistungserbringer	nicht	verpflichtet,	auf	die	„einheitlichen	Ansprechpartner“	
zurückzugreifen.	Es	steht	ihnen	frei,	diese	möglichkeit	zu	nutzen;	es	ist	ihnen	auch	möglich,	direkt	mit	
der	 zuständigen	 Behörde	 kontakt	 aufzunehmen	 und	 Dokumente/genehmigungen	 usw.	 direkt	
einzureichen/entgegenzunehmen.	in	den	fällen,	in	denen	die	über	die	„einheitlichen	Ansprechpartner“	
abzuwickelnden	Verfahren	 und	 formalitäten	 fristen	 umfassen	 (beispielsweise	 weil	 eine	 frist	 für	 die	
Einreichung	eines	Dokuments	besteht	oder	eine	zuständige	Behörde	innerhalb	einer	bestimmten	frist	
eine	Entscheidung	im	hinblick	auf	einen	Antrag	auf	genehmigung	treffen	muss),	sollte	der	zeitpunkt	
des	Eingangs	sämtlicher	erforderlichen	Dokumente	beim	„einheitlichen	Ansprechpartner“	der	für	die	
Berechnung	einer	solchen	frist	maßgebliche	zeitpunkt	sein.
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nachdem	 ein	 Antrag	 gestellt	 worden	 ist,	 müssen	 die	„einheitlichen	 Ansprechpartner“	 so	 schnell	 wie	
möglich	reagieren	und	den	Antragsteller	ohne	Verzögerung	informieren,	wenn	ein	Antrag	fehlerhaft	
oder	unbegründet	ist.

schließlich	ist	darauf	hinzuweisen,	dass	die	in	der	Dienstleistungsrichtlinie	festgelegten	„einheitlichen	
Ansprechpartner“	und	die	in	Artikel	57	der	richtlinie	über	die	Anerkennung	von	Berufsqualifikationen	
festgelegte	„kontaktstelle“	(47)	verschiedene	ziele	verfolgen.	während	nach	Artikel	57	der	letztgenannten	
richtlinie	 eine	 kontaktstelle	 in	 jedem	 mitgliedstaat	 errichtet	 werden	 soll,	 die	 Bürgern,	 die	 ihre	
Berufsqualifikationen	 in	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	 anerkennen	 lassen	 wollen,	 informationen	 im	
hinblick	auf	die	Anerkennung	von	Berufsqualifikationen	und	unterstützung	zur	Verfügung	stellen	wird,	
ermöglichen	 die	„einheitlichen	 Ansprechpartner“,	 auf	 die	 in	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	 verwiesen	
wird,	es	Bürgern	und	unternehmen,	über	diese	tatsächlich	alle	Verfahren	und	formalitäten	im	hinblick	
auf	die	Aufnahme	und	die	Ausübung	von	Dienstleistungen,	einschließlich	jener,	die	mit	der	Anerkennung	
der	Berufsqualifikation	in	zusammenhang	stehen,	abzuwickeln.

5.3 informationen und Unterstützung über die „einheitlichen Ansprechpartner“

5.3.1 Zur Verfügung zu stellende Informationen

Artikel	 7	 Absatz	 1	 enthält	 eine	 liste	 grundlegender	 informationen,	 die	 die	 mitgliedstaaten	 den	
Dienstleistungserbringern	 und	 Dienstleistungsempfängern	 über	 die	„einheitlichen	 Ansprechpartner“	
leicht	verfügbar	machen	müssen.	Diese	informationen	müssen	auch	aus	der	ferne	und	mit	elektronischen	
mitteln	zugänglich	sein.	„Einheitliche	Ansprechpartner“	müssen	jeder	Bitte	um	informationen	so	schnell	
wie	möglich	nachkommen	und	sollen,	sofern	die	Anfrage	unklar	oder	unvollständig	ist,	den	Antragsteller	
dementsprechend	unverzüglich	informieren.

Die	zur	Verfügung	zu	stellenden	informationen	umfassen	die	Anforderungen,	die	Dienstleistungserbringer	
einhalten	müssen,	wenn	sie	Dienstleistungen	in	einem	mitgliedstaat	erbringen	wollen.	sie	decken	auch	
die	 mittel	 und	 die	 Bedingungen	 für	 den	 zugriff	 auf	 öffentliche	 register	 und	 Datenbanken	 zu	
Dienstleistungserbringern	 und	 Dienstleistungen,	 wie	 unternehmensverzeichnisse,	 Datenbanken	 zu	
reglementierten	 Berufen	 oder	 öffentliche	 Datenbanken	 zu	 Dienstleistungsstatistiken	 ab.	 Die	 zur	
Verfügung	 zu	 stellenden	 informationen	 umfassen	 auch	 die	 kontaktinformationen	 der	 zuständigen	
Behörden,	 einschließlich	 der	 für	 die	 überwachung	 der	 Ausübung	 der	 Dienstleistungen	 zuständigen	
Behörden	 sowie	 die	 kontaktinformationen	 der	 Verbände	 oder	 organisationen,	 von	 denen	 die	
Dienstleistungserbringer	 oder	 Empfänger	 praktische	 unterstützung	 oder	 zusätzliche	 informationen	
erhalten	können.	Die	informationen	zu	den	rechtsmitteln,	die	im	Allgemeinen	im	fall	von	streitigkeiten	
verfügbar	sind,	sollten	ebenfalls	leicht	zugänglich	sein.

zur	 umsetzung	 dieser	 Verpflichtung	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 eine	 bestimmte	 menge	 von	
informationen	 zusammenstellen.	 Bestehende	 Datenbanken	 oder	 online-informationsangebote	 (wie	
z.	B.	die	webseiten	von	ministerien	oder	regionalen	Behörden)	sollten	die	Aufgabe	erleichtern,	aber	die	
mitgliedstaaten	müssen	trotzdem	noch	große	Anstrengungen	zur	klaren	organisation	der	informationen	
(beispielsweise	nach	Dienstleistungssektor	und	durch	die	unterscheidung	zwischen	den	Anforderungen,	
die	durch	diejenigen	erfüllt	werden	müssen,	die	eine	niederlassung	anstreben,	und	die	durch	diejenigen	
erfüllt	 werden	 müssen,	 die	 einfach	 grenzüberschreitend	 Dienstleistungen	 erbringen	 wollen)	
unternehmen	und	sicherstellen,	dass	diese	 in	einfacher,	direkter	sprache	dargestellt	sowie	kohärent,	
verständlich	und	strukturiert	präsentiert	werden.	Ein	einfacher	Verweis	auf	oder	die	wiedergabe	der	
maßgeblichen	 rechtstexte	 wird	 dazu	 eindeutig	 nicht	 ausreichend	 sein.	 Die	 mitgliedstaaten	 müssen	
zudem	die	informationen	regelmäßig	überprüfen	und	aktualisieren.

Die	 richtlinie	 beschäftigt	 sich	 nicht	 mit	 fragen	 der	 haftung	 für	 handlungen	 oder	 der	 unterlassung	
solcher	 durch	 die	 „einheitlichen	 Ansprechpartner“	 oder	 für	 nicht	 korrekte	 oder	 irreführende	
informationen.	Dies	bestimmt	sich	nach	nationalem	recht	(48).

(47)	richtlinie	2005/36/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	7.	september	2005	über	die	Anerkennung	
von	Berufsqualifikationen,	ABl.	l	255	vom	30.9.2005,	s.	22,	Artikel	57.
(48)	siehe	Erwägungsgrund	51.
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5.3.2 Zu erbringende Unterstützung

neben	den	informationen	zu	den	Anforderungen,	die	Dienstleistungserbringer	erfüllen	müssen,	sollten	
die	zuständigen	Behörden	auf	Ersuchen	von	Dienstleistungserbringern	oder	-empfängern	unterstützung	
zur	Art	und	weise	bieten,	wie	diese	Anforderungen	normalerweise	angewendet	oder	ausgelegt	werden	
müssen.	Eine	solche	unterstützung	kann	beispielsweise	mittels	leicht	verständlicher	leitfäden	gewährt	
werden,	in	denen	die	allgemeine	Anwendung	bestimmter	Bedingungen	und	Voraussetzungen	sowie	
die	verschiedenen	notwendigen	schritte	erklärt	werden.	wie	in	Artikel	7	Absatz	6	erläutert,	bildet	die	
Verpflichtung	 zur	 unterstützung	 eine	 Verpflichtung	 zur	 gewährung	 allgemeiner	 informationen	 und	
erfordert	nicht,	dass	die	zuständige	Behörde	rechtsberatung	in	Einzelfällen	bietet.

Diese	zusätzlichen	informationen	müssen	auf	klare	und	eindeutige	Art	und	weise	dargestellt	werden	
und	aus	der	ferne	sowie	durch	elektronische	mittel,	wie	z.	B.	im	internet	oder	per	E-mail,	leicht	zugänglich	
sein.	wie	in	Artikel	7	Absatz	4	erläutert,	müssen	die	zuständigen	Behörden	so	schnell	wie	möglich	auf	
jedes	Ersuchen	um	informationen	oder	um	unterstützung	reagieren	und	müssen,	sofern	das	Ersuchen	
unklar	oder	unvollständig	ist,	den	Antragsteller	ohne	Verzögerung	dementsprechend	informieren.

5.3.3 Ermutigung zur Verwendung anderer Sprachen

zur	Verbesserung	des	funktionierens	des	Binnenmarktes	und	zur	Erleichterung	der	grenzüberschreitenden	
niederlassung	 und	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen	 ist	 es	 wichtig	 –	 und	 liegt	 im	 interesse	 der	
mitgliedstaaten,	 der	 Erbringer	 und	 Empfänger	 von	 Dienstleistungen	–,	 die	 informationen	 durch	 die	
„einheitlichen	Ansprechpartner“	nicht	nur	in	der/den	eigenen	sprache/n	der	mitgliedstaaten,	sondern	
auch	in	anderen	gemeinschaftssprachen	zur	Verfügung	zu	stellen	(49).	wie	in	Artikel	7	Absatz	5	festgelegt,	
muss	dies	unterstützt	werden.	so	könnten	es	mitgliedstaaten	in	Erwägung	ziehen,	informationen	in	den	
sprachen	 benachbarter	 Eu-mitgliedstaaten	 oder	 in	 den	 häufig	 durch	 unternehmen	 in	 der	 Eu	
verwendeten	sprachen	zur	Verfügung	zu	stellen.

5.4 elektronische Verfahren

Die	 Einrichtung	 voll	 funktionsfähiger	 und	 interoperabler	 elektronischer	Verfahren	 bis	 zum	 Ende	 der	
umsetzungsperiode	bildet	ein	schlüsselelement	für	die	Erreichung	des	ziels	der	Verwaltungsvereinfachung	
der	Dienstleistungsrichtlinie.	Elektronische	Verfahren	sind	ein	wesentliches	instrument,	wenn	es	darum	
geht,	die	Verwaltungsverfahren	für	die	Erbringer	von	Dienstleistungen	sowie	für	öffentliche	Behörden	
beträchtlich	einfacher	zu	gestalten.	Die	möglichkeit	der	Abwicklung	von	Verwaltungsverfahren	aus	der	
ferne	 wird	 insbesondere	 für	 Dienstleistungserbringer	 aus	 anderen	 mitgliedstaaten	 wichtig	 sein.	
überdies	tragen	elektronische	Verfahren	zur	modernisierung	der	öffentlichen	Verwaltungen	bei,	indem	
sie	 effizienter	 gestaltet	 werden.	 nach	 einer	 anfänglichen	 investition	 sollte	 die	 Verwendung	 der	
elektronischen	Verfahren	sich	als	geld-	und	zeitsparend	für	die	Verwaltungen	erweisen.

Die	Einrichtung	von	elektronischen	Verfahren,	die	über	die	grenzen	hinweg	verwendet	werden	können,	
ist	 bereits	 seit	 geraumer	 zeit	 Bestandteil	 der	 E-government-ziele	 der	 mitgliedstaaten	 und	 der	
gemeinschaft	(50).	 in	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	 sind	 die	 mitgliedstaaten	 nunmehr	 eine	 rechtliche	
Verpflichtung	 zur	 umsetzung	 von	 E-government-leistungen	 bis	 zu	 einem	 festgelegten	 termin	
eingegangen.	 Bis	 zum	 Ende	 des	 Jahres	 2009	 sollten	 die	 Dienstleistungserbringer	 in	 der	 lage	 sein,	
sämtliche	zur	Erbringung	einer	bestimmten	Dienstleistung	erforderlichen	Verfahren	und	formalitäten	
elektronisch	und	aus	der	ferne	abzuwickeln.

5.4.1 Umfang der Verpflichtung zur Einrichtung von elektronischen Verfahren 

in	 Artikel	 8	 wird	 eine	 Verpflichtung	 für	 die	 mitgliedstaaten	 festgelegt,	 „[sicherzustellen],	 dass	 alle	
Verfahren	 und	 formalitäten,	 die	 die	 Aufnahme	 oder	 die	 Ausübung	 einer	 Dienstleistungstätigkeit	
betreffen,	 problemlos	 aus	 der	 ferne	 und	 elektronisch	 über	 den	 betreffenden	 einheitlichen	
Ansprechpartner	oder	bei	der	betreffenden	zuständigen	Behörde	abgewickelt	werden	können.“

(49)	wie	in	Artikel	7	Absatz	5	angegeben,	beeinträchtigt	dies	nicht	die	gesetzgebung	der	mitgliedstaaten	zur	Verwendung	
von	sprachen.
(50)	Auf	der	politischen	Ebene	erkannte	die	ministererklärung	zum	E-government	von	manchester	aus	dem	Jahr	2005,	
dass	„der	effektive	Einsatz	von	ikt	positive	Auswirkungen	auf	die	freizügigkeiten	des	Binnenmarktes,	die	im	Eg-Vertrag	
enthalten	sind	(personen,	waren,	kapital	und	Dienstleistungen),	haben	sollte	…“, und	setzte	das	ziel	für	2010	fest,	um	
einen	weit	verbreiteten,	vertrauten	zugang	zu	öffentlichen	Dienstleistungen	in	der	gesamten	Eu	über	wechselseitig	
anerkannte	 elektronische	 identifizierungen	 zu	 schaffen	 („Bis	 zum	 Jahr	 2010	 werden	 die	 europäischen	 Bürger	 und	
unternehmen	in	der	lage	sein,	von	sicheren	formen	der	elektronischen	identifikation	zu	profitieren,	die	die	Vorteile	des	
nutzers	maximieren,	während	sie	gleichzeitig	die	Datenschutzbestimmungen	einhalten.	solche	mittel	werden	unter	
der	Verantwortung	der	mitgliedstaaten	zur	Verfügung	gestellt,	allerdings	über	die	gesamte	Eu	hinweg	anerkannt.“).
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um	 sicherzustellen,	 dass	 elektronische	Verfahren	 für	 die	 Erbringer	 leicht	 zugänglich	 sind,	 sollten	 sie	
prinzipiell	über	öffentlich	zugängliche	netzwerke	wie	das	internet	verfügbar	sein.	Dieses	Verständnis	
steht	 auch	 mit	 der	 Verwendung	 des	 Begriffs	 „elektronische	 form“	 in	 anderen	 instrumenten	 des	
Binnenmarktes	im	Einklang	(51).

in	Artikel	8	werden	Verfahren	und	formalitäten,	die	für	die	niederlassung	notwendig	sind,	sowie	alle	
Verfahren	 und	 formalitäten	 abgedeckt,	 die	 im	 fall	 der	 grenzüberschreitenden	 Erbringung	 von	
Dienstleistungen	erforderlich	sein	könnten.	Elektronische	Verfahren	müssen	nicht	nur	für	die	 in	dem	
mitgliedstaat	der	betreffenden	Verwaltung	ansässigen	oder	niedergelassenen	Dienstleistungserbringer,	
sondern	auch	für	in	anderen	mitgliedstaaten	ansässige	oder	niedergelassene	Dienstleistungserbringer	
verfügbar	sein.	Dies	bedeutet,	dass	die	Dienstleistungserbringer	in	der	lage	sein	sollten,	Verfahren	und	
formalitäten	über	die	grenzen	hinweg	elektronisch	abzuwickeln	(52).

Verfahren	 und	 formalitäten,	 die	 Dienstleistungserbringer	 in	 elektronischer	 form	 abzuwickeln	 in	 der	
lage	sein	müssen,	umfassen	sämtliche	Verfahren	und	formalitäten	im	hinblick	auf	die	Aufnahme	bzw.	
die	Ausübung	einer	Dienstleistung.	Elektronische	mittel	müssen,	sofern	notwendig,	bei	der	maßgeblichen	
zuständigen	Behörde	für	den	gesamten	administrativen	prozess	von	der	anfänglichen	Beantragung/
Einreichung	 von	 Dokumenten	 durch	 den	 Dienstleistungserbringer	 bis	 zur	 endgültigen	 Antwort	
verfügbar	sein.	trotzdem	werden	in	Artikel	8	Absatz	2	drei	logische	Ausnahmen	von	der	Verpflichtung	
zur	Bereitstellung	elektronischer	mittel	festgelegt:	i)	die	kontrolle	des	ortes	der	Dienstleistungserbringung,	
ii)	die	 überprüfung	 der	 vom	 Dienstleistungserbringer	 verwendeten	 Ausrüstungsgegenstände	 und	
iii)	die	 physische	 untersuchung	 der	 Eignung	 oder	 persönlichen	 zuverlässigkeit	 des	
Dienstleistungserbringers	oder	seiner	zuständigen	mitarbeiter.

Auf	 der	 grundlage	 von	 Artikel	 8	 sollten	 elektronische	 Verfahren	 für	 Verfahren	 sowohl	 über	 „den	
einheitlichen	 Ansprechpartner“	(53)	 als	 auch	 für	 direkt	 über	 die	 zuständigen	 Behörden	 abgewickelte	
Verfahren	 verfügbar	 sein.	 praktisch	 bedeutet	 dies	 erstens,	 dass	 elektronische	 Verfahren	 für	 alle	
Verwaltungsverfahren	 verfügbar	 sein	 müssen,	 die	 Dienstleistungserbringer	 über	 die	 einheitlichen	
Ansprechpartner	auszuführen	haben.	zweitens	sollten	die	Dienstleistungserbringer	eine	möglichkeit	
haben,	direkt	mit	einer	zuständigen	Behörde	zu	kommunizieren,	wenn	sie	sich	dafür	entscheiden,	z.	B.	
wenn	 nur	 eine	 zuständige	 Behörde	 am	Verfahren	 beteiligt	 ist	 und	 es	 unter	 umständen	 leichter	 sein	
kann,	direkt	mit	der	Behörde	zu	kommunizieren.	

Die	 festlegung	 elektronischer	 Verfahren	 für	 die	 Abwicklung	 aller	 notwendigen	 Verfahren	 und	
formalitäten	bedeutet	natürlich	nicht,	dass	mitgliedstaaten	keine	anderen	formen	der	Abwicklung	von	
Verfahren	und	formalitäten	aufrechterhalten	oder	festlegen	können	(54).	im	gegenteil:	unterschiedliche	
methoden	 zur	 Abwicklung	 von	 Verwaltungsverfahren	 und	 formalitäten	 sollen,	 wenn	 möglich,	
nebeneinander	bestehen.	Allerdings	müssen	die	Dienstleistungserbringer	 jedenfalls	die	wahl	haben,	
elektronische	Verfahren	zu	verwenden.	

schließlich	wäre	es	im	Einklang	mit	der	zielsetzung	des	E-government	sinnvoll,	elektronische	Verfahren	
nicht	nur	für	die	durch	die	Dienstleistungsrichtlinie	erfassten	Dienstleistungen,	sondern	auch	für	andere	
Dienstleistungen	einzuführen,	insoweit	die	Vorteile	der	nach	der	Dienstleistungsrichtlinie	festgelegten	
elektronischen	 Verfahren	 auch	 im	 rahmen	 der	 E-government-Dienstleistungen	 für	 unternehmen	
umfassender	eingesetzt	werden	könnten.

5.4.2 Umsetzung elektronischer Verfahren

in	einer	reihe	von	mitgliedstaaten	sind	bereits	einige	E-government-Dienstleistungen	für	unternehmen	
umgesetzt	worden	bzw.	befinden	sich	in	der	umsetzungsphase.	überdies	sind	auch	einige	initiativen	

(51)	Der	Begriff	„elektronische	form“	wurde	beispielsweise	in	der	richtlinie	98/48/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	
des	rates	vom	20.	Juli	1998,	ABl.	l	217	vom	5.8.1998,	s.	18 (auch	als	„transparenzrichtlinie“	bezeichnet),	definiert.	Die	
richtlinie	2000/31/Eg,	richtlinie	über	den	elektronischen	geschäftsverkehr,	ABl.	l	178	vom	17.7.2000,	s.	1,	verwendete	
die	gleiche	Definition.	Der	Begriff	ist	auch	in	den	neuen	richtlinien	zum	öffentlichen	Beschaffungswesen	–	richtlinie	
2004/18/Eg	(ABl.	l	134	vom	30.4.2004,	s.	114)	und	2004/17/Eg	(ABl.	l	134	vom	30.4.2004,	s.	1)	–	verwendet	worden.	in	
der	richtlinie	98/48/Eg	werden	„elektronisch	erbrachte	Dienstleistungen“	so	definiert,	dass	„eine	Dienstleistung,	die	
mittels	geräten	für	die	elektronische	Verarbeitung	(einschließlich	digitaler	kompression)	und	speicherung	von	Daten	
am	 Ausgangspunkt	 gesendet	 und	 am	 Endpunkt	 empfangen	 wird	 und	 die	 vollständig	 über	 Draht,	 über	 funk,	 auf	
optischem	 oder	 anderem	 elektromagnetischem	 wege	 gesendet,	 weitergeleitet	 und	 empfangen	 wird“.	 Die	 gleiche	
richtlinie	 besagt	 in	 ihrem	 Anhang	 V	 auch	 ausdrücklich,	 dass	 über	 sprachtelefonie	 und	 telefax	 übertragene	
Dienstleistungen	 nicht	 als	 durch	 elektronische	 Dienstleistungen	 erbrachte	 leistungen	 betrachtet	 werden.	 im	
zusammenhang	 mit	 dem	 öffentlichen	 Beschaffungswesen	 wird	 beispielsweise	 die	 haltung	 vertreten,	 dass	 das	 zur	
elektronischen	Beschaffung	verwendete	netzwerk	offen	sein	muss	und	dass	jeder	in	der	lage	sein	muss,	sich	an	dieses	
netzwerk	anzuschließen	und	dass	diese	allgemein	verfügbare	techniken	wie	das	internet	und	E-mail	umfassen.
(52)	siehe	Erwägungsgrund	52.
(53)	siehe	Artikel	6.
(54)	siehe	Erwägungsgrund	52.

26



2�

h
An

D
Bu

ch
		zu

r		u
m

sEtzu
n

g		D
Er		D

iEn
stlEistu

n
g

srich
tlin

iE

gestartet	worden	und	werden	sowohl	auf	nationaler	Ebene	als	auch	auf	der	Ebene	der	gemeinschaft	
insbesondere	 im	 rahmen	 der	 i2010-strategie	 fortgeführt,	 die	 auf	 interoperable	 E-government-
Dienstleistungen	abzielt	(55).

Die	umsetzung	der	in	Artikel	8	eingegangenen	Verpflichtung	bis	zum	Ende	des	Jahres	2009	wird	eine	
beträchtliche	herausforderung	für	die	mitgliedstaaten	sein,	die	ihre	bereits	bestehenden	Bemühungen	
im	hinblick	auf	die	Arbeit	für	interoperable	E-government-Dienstleistungen	für	unternehmen	verstärken	
sollten.	Die	mitgliedstaaten	werden	ermutigt,	auf	die	bestehenden	initiativen	aufzubauen.	 in	der	tat	
sollte	die	Verpflichtung	in	der	Dienstleistungsrichtlinie	als	chance	gesehen	werden,	die	gegenwärtigen	
Anstrengungen	zu	verstärken	und	die	mitgliedstaaten	bei	der	konzentration	auf	sowie	der	Erreichung	
der	 von	 ihnen	 als	 Bestandteil	 ihrer	 E-government-Arbeit	 für	 sich	 selbst	 gesetzten	 zielsetzungen	 zu	
unterstützen.

Eine	der	kernfragen,	die	angegangen	werden	muss,	um	funktionsfähige	elektronische	Verfahren	in	der	
Eu	umzusetzen,	ist	die	interoperabilität	(56).	Angesichts	der	tatsache,	dass	auf	nationaler	Ebene	bereits	
verschiedene	Anforderungen	und	juristische,	organisatorische,	semantische	und	technische	regelungen	
im	hinblick	auf	bestehende	oder	geplante	elektronische	Verfahren	vorhanden	sind,	können	verschiedene	
fragen,	 die	 politischer,	 rechtlicher	 oder	 technischer	 natur	 (in	Verbindung	 mit	 der	 identifikation,	 der	
feststellung	 der	 Echtheit,	 dem	 elektronischen	 Austausch/der	 elektronischen	 Anerkennung	 von	
Dokumenten	 usw.)	 sein	 können,	 aufkommen,	 für	 die	 ein	 gewisses	 maß	 an	 koordinierung	 und	
kooperation	 zwischen	 den	 mitgliedstaaten	 erforderlich	 wäre.	 Dies	 bedeutet	 allerdings	 nicht,	 dass	
erwartet	 wird,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 ihre	 E-government-lösungen	 harmonisieren	 oder	 nur	 ein	
modell	verwenden.	Es	steht	den	mitgliedstaaten	frei,	ihre	modelle	unter	Berücksichtigung	der	tatsache	
auszuwählen,	dass	elektronische	Verfahren	sowohl	für	ihre	eigenen	staatsangehörigen/Einwohner	als	
auch	 für	 Dienstleistungserbringer	 aus	 anderen	 staaten	 verfügbar	 sein	 müssen,	 die	 prinzipiell	 in	 der	
lage	 sein	 sollten,	 ihre	 nationalen	 mittel	 zum	 umgang	 mit	 öffentlichen	 Behörden	 in	 anderen	
mitgliedstaaten	zu	verwenden.	Dies	steht	im	Einklang	mit	der	zielsetzung	von	grenzüberschreitenden	
interoperablen	E-government-Dienstleistungen,	dem	konzept	der	Verwaltungsvereinfachung	und	der	
Erleichterung	 der	 grenzüberschreitenden	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen.	wenn	 der	 zugang	 zu	 E-
government-Dienstleistungen	in	einem	anderen	mitgliedstaat	es	erforderlich	macht,	dass	die	Erbringer	
von	Dienstleistungen	das	(identifikations-/Authentifizierungs-)mittel	des	anderen	staates	verwenden,	
kann	 dies	 zu	 neuen	 schwierigkeiten	 und	 lasten	 für	 die	 Dienstleistungserbringer	 führen.	 Die	
notwendigkeit,	 dass	 Dienstleistungserbringer	 sich	 die	 nationalen	 formulare	 aller	 mitgliedstaaten	
beschaffen	müssen,	in	denen	sie	ihre	Dienstleistungen	erbringen,	würde	in	der	tat	zu	Verzögerungen	
und	 kosten	 führen,	 die	 grundsätzlich	 vermieden	 werden	 sollten	 (überdies	 kann	 es	 in	 einigen	
mitgliedstaaten	sogar	notwendig	sein,	dass	sie	verschiedene	formulare,	d.	h.	ein	separates	formular	für	
jeden	Antrag	beschaffen	müssen,	was	die	situation	noch	komplizierter	macht).	Bei	der	Erwägung	der	
frage,	wie	dieses	thema	angegangen	werden	soll,	müssen	die	mitgliedstaaten	die	schaffung	zusätzlicher	
hindernisse	oder	die	Annahme	von	lösungen	vermeiden,	durch	die	die	Einführung	interoperabler	E-
government-Dienstleistungen	grenzüberschreitend	langfristig	verlangsamt	werden	kann.

um	auf	interoperable	lösungen	hinzuarbeiten,	wird	die	kommission	eine	aktive	rolle	spielen	und	die	
mitgliedstaaten	bei	der	Aufgabe	der	Einführung	elektronischer	Verfahren	unterstützen.	insbesondere	
wird	die	kommission	die	Ausnutzung	von	synergieeffekten	zwischen	den	bestehenden	E-government-
initiativen	im	rahmen	der	i2010-strategie	und	der	zielsetzung	der	Erreichung	elektronischer	Verfahren	
in	der	gesamten	Eu	bis	zum	Ende	des	Jahres	2009	unterstützen.

Die	 mit	 der	 grenzüberschreitenden	 interoperabilität	 verschiedener	 E-government-Dienstleistungen	
verbundenen	 schlüsselthemen	 (wie	 die	 Authentifizierung/identifizierung	 oder	 elektronische	
Dokumente)	werden	bereits	erörtert,	und	mögliche	lösungen	werden	im	rahmen	des	E-government	in	
Betracht	gezogen.	Es	ist	bisher	nicht	klar,	ob	und	inwieweit	die	notwendigkeit	besteht,	auf	ein	in	Artikel	
8	Absatz	3	erwähntes	komitologie-Verfahren	zurückzugreifen.	Das	ziel	sollte	darin	bestehen,	nicht	die	
in	anderen	foren	geleistete	Arbeit	zu	replizieren,	sondern	die	komitologie	nur	dann	einzusetzen,	wenn	
dadurch	ein	zusätzlicher	wert	geschöpft	werden	kann.	um	zu	entscheiden,	ob	ein	Ausschuss	verwendet	
werden	soll	und	welche	rolle	dieser	spielen	könnte,	 ist	es	notwendig,	die	frage	der	 interoperabilität	
weiter	zu	analysieren,	um	festzustellen,	ob	und	inwieweit	die	bestehenden	initiativen	zur	lösung	der	
fragen	nicht	hinreichend	sind.	

(55)	 mitteilung	 der	 kommission	 an	 den	 rat,	 das	 Europäische	 parlament,	 den	 Europäischen	 wirtschafts-	 und	
sozialausschuss	und	den	Ausschuss	der	regionen	vom	1.	Juni	2005	–	„i2010	–	Eine	europäische	informationsgesellschaft	
für	wachstum	und	Beschäftigung“,	kom(2005)	229	endg.
(56)	 Der	 Eif	–	 Europäische	 interoperabilitätsrahmen	 (Version	 1.0)	 definiert	 die	 interoperabilität	 als	„die	 fähigkeit	 von	
informations-	und	kommunikationstechnologie-	(ikt)	systemen	und	der	von	ihnen	unterstützten	geschäftsverfahren,	
Daten	auszutauschen	und	das	teilen	von	informationen	und	wissen	zu	ermöglichen“	(s.	5),	siehe	http://ec.europa.eu/
idabc/en/document/2319/5644.
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6 nieDerlAssUngsFreiheit

Die	Bestimmungen	des	kapitels	iii	(Artikel	9	bis	15)	finden	nur	auf	fälle	der	niederlassung,	nicht	aber	auf	
fälle	 der	 grenzüberschreitenden	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen	 Anwendung,	 die	 in	 kapitel	 iV	
behandelt	werden.

Erfasst	sind	alle	fälle,	in	denen	ein	unternehmen	beabsichtigt,	sich	in	einem	mitgliedstaat	niederzulassen,	
unabhängig	davon,	ob	ein	Dienstleistungserbringer	ein	neues	unternehmen	gründen	will	oder	ob	ein	
bestehendes	unternehmen	eine	neue	niederlassung,	beispielsweise	eine	tochterfirma	oder	zweigstelle,	
eröffnen	möchte.	genauso	ist	sowohl	die	situation,	 in	der	ein	Dienstleistungserbringer	sich	in	einem	
anderen	 mitgliedstaat	 niederlassen	 möchte,	 als	 auch	 die	 situation	 erfasst,	 in	 der	 sich	 ein	
Dienstleistungserbringer	in	seinem	eigenen	mitgliedstaat	niederlassen	möchte.

Die	 Bestimmungen	 des	 kapitels	 iii	 finden	 auf	 alle	 Anforderungen	 im	 hinblick	 auf	 die	 niederlassung	
eines	 Dienstleistungserbringers	 Anwendung,	 unabhängig	 davon,	 ob	 diese	 auf	 nationaler,	 regionaler	
oder	lokaler	Ebene	auferlegt	wurden.	überdies	finden	sie	auf	durch	Berufskörperschaften	und	andere	
Berufsverbände	 oder	 organisationen	 im	 sinne	 des	 Artikels	 4	 Absatz	 7	 verabschiedete	 Vorschriften	
Anwendung,	die	im	rahmen	der	Ausübung	ihrer	rechtmäßigen	selbstverwaltung	die	Aufnahme	oder	
die	Ausübung	einer	Dienstleistung	kollektiv	regeln	(57).

6.1 genehmigungsregelungen und Verfahren

genehmigungsregelungen	bilden	eine	der	häufigsten	formalitäten,	die	auf	Dienstleistungserbringer	in	
den	mitgliedstaaten	Anwendung	finden	und	eine	Beschränkung	der	niederlassungsfreiheit	bilden,	wie	
durch	 ständige	 rechtsprechung	 des	 Eugh	 anerkannt	(58).	 Aus	 diesem	 grund	 legt	 die	
Dienstleistungsrichtlinie	 fest,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 ihre	 bestehenden	 genehmigungsregelungen	
überprüfen	und	in	Einklang	mit	Artikel	9	bis	13	der	richtlinie	bringen	müssen.

Artikel	9	bis	13	finden	auf	alle	genehmigungsregelungen	im	zusammenhang	mit	der	Aufnahme	oder	
der	Ausübung	einer	Dienstleistung	Anwendung.	wie	allerdings	in	Artikel	9	Absatz	3	angegeben,	finden	
diese	Artikel	keine	Anwendung	auf	die	Aspekte	von	genehmigungsregelungen,	die	direkt	oder	indirekt	
durch	 andere	 gemeinschaftsinstrumente	 geregelt	 sind	(59).	 gemeinschaftsinstrumente,	 die	 einige	
Aspekte	 von	 genehmigungsregelungen	 indirekt	 regeln,	 sollten	 als	 die	 rechtsakte	 der	 gemeinschaft	
verstanden	werden,	die	selbst	keine	genehmigungsregelungen	vorschreiben,	aber	ausdrücklich	auf	die	
möglichkeit	 hinweisen,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 eine	 genehmigungsregelung	 festlegen	 können.	
gemeinschaftsinstrumente,	die	einen	solchen	ausdrücklichen	hinweis	nicht	enthalten,	können	nicht	als	
solche	regelungen	indirekt	regelnd	betrachtet	werden.

im	hinblick	auf	die	Aspekte	der	genehmigungsregelungen,	die	nicht	durch	andere	gemeinschaftsinstrumente	
geregelt	sind,	sind	die	entsprechenden	Bestimmungen	der	Dienstleistungsrichtlinie	anwendbar.	so	fordert	
beispielsweise	 die	 Abfallrichtlinie	(60)	 ausdrücklich,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 bestimmte	 tätigkeiten	 im	
hinblick	auf	Abwasser	einer	genehmigungsregelung	unterwerfen.	Aus	diesem	grund	unterliegen	solche	
genehmigungsregelungen	nicht	der	Bewertung	nach	Artikel	9.	Da	sich	die	Abfallrichtlinie	jedoch	nicht	
mit	 spezifischen	 Aspekten,	 wie	 zum	 Beispiel	 den	 Bedingungen	 für	 die	 gewährung	 der	 genehmigung,	
ihrer	 Dauer	 oder	 das	 anwendbare	 Verfahren	 beschäftigt,	 sind	 die	 Artikel	 10	 bis	 13	 in	 dieser	 hinsicht	
anwendbar.	 folglich	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 sicherstellen,	 dass	 solche	 genehmigungsregelungen	
(und	deren	Verfahren)	die	in	diesen	Artikeln	festgelegten	Vorschriften	einhalten.

in	 den	 Artikeln	 9	 bis	 13	 wird	 eine	 reihe	 allgemeiner	 prinzipien	 zur	 überprüfung	 und	 Anpassung	 der	
genehmigungsregelungen	 festgelegt.	 zur	 Vermeidung	 von	 lücken	 in	 der	 umsetzung	 sowie	 zur	
gewährleistung,	dass	diese	prinzipien	auf	allen	Ebenen	eingehalten	werden,	sollten	die	mitgliedstaaten	
die	Verankerung	dieser	prinzipien	in	ihren	horizontalen	rahmenvorschriften	zur	umsetzung	der	richtlinie	
oder	auch,	sofern	vorhanden,	in	den	allgemeinen	rechtsvorschriften	zu	genehmigungsregelungen,	wie	
kodizes	für	Verwaltungsverfahren,	in	Erwägung	ziehen.

2�

(57)	 siehe	 die	 Definition	 des	 Begriffs	„Anforderung“	 in	 Artikel	 4	 Absatz	 7	 und	 die	 Definition	 des	 Begriffs	„zuständige	
Behörde“	in	Artikel	4	Absatz	9.	zur	rechtsprechung	des	Eugh	zu	dieser	frage	siehe	beispielsweise	das	urteil	vom	15.	
Dezember	1995,	Bosman, rechtssache	c-415/93,	und	die	darin	zitierte	rechtsprechung.
(58)	urteil	vom	22.	Januar	2002,	Canal Satélite,	rechtssache	c-390/99.
(59)	Beispielsweise	finden	die	Artikel	9	bis	13	bei	reglementierten	Berufen	auf	die	Aspekte	der	genehmigungen	keine	
Anwendung,	für	die	die	richtlinie	2005/36/Eg	maßgeblich	ist.	
(60)	richtlinie	75/442/Ewg	des	rates	vom	15.	Juli	1975	über	Abfälle,	ABl.	l	194	vom	25.7.1975,	s.	47,	wie	in	der	richtlinie	
2006/12/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	5.	April	2006	über	Abfälle,	ABl.	l	114	vom	27.4.2006,	s.	9,	
kodifiziert.
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6.1.1 Die Identifizierung und Bewertung von Genehmigungsregelungen

Der	Begriff	„genehmigungsregelung“	umfasst	jegliches	Verfahren,	das	einen	Dienstleistungserbringer	
oder	 -empfänger	 verpflichtet,	 bei	 einer	 zuständigen	 Behörde	 eine	 förmliche	 oder	 stillschweigende	
Entscheidung	über	die	Aufnahme	oder	Ausübung	einer	Dienstleistungstätigkeit	zu	erwirken	(61).

Bei	der	überprüfung	der	rechtsvorschriften	zur	identifizierung	der	bestehenden	genehmigungsregelungen	
durch	mitgliedstaaten	kommt	es	entscheidend	darauf	an,	ob	die	fraglichen	Vorschriften	eine	Entscheidung,	
gleich	 ob	 in	 expliziter	 oder	 impliziter	 form,	 einer	 zuständigen	 Behörde	 erfordern,	 bevor	 der	
Dienstleistungserbringer	die	tätigkeit	rechtmäßig	ausüben	kann.	Der	Begriff	der	genehmigungsregelung	
umfasst	beispielsweise	Verfahren,	mittels	deren	ein	Dienstleistungserbringer	eine	Erklärung	gegenüber	
einer	zuständigen	Behörde	abgegeben	muss	und	die	Dienstleistung	erst	nach	einer	gewissen	zeit	danach	
ausüben	kann,	wenn	die	zuständige	Behörde	nicht	reagiert	hat.	genauso	erfasst	sind	auch	fälle,	in	denen	
Erklärungen	 durch	 den	 Dienstleistungserbringer	 abgegeben	 und	 deren	 Eingang	 durch	 die	 zuständige	
Behörde	 bestätigt	 werden	 müssen,	 sofern	 eine	 solche	 Bestätigung	 notwendig	 ist,	 um	 die	 fragliche	
Dienstleistung	aufnehmen	zu	können	oder	damit	sie	rechtmäßig	ist.

gemäß	der	rechtsprechung	des	Eugh	(62)	und	Artikel	9	Absatz	1	der	Dienstleistungsrichtlinie	können	
genehmigungsregelungen	nur	dann	aufrechterhalten	werden,	wenn	sie	nicht	diskriminierend,	durch	
einen	zwingenden	grund	des	Allgemeininteresses	gerechtfertigt	und	verhältnismäßig	sind.

folglich	muss	der	betreffende	mitgliedstaat	für	jede	identifizierte	genehmigungsregelung	zunächst	
überprüfen,	ob	die	regelung	nicht	diskriminierend	ist,	d.	h.	ob	sie	nicht	direkt	oder	 indirekt	eine	
unterschiedliche	 Behandlung	 von	 inländischen	 Dienstleistungserbringern	 und	 von	
Dienstleistungserbringern	aus	anderen	mitgliedstaaten	vorsieht.	zweitens	muss	der	mitgliedstaat	
prüfen,	ob	die	genehmigungsregelung	dem	schutz	eines	Allgemeininteresses	dient	(einer	der	so	
genannten	zwingenden	gründe	des	Allgemeininteresses	(63))	und	ob	die	genehmigungsregelung	
tatsächlich	zur	Erreichung	dieser	zielsetzung	geeignet	ist.	schließlich	müssen	die	mitgliedstaaten	
bewerten,	ob	die	verfolgte	zielsetzung	nicht	durch	andere,	weniger	einschränkende	maßnahmen	
erreicht	werden	kann.

Dabei	sollten	die	mitgliedstaaten	berücksichtigen,	dass	in	vielen	situationen	genehmigungsregelungen	
einfach	abgeschafft	oder	durch	weniger	einschränkende	maßnahmen,	wie	z.	B.	die	überwachung	der	
tätigkeiten	des	Dienstleistungserbringers	durch	die	zuständigen	Behörden	oder	einfache	Erklärungen	
(die	 keine	 genehmigungsregelung	 darstellen),	 die	 durch	 den	 Dienstleistungserbringer	 abgegeben	
werden,	 ersetzt	 werden	 können.	 in	 derartigen	 fällen	 wäre	 die	 Aufrechterhaltung	 von	 vorab	 zu	
erteilenden	genehmigungen	nicht	verhältnismäßig.

Artikel	9	verlangt	von	den	mitgliedstaaten	nicht	nur,	dass	sie	ihre	genehmigungsregelungen	überprüfen	
und	jene	regelungen	abschaffen	oder	ändern,	die	nicht	gerechtfertigt	sind,	sondern	auch,	dass	sie	der	
kommission	berichten,	warum	sie	die	verbleibenden	genehmigungsregelungen	für	mit	dem	kriterium	
der	nichtdiskriminierung	vereinbar	und	für	aufgrund	eines	zwingenden	grundes	des	Allgemeininteresses	
gerechtfertigt	und	für	verhältnismäßig	halten.

6.1.2 Voraussetzungen für die Erteilung einer Genehmigung

während	Artikel	9	von	den	mitgliedstaaten	die	überprüfung	fordert,	ob	eine	genehmigungsregelung	
selbst	aufrechterhalten	werden	muss,	enthält	Artikel	10	spezifische	Verpflichtungen	im	hinblick	auf	die	
Voraussetzungen	 für	 die	 Erteilung	 einer	 genehmigung.	 Diese	 aus	 der	 rechtsprechung	 des	 Eugh	
abgeleiteten	 kriterien	 stellen	 einerseits	 sicher,	 dass	 die	 genehmigungsregelungen	 für	 die	
Dienstleistungserbringer	 weniger	 belastend	 werden	 und	 machen	 diese	 andererseits	 stärker	
vorhersehbar	 und	 garantieren	 transparenz.	 ziel	 ist	 es,	 wie	 in	 Artikel	 10	 Absatz	 1	 angegeben,	
sicherzustellen,	dass	die	Dienstleistungserbringer	darauf	vertrauen	können,	dass	Entscheidungen	nicht	
willkürlich	gefällt	werden.	

Artikel	10	Absatz	2	fordert,	dass	die	Voraussetzungen	für	die	Erteilung	von	genehmigungen	eine	reihe	
von	kriterien	erfüllen.	zunächst	müssen	die	Voraussetzungen	selbst	nichtdiskriminierend	sowie	durch	

(61)	siehe	die	Definition	für	„genehmigungsregelung“	in	Artikel	4	Absatz	6.
(62)	urteil	vom	20.	februar	2001,	Analir,	rechtssache	c-205/99.
(63)	siehe	die	Definition	für	„zwingende	gründe	des	Allgemeininteresses“	in	Artikel	4	Absatz	8.
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einen	 zwingenden	 grund	 des	 Allgemeininteresses	 gerechtfertigt	 sein	 und	 dürfen	 nicht	 über	 das	
notwendige	maß	hinausgehen.	Die	mitgliedstaaten	müssen	sicherstellen,	dass	die	Voraussetzungen	für	
die	Erteilung	einer	genehmigung	–	wie	beispielsweise	Versicherungsanforderungen,	Anforderungen	
im	 hinblick	 auf	 einen	 nachweis	 der	 solvenz	 oder	 Anforderungen	 im	 hinblick	 auf	 das	 personal	 des	
Dienstleistungserbringers	 –	 die	 kriterien	 der	 nichtdiskriminierung,	 Erforderlichkeit	 und	
Verhältnismäßigkeit	erfüllen.

überdies	fordert	Artikel	10	Absatz	2,	dass	die	Voraussetzungen	für	die	Erteilung	von	genehmigungen	
klar	 und	 unzweideutig,	 objektiv,	 transparent	 und	 zugänglich	 sind	 und	 im	Voraus	 bekannt	 gemacht	
werden.	klarheit	bezieht	sich	hierbei	auf	die	notwendigkeit,	kriterien	für	jeden	leicht	verständlich	zu	
gestalten,	 indem	 unklare	 formulierungen	 vermieden	 werden.	 objektive	 kriterien	 sollten	 für	 die	
zuständige	 Behörde	 keinen	 solchen	 Bewertungsspielraum	 lassen,	 der	 willkürliche	 Entscheidungen	
ermöglicht.	 Dies	 ist	 notwendig,	 um	 sicherzustellen,	 dass	 alle	 Dienstleistungserbringer	 gerecht	 und	
unparteiisch	behandelt	und	dass	Anträge	sachlich	bewertet	werden.	transparenz,	zugänglichkeit	und	
Öffentlichkeit	 garantieren,	 dass	 die	 genehmigungsregelung	 für	 alle	 potenziellen	 Antragsteller	
verständlich	ist	und	dass	die	verschiedenen	Verfahrensschritte	im	Voraus	bekannt	sind.

Die	 in	 Artikel	 10	 Absatz	 2	 festgelegten	 kriterien	 sollten	 auf	 genehmigungsregelungen	 Anwendung	
finden,	 die	 für	 die	 Aufnahme	 und	 die	 Ausübung	 der	 Dienstleistungen	 auf	 allen	 Ebenen	 maßgeblich	
sind.	um	lücken	bei	der	umsetzung	zu	vermeiden,	 sollten	die	mitgliedstaaten	die	Aufnahme	dieser	
kriterien	 als	 Bestandteil	 der	 allgemeinen	 prinzipien	 in	 ihren	 horizontalen	 rahmenvorschriften	 zur	
umsetzung	der	richtlinie	oder	 in	den	allgemeinen	Vorschriften	zu	Verwaltungsverfahren	 in	Betracht	
ziehen.

6.1.3 Vermeidung von doppelten Anforderungen und Kontrollen

Dienstleistungserbringer,	die	in	einem	mitgliedstaat	niedergelassen	sind,	haben	in	diesem	mitgliedstaat	
bereits	häufig	eine	genehmigung	erhalten	und	damit	bereits	nachgewiesen,	dass	sie	eine	reihe	von	
Verpflichtungen	 und	 Voraussetzungen	 erfüllen.	 im	 Einklang	 mit	 der	 rechtsprechung	 des	 Eugh	(64)	
besagt	 Artikel	 10	 Absatz	 3,	 dass	 die	Voraussetzungen	 für	 die	 Erteilung	 einer	 genehmigung	 für	 eine	
neugründung	Anforderungen	und	kontrollen,	die	im	hinblick	auf	ihren	zweck	den	Anforderungen	und	
kontrollen,	 denen	 der	 Erbringer	 bereits	 im	 gleichen	 oder	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	 unterworfen	
war,	gleichwertig	oder	im	wesentlichen	vergleichbar	sind,	nicht	duplizieren	darf.	Dies	bedeutet,	dass	
die	zuständige	Behörde	bei	der	Anwendung	ihrer	nationalen	Anforderungen	die	gleichwertigen	oder	
im	wesentlichen	 vergleichbaren	 Anforderungen,	 die	 der	 Dienstleistungserbringer	 bereits	 erfüllt	 hat,	
berücksichtigen	 muss	(65).	 um	 die	 wirkungsvolle	 Einhaltung	 des	 Artikels	 10	 Absatz	 3	 sicherzustellen,	
sollten	 die	 mitgliedstaaten	 eine	 klare	 Verpflichtung	 für	 die	 zuständigen	 Behörden	 festlegen,	
gleichwertige	 Anforderungen,	 die	 bereits	 in	 anderen	 mitgliedstaaten	 erfüllt	 worden	 sind,	 zu	
berücksichtigen	(66).	Dies	könnte	als	Bestandteil	der	horizontalen	rahmenvorschriften	zur	umsetzung	
der	 richtlinie	 geschehen.	 Alternativ	 dazu	 könnte	 dies	 in	 die	 nationalen	 rechtsvorschriften	 zu	
Verwaltungsverfahren	aufgenommen	werden.

6.1.4 Geltungsdauer von Genehmigungen

Das	 Bestehen	 einer	 befristeten	 geltungsdauer	 für	 genehmigungen	 behindert	 die	 Ausübung	 von	
Dienstleistungen,	da	diese	die	Entwicklung	einer	langfristigen	strategie	des	Dienstleistungserbringers	
behindert,	 auch	 im	 hinblick	 auf	 investitionen.	 Darüber	 hinaus	 schafft	 eine	 befristete	 geltungsdauer	
generell	 eine	 gewisse	 unsicherheit	 für	 die	 unternehmen.	 nachdem	 ein	 Dienstleistungserbringer	
nachgewiesen	 hat,	 dass	 er	 die	 Anforderungen	 für	 die	 Erbringung	 der	 Dienstleistung	 erfüllt,	 besteht	
allgemein	keine	notwendigkeit	zur	zeitlichen	Befristung	von	genehmigungen.	Daher	 legt	Artikel	11	
fest,	dass	genehmigungen	allgemein	für	einen	unbefristeten	zeitraum	erteilt	werden	müssen.

Artikel 11	gestattet	Ausnahmen	von	dieser	allgemeinen	regel	der	unbegrenzten	geltungsdauer	von	
genehmigungen	unter	anderem dann,	wenn	die	zeitliche	Befristung	durch	einen	zwingenden	grund	
des	 Allgemeininteresses	 gerechtfertigt	 werden	 kann	 oder	 wenn	 die	 Anzahl	 der	 verfügbaren	
genehmigungen	durch	einen	zwingenden	grund	des	Allgemeininteresses	beschränkt	ist.

(64)	urteil	vom	22.	Januar	2002,	Canal Satélite,	rechtssache	c-390/99,	rdnr.	36.
(65)	siehe	Erwägungsgrund	61.
(66)	 in	 Artikel	 10	 Absatz	 3	 wird	 festgelegt,	 dass	 der	 Erbringer	 und	 die	 in	 dem	 kapitel	 zur	 Verwaltungszusammenarbeit	
bestimmten	„Verbindungsstellen“,	 einschließlich	 der	„Verbindungsstellen“	 des	 mitgliedstaates	 der	 (ersten)	 niederlassung,	
verpflichtet	sind,	die	zuständige	Behörde	zu	unterstützen,	um	festzustellen,	welche	Anforderungen	den	in	deren	hoheitsgebiet	
anwendbaren	 gleichwertig	 oder	 im	wesentlichen	 vergleichbar	 sind.	 in	 einigen	 fällen	 werden	 die	 zuständigen	 Behörden	
tatsächlich	 in	 der	 lage	 sein,	 die	 gleichwertigkeit	 durch	 den	 zugriff	 auf	 das	 nach	 der	 richtlinie	 eingerichtete	
Verwaltungskooperationssystem	 und	 den	 direkten	 kontakt	 mit	 ihren	 kollegen	 in	 anderen	 mitgliedstaaten	 leichter	
festzustellen.	
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Bei	der	umsetzung	der	Dienstleistungsrichtlinie	müssen	die	mitgliedstaaten	das	allgemeine	prinzip	der	
unbefristeten	Dauer	der	genehmigungen	und	die	möglichen	Ausnahmen	dazu	festlegen.	Dies	hindert	
die	 mitgliedstaaten	 nicht,	 wie	 in	 Artikel	 11	 Absatz	 4	 ausdrücklich	 festgelegt,	 genehmigungen	 zu	
widerrufen,	wenn	die	entsprechenden	Voraussetzungen	nicht	mehr	erfüllt	sind.

wenn	die	mitgliedstaaten	überlegen,	ob	es	notwendig	ist,	eine	zeitliche	Befristung	von	genehmigungen	
zum	schutz	eines	zieles	des	Allgemeininteresses	(beispielsweise	die	Verpflichtung	der	Dienstleistungserbringer	
zur	regelmäßigen	teilnahme	an	bestimmten	lehrgängen,	um	den	schutz	der	Dienstleistungsempfänger	zu	
gewährleisten)	beizubehalten,	sollten	die	mitgliedstaaten	zunächst	sorgfältig	abwägen,	ob	die	kontinuierliche	
überwachung	 des	 Dienstleistungserbringers	 in	 Verbindung	 mit	 der	 möglichkeit,	 genehmigungen	 zu	
widerrufen,	nicht	ausreicht,	um	das	verfolgte	ziel	zu	erreichen	(im	oben	angeführten	Beispiel	bestünde	eine	
weniger	 einschränkende	 Alternative	 darin,	 von	 den	 Dienstleistungserbringern	 die	 Einreichung	 von	
nachweisen	über	die	teilnahme	an	den	lehrgängen	zu	verlangen).

im	gegensatz	dazu	kann	in	den	fällen,	in	denen	die	Anzahl	der	verfügbaren	genehmigungen	beschränkt	
ist,	eine	zeitliche	Befristung	der	genehmigungen	in	vielen	fällen	notwendig	sein,	um	sicherzustellen,	
dass	 alle	 Dienstleistungserbringer	 auf	 gleichberechtigter	 grundlage	 zugang	 zum	 markt	 erhalten.	 in	
jedem	fall	sind	die	mitgliedstaaten	in	fällen,	 in	denen	die	Anzahl	der	genehmigungen	aufgrund	der	
knappheit	der	natürlichen	ressourcen	bzw.	der	technischen	kapazität	beschränkt	ist,	auf	der	grundlage	
des	Artikels	12	verpflichtet,	genehmigungen	nur	für	einen	befristeten	zeitraum	auszustellen.

6.1.5 Räumlicher Geltungsbereich

genehmigungen,	die	nicht	für	das	gesamte	hoheitsgebiet	eines	mitgliedstaates,	sondern	nur	für	einen	
spezifischen	teil	dieses	staates	gewährt	werden,	können	die	Ausübung	von	Dienstleistungen	behindern	
und	bilden	eine	zusätzliche	hürde	für	die	Dienstleistungserbringer.	in	den	meisten	fällen	besteht	keine	
notwendigkeit,	 den	 räumlichen	 geltungsbereich	 der	 genehmigung	 zu	 beschränken,	 wenn	 ein	
Dienstleistungserbringer	eine	genehmigung	erhalten	hat	und	folglich	berechtigt	ist,	seine	Dienstleistung	
in	diesem	mitgliedstaat	zu	erbringen.	Aus	diesem	grund	wird	 in	Artikel	10	Absatz	4	 festgelegt,	dass	
genehmigungen	im	Allgemeinen	die	Aufnahme	oder	die	Ausübung	einer	Dienstleistung	im	gesamten	
nationalen	hoheitsgebiet	ermöglichen	sollen,	z.	B.	durch	Errichtung	von	zweigniederlassungen	oder	
geschäftsstellen.

Allerdings	können	die	mitgliedstaaten	den	räumlichen	geltungsbereich	in	den	fällen	beschränken,	in	
denen	 eine	 genehmigungen	 für	 jede	 Betriebsstätte	 oder	 eine	 Beschränkung	 der	 genehmigung	 auf	
einen	 bestimmten	teil	 des	 hoheitsgebiets	 durch	 einen	 zwingenden	 grund	 des	 Allgemeininteresses	
gerechtfertigt,	 verhältnismäßig	 und	 nichtdiskriminierend	 ist.	 Einzelne	 genehmigungen	 für	 jede	
niederlassung	 sind	 normalerweise	 in	 den	 fällen	 gerechtfertigt,	 in	 denen	 die	 genehmigung	 an	 eine	
physische	infrastruktur	(beispielsweise	ein	ladenlokal)	gebunden	ist,	da	hier	eine	individuelle	Bewertung	
jeder	fraglichen	Einrichtung	notwendig	sein	kann.	

wenn	in	einem	mitgliedstaat	die	Erteilung	einer	genehmigung	für	eine	bestimmte	tätigkeit	innerhalb	
des	Verantwortungsbereiches	regionaler	oder	lokaler	Behörden	liegt,	so	fordert	die	richtlinie	von	den	
mitgliedstaaten	nicht,	dies	zu	ändern.	Allerdings	ist	die	alleinige	tatsache,	dass	die	Befugnis	zur	Erteilung	
von	genehmigungen	bei	lokalen	oder	regionalen	Behörden	liegt,	an	sich	kein	gültiger	grund,	der	eine	
Beschränkung	des	geltungsbereichs	der	genehmigungen	rechtfertigt.	

stattdessen	gilt,	dass	die	genehmigung,	nachdem	sie	einmal	durch	die	zuständige	regionale	oder	lokale	
Behörde	gewährt	worden	 ist	 (beispielsweise	an	dem	ort,	an	dem	der	Dienstleistungserbringer	seine	
niederlassung	 errichtet),	 grundsätzlich	 durch	 alle	 anderen	 Behörden	 des	 mitgliedstaates	 anerkannt	
werden	 muss.	 folglich	 kann	–	 vorbehaltlich	 gerechtfertigter	 Ausnahmen	–	 von	 einem	
Dienstleistungserbringer	nicht	verlangt	werden,	eine	weitere	genehmigung	von	einer	anderen	Behörde	
einzuholen,	wenn	er	seine	tätigkeit	im	gesamten	hoheitsgebiet	des	mitgliedstaates	ausüben	möchte.	
so	 kann	 beispielsweise	 ein	 Dienstleistungserbringer,	 der	 ein	 inkassogeschäft	 betreibt	 und	 der	 eine	
genehmigung	zur	Ausübung	dieser	Dienstleistung	durch	eine	zuständige	lokale	Behörde	erhalten	hat,	
nicht	 zusätzlichen	 genehmigungsregelungen	 durch	 andere	 lokale	 Behörden	 in	 dem	 gleichen	
mitgliedstaat	unterworfen	werden	(67).

(67)	urteil	vom	18.	Juli	2007,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	c-134/05,	rdnr.	61.
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Auch	 hier	 sollten	 die	 mitgliedstaaten	 die	 Einführung	 dieses	 prinzips	 (sowie	 der	 unten	 angeführten	
prinzipien,	d.	h.	der	Anforderungen	im	hinblick	auf	die	Begrenzung	der	Anzahl	von	genehmigungen,	
die	 Begründungspflicht	 sowie	 das	 recht	 auf	 überprüfung	 und	 die	 Anforderungen	 an	
genehmigungsverfahren)	in	ihrer	horizontalen	rahmengesetzgebung	zur	umsetzung	der	richtlinie	in	
Erwägung	ziehen.	Als	Alternative	dazu	könnte	dieses	prinzip	auch	in	die	nationale	gesetzgebung	zu	
Verwaltungsverfahren	aufgenommen	werden.

6.1.6 Beschränkungen der Anzahl der Genehmigungen

Beschränkungen	der	Anzahl	der	genehmigungen	sind	nur	dann	zulässig,	wenn	sie	durch	die	knappheit	
der	natürlichen	ressourcen	oder	der	 technischen	kapazität	bedingt	sind	oder	wenn	sie	durch	einen	
zwingenden	grund	des	Allgemeininteresses	gerechtfertigt	sind.

nach	Artikel	12	muss	es,	wenn	die	Anzahl	der	verfügbaren	genehmigungen	aufgrund	der	knappheit	
der	natürlichen	ressourcen	oder	der	technischen	kapazitäten	beschränkt	ist,	ein	spezifisches	Verfahren	
zur	 Auswahl	 geben,	 um	 die	 unparteilichkeit,	 transparenz	 sowie	 offene	 wettbewerbsbedingungen	
sicherzustellen	(68).	speziell	die	unparteilichkeit	erfordert	eine	Beurteilung	nach	sachlage	jedes	Antrags	
und	verbietet	es	den	zuständigen	Behörden,	bestimmte	Anträge	mit	jeglichen,	auch	faktischen,	Vorteilen	
auszustatten.	 so	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 beispielsweise	 sicherstellen,	 dass	 angemessene	
Bestimmungen	 zur	 Vermeidung	 von	 interessenkonflikten	 vorhanden	 sind.	 Die	 Anforderung	 der	
transparenz	 bezieht	 sich	 vor	 allem	 auf	 die	 pflicht,	 dem	 Auswahlverfahren	 eine	 angemessene	
Öffentlichkeit	zu	gewähren.	insbesondere	muss	die	Verwaltung	alle	relevanten	informationen	zu	dem	
Verfahren,	einschließlich	des	gegenstandes	der	genehmigungsregelung,	die	gründe,	warum	die	Anzahl	
der	genehmigungen	begrenzt	ist,	 jegliche	anwendbaren	termine	sowie	die	kriterien	veröffentlichen,	
die	zur	Auswahl	der	erfolgreichen	kandidaten	herangezogen	werden.

weiterhin	 besagt	 Artikel	 12	 auch,	 dass	 diese	 genehmigungen	 nur	 für	 einen	 befristeten	 zeitraum	
gewährt	werden	dürfen	und	dass	sie	nicht	automatisch	erneuert	werden	können.	Der	zeitraum,	für	den	
genehmigungen	erteilt	werden,	muss	angemessen	sein,	d.	h.,	er	 sollte	so	gestaltet	sein,	dass	er	den	
Erbringer	der	leistungen	in	die	lage	versetzt,	die	kosten	der	investition	zurückzubekommen	und	einen	
angemessenen	gewinn	mit	der	getätigten	investition	zu	erzielen	(69).

6.1.7 Begründungspflicht und Recht auf Überprüfung

gemäß	 Artikel	 10	 Absatz	 6	 muss	 jegliche	 durch	 zuständige	 Behörden	 gefällte	 Entscheidung,	 mit	
Ausnahme	der	Entscheidung,	dem	Antragsteller	die	beantragte	genehmigung	zu	erteilen,	vollständig	
begründet	 sein.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 die	 Verwaltung	 sämtliche	 sachlichen	 und	 rechtlichen	 gründe	
offenlegen	 muss,	 die	 dazu	 geführt	 haben,	 dass	 die	 zuständige	 Behörde	 die	 fragliche	 Entscheidung	
getroffen	 hat.	 rein	 tautologische	 oder	 standardformulierungen	 erfüllen	 die	 Anforderungen	 dieser	
Bestimmung	nicht.

Eng	mit	dieser	Verpflichtung	verbunden	ist	die	ebenfalls	in	Artikel	10	Absatz	6	festgelegte	Verpflichtung,	
dass	alle	Entscheidungen	vor	den	gerichten	oder	anderen	rechtsbehelfsinstanzen	angefochten	werden	
können.	hierbei	sind	vollständig	begründete	Entscheidungen	notwendig,	um	eine	effektive	gerichtliche	
überprüfung	zu	garantieren.

6.1.8 Genehmigungsverfahren

Dienstleistungserbringer	können	mit	langwierigen	und	nicht	transparenten	genehmigungsverfahren	
konfrontiert	 werden,	 die	 raum	 für	 willkürliche	 und	 diskriminierende	 Entscheidung	 lassen.	 um	 diese	
situation	 zu	 beheben,	 wird	 in	 Artikel	 13	 gefordert,	 dass	 die	Verfahren	 auf	 objektiven,	 transparenten	
Vorschriften	 beruhen,	 um	 sicherzustellen,	 dass	 die	 Anträge	 unparteiisch	 bearbeitet	 werden.	 Bei	 der	
umsetzung	der	Dienstleistungsrichtlinie	müssen	die	mitgliedstaaten	sicherstellen,	dass	die	Verfahren	
weder	den	Dienstleistungserbringer	entmutigen	noch	die	Erbringung	der	Dienstleistung	unangemessen	
komplizieren	oder	verzögern.	überdies	sollten	die	Verfahrensvorschriften	leicht	verfügbar	sowie	leicht	
verständlich	sein.

(68)	siehe	Erwägungsgrund	62.
(69)	siehe	Erwägungsgrund	62.
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Anträge	auf	genehmigungen	müssen	so	schnell	wie	möglich	bestätigt	und	bearbeitet	werden	(Artikel	
13	Absatz	3	und	Absatz	5).	sofern	der	Antrag	unvollständig	ist,	muss	der	Antragsteller	umgehend	über	
die	notwendigkeit	der	Einreichung	zusätzlicher	Dokumente	und	informationen	benachrichtigt	werden.	
sobald	feststeht,	dass	die	Voraussetzungen	für	die	Erteilung	einer	genehmigung	erfüllt	sind,	müssen	
die	genehmigungen	erteilt	werden	(Artikel	10	Absatz	5).	sofern	ein	Antrag	abgelehnt	wird,	weil	er	die	
notwendigen	Verfahren	oder	formalitäten	nicht	einhält,	muss	der	Antragsteller	so	schnell	wie	möglich	
über	die	Ablehnung	informiert	werden.	Die	Dienstleistungserbringer	können	dann	schnell	entscheiden,	
ob	rechtliche	schritte	eingeleitet	werden	sollen.

in	 jedem	 fall	 müssen	 genehmigungsverfahren	 innerhalb	 angemessener	 zeiträume	 durchgeführt	
werden.	 solche	 zeiträume,	 innerhalb	 deren	 die	 Behörden	 die	 genehmigungsverfahren	 abschließen	
müssen,	müssen	im	Voraus	von	den	mitgliedstaaten	festgelegt	und	öffentlich	gemacht	werden	(Artikel	
13	Absatz	3).	welcher	zeitraum	als	für	einen	bestimmten	typ	von	genehmigung	angemessen	betrachtet	
werden	kann,	hängt	von	der	komplexität	des	Verfahrens	und	den	damit	verbundenen	fragestellungen	
ab.	hierbei	ist	klar,	dass	die	mitgliedstaaten	für	unterschiedliche	Arten	von	genehmigungsregelungen	
verschiedene	zeiträume	festsetzen	können.	

gemäß	 Artikel	 13	 Absatz	 4	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 vorsehen,	 dass	 –	 sofern	 auf	 einen	 Antrag	
innerhalb	 des	 vorgegebenen	 zeitraums	 keine	 Antwort	 erfolgt	 ist	 –	 die	 genehmigung	 als	 an	 den	
Erbringer	erteilt	erachtet	wird.	Dieser	mechanismus	der	stillschweigenden	genehmigung	ist	bereits	von	
vielen	 mitgliedstaaten	 in	 ihren	 Bemühungen	 um	 eine	 Verwaltungsvereinfachung	 zu	 gunsten	 von	
unternehmen	und	Bürgern	eingeführt	worden.	Der	mechanismus	der	stillschweigenden	genehmigung	
lässt	in	jedem	fall	ausreichend	zeit,	so	dass	die	zuständigen	Behörden	den	Antrag	prüfen	können,	da	
der	entsprechende	zeitraum	im	hinblick	auf	die	zur	prüfung	eines	Antrags	notwendige	zeit	festgesetzt	
werden	 sollte	 und	 dieser	 zeitraum	 erst	 ab	 dem	 zeitpunkt	 zu	 laufen	 beginnt,	 an	 dem	 die	 gesamten	
unterlagen	 eingereicht	 worden	 sind	 (Artikel	 13	 Absatz	 3).	 Außerdem	 können	 die	 mitgliedstaaten	
festlegen,	dass	die	zuständigen	Behörden	in	Ausnahmefällen,	in	denen	dies	aufgrund	der	komplexität	
der	frage	notwendig	ist,	den	zeitraum	einmal	um	einen	begrenzten	zeitraum	verlängern	können.	Eine	
solche	Verlängerung	und	deren	Dauer	müssen	ordnungsgemäß	begründet	sein	und	dem	Antragsteller	
vor	Ablauf	der	ersten	frist	mitgeteilt	werden.

Es	gibt	spezifische	fälle,	in	denen	sich	die	mitgliedstaaten	–	wenn	dies	durch	zwingende	gründe	des	
Allgemeininteresses	 gerechtfertigt	 ist	 –	 entscheiden	 können,	 eine	 andere	 gestaltung	 als	 einen	
mechanismus	 der	 stillschweigenden	 genehmigung	 anzuwenden.	 Dies	 kann	 beispielsweise	 bei	
tätigkeiten	mit	potenziell	dauerhafter	Auswirkung	auf	die	umwelt	der	fall	sein.	Auf	jeden	fall	gilt,	dass	
die	mitgliedstaaten,	selbst	wenn	sie	sich	 für	diese	Alternative	entscheiden,	nichtsdestotrotz	schnelle	
Verfahren	 garantieren	 müssen	 und	 sicherzustellen	 haben,	 dass	 die	 Entscheidungen	 begründet	 sind	
und	vor	gericht	angefochten	werden	können.

schließlich	 müssen	 die	 Verfahren	 für	 die	 Antragsteller	 (siehe	 Artikel	 6	 bis	 8)	 leicht	 zugänglich	 sein.	
Jegliche	 gebühr,	 die	 dem	 Antragsteller	 entstehen	 kann,	 muss	 zumutbar	 (d.	h.,	 sie	 sollten	 unter	
Berücksichtigung	 der	 Art	 der	 tätigkeit	 und	 der	 damit	 verbundenen	 investition	 keine	 beträchtliche	
wirtschaftliche	Barriere	darstellen)	und	den	kosten	der	genehmigungsverfahren	angemessen	sein.

6.2 Verbotene niederlassungsanforderungen

Artikel	 14	 stellt	 eine	 liste	 von	 Anforderungen	 auf,	 die	 ein	 mitgliedstaat	 für	 die	 Aufnahme	 und	 die	
Ausübung	einer	Dienstleistung	nicht	vorschreiben	darf.	Diese	Anforderungen	sind	diskriminierend	oder	
auf	andere	Art	und	weise	besonders	beschränkend	und	können	aus	diesem	grund	nicht	aufrechterhalten	
werden.	Der	Eugh	hat	solche	regeln	bereits	 in	vielen	fällen	als	nicht	mit	Artikel	43	des	Eg-Vertrags	
vereinbar	befunden.	

zur	sicherstellung	einer	ordnungsgemäßen	umsetzung	müssen	die	mitgliedstaaten	ihre	gesetzgebung	
prüfen	 und	 Anforderungen	 der	 in	 Artikel	 14	 aufgeführten	 Art	 systematisch	 und	 für	 alle	 durch	 die	
richtlinie	abgedeckten	Dienstleistungen	abschaffen.	Die	mitgliedstaaten	können	solche	Anforderungen	
auch	in	der	zukunft	nicht	neu	einführen.	Angesichts	des	sehr	restriktiven	charakters	der	in	Artikel	14	
aufgeführten	Anforderungen	und	der	tatsache,	dass	diese	in	vielen	fällen	als	nicht	mit	dem	Eg-Vertrag	
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vereinbar	befunden	worden	sind,	sollten	die	mitgliedstaaten	deren	Abschaffung	auch	in	sektoren	 in	
Erwägung	ziehen,	die	nicht	von	der	Dienstleistungsrichtlinie	erfasst	werden.	

6.2.1 Verbot von direkt oder indirekt auf der Staatsangehörigkeit beruhenden Anforderungen

Artikel	14	ziffer	1	untersagt	jegliche	direkt	oder	indirekt	auf	gründen	der	staatsangehörigkeit	bzw.	–	im	
hinblick	 auf	 unternehmen	 –	 auf	 gründen	 des	 ortes	 des	 satzungsmäßigen	 sitzes	 beruhende	
Diskriminierung.

Die	direkte	Diskriminierung	betrifft	Anforderungen,	die	auf	der	staatsangehörigkeit	bzw.	–	im	hinblick	
auf	unternehmen	–	dem	ort	des	satzungsmäßigen	sitzes	beruhen.	Die	indirekte	Diskriminierung	betrifft	
insbesondere	die	auf	dem	wohnort	bzw.,	im	fall	von	unternehmen,	dem	ort	der	hauptniederlassung	
beruhenden	 Anforderungen	(70).	 Allerdings	 können	 auch	 unterschiede	 in	 der	 Behandlung,	 die	 auf	
andere	kriterien	gestützt	werden,	eine	indirekte	Diskriminierung	aus	gründen	der	staatsangehörigkeit	
bilden	–	wenn	diese	kriterien	in	der	praxis	ausschließlich	oder	größtenteils	durch	die	staatsangehörigen	
oder	unternehmen	des	sie	festlegenden	mitgliedstaates	erfüllt	werden.	Derartige	kriterien	können	sich	
beispielsweise	auf	den	ort	der	hauptsächlichen	Erbringung	der	Dienstleistung,	dem	recht,	nach	dem	
ein	unternehmen	errichtet	worden	ist	oder	die	tatsache	beziehen,	dass	eine	mehrheit	der	Anteile	sich	
direkt	oder	indirekt	in	öffentlichem	oder	staatlichem	Besitz	befinden	müssen	(71).

Artikel	14	ziffer	1	erwähnt	ausdrücklich	Anforderungen,	die	die	Aufnahme	oder	die	Ausübung	einer	
Dienstleistungstätigkeit	 von	 der	 staatsangehörigkeit	 oder	 dem	 wohnsitz	 des	 Erbringers,	 seiner	
Beschäftigten,	seiner	gesellschafter	oder	der	mitglieder	der	geschäftsführung	oder	der	kontrollorgane	
abhängig	machen.	so	wäre	beispielsweise	eine	Vorschrift,	nach	der	nur	unternehmen,	die	im	Besitz	von	
staatsangehörigen	stehen,	eine	bestimmte	Dienstleistung	erbringen	dürfen	oder	eine	Vorschrift,	nach	
der	die	mitglieder	der	unternehmensführung	im	staatsgebiet	wohnhaft	sein	müssen,	durch	Artikel	14	
ziffer	1	untersagt	(72).

Artikel	14	ziffer	1	verbietet	auch	Vorschriften,	die	die	Aufnahme	oder	die	Ausübung	einer	Dienstleistungstätigkeit	
für	 ausländische	 Erbringer	 dadurch	 schwieriger	 gestalten	 als	 für	 einheimische	 Akteure,	 dass	 sie	
diskriminierende	Anforderungen	im	hinblick	auf	den	zugang	zu	oder	die	Verwendung	von	objekten	oder	
Ausrüstungen,	die	für	die	Erbringung	der	Dienstleistung	notwendig	sind,	festlegen	(73).	Dies	ist	unter	anderem	
dann	 der	 fall,	 wenn	 an	 Betreiber	 diskriminierende	 Anforderungen	 im	 hinblick	 auf	 den	 Erwerb	 oder	 die	
nutzung	von	immobilien,	Ausrüstungen,	werkzeugen,	fahrzeugen	usw.	gestellt	werden	(wie	beispielsweise	
eine	Vorschrift,	nach	der	sich	nur	staatsangehörige	um	die	zuweisung	von	durch	eine	kommune	vermietete	
und	durch	handwerker	zur	Ausstellung	und	zum	Verkauf	kunsthandwerklicher	produkte	genutzte	kleinen	
geschäfte	 bewerben	 können)	(74).	 Anforderungen,	 welche	 die	 rechtsfähigkeit	 oder	 die	 rechte	 von	

(70)	siehe	urteil	vom	27.	Juni	1996,	Asscher,	rechtssache	c-107/94;	urteil	vom	25.	Juli	1991,	Factortame I,	rechtssache	c-221/89	
(in	 der	 der	 Eugh	 entschied,	 dass	 eine	 nationale	 gesetzgebung,	 die	 eine	 auf	 dem	 wohnort	 beruhende	 unterscheidung	
festlegt,	 sich	 wahrscheinlich	 hauptsächlich	 für	 staatsangehörige	 anderer	 mitgliedstaaten	 nachteilig	 auswirkt,	 da	
gebietsfremde	häufiger	nicht-staatsangehörige	sind)	und	urteil	vom	13.	Juli	1993,	Commerzbank, rechtssache	c-330/91.
(71)	siehe	urteil	vom	5.	Dezember	1989,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	3/88.
(72)	solche	Anforderungen	sind	durch	den	Eugh	bereits	 in	vielen	fällen	ausgeschlossen	worden.	siehe	urteil	vom	21.	Juni	
1974,	Reyners,	rechtssache	2/74;	urteil	vom	14.	Juli	1988,	Kommission gegen Griechenland,	rechtssache	38/87,	und	urteil	vom	
7.	 märz	 2002,	 Kommission gegen Italien,	 rechtssache	 c-145/99,	 im	 hinblick	 auf	 gesetze,	 nach	 denen	 die	 Aufnahme	 von	
rechtsanwälten	 in	 die	 Anwaltskammer	 vom	 Besitz	 der	 staatsangehörigkeit	 eines	 bestimmten	 staates	 abhängig	 gemacht	
wird;	urteil	vom	29.	oktober	1998,	Kommission gegen Spanien,	rechtssache	c-114/97,	zu	staatsangehörigkeitsanforderungen	
für	 das	 personal	 sowie	 wohnsitzerfordernisse	 für	 Aufsichtsratsmitglieder	 und	 mitglieder	 der	 unternehmensführung	 der	
gleichen	 unternehmen;	 urteil	 vom	 9.	 märz	 2000,	 Kommission gegen Belgien,	 rechtssache	 c-355/98,	 im	 hinblick	 auf	 eine	
Verpflichtung	für	mitglieder	der	unternehmensführung	und	mitarbeiter	 ihren	wohnsitz	 im	hoheitsgebiet	zu	haben;	urteil	
vom	7.	märz	1996,	Kommission gegen Frankreich,	rechtssache	c-334/94;	urteil	vom	25.	Juli	1991,	Factortame I,	rechtssache	
c-221/89,	und	urteil	vom	27.	november	1997,	Kommission gegen Griechenland,	rechtssache	c-62/96,	im	hinblick	auf	nationale	
rechtsvorschriften,	die	die	Ausführung	von	tätigkeiten	in	einem	mitgliedstaat	nur	unternehmen	gestatten,	die	sich	teilweise	
oder	 vollständig	 im	 Besitz	 von	 staatsangehörigen	 eines	 bestimmten	 staates	 befinden	 und	 deren	 manager	 und	
Aufsichtsratsmitglieder	Bürger	des	gleichen	landes	sind.	
(73)	siehe	urteil	vom	14.	Januar	1988,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	63/86,	zum	zugang	zu	immobilien,	in	der	der	
Eugh	 in	 Absatz	 14	 entschieden	 hat,	 dass	 die	 niederlassungsfreiheit	 nicht	 nur	„die	 Vorschriften,	 die	 sich	 speziell	 auf	 die	
Ausübung	 der	 einschlägigen	 Berufstätigkeiten	 beziehen	 [betrifft],	 sondern	 auch	 diejenigen,	 bei	 denen	 es	 um	 die	
verschiedenen,	für	die	Ausübung	dieser	tätigkeiten	nützlichen	allgemeinen	Befugnisse	geht.	zu	den	in	beiden	programmen	
erwähnten	 Beispielen	 gehören	 die	 Befugnis,	 rechte	 sowie	 bewegliches	 oder	 unbewegliches	 Vermögen	 zu	 erwerben,	 zu	
nutzen	oder	darüber	zu	verfügen,	 sowie	Darlehen	aufzunehmen	und	vor	allem	zugang	zu	den	verschiedenen	Arten	von	
krediten	zu	erhalten.“ 
(74)	wie	die	Anforderung,	die	vom	Eugh	im	urteil	vom	18.	Juni	1985,	Steinhauser gegen die Stadt Biarritz,	rechtssache	197/84,	
analysiert	wurde,	die	es	nur	staatsangehörigen	gestattete,	sich	um	die	zuweisung	von	öffentlichen,	im	Besitz	einer	kommune	
befindlichen	immobilien	–	vermietete	kleine	ladenräume	–,	die	von	kunsthandwerkern	zur	Ausstellung	und	zum	Verkauf	von	
kunsthandwerklichen	 produkten	 verwendet	 wurden,	 zu	 bewerben.	 für	 ein	 Beispiel	 für	 eine	 im	 zusammenhang	 mit	 der	
registrierung	von	für	die	Erbringung	der	Dienstleistungen	notwendigen	Ausrüstungen	(wie	z.	B.	maschinen,	fahrzeuge	usw.)	
auferlegte,	diskriminierende	Anforderung	siehe	urteil	vom	27.	november	1997,	Kommission gegen Griechenland, Rechtssache 
c-62/96;	 urteil	 vom	 7.	 märz	 1996,	 Kommission gegen Frankreich,	 rechtssache	 c-334/94,	 und	 urteil	 vom	 25.	 Juli	 1991,	
FactortameI, rechtssache	c-221/89.	für	ein	Bespiel	im	hinblick	auf	die	registrierung	eines	für	luftfotografiedienstleistungen	
verwendeten	flugzeugs	siehe	das	urteil	vom	8.	Juni	1999,	Kommission gegen Belgien,	rechtssache	c-203/98;	siehe	auch	das	
urteil	vom	14.	Januar	1988,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	63/86,	und	das	urteil	vom	30.	mai	1987,	Kommission gegen 
Griechenland,	 rechtssache	 305/87.	 für	 eine	 Anforderung	 gemäß	 der	 nur	 Verbänden	 mit	 einer	 mindestanzahl	 an	
staatsangehörigen	eines	bestimmten	mitgliedstaates	in	dem	betreffenden	staat	die	rechtsfähigkeit	verliehen	wurde	siehe	
das	urteil	vom	29.	Juni	1999,	Kommission gegen Belgien,	rechtssache	c-172/98.
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gesellschaften,	gerichtliche	Verfahren	zu	führen,	beschränken,	beispielsweise	aufgrund	der	tatsache,	dass	sie	
nach	dem	recht	eines	anderen	mitgliedstaates	errichtet	worden	sind	(75),	stellen	ebenfalls	durch	Artikel	14	
ziffer	1	verbotene	indirekte	Diskriminierungen	dar.

6.2.2 Verbot von Anforderungen, durch die die Niederlassung von Dienstleistungserbringern auf einen 
Mitgliedstaat beschränkt wird

Artikel	 14	 ziffer	 2	 fordert,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 alle	 Anforderungen	 abschaffen,	 durch	 die	 es	
Dienstleistungserbringern	untersagt	wird,	eine	niederlassung	in	mehr	als	einem	mitgliedstaat	zu	haben,	
oder	durch	die	es	Dienstleistungserbringern	untersagt	wird,	in	mehr	als	einem	mitgliedstaat	in	registern	
eingetragen	zu	sein	bzw.	in	mehr	als	einem	mitgliedstaat	einer	Berufsorganisation	oder	-vereinigung	
anzugehören.

Anforderungen	dieser	Art	bedeuten,	dass	es	Dienstleistungserbringern,	die	bereits	in	einem	mitgliedstaat	
niedergelassen	 sind,	 nicht	 möglich	 ist,	 sich	 zusätzlich	 auch	 im	 hoheitsgebiet	 eines	 anderen	
mitgliedstaates	niederzulassen,	was	eindeutig	im	widerspruch	zur	freiheit	der	Errichtung	und	führung	
einer	niederlassung	in	mehr	als	einem	mitgliedstaat	steht.

Die	 mitgliedstaaten	 müssen	 jegliche	 in	 ihrem	 rechtssystem	 (einschließlich	 von	 regelungen	 durch	
Berufsorganisationen	oder	-verbände)	bestehenden	Vorschriften,	die	es	einem	Erbringer	untersagen,	
mitglied	in	einem	Berufsverband	zu	werden,	wenn	er	bereits	mitglied	einer	ähnlichen	Vereinigung	in	
einem	anderen	mitgliedstaat	ist,	identifizieren	und	abschaffen	(76).	überdies	müssen	die	mitgliedstaaten	
auch	alle	Anforderungen	beseitigen,	durch	die	Dienstleistungserbringer	–	wenn	sie	sich	im	gebiet	eines	
mitgliedstaates	niederlassen	wollen	–	dazu	verpflichtet	werden,	ihre	vorherige	niederlassung	in	einem	
anderen	mitgliedstaat	aufzugeben.	Dies	könnte	auch	folge	einer	regelung	sein,	welche	die	löschung	
der	handelsregistereintragung	in	einem	anderen	mitgliedstaat	fordert	(77).

6.2.3 Verbot von Anforderungen, die die Wahl des Dienstleistungserbringers zwischen Haupt- und 
Zweitniederlassung beschränken

nach	 Artikel	 14	 ziffer	 3	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 Anforderungen	 abschaffen,	 die	 die	 wahl	 eines	
Erbringers,	der	bereits	in	einem	mitgliedstaat	niedergelassen	ist,	im	hinblick	auf	die	Art	der	niederlassung,	
die	 dieser	 in	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	 errichten	 will,	 einschränken	 (z.	B.	 eine	 haupt-	 oder	
zweitniederlassung	oder	eine	spezielle	Art	von	zweitniederlassung,	wie	beispielsweise	eine	zweigstelle	
oder	 ein	tochterunternehmen).	 Anforderungen,	 durch	 die	 die	wahl	 der	 Dienstleistungserbringer	 im	
hinblick	 auf	 die	 Art	 der	 niederlassung	 beschränkt	 wird,	 können	 für	 Dienstleistungserbringer	 sehr	
belastend	sein	und	unter	umständen	–	insbesondere	im	fall	einer	Verpflichtung,	die	hauptniederlassung	
im	hoheitsgebiet	eines	mitgliedstaates	zu	errichten	–	die	änderung	des	standorts	des	unternehmens	
erforderlich	machen,	wodurch	de	facto	das	recht	der	niederlassung	in	einem	mitgliedstaat	über	eine	
zweitniederlassung	negiert	wird	(78).

zur	 umsetzung	 dieser	 Bestimmung	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 Verpflichtungen	 abschaffen,	 die	
Dienstleistungserbringern	auferlegen,	ihre	hauptniederlassung	in	ihrem	hoheitsgebiet	zu	haben,	wie	
beispielsweise	Anforderungen,	welche	die	Aufnahme	oder	die	Ausübung	einer	bestimmten	tätigkeit	
auf	juristische	personen	beschränken,	die	ihren	eingetragenen	sitz	in	dem	betreffenden	mitgliedstaat	
haben	(79).	 Des	weiteren	 müssen	 sie	 auch	 Anforderungen	 abschaffen,	 durch	 welche	 die	 freiheit	 der	
wahl	 zwischen	 verschiedenen	 Arten	 von	 zweitniederlassungen	 in	 ihrem	 hoheitsgebiet	 beschränkt	
wird,	wie	beispielsweise	eine	Verpflichtung,	für	die	Aufnahme	einer	bestimmten	geschäftstätigkeit	eine	
tochtergesellschaft	zu	errichten	(und	keine	zweigstelle	oder	eine	andere	form	einer	zweitniederlassung),	
und	auch	Anforderungen,	die	einer	bestimmten	Art	von	zweitniederlassung	eine	günstigere	Behandlung	
als	anderen	gewähren	(80).

(75)	siehe	urteil	vom	5.	november	2002,	Überseering,	rechtssache	c-208/00.
(76)	so	brachte	beispielsweise	der	Eugh	in	seinem	urteil	vom	12.	Juli	1984,	Klopp,	rechtssache	107/83,	ein	nationales	
gesetz	zu	fall,	das	die	mitgliedschaft	in	der	rechtsanwaltskammer	für	rechtsanwälte	untersagte,	die	bereits	in	einem	
anderen	mitgliedsland	mitglied	der	Anwaltskammer	waren.	Eine	analoge	Anforderung	im	hinblick	auf	die	tätigkeit	des	
wirtschaftsprüfers	wurde	im	urteil	vom	20.	mai	1992,	Ramrath,	rechtssache	c-106/91,	als	nicht	im	Einklang	mit	Artikel	
43	Eg-Vertrag	stehend	befunden.	
(77)	siehe	z.	B.	das	urteil	vom	30.	April	1986,	Kommission gegen Frankreich,	rechtssache	96/85,	zu	einem	system,	nach	dem	
Angehörige	der	freien	Berufe	(im	speziellen	fall	zahnärzte)	verpflichtet	waren,	ihre	mitgliedschaft	oder	registrierung	in	
einem	anderen	mitgliedstaat	aufzugeben,	um	ihre	tätigkeit	in	dem	betreffenden	mitgliedstaat	ausüben	zu	können.	
(78)	urteil	vom	18.	Januar	2001,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	c-162/99,	und	urteil	vom	9.	märz	1999,	Centros,	
rechtssache	c-217/97.
(79)	siehe	urteil	vom	6.	Juni	1996,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	c-101/94.	siehe	auch	die	rechtssachen	zu	den	
registrierungen	von	schiffen:	urteil	vom	27.	november	1997,	 Kommission gegen Griechenland, rechtssache c-62/96;	
urteil	vom	7.	märz	1996,	Kommission gegen Frankreich,	rechtssache	c-334/94,	und	urteil	vom	25.	Juli	1991,	Factortame 
I,	rechtssache	c-221/89.
(80)	siehe	urteil	vom	28.	Januar	1986,	Kommission gegen Frankreich,	rechtssache	270/83;	urteil	vom	21.	september	1999,	
Saint Gobain,	rechtssache	c-307/97;	urteil	vom	12.	April	1994,	Halliburton,	rechtssache	c-1/93.
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6.2.4 Verbot von Bedingungen der Gegenseitigkeit

Artikel	14	ziffer	4	verbietet	jegliche	Anforderungen,	auf	deren	grundlage	ein	mitgliedstaat	die	Aufnahme	
oder	die	Ausübung	einer	Dienstleistungstätigkeit	durch	Dienstleistungserbringer	aus	einem	anderen	
mitgliedstaat	von	einer	Bedingung	der	gegenseitigkeit	abhängig	macht	 (d.	h.	einer	Bedingung,	dass	
der	 mitgliedstaat	 des	 Dienstleistungserbringers	 die	 Dienstleistungserbringer	 aus	 dem	 anderen	
mitgliedstaat	in	gleicher	weise	behandelt).	Das	prinzip	der	gegenseitigkeit	ist	im	Allgemeinen	nicht	mit	
dem	 konzept	 eines	 Binnenmarktes,	 der	 auf	 dem	 prinzip	 der	 gleichbehandlung	 aller	 Anbieter	 der	
gemeinschaft	 beruht,	 vereinbar.	 Aus	 diesem	 grund	 ist	 der	 Eugh	 in	 vielen	 fällen	 zu	 dem	 schluss	
gekommen,	dass	gegenseitigkeitsbestimmungen	im	widerspruch	zum	Eg-Vertrag	stehen	(81).

zur	 umsetzung	 dieser	 Bestimmung	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 beispielsweise	 Anforderungen	
abschaffen,	nach	denen	ein	bereits	in	einem	anderen	mitgliedstaat	ansässiger	Dienstleistungserbringer	
sich	nur	dann	in	Berufsregistern	in	dessen	hoheitsgebiet	einschreiben	kann,	wenn	der	mitgliedstaat	der	
Erstniederlassung	dieses	Dienstleistungserbringers	die	registrierung	von	staatsangehörigen	aus	dem	
mitgliedstaat	gestattet,	in	dem	die	registrierung	beantragt	wird.

6.2.5 Verbot wirtschaftlicher Überprüfungen

Artikel	14	ziffer	5	fordert,	dass	mitgliedstaaten	Anforderungen,	die	wirtschaftliche	überprüfungen	im	
Einzelfall	 vorsehen,	 abschaffen.	 Die	 mitgliedstaaten	 müssen	 daher	 insbesondere	 prüfen,	 ob	 ihre	
rechtsvorschriften	die	Erteilung	bestimmter	genehmigungen	von	einem	nachweis	eines	wirtschaftlichen	
Bedarfs	 oder	 einer	 marktnachfrage,	 von	 einer	 Beurteilung	 der	 tatsächlichen	 oder	 möglichen	
wirtschaftlichen	 Auswirkungen	 der	 tätigkeit,	 beispielsweise	 auf	 wettbewerber,	 oder	 von	 einer	
Bewertung	 ihrer	 Eignung	 für	 die	 Verwirklichung	 wirtschaftlicher,	 von	 der	 zuständigen	 Behörde	
festgelegter	 programmziele	 abhängig	 machen.	 sofern	 Bestimmungen	 dieser	 Art	 bestehen,	 müssen	
diese	abgeschafft	werden.	Artikel	14	ziffer	5	stellt	klar,	dass	das	in	dieser	Bestimmung	festgelegte	Verbot	
nicht	 die	 territorialen	 planungsanforderungen	 betrifft,	 die	 keine	 wirtschaftlichen	 ziele	 verfolgen,	
sondern	zwingenden	gründen	des	Allgemeininteresses	dient,	wie	beispielsweise	dem	umweltschutz,	
einschließlich	des	schutzes	der	städtischen	umwelt,	oder	der	sicherheit	im	straßenverkehr	usw.

wirtschaftliche	 überprüfungen	 bestehen	 in	 einigen	 mitgliedstaaten	 insbesondere	 im	 handelssektor	
(beispielsweise	zur	Eröffnung	von	supermärkten,	Einkaufszentren	usw.)	und	erfordern	häufig,	dass	die	
Dienstleistungserbringer	 kostenintensive	 und	 zeitaufwändige	wirtschaftsstudien,	 deren	 Ergebnis	 im	
Allgemeinen	unsicher	ist,	durchführen	(82).	solche	überprüfungen	sind	für	die	Dienstleistungserbringer	
sehr	belastend	und	können	besonders	willkürlichen	Ergebnissen	tür	und	tor	öffnen.	sie	verzögern	die	
niederlassung	 von	 Dienstleistungserbringern	 beträchtlich,	 wenn	 sie	 die	 niederlassung	 von	
neuankömmlingen	 auf	 dem	 markt	 nicht	 sogar	 vollständig	 behindern.	 Auf	 der	 grundlage	 solcher	
Vorschriften	müssen	Dienstleistungserbringer	 in	der	praxis	häufig	Daten	wie	das	erwartete	Angebot	
und	die	erwartete	nachfrage,	die	wirtschaftlichen	Auswirkungen	des	neuen	geschäfts	auf	bereits	auf	
dem	lokalen	markt	anwesende	Anbieter	oder	den	bestehenden	marktanteil	des	Dienstleistungserbringers	
in	einem	bestimmten	hoheitsgebiet	usw.	einreichen.

in	 diesem	 zusammenhang	 sollte	 beachtet	 werden,	 dass	 auf	 der	 grundlage	 der	 rechtsprechung	 des	
Eugh	 gründe	 wirtschaftlicher	 natur	 (beispielsweise	 der	 schutz	 einer	 bestimmten	 kategorie	 von	
wirtschaftlichen	 Akteuren,	 die	 Aufrechterhaltung	 einer	 bestimmten	 marktstruktur	 usw.)	 keine	
Beschränkungen	 der	 grundlegenden	 freiheiten	 des	 Binnenmarktes,	 einschließlich	 der	
niederlassungsfreiheit,	rechtfertigen	können	(83).

6.2.6 Verbot der Beteiligung von konkurrierenden Marktteilnehmern an Entscheidungen zuständiger 
Behörden

Artikel	14	ziffer	6	fordert,	dass	die	mitgliedstaaten	in	ihrem	rechtssystem	bestehende	Anforderungen,	
die	vorsehen,	dass	konkurrierende	marktteilnehmer	an	Verfahren	zur	fällung	von	Einzelentscheidungen	
durch	die	zuständigen	Behörden	beteiligt	werden,	abschaffen.	Die	Beteiligung	von	konkurrierenden	
marktteilnehmern	 am	 Entscheidungsfindungsprozess	 im	 hinblick	 auf	 Einzelfälle	 läuft	 dem	

(81)	Als	Beispiel	aus	der	rechtsprechung	siehe	das	urteil	vom	13.	februar	2003,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	
c-131/01,	auf	dem	gebiet	der	patentanwälte.	in	diesem	fall	befand	das	gericht	eine	gesetzgebung,	die	es	patentanwälten,	
die	ihren	wohnsitz	nicht	in	italien	hatten,	nur	dann	gestattete,	sich	im	register	der	patentanwälte	einzuschreiben,	wenn	
sie	Angehörige	von	staaten	waren,	die	italienischen	patentanwälten	die	Einschreibung	zu	den	gleichen	Bedingungen	
gestatteten,	als	im	widerspruch	zur	niederlassungsfreiheit	stehend.	siehe	auch	das	urteil	vom	6.	Juni	1996,	Kommission 
gegen Italien,	rechtssache	c-101/94,	zu	wertpapiermaklern.
(82)	 siehe	 urteil	 vom	 15.	 Juni	 2006,	 Kommission gegen Frankreich,	 rechtssache	 c-255/04,	 zu	 Dienstleistungen	 für	 die	
Vermittlung	von	künstlern.
(83)	siehe	beispielsweise	das	urteil	vom	4.	Juni	2002,	Kommission gegen Portugal,	rechtssache	c-367/98.
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grundlegenden	ziel	der	sicherung	objektiver	und	transparenter	Verfahren	zuwider	und	kann	potenziell	
den	Eintritt	von	neuen	Akteuren	auf	den	markt	verhindern	(84).

Die	mitgliedstaaten	müssen	z.	B.	alle	Vorschriften	abschaffen,	welche	die	Beteiligung	von	konkurrierenden	
marktteilnehmern	 an	 Entscheidungen	 über	 individuelle	 Anträge	 auf	 eine	 genehmigung	 vorsehen.	
überdies	müssen	auch	Bestimmungen	abgeschafft	werden,	die	die	Beteiligung	von	wettbewerbern	an	
anderen,	auf	individuelle	fälle	bezogenen	Entscheidungen	vorsehen.	Das	in	Artikel	14	ziffer	6	festgelegte	
Verbot	umfasst	fälle,	in	denen	wettbewerber	mitglied	einer	Einrichtung	(wie	z.	B.	einer	handelskammer)	
sind,	 die	 zu	 einzelnen	 Anträgen	 auf	 genehmigungen	 konsultiert	 wird.	 Allerdings	 ist	 klar,	 dass	 die	
mitgliedstaaten	 nicht	 daran	 gehindert	 werden,	Verfahren	 beizubehalten,	 bei	 denen	 die	 Beteiligung/
Anhörung	von	potenziellen	wettbewerbern	in	Angelegenheiten,	die	keine	individuellen	fälle	betreffen,	
vorgesehen	 ist.	 Dies	 betrifft	 z.	B.	 Anhörungen	 von	 Vertretern	 von	 unternehmen,	 welche	 öffentliche	
Behörden	unter	umständen	im	zuge	vorbereitender	Arbeiten	für	die	Erstellung	allgemeiner	Vorschriften	
zur	städtebaulichen	planung	oder	ähnlicher	initiativen	durchführen	wollen.

überdies	ist	auch	klar,	dass	Artikel	14	ziffer	6	–	wie	in	dieser	Bestimmung	ausdrücklich	festgehalten	–	
nicht	 verhindert,	 dass	 Berufsorganisationen	 und	 -verbände	 oder	 sonstige	 organisationen	
Entscheidungen	über	einzelne	Anträge	fällen,	wenn	diese	Berufsorganisationen	selbst	als	zuständige	
Behörden	handeln,	wie	dies	mitunter	bei	den	Berufsorganisationen	der	reglementierten	Berufe	der	fall	
ist.	

6.2.7 Verbot der Verpflichtung, finanzielle Sicherheiten oder Versicherungen von Anbietern zu stellen, die im 
gleichen Mitgliedstaat niedergelassen sind

gemäß	 Artikel	 14	 ziffer	 7	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 Verpflichtungen	 in	 ihren	 rechtssystemen	
abschaffen,	durch	 die	 Dienstleistungserbringer,	 die	sich	 in	 ihrem	hoheitsgebiet	 niederlassen	wollen,	
dazu	 verpflichtet	 werden,	 bei	 einem	 in	 ihrem	 eigenen	 hoheitsgebiet	 ansässigen	 Anbieter	 eine	
Versicherung	 abzuschließen	 bzw.	 durch	 einen	 in	 ihrem	 eigenen	 hoheitsgebiet	 ansässigen	 Anbieter	
eine	finanzielle	sicherheit	zu	stellen.	Anforderungen	dieser	Art,	die	durch	Artikel	14	ziffer	7	verboten	
sind,	 können	 leicht	 zu	 einer	 unnötigen	 Verdoppelung	 von	 Versicherungen	 auf	 seiten	 des	
Dienstleistungserbringers	führen	und	begünstigen	überdies	die	finanzinstitute,	die	in	dem	betreffenden	
mitgliedstaat	niedergelassen	sind.	Derartige	Anforderungen	sind	nicht	gerechtfertigt	und	durch	den	
Eugh	bereits	als	im	widerspruch	zum	Eg-Vertrag	stehend	befunden	worden	(85).

Allerdings	 sollte	 auch	 klar	 sein,	 dass	 Artikel	 14	 ziffer	 7	 es	 den	 mitgliedstaaten	 nicht	 untersagt,	
Versicherungspflichten	als	solche	aufzuerlegen.	sofern	eine	solche	Bestimmung	im	Einklang	mit	Artikel	
23	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	 sowie	 mit	 sonstigem	 gemeinschaftsrecht	 steht,	 bleibt	 es	 den	
mitgliedstaaten	 überlassen,	 den	 in	 ihrem	 hoheitsgebiet	 ansässigen	 Dienstleistungserbringern	
Versicherungspflichten	aufzuerlegen.

Darüber	 hinaus	 verhindert	 Artikel	 14	 ziffer	 7	 auch	 nicht,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 Anforderungen	
beibehalten,	die	sich	auf	die	Beteiligung	an	einem	kollektiven	Ausgleichsfonds	beziehen,	wie	sie	häufig	
für	 mitglieder	 von	 Berufsverbänden	 oder	 -organisationen	 bestehen.	 Durch	 diese	 Bestimmung	 nicht	
beeinträchtigt	 würde	 z.	B.	 eine	 regelung,	 die	 rechtsanwälte	 verpflichtet,	 Beiträge	 zu	 einem	 von	 der	
Anwaltskammer	eingerichteten	fonds	zu	leisten,	der	schadenersatz	für	aufgrund	eines	fehlverhaltens	
seiner	mitglieder	entstandene	Verluste	von	mandanten	abdeckt.

6.2.8 Verbot von Verpflichtungen, bereits vorher registriert gewesen zu sein oder die Tätigkeit bereits vorher 
während eines bestimmten Zeitraumes im gleichen Mitgliedstaat ausgeübt zu haben

schließlich	 fordert	 Artikel	 14	 ziffer	 8,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 Anforderungen	 abschaffen,	 die	 eine	
niederlassung	 in	 ihrem	 hoheitsgebiet	 von	 einer	 vorhergehenden	 registrierung	 oder	 einer	
vorhergehenden	 Ausübung	 von	 tätigkeiten	 des	 Dienstleistungserbringers	 in	 ihrem	 hoheitsgebiet	
abhängig	machen.	Es	ist	klar,	dass	Anforderungen,	die	es	nur	Anbietern,	die	bereits	seit	einer	gewissen	
Anzahl	von	Jahren	tätigkeiten	in	einem	mitgliedstaat	ausführen,	gestatten,	bestimmte	kategorien	von	
Dienstleistungen	zu	erbringen,	normalerweise	den	zugang	zum	markt	für	neue	Dienstleistungserbringer	
ausschließen	und	somit	aufgehoben	werden	müssen.

(84)	Eine	solche	Beteiligung	von	im	wettbewerb	stehenden	Anbietern	ist	durch	den	Eugh	bereits	als	im	widerspruch	zu	
Artikel	 43	 des	 Eg-Vertrags	 stehend	 befunden	 worden.	 siehe	 urteil	 vom	 15.	 Januar	 2002,	 Kommission gegen Italien,	
rechtssache	c-439/99,	zur	organisation	von	fachmessen.	Bei	dieser	gelegenheit	wies	der	Eugh	darauf	hin,	dass	die	an	
dem	genehmigungsverfahren	beteiligten	wettbewerber	beispielsweise	versuchen	könnten,	wichtige	Entscheidungen	
zu	 verzögern	 sowie	 übermäßige	 restriktionen	 vorzuschlagen,	 oder	 sie	 könnten	 für	 den	 wettbewerb	 relevante	
informationen	erlangen.	
(85)	siehe	beispielsweise	urteil	vom	1.	Dezember	1998,	Ambry, rechtssache	c-410/96,	eine	rechtssache	zur	niederlassung	
von	reiseveranstaltern	in	frankreich.	siehe	auch	das	urteil	vom	7.	februar	2002,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	
c-279/00.
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Beispiele	für	solche	Anforderungen	schließen	ein	system	ein,	bei	dem	es	nur	Anbietern,	die	bereits	seit	
mindestens	 einem	 Jahr	 in	 einem	 mitgliedstaat	 niedergelassen	 waren,	 gestattet	 war,	 flugzeuge	 zur	
Erbringung	von	luftfotografiedienstleistungen	zu	registrieren	(86).

6.3 zu prüfende Anforderungen

Die	in	Artikel	15	aufgeführten	Anforderungen	bilden	schwere	hindernisse	für	die	niederlassungsfreiheit	
und	können	in	vielen	fällen	durch	weniger	einschneidende	maßnahmen	ersetzt	werden.	Aus	diesem	
grund	 hat	 der	 Eugh	 in	 vielen	 fällen	 entschieden,	 dass	 solche	 Anforderungen	 nicht	 mit	 der	
niederlassungsfreiheit	 vereinbar	 sind.	 Dennoch	 können	 solche	 Anforderungen	 unter	 bestimmten	
umständen	 und	 in	 bestimmten	 sektoren	 gerechtfertigt	 sein.	 Artikel	 15	 legt	 deshalb	 kein	 gänzliches	
Verbot	fest,	sondern	fordert	von	den	mitgliedstaaten,	dass	sie	ihre	gesetzgebung	und,	gegebenenfalls,	
regelungen	 von	 Berufsverbänden,	 Berufsvereinigungen	 und	 organisationen	 im	 sinne	 von	 Artikel	 4	
Absatz	7	durchsehen,	alle	Anforderungen	der	in	Artikel	15	Absatz	2	festgelegten	Art	identifizieren	und	
diese	auf	der	grundlage	der	kriterien	der	nichtdiskriminierung,	Erforderlichkeit	und	Verhältnismäßigkeit	
gemäß	Artikel	15	Absatz	3	überprüfen.

Die	 mitgliedstaaten	 müssen	 im	 hinblick	 auf	 jede	 Anforderung,	 die	 sie	 in	 ihren	 rechtsvorschriften	
identifiziert	haben,	untersuchen,	ob	die	Anforderung	nichtdiskriminierend,	durch	einen	zwingenden	
grund	 des	 Allgemeininteresses	 gerechtfertigt	 sowie	 verhältnismäßig	 ist.	 wie	 in	 Artikel	 15	 Absatz	 3	
geregelt,	 ist	eine	Anforderung	nichtdiskriminierend,	wenn	sie	nicht	direkt	oder	indirekt	aufgrund	der	
staatsangehörigkeit	(bzw.	im	fall	von	gesellschaften	aufgrund	des	ortes	des	satzungsmäßigen	sitzes)	
diskriminiert.	 Eine	 Anforderung	 ist	 durch	 einen	 zwingenden	 grund	 des	 Allgemeininteresses	
gerechtfertigt	und	verhältnismäßig,	wenn	sie	zur	Verwirklichung	des	von	ihr	verfolgten	zieles	geeignet	
ist	 und	 nicht	 über	 das	 hinausgeht,	 was	 zur	 Erreichung	 erforderlich	 ist.	 Der	 Begriff	 des	 zwingenden	
grundes	des	Allgemeininteresses	(wie	 in	Artikel	4	Absatz	8	bestätigt)	bezieht	sich	auf	 legitime,	nicht	
wirtschaftliche	gründe,	die	durch	einen	mitgliedstaat	verfolgt	und	 in	der	rechtsprechung	des	Eugh	
anerkannt	sind.	Dies	schließt	 unter anderem	die	öffentliche	ordnung,	die	öffentliche	gesundheit,	die	
öffentliche	sicherheit,	den	schutz	der	umwelt,	den	Verbraucherschutz	und	ziele	der	sozialpolitik	ein.	
wirtschaftliche	 gründe,	 wie	 z.	B.	 der	 schutz	 von	 wettbewerbern,	 stellen	 im	 Einklang	 mit	 der	
rechtsprechung	 des	 Eugh	 keine	 zwingenden	 gründe	 des	 Allgemeininteresses	 dar	 und	 können	
beschränkende	 Anforderungen	 somit	 nicht	 rechtfertigen.	 mitgliedstaaten	 werden	 auch	 in	 jedem	
einzelnen	fall	untersuchen	müssen,	ob	das	durch	die	fragliche	Anforderung	verfolgte	ziel	nicht	durch	
weniger	einschneidende	maßnahmen	erreicht	werden	kann.

in	Abhängigkeit	von	dem	Ergebnis	der	Bewertung	müssen	die	mitgliedstaaten	die	Anforderungen,	die	
die	 in	 Artikel	 15	 Absatz	 3	 dargelegten	 kriterien	 nicht	 erfüllen,	 abschaffen	 oder	 sie	 durch	 weniger	
einschneidende	 maßnahmen	 ersetzen,	 die	 mit	 den	 Bestimmungen	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	
vereinbar	sind.	Anforderungen,	die	die	in	Artikel	15	Absatz	3	festgelegten	Bedingungen	erfüllen,	können	
die	 mitgliedstaaten	 beibehalten.	 Am	 Ende	 dieses	 prozesses	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 über	 die	
Anforderungen,	die	sie	beibehalten,	sowie	über	die	Anforderungen,	die	sie	aufgehoben	oder	gelockert	
haben,	 im	 rahmen	 des	 in	 Artikel	 39	 der	 richtlinie	 vorgesehenen	 Verfahrens	 zur	 Durchsicht	 und	
gegenseitigen	Evaluierung	berichten	(87).

Es	ist	wichtig,	zu	unterstreichen,	dass	–	auf	der	grundlage	des	Artikels	15	Absatz	6	–	ab	dem	inkrafttreten	
der	richtlinie	(28.	Dezember	2006)	jegliche	neuen	rechtsvorschriften,	die	Anforderungen	der	in	Artikel	
15	Absatz	2	aufgeführten	Art	einführen,	im	Einklang	mit	den	in	Artikel	15	Absatz	3	dargelegten	kriterien	
stehen	müssen.	Auf	der	grundlage	des	Artikels	15	Absatz	7	müssen	neue	Anforderungen	der	kommission	
mitgeteilt	werden	(88).

6.3.1 Mengenmäßige oder territoriale Beschränkungen

Artikel	15	Absatz	2	Buchstabe	a	verpflichtet	die	mitgliedstaaten,	Anforderungen,	die	mengenmäßige	
und	 territoriale	 Beschränkungen	 vorsehen,	 zu	 evaluieren.	 mengenmäßige	 Beschränkungen	 sind	
beispielsweise	–	 von	 mitgliedstaaten	 vorgesehene	–	 Begrenzungen	 der	 Anzahl	 der	 Anbieter,	 denen	
eine	niederlassung	im	hoheitsgebiet	oder	in	einem	bestimmten	gebiet	gestattet	wird.	mengenmäßige	
Beschränkungen	erfassen	auch	Anforderungen,	bei	denen	die	Anzahl	von	zuzulassenden	Anbietern	im	

(86)	urteil	vom	8.	Juli	1999,	Kommission gegen Belgien,	rechtssache	c-203/98.	für	ein	weiteres	Beispiel	für	eine	Verpflichtung	
zur	vorhergehenden	registrierung	 in	einem	mitgliedstaat	siehe	auch	das	urteil	vom	23.	mai	2000,	 Kommission gegen 
Italien,	rechtssache	c-58/99.
(87)	siehe	Abschnitt	10	dieses	handbuchs.
(88)	siehe	wiederum	Abschnitt	10	dieses	handbuchs.
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Verhältnis	 zur	 Bevölkerung	 bestimmt	 wird,	 z.	B.	 eine	 Anforderung,	 nach	 der	 nicht	 mehr	 als	 ein	
zeitungsladen	 oder	 eine	 fahrschule	 für	 eine	 bestimmte	 Anzahl	 von	 menschen,	 beispielsweise	 2000	
Einwohner,	 eröffnet	 werden	 darf.	 territoriale	 Beschränkungen	 wiederum	 umfassen	 Anforderungen,	
durch	 die	 die	 Anzahl	 der	 Dienstleistungserbringer	 nach	 einem	 minimalen	 geografischen	 Abstand	
zwischen	 den	 Dienstleistungserbringern	 beschränkt	 wird,	 z.	B.	 mindestens	 5	 km	 zwischen	 zwei	
tankstellen.	Artikel	15	Absatz	2	Buchstabe	a	erfasst	hingegen	keine	Beschränkungen	von	Einsatzmengen,	
produktionsmengen	oder	Emissionen,	wie	beispielsweise	Beschränkungen	von	co2-Emissionen	oder	
Emissionen	anderer	gase.

mengenmäßige	und	territoriale	Beschränkungen	begrenzen	die	gesamtzahl	der	Dienstleistungserbringer	
und	 hindern	 neue	 Anbieter	 auf	 diese	weise	 daran,	 auf	 den	 markt	 zu	 kommen.	 sie	 beschränken	 die	
niederlassungsfreiheit	in	beträchtlicher	weise	oder	verhindern	diese	sogar.	Bei	der	prüfung	dieser	Art	
von	Anforderung	sollten	die	mitgliedstaaten	berücksichtigen,	dass	diese	häufig	abgeschafft	oder	durch	
weniger	einschneidende	maßnahmen	ersetzt	werden	können.	in	diesem	zusammenhang	sollte	auch	
daran	 erinnert	 werden,	 dass	 wirtschaftliche	 zielsetzungen,	 wie	 beispielsweise	 die	 sicherung	 der	
wirtschaftlichen	grundlage	bestimmter	kategorien	von	Dienstleistungserbringern,	keine	zwingenden	
gründe	 des	 Allgemeininteresses	 darstellen	 und	 daher	 auch	 nicht	 als	 mögliche	 rechtfertigung	 für	
mengenmäßige	oder	territoriale	Beschränkungen	geltend	gemacht	werden	können.

6.3.2 Verpflichtungen für Dienstleistungserbringer, eine bestimmte Rechtsform zu wählen

Artikel	15	Absatz	2	Buchstabe	b	betrifft	Anforderungen,	die	in	einigen	mitgliedstaaten	bestehen	und	
die	Dienstleistungserbringer	verpflichten,	eine	bestimmte	rechtsform	zu	wählen,	wenn	sie	bestimmte	
Dienstleistungen	erbringen	wollen.	Es	ist	klar,	dass	Anforderungen,	die	vom	Dienstleistungserbringer	
eine	 bestimmte	 rechtsform	 verlangen,	 schwerwiegende	 hindernisse	 für	 die	 niederlassung	 von	
Dienstleistungserbringern	 aus	 anderen	 mitgliedstaaten	 bilden,	 da	 solche	 Beschränkungen	 sie	 unter	
umständen	dazu	zwingen	können,	ihre	rechtsform	oder	struktur	zu	ändern.

Die	mitgliedstaaten	werden	daher	zum	Beispiel	Anforderungen	identifizieren	und	bewerten	müssen,	
nach	denen	nur	juristische	personen	bestimmte	tätigkeiten	in	ihrem	hoheitsgebiet	aufnehmen	dürfen,	
was	natürliche	personen	vom	markt	ausschließt	(89).	in	gleicher	weise	gehören	auch	Anforderungen,	die	
verhindern,	 dass	 Dienstleistungserbringer	 ihre	 leistungen	 in	 der	 form	 einer	 bestimmten	
rechtspersönlichkeit	oder	in	der	form	von	personengesellschaften	erbringen,	und	die	manchmal	auf	
bestimmte	Berufe	angewendet	werden,	in	diese	kategorie	und	unterliegen	ebenfalls	der	Evaluierung.

Andere	 Beispiele	 von	 fällen,	 die	 durch	 Artikel	 15	 Absatz	 2	 Buchstabe	 b	 erfasst	 werden,	 sind	
Anforderungen,	 die	 die	 Ausübung	 einer	 spezifischen	 tätigkeit	 nur	 personengesellschaften	 oder	
gesellschaften,	deren	Anteilseigner	ausschließlich	natürliche	personen	sind,	gestatten	oder,	in	gleicher	
weise,	Anforderungen,	die	bestimmte	kategorien	von	gesellschaften	von	der	Ausübung	einer	tätigkeit	
ausschließen,	beispielsweise	Anforderungen	dahin	gehend,	dass	Anbieter	in	form	einer	börsennotierten	
gesellschaft	 bestimmte	 Dienstleistungen	 nicht	 erbringen	 dürfen	(90).	 Darüber	 hinaus	 müssen	 auch	
Anforderungen,	die	bestimmte	tätigkeiten	gesellschaften	ohne	Erwerbszweck	vorbehalten,	nach	dieser	
Bestimmung	evaluiert	werden	(91).

Anforderungen	im	hinblick	auf	die	rechtsform	können	in	vielen	fällen	durch	weniger	einschneidende	
maßnahmen	 ersetzt	 werden	 und	 werden	 daher	 nicht	 gerechtfertigt	 sein.	 so	 hat	 der	 Eugh	(92)	
beispielsweise	festgestellt,	dass	die	Anforderung,	dass	wirtschaftliche	Akteure	eine	juristische	person	
sein	müssen,	um	bestimmte	tätigkeiten	auszuüben,	nicht	aufrechterhalten	werden	kann,	soweit	das	
ziel,	 die	 gläubiger	 zu	 schützen,	 auch	 durch	 weniger	 einschneidende	 maßnahmen	 erreicht	 werden	
könnte,	wie	beispielsweise	von	den	Anbietern	die	stellung	einer	sicherheit	oder	den	Abschluss	einer	
Versicherung	zu	verlangen.	Darüber	hinaus	rechtfertigt	auch	die	zielsetzung,	Anbieter	davon	abzuhalten,	
sich	 an	 kriminellen	 oder	 betrügerischen	 handlungen	 zu	 beteiligen,	 es	 im	 Allgemeinen	 nicht,	
Dienstleistungserbringer	 mit	 einer	 speziellen	 rechtsform	 von	 der	 Ausübung	 spezieller	 tätigkeiten	
auszuschließen	(93).	 im	 gleichen	 stil	 werden	 auch	 Anforderungen,	 durch	 die	 bestimmte	 tätigkeiten	

(89)	Als	Beispiele	aus	der	rechtsprechung	siehe	das	urteil	vom	29.	April	2004,	Kommission gegen Portugal,	rechtssache	
c-171/02,	und	das	urteil	vom	26.	Januar	2006,	Kommission gegen Spanien,	rechtssache	c-514/03.	
(90)	Dies	war	beispielsweise	im	urteil	vom	6.	november	2003,	Gambelli,	rechtssache	c-243/01,	der	fall.
(91)	siehe	beispielsweise	das	urteil	vom	15.	Januar	2002,	Kommission gegen Italien (Fachmessen), rechtssache	c-439/99, 
und	das	urteil	vom	17.	Juni	1997,	Sodemare,	rechtssache	c-70/95.
(92)	siehe	urteil	vom	29.	April	2004,	Kommission gegen Portugal,	rechtssache	c-171/02.	
(93)	 urteil	 vom	 6.	 märz	 2007,	 Placanica,	 verbundene	 rechtssachen	 c-338/04,	 c-359/04	 und	 c-360/04.	 Der	 Eugh	 hat	
entschieden,	dass	„dieser	völlige	Ausschluss	über	das	hinausgeht“,	was	zur	Erreichung	der	zielsetzung	der	Verhinderung	
der	Beteiligung	von	Dienstleistungserbringern	an	kriminellen	oder	betrügerischen	handlungen	nötig	ist und	dass	eine	
weniger	restriktive	methode	zur	überwachung	der	konten	und	tätigkeiten	der	fraglichen	Anbieter	beispielsweise	die	
sammlung	von	informationen	über	deren	Vertreter	oder	hauptaktionäre	sein	könnte.	
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organisationen	ohne	Erwerbszweck	vorbehalten	bleiben,	in	einer	Anzahl	von	fällen	nicht	gerechtfertigt	
sein	(94).

6.3.3 Anforderungen im Hinblick auf die Beteiligungen am Gesellschaftsvermögen

Artikel	 15	 Absatz	 2	 Buchstabe	 c	 verweist	 auf	 Anforderungen	 im	 hinblick	 auf	 die	 Beteiligungen	 am	
gesellschaftsvermögen.	 solche	 Anforderungen	 umfassen	 zum	 Beispiel	 Verpflichtungen,	 eine	
mindestkapitalausstattung	zu	halten.	sie	umfassen	auch	Anforderungen,	eine	spezifische	Qualifikation	
zu	haben,	um	gesellschaftskapital	halten	zu	können.	so	fordern	die	mitgliedstaaten	mitunter	im	hinblick	
auf	bestimmte,	durch	mitglieder	eines	reglementierten	Berufes	ausgeübte	und	über	eine	gesellschaft	
durchgeführte	tätigkeiten,	 dass	 sich	 das	 gesamte	 kapital	 oder	 ein	 maßgeblicher	teil	 dieses	 kapitals	
direkt	im	Besitz	von	Vertretern	des	betreffenden	Berufes	befindet.	

in	vielen	fällen	sollten	die	mitgliedstaaten	in	der	lage	sein,	Anforderungen	im	hinblick	auf	das	halten	
einer	mindestkapitalausstattung	durch	weniger	einschneidende	maßnahmen	zu	ersetzen.	Der	Eugh	
hat	 dabei	 entschieden,	 dass	 eine	 solche	 Anforderung	 nicht	 durch	 gründe	 im	 hinblick	 auf	 den	
gläubigerschutz	 gerechtfertigt	 werden	 konnte,	 da	 weniger	 einschneidende	 maßnahmen,	 wie	
beispielsweise	 die	 Verpflichtung	 des	 gläubigers,	 eine	 sicherheit	 zu	 stellen	 oder	 eine	 Versicherung	
abzuschließen,	 ausreichen	 können,	 um	 das	 gleiche	 ziel	 zu	 erreichen	(95).	 Darüber	 hinaus	 können	 in	
anderen	fällen	bestimmte	Anforderungen	an	Dienstleistungserbringer	im	hinblick	auf	transparenz	und	
information	ebenfalls	als	zum	schutz	der	gläubiger	ausreichend	angesehen	werden.

genauso	können	in	einigen	fällen	Anforderungen	im	hinblick	auf	den	Besitz	besonderer	Qualifikationen	
für	Anteilseigner	nicht	gerechtfertigt	sein,	da	die	gleichen	ziele	auch	durch	weniger	einschneidende	
maßnahmen	 erreicht	 werden	 können.	 Daher	 hat	 der	 Eugh	 in	 einer	 rechtssache	 im	 hinblick	 auf	 die	
niederlassung	von	optikern	festgestellt,	dass	die	Auferlegung	eines	bestimmten	Beteiligungsniveaus	
von	 optikern	 am	 gesellschaftskapital	 für	 die	 Erreichung	 des	 zieles	 des	 schutzes	 der	 öffentlichen	
gesundheit	 nicht	 verhältnismäßig	 war	(96).	wie	 der	 Eugh	 in	 diesem	 zusammenhang	 festgestellt	 hat,	
können	die	hohe	Qualität	und	professionalität	der	Dienstleistung	häufig	durch	maßnahmen	sichergestellt	
werden,	 die	 weniger	 einschneidend	 für	 die	 niederlassungsfreiheit	 sind,	 indem	 beispielsweise	 die	
physische	 Anwesenheit	 qualifizierter	 fachleute	 in	 jedem	 geschäft,	 ob	 als	 Angestellte	 oder	 als	
gesellschafter,	 gefordert	 wird	 oder	 indem	 die	 Vorschriften	 zur	 zivilrechtlichen	 haftung	 für	 die	
handlungen	Dritter	angewendet	werden	oder	nationale	regeln,	die	eine	Berufshaftpflichtversicherung	
fordern.

6.3.4 Anforderungen, durch die die Erbringung bestimmter Dienstleistungen spezifischen 
Dienstleistungserbringern vorbehalten wird

Artikel	15	Absatz	2	Buchstabe	d	bezieht	sich	auf	Vorschriften,	die	das	recht	zur	Erbringung	bestimmter	
Dienstleistungen	speziellen	Dienstleistungserbringern	vorbehalten.	Allerdings	werden	Vorbehalte	für	
tätigkeiten,	 die	 mit	 Berufsqualifikationen	 für	 reglementierte	 Berufe	 nach	 richtlinie	 2005/36/Eg	
verbunden	sind	oder	die	in	anderen	gemeinschaftsinstrumenten	geregelt	sind,	nicht	durch	Artikel	15	
abgedeckt.	 Anforderungen	 z.	B.,	 die	 die	 rechtsberatung	 bestimmten	 Dienstleistungserbringern	
vorbehalten	 und	 in	 bestimmten	 mitgliedstaaten	 mit	 einer	 beruflichen	 Qualifikation	 verbunden	 sind,	
werden	 nicht	 durch	 Artikel	 15	 Absatz	 2	 Buchstabe	 d	 erfasst.	 trotzdem	 ist	 klar,	 dass	 derartige	
Anforderungen	in	jedem	fall	sonstiges	gemeinschaftsrecht,	insbesondere	die	Artikel	43	und	49	des	Eg-
Vertrags,	einhalten	müssen.

6.3.5 Verbote, in ein und demselben Hoheitsgebiet mehrere Niederlassungen zu unterhalten

Artikel	15	Absatz	2	Buchstabe	e	fordert	von	den	mitgliedstaaten	die	Evaluierung	der	Anforderungen,	
nach	denen	Dienstleistungserbringer	nicht	mehr	als	eine	niederlassung	 im	hoheitsgebiet	desselben	
mitgliedstaates	haben	dürfen.	in	dieser	hinsicht	ist	bemerkenswert,	dass	sich	diese	Bestimmung	von	
dem	gänzlichen	Verbot	 in	Artikel	14	Absatz	2	 insoweit	unterscheidet,	als	es	nur	Beschränkungen	 im	
hinblick	 darauf	 abdeckt,	 mehr	 als	 eine	 niederlassung	 in	 einem	 mitgliedstaat	 zu	 haben,	 was	 die	
möglichkeit	 der	 Dienstleistungserbringer,	 sich	 in	 anderen	 mitgliedstaaten	 niederzulassen,	 nicht	
beeinträchtigt.

(94)	 so	 hat	 beispielsweise	 der	 Eugh	 in	 seinem	 urteil	 vom	 15.	 Januar	 2002,	 Kommission gegen Italien (Fachmessen), 
rechtssache	c-439/99,	darauf	hingewiesen,	dass	„es	schwierig	ist,	sich	gründe	im	öffentlichen	interesse	vorzustellen,	die	
solche	 Beschränkungen	 rechtfertigen	 könnten“	 (rdnr.	 32).	trotzdem	 kann	 nicht	 ausgeschlossen	 werden,	 dass	 solche	
Anforderungen	in	bestimmten	fällen,	insbesondere	auf	dem	sozialen	gebiet	gerechtfertigt	sein	können,	wie	auch	das	
urteil	vom	17.	Juni	1997	Sodemare,	rechtssache	c-70/95,	gezeigt	hat.
(95)	 urteil	 vom	 29.	 April	 2004,	 Kommission gegen Portugal,	 rechtssache	 c-171/02,	 und	 urteil	 vom	 26.	 Januar	 2006,	
Kommission gegen Spanien,	rechtssache	c-514/03.	siehe	auch	das	urteil	vom	30.	september	2003,	Inspire Art,	rechtssache	
c-167/01.
(96)	urteil	vom	21.	April	2005,	Kommission gegen Griechenland,	rechtssache	c-140/03.	
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in	vielen	fällen	sollten	die	mitgliedstaaten	in	der	lage	sein,	maßnahmen	zu	finden,	die	zur	Erreichung	
von	zielen	von	allgemeinem	interesse	geeignet	sind	und	weniger	einschneidend	sind	als	Verbote,	mehr	
als	 eine	 niederlassung	 im	 hoheitsgebiet	 desselben	 mitgliedstaates	 zu	 haben.	 so	 werden	 die	
mitgliedstaaten	 zum	 Beispiel	 in	 vielen	 fällen	 in	 der	 lage	 sein,	 das	 ziel	 einer	 hohen	 Qualität	 der	
Dienstleistungen	durch	andere,	weniger	einschneidende	maßnahmen	sicherzustellen,	wie	beispielsweise	
durch	die	Anforderung	der	Erbringung	der	Dienstleistung	durch	qualifiziertes	personal.

in	diesem	zusammenhang	hat	der	Eugh	festgestellt,	dass	ein	nationales	gesetz,	das	es	Anbietern	nicht	
gestattet	 hat,	 mehr	 als	 eine	 fahrschule	 in	 einem	 mitgliedstaat	 zu	 eröffnen,	 im	 widerspruch	 zur	
niederlassungsfreiheit	stand	(97).

6.3.6 Verpflichtungen, eine Mindestanzahl von Mitarbeitern zu haben

Artikel	 15	 Absatz	 2	 Buchstabe	 f	 bezieht	 sich	 auf	 Anforderungen,	 mit	 denen	 eine	 mindestanzahl	 von	
mitarbeitern	für	Dienstleistungserbringer	festgelegt	wird.	Eine	solche	Anforderung	kann	für	bestimmte	
Anbieter	sehr	belastend	sein,	insbesondere	für	kleine	und	mittlere	unternehmen,	die	ggf.	gezwungen	
werden	können,	ihr	personal	auszubauen,	um	ihre	Dienstleistungen	erbringen	zu	können.	wenn	sie	sich	
dies	 nicht	 leisten	 können,	 kann	 eine	 solche	 Anforderung	 sie	 in	 bestimmten	 fällen	 sogar	 vom	 markt	
ausschließen.

Bei	der	Evaluierung	ihrer	rechtsvorschriften	sollten	die	mitgliedstaaten	berücksichtigen,	dass,	wie	durch	
die	 rechtsprechung	 des	 Eugh	 gezeigt	 wird,	 Anforderungen	 einer	 mindestbeschäftigtenzahl	 nur	 in	
einer	begrenzten	Anzahl	von	fällen	gerechtfertigt	sind.	so	hat	der	Eugh	beispielsweise	in	einem	fall,	
der	sicherheitsdienste	betraf,	festgestellt,	dass	die	Verpflichtung,	eine	mindestanzahl	an	mitarbeitern	zu	
beschäftigen,	nur	insoweit	durch	Erwägungen	zur	sicherheit	gerechtfertigt	sind,	als	sie	auf	die	spezifische	
tätigkeit	des	transports	von	sprengstoffen	angewendet	werden	(wegen	der	notwendigkeit	eines	teams	
mit	einer	bestimmten	Anzahl	von	personen,	die	mit	gefahrenstoffen	umgehen),	aber	nicht	im	hinblick	
auf	 andere,	 gewöhnlichere	 tätigkeiten	 im	 Bereich	 der	 sicherheit,	 die	 ein	 geringeres	 risiko	 für	 die	
Öffentlichkeit	darstellen,	z.	B.	tätigkeiten,	die	durch	wachmänner	ausgeführt	werden	(98).

6.3.7 Verpflichtungen, festgesetzte Mindest- oder Höchstpreise anzuwenden

Artikel	15	Absatz	2	Buchstabe	g	bezieht	sich	auf	festgesetzte	mindest-	und/oder	höchstpreise,	die	durch	
die	 rechtsvorschriften	 oder	 Vorschriften	 von	 Berufsverbänden	 für	 die	 Erbringung	 bestimmter	
Dienstleistungen	festgelegt	sind.	Diese	tarife	sind	die	preise,	die	von	den	Anbietern	eingehalten	werden	
müssen,	wenn	sie	ihre	Dienstleistungen	anbieten.

festgesetzte	mindest-	oder	höchstpreise	bilden	ein	schwerwiegendes	hindernis	für	den	Binnenmarkt,	
da	sie	die	Erbringer	von	Dienstleistungen	der	möglichkeit	berauben,	durch	den	preis	oder	durch	Qualität	
zu	konkurrieren,	was	ein	wesentliches	instrument	jeglicher	wirtschaftlichen	tätigkeit	darstellt	und	die	
niederlassung	 in	 einem	 mitgliedstaat	 weniger	 attraktiv	 machen	 kann.	 normalerweise	 sollten	 die	
mitgliedstaaten	angemessenere	mittel	zum	schutz	der	auf	dem	spiel	stehenden	ziele	von	allgemeinem	
interesse,	wie	dem	Verbraucherschutz,	finden.

Beispielsweise	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 festgesetzte	 mindest-	 oder	 höchstpreise,	 die	 mitunter	 in	
bestimmten	reglementierten	Berufen	wie	bei	rechtsanwälten	gelten,	überprüfen	und	je	nach	der	lage	
der	 Dinge	 abschaffen.	 Bei	 dieser	 überprüfung	 haben	 die	 mitgliedstaaten	 auch	 in	 diesem	 fall	 die	
rechtsprechung	 des	 Eugh	 zu	 berücksichtigen.	 in	 einem	 fall	 aus	 der	 jüngeren	 Vergangenheit,	 der	
mindestgebühren	für	rechtsanwälte	betraf,	hat	der	Eugh	darauf	hingewiesen,	dass	diese	tarife	in	einer	
Vielzahl	von	fällen	nicht	notwendig	sind,	da	Vorschriften	im	hinblick	auf	die	organisation,	Qualifikationen,	
die	Berufsethik,	die	Aufsicht	und	die	haftung	selbst	auch	ausreichen	können,	um	die	zielsetzungen	des	
Verbraucherschutzes	und	des	ordnungsgemäßen	funktionierens	der	rechtspflege	zu	erreichen	(99).

(97)	urteil	vom	2.	Dezember	2005,	Seidl,	rechtssache	c-117/05.
(98)	urteil	vom	26.	Januar	2006,	Kommission gegen Spanien,	rechtssache	c-514/03.
(99)	urteil	vom	5.	Dezember	2006,	Cipolla,	verbundene	rechtssachen	c-94/04	und	c-202/04.
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6.3.8 Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, zusammen mit seiner Dienstleistung bestimmte andere 
Dienstleistungen zu erbringen

Artikel	15	Absatz	2	Buchstabe	h	erfordert	von	den	mitgliedstaaten	die	Evaluierung	von	Verpflichtungen,	
die	 in	 ihren	 rechtsvorschriften	 bestehen	 können	 und	 den	 Anbieter	 dazu	 verpflichten,	 andere	
Dienstleistungen	 zusammen	 mit	 seiner	 Dienstleistung	 zu	 erbringen.	 Dies	 kann	 in	 vielen	 fällen	
unverhältnismäßig	 sein.	 so	 müssen	 beispielsweise	 in	 einigen	 mitgliedstaaten	 Anbieter,	 die	 eine	
tankstelle	eröffnen	wollen,	andere	Arten	von	Dienstleistungen	auf	dem	Betriebsgelände	anbieten,	wie	
beispielsweise	 den	 Verkauf	 von	 produkten	 zur	 fahrzeugwartung,	 speisen	 und	 getränken	 usw.	 Die	
mitgliedstaaten	 werden	 dabei	 erwägen	 müssen,	 ob	 eine	 Anforderung	 dieser	 Art	 –	 ohne	 jegliche	
möglichkeit	für	Ausnahmen	–	angesichts	der	tatsache,	dass	die	gleichen	produkte	bereits	in	geschäften	
in	der	nähe	der	tankstelle	verfügbar	sein	können,	verhältnismäßig	ist.

7 DienstleistUngsFreiheit

7.1 Die Bestimmung über die Dienstleistungsfreiheit und die diesbezüglichen Ausnahmen

7.1.1 Die Unterscheidung zwischen Niederlassung und grenzüberschreitender Erbringung von 
Dienstleistungen

im	Einklang	mit	den	Artikeln	43	und	49	des	Eg-Vertrags	und	der	diesbezüglichen	rechtsprechung	des	
Eugh,	unterscheidet	die	Dienstleistungsrichtlinie	deutlich	zwischen	auf	die	niederlassung	anwendbaren	
Vorschriften	 und	 den	 auf	 die	 grenzüberschreitende	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen	 anwendbaren	
Bestimmungen.	während	die	Artikel	9	bis	15	die	niederlassung	von	Dienstleistungserbringern	betreffen,	
beschäftigen	sich	die	Artikel	16	bis	21	mit	der	grenzüberschreitenden	Erbringung	von	Dienstleistungen,	
d.	h.	fällen,	in	denen	der	Dienstleistungserbringer	nicht	in	dem	mitgliedstaat	niedergelassen	ist,	in	dem	
er	Dienstleistungen	erbringt.	Die	unterscheidung	zwischen	niederlassung	und	grenzüberschreitender	
Erbringung	von	Dienstleistungen	ist	somit	von	grundlegender	Bedeutung,	um	zu	bestimmen,	welchen	
Vorschriften	der	richtlinie	ein	Dienstleistungserbringer	unterliegt.

Die	 niederlassung	 umfasst	 die	 tatsächliche	 Ausübung	 einer	 wirtschaftlichen	tätigkeit	 durch	 eine	 feste	
niederlassung	 auf	 unbestimmte	 zeit	(100).	 im	 gegensatz	 dazu	 wird	 die	 Dienstleistungsfreiheit	 der	
rechtsprechung	des	Eugh	zufolge	durch	das	fehlen	einer	stabilen	und	kontinuierlichen	Beteiligung	am	
wirtschaftsleben	des	Aufnahmemitgliedstaates	gekennzeichnet	(101).	wie	der	Eugh	beständig	entschieden	
hat,	 muss	 die	 unterscheidung	 zwischen	 niederlassung	 und	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen	 auf	
Einzelfallbasis	unter	Berücksichtigung	nicht	nur	der	Dauer,	sondern	auch	der	häufigkeit,	der	regelmäßigkeit	
und	der	kontinuität	der	Erbringung	von	Dienstleistungen	erfolgen	(102).	Daraus	folgt,	wie	durch	den	Eugh	
geschlussfolgert,	 dass	 keine	 allgemeingültige	 höchstdauer	 festgesetzt	 werden	 kann,	 um	 zwischen	
niederlassung	und	Erbringung	von	Dienstleistungen	zu	unterscheiden	(103).	überdies	ist	auch	die	tatsache,	
dass	 der	 Anbieter	 eine	 bestimmte	 infrastruktur	 verwendet,	 nicht	 entscheidend,	 da	 ein	 Erbringer	 von	
Dienstleistungen	 auch	 im	 Aufnahmemitgliedstaat	 eine	 infrastruktur	 zur	 grenzüberschreitenden	
Erbringung	von	Dienstleistungen	verwenden	kann,	ohne	dort	niedergelassen	sein	zu	müssen	(104).	im	fall	
Schnitzer	 erklärte	 der	 Eugh,	 dass	 selbst	 eine	 über	 mehrere	 Jahre	 in	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	
ausgeführte	tätigkeit,	 je	 nach	 den	 umständen	 des	 falles,	 als	 Dienstleistungserbringung	 im	 sinne	 des	
Artikels	49	des	Eg-Vertrags	betrachtet	werden	kann,	wobei	das	gleiche	auch	auf	wiederholt	ausgeführte	
Dienstleistungserbringungen	 über	 einen	 längeren	 zeitraum	 –	 wie	 beispielsweise	 consulting	 oder	
Beratungsdienstleistungen	–	zutrifft.	Die	niederlassung	erfordert	die	integration	in	das	wirtschaftsleben	
des	 mitgliedstaats	 und	 beinhaltet	 die	 kundenwerbung	 in	 dem	 mitgliedstaat	 auf	 der	 grundlage	 eines	
dauernden	professionellen	sitzes	(105).

7.1.2 Anwendungsbereich und Wirkung der Bestimmung zur Dienstleistungsfreiheit

in	 Artikel	 16	 wird	 die	 freiheit	 zur	 grenzüberschreitenden	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen	 ohne	
ungerechtfertigte	Beschränkungen	festgelegt.	Dies	bildet	einen	der	Eckpfeiler	der	Dienstleistungsrichtlinie.	
sie	findet	mit	Ausnahme	der	in	Artikel	17	aufgeführten	Dienstleistungen	oder	Angelegenheiten	auf	alle	
Dienstleistungen	Anwendung,	die	in	den	Anwendungsbereich	der	richtlinie	fallen.

(100)	urteil	vom	25.	Juli	1991,	Factortame, rechtssache	c-221/89,	rdnr.	20.	siehe	auch	Definition	von	„niederlassung“	in	
Artikel	4	Absatz	5.
(101)	urteil	vom	13.	februar	2003,	Kommission gegen Italien, rechtssache	c-131/01,	rdnr.	23.
(102)	urteil	vom	30.	november	1995,	Gebhard, rechtssache	c-55/94,	rdnr.	39; urteil	vom	11.	Dezember	2003, Schnitzer, 
rechtssache	c-215/01,	rdnr.	28.
(103)	urteil	vom	11.	Dezember	2003, Schnitzer, rechtssache	c-215/01,	rdnr.	31.
(104)	urteil	vom	30.	november	1995,	Gebhard, rechtssache	c-55/94, rdnr.	27; urteil	vom	11.	Dezember	2003, Schnitzer,	
rechtssache	c-215/01,	rdnr.	28.
(105)	urteil	vom	11.	Dezember	2003, Schnitzer, rechtssache	c-215/01,	rdnr.	29.
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Artikel	16	fordert	von	den	mitgliedstaaten,	die	Anwendung	ihrer	eigenen	Anforderungen	zu	unterlassen,	
es	 sei	 denn,	 ihre	 Anwendung	 ist	 durch	 einen	 der	 vier	 in	 den	 Artikeln	 16	 Absatz	 1	 und	 Absatz	 3	
aufgeführten	gründe	gerechtfertigt	(106).	Dies	bedeutet,	dass	die	Anforderungen,	die	mitgliedstaaten	
den	bei	ihnen	tätigen	Dienstleistungserbringern	auferlegen	können,	beschränkt	sind.	Dies	gilt	für	jede	
Art	 der	 Anforderung	 unabhängig	 von	 ihrem	 typ	 oder	 der	 Ebene	 der	 gesetzgebung	 der	 fraglichen	
rechtsvorschriften	oder	ihrer	territorialen	reichweite.	infolgedessen	wissen	die	Dienstleistungserbringer,	
dass	sie	den	rechtsvorschriften	des	Aufnahmemitgliedstaates	nur	in	den	fällen	unterworfen	werden,	in	
denen	die	Anwendung	der	rechtsvorschriften	aus	einem	der	vier	in	Artikel	16	Absatz	1	und	Absatz	3	
dargelegten	gründen	gerechtfertigt	ist	(oder	die	besagten	rechtsvorschriften	unter	eine	in	Artikel	17	
festgelegte	Ausnahme	fallen).

im	 gegensatz	 zu	 anderen	 Artikeln	 der	 richtlinie,	 wie	 z.	B.	 Artikel	 14,	 fordert	 Artikel	 16	 von	 den	
mitgliedstaaten	 nicht	 die	 Abschaffung	 bestimmter	 Anforderungen,	 sondern	 verpflichtet	 sie	 nur,	 ihre	
eigenen	Anforderungen	auf	Dienstleistungserbringer,	die	 in	anderen	mitgliedstaaten	niedergelassen	
sind,	nicht	anzuwenden.	Artikel	16	verhindert	nicht,	dass	mitgliedstaaten	ihre	Anforderungen	für	ihre	
nationalen	Anbieter	aufrechterhalten.	änderungen	nationaler	Vorschriften	können	allerdings	notwendig	
sein,	 um	 Anforderungen	 abzuschaffen,	 die	 speziell	 für	 Dienstleistungserbringer	 mit	 sitz	 in	 anderen	
mitgliedstaaten	bestehen.	

um	lücken	in	den	umsetzungsvorschriften	zu	vermeiden,	ist	es	empfehlenswert,	Artikel	16	in	einem	
horizontalen	instrument	anstatt	durch	sektor-	oder	materienspezifische	rechtsakte	umzusetzen.	Dies	
würde	sowohl	für	die	Erbringer	als	auch	für	die	Empfänger	von	Dienstleistungen	und	für	die	zuständigen	
Behörden	rechtssicherheit	schaffen.

7.1.3 Anforderungen, die auf grenzüberschreitende Dienstleistungen angewendet werden können

Artikel	16	Absatz	1	untersagt	den	mitgliedstaaten,	die	Aufnahme	oder	die	Ausübung	einer	Dienstleistung	
von	Anforderungen	abhängig	zu	machen,	die	nicht	durch	einen	der	vier	gründe,	auf	die	in	Artikel	16	
Absatz	 1	 und	 Absatz	 3	 verwiesen	 wird,	 gerechtfertigt	 sind.	 überdies	 müssen	 jegliche	 derartigen	
Anforderungen	 die	 prinzipien	 der	 nichtdiskriminierung,	 Erforderlichkeit	 und	 Verhältnismäßigkeit	
erfüllen.

7.1.3.1 Die vier in Artikel 16 Absatz 1 und Absatz 3 genannten Gründe

gemäß	 Artikel	 16	 kann	 die	 Anwendung	 nationaler	 Anforderungen	 nur	 gerechtfertigt	 werden,	 wenn	
dies	 zum	 schutz	 der	 öffentlichen	 ordnung,	 der	 öffentlichen	 sicherheit,	 der	 öffentlichen	 gesundheit	
oder	der	umwelt	notwendig	ist.	Dies	schließt	aus,	dass	die	mitgliedstaaten	andere	ziele	des	öffentlichen	
interesses	geltend	machen	(107).

Es	sollte	beachtet	werden,	dass	die	Begriffe	„öffentliche	ordnung“,	„öffentliche	sicherheit“	und	„öffentliche	
gesundheit“	 konzepte	 des	 gemeinschaftsrechts	 sind,	 die	 direkt	 aus	 Artikel	 46	 Eg-Vertrag	 stammen.	
Diese	konzepte	sind	durch	den	Eugh	eng	dahin	gehend	ausgelegt	worden,	dass	es	eine	tatsächliche	
und	hinreichend	schwere	gefährdung	für	ein	grundinteresse	der	gesellschaft	geben	muss	und	dass	die	
mitgliedstaaten,	 die	 sich	 auf	 ein	 solches	 grundinteresse	 berufen,	 die	 gefährdung	 nachzuweisen	
haben	(108).	Der	Eugh	hat	überdies	deutlich	erklärt,	dass	die	mitgliedstaaten	nicht	einseitig	den	umfang	
dieser	Begriffe	bestimmen	können:	„… der	Begriff	der	öffentlichen	ordnung	ist	im	gemeinschaftsrecht,	
namentlich	 wenn	 er	 eine	 Ausnahme	 von	 einem	 wesentlichen	 grundsatz	 des	 gemeinschaftsrechts	
rechtfertigt,	eng	zu	verstehen;	daher	darf	seine	tragweite	nicht	von	jedem	mitgliedstaat	einseitig	ohne	
nachprüfung	durch	die	organe	der	gemeinschaft	bestimmt	werden“	(109).

überdies	 ergibt	 sich	 aus	 der	 rechtsprechung	 auch,	 dass	 die	 zielsetzung	 des	 schutzes	 eines	
grundinteresses	 der	 gesellschaft	 es	 den	 mitgliedstaaten	 nicht	 gestattet,	 ganze	 wirtschaftssektoren	
oder	 Berufe	 von	 den	 grundfreiheiten	 und	 insbesondere	 von	 der	 Dienstleistungsfreiheit	
auszunehmen	(110).

(106)	 Die	 Bestimmung	 zur	 Dienstleistungsfreiheit	 beruht	 auf	 den	 in	 der	 rechtsprechung	 des	 Eugh	 entwickelten	
prinzipien	für	den	freien	Dienstleistungsverkehr,	siehe	urteil	vom	3.	Dezember	1974,	van Binsbergen,	rechtssache	33/74; 
zum	freien	Dienstleistungsverkehr	siehe	auch	das	urteil	vom	20.	februar	1979,	Cassis de Dijon, rechtssache	120/78.
(107)	 unter	 Ausklammerung	 der	 in	 Artikel	 18	 festgelegten	 fallweisen	 Ausnahme	 siehe	 Abschnitt	 7.1.5	 dieses	
handbuchs.
(108)	im	hinblick	auf	die	öffentliche	ordnung	siehe	das	urteil	vom	14.	oktober	2004,	Omega, rechtssache	c-36/02.	im	
hinblick	 auf	 die	 öffentliche	 ordnung	 und	 die	 öffentliche	 sicherheit	 siehe	 das	 urteil	 vom	 14.	 märz	 2000, Église de 
Scientologie,	rechtssache	c-54/99, rdnr.	17.	 im	hinblick	auf	die	öffentliche	ordnung	und	die	öffentliche	gesundheit	
siehe	das	urteil	vom	14.	Dezember	2006,	Kommission gegen Österreich, rechtssache	c-257/05,	rdnr.	25.
(109)	urteil	vom	4.	Dezember	1974, Van Duyn,	rechtssache	41/74, rdnr.	18,	zur	freizügigkeit	von	Arbeitnehmern; siehe	
auch	urteil	vom	27.	oktober	1977,	Bouchereau,	rechtssache	30/77, rdnr.	33.
(110)	urteil	vom	9.	märz	2000,	Kommission gegen Belgien,	rechtssache	c-355/98.
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m Öffentliche Ordnung: Wie oben angeführt ist das Konzept der öffentlichen Ordnung ein Konzept 
des Gemeinschaftsrechts, das das Bestehen einer tatsächlichen und hinreichend schweren Gefährdung 
eines Grundinteresses der Gesellschaft erfordert. Folglich kann es nicht genauso verstanden werden 
wie teilweise sehr weite Konzepte der öffentlichen Ordnung, die gegebenenfalls in den Rechtssystemen 
bestimmter Mitgliedstaaten bestehen und die unter Umständen eine ganze Bandbreite verschiedener 
politischer Fragen oder sogar die gesamte Rechts- oder Sozialordnung in einem Mitgliedstaat abdecken 
können. Dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass der EuGH anerkannt hat, dass die Werte, die in einer 
Gesellschaft von grundlegendem Charakter sind, sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden 
können (111). Die Anzahl der Fälle, in denen der EuGH eine Berufung auf die öffentliche Ordnung 
akzeptiert hat, ist recht beschränkt. So wurde dies beispielsweise in einem Fall im Hinblick auf das 
persönliche Verhalten, das Drogenmissbrauch umfasste, akzeptiert, wenn ein solches Verhalten eine 
tatsächliche und hinreichend schwere Bedrohung für ein Grundinteresse der Gesellschaft schafft (112); in 
einem Fall hat ein Mitgliedstaat Spiele, in denen die Tötung von Menschen simuliert wurde, als Verletzung 
der Menschenwürde betrachtet (113), und in Fällen von Risiken für grundlegende Werte der sozialen 
Ordnung, die aus dem Glücksspiel resultieren können (114). Andererseits hat der EuGH eine Berufung auf 
die öffentliche Ordnung im Hinblick auf eine nationale Vorschrift nicht akzeptiert, die ein Mindestkapital 
für bestimmte Unternehmen forderte, um so Gläubiger zu schützen (115), oder eine Anforderung, dass 
ein Manager einer Gesellschaft in dem Hoheitsgebiet wohnhaft sein muss, in dem die Gesellschaft ihren 
Sitz hat, so dass ihm Mitteilungen zu Geldstrafen zugestellt werden können (116). Der EuGH hat überdies 
auch das Argument, dass jegliche Sicherheitsfirma potenziell eine tatsächliche und hinreichend schwere 
Gefährdung für die öffentliche Ordnung und die öffentliche Sicherheit darstellt, als „offensichtlich 
unbegründet“ zurückgewiesen (117). Außerdem hat er festgestellt, dass die alleinige Nichterfüllung der 
juristischen Formalitäten zum Zugang, zur Freizügigkeit und zum Wohnsitz von Ausländern durch einen 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates für sich genommen nicht als Verletzung der öffentlichen 
Ordnung betrachtet werden kann (118).

m Öffentliche Sicherheit: Wie im Fall der öffentlichen Ordnung ist auch die öffentliche Sicherheit ein 
Konzept des Gemeinschaftsrechts, das das Bestehen einer tatsächlichen und hinreichend schweren 
Bedrohung eines grundlegenden gesellschaftlichen Interesses erfordert. Beispiele dafür, was der EuGH 
als Zielsetzung der öffentlichen Sicherheit anerkannt hat, sind die Folgenden: das Ziel eines 
Mitgliedstaates, die Verfügbarkeit von Erdölerzeugnissen sicherzustellen, die „wegen ihrer 
außerordentlichen Bedeutung […] in der modernen Wirtschaft wesentlich für die Existenz eines Staates 
(sind), da nicht nur das Funktionieren seiner Wirtschaft, sondern vor allem auch das seiner Einrichtungen 
und seiner wichtigen öffentlichen Dienste und selbst das Überleben seiner Bevölkerung von ihnen 
abhängen“ (119), und das Ziel eines Mitgliedstaats, Havarien in Häfen zu vermeiden (120). In einer 
Rechtssache aus der jüngeren Vergangenheit, in der dieses Konzept geltend gemacht wurde, hat der 
EuGH bestätigt, dass auch wenn die Vermeidung von schweren körperlichen Schäden bei Personen ein 
grundlegendes Interesse der Gesellschaft bildet, Artikel 46 EG-Vertrag als Ausnahme von einem 
grundlegenden Prinzip des Vertrags restriktiv ausgelegt werden muss und eine Berufung auf diesen nur 
im Fall einer tatsächlichen und hinreichend schweren Gefährdung möglich ist, die ein Grundinteresse 
der Gesellschaft beeinträchtigt (121).

m Öffentliche Gesundheit: Bisher hat der EuGH keine spezifische Definition des Begriffs der öffentliche 
Gesundheit gegeben (122). Allerdings bestätigt die einschlägige Rechtsprechung, dass wie bei den 
anderen Gründen, auf die in Artikel 46 des EG-Vertrags Bezug genommen wird, nur im Fall einer 

(111) Urteil vom 14. Oktober 2004, Omega, Rechtssache C-36/02.
(112) Urteil vom 19. Januar 1999, Calfa, Rechtssache C-348/96: Allerdings hielt der EuGH im fraglichen Fall die 
betreffende Maßnahme – die Ausweisung aus dem Hoheitsgebiet nach einer strafrechtlichen Verurteilung – 
nicht für gerechtfertigt. 
(113) Urteil vom 14. Oktober 2004, Omega, Rechtssache C-36/02.
(114) Urteil vom 21. September 1999, Läära, Rechtssache C-124/97.
(115) Urteil vom 9. März 1999, Centros, Rechtssache C-212/97, Rdnrn. 32 bis 34. 
(116) Urteil vom 7. Mai 1998, Clean Car Services, Rechtssache C-350/96, Rdnrn. 40 bis 42, im Hinblick auf Artikel 39 
Absatz 3 des EG-Vertrags.
(117) Urteil vom 9. März 2000, Kommission gegen Belgien, Rechtssache C-355/98, Rdnr. 30.
(118) Urteil vom 8. April 1976, Royer, Rechtssache 48/75, Rdnrn. 38 und 39.
(119) Urteil vom 10. Juli 1984, Campus Oil, Rechtssache 72/83, Rdnr. 34.
(120) Urteil vom 18. Juni 1998, Corsica Ferries, Rechtssache C-266/96.
(121) Urteil vom 14. Dezember 2006, Kommission gegen Österreich, Rechtssache C-257/05 und die darin erwähnte 
Rechtsprechung.
(122) Allerdings wird in der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77), das Konzept der öffentlichen Gesundheit, das 
einen der Gründe bildet, der die Beschränkungen der Freizügigkeit rechtfertigen kann, wie folgt erklärt: „Als 
Krankheiten, die eine die Freizügigkeit beschränkende Maßnahme rechtfertigen, gelten ausschließlich die 
Krankheiten mit epidemischem Potenzial im Sinne der einschlägigen Rechtsinstrumente der 
Weltgesundheitsorganisation und sonstige übertragbare, durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte 
Krankheiten, sofern gegen diese Krankheiten Maßnahmen zum Schutz der Staatsangehörigen des 
Aufnahmemitgliedstaats getroffen werden.“
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tatsächlichen	und	hinreichend	schweren	Bedrohung	das	konzept	der	öffentlichen	gesundheit	geltend	
gemacht	 werden	 kann	(123).	 Die	 öffentliche	 gesundheit	 ist	 in	 fällen	 angeführt	 worden,	 in	 denen	 die	
mitgliedstaaten	 in	 Anspruch	 nahmen,	 dass	 die	 notwendigkeit	 „der	 Aufrechterhaltung	 einer	
ausgewogenen,	allen	offen	stehenden	ärztlichen	und	klinischen	Versorgung“	und	des	„überlebens	ihrer	
Bevölkerung“	(124) bestimmte	Beschränkungen	rechtfertigt.

m Schutz der Umwelt:	 Die	 mitgliedstaaten	 haben	 die	 möglichkeit,	 sicherzustellen,	 dass	 die	
Dienstleistungserbringer	ihre	eigenen	nationalen,	regionalen	oder	lokalen	Vorschriften	zum	schutz	der	
umwelt	 einhalten.	 unter	 Berücksichtigung	 der	 spezifischen	 Eigenschaften	 des	 ortes,	 an	 dem	 die	
Dienstleistung	erbracht	wird,	können	die	mitgliedstaaten	verhindern,	dass	eine	Dienstleistung	negative	
Auswirkungen	auf	die	umwelt	an	diesem	speziellen	standort	hat.	Die	maßgeblichen	Vorschriften	dazu	
können	 den	 schutz	 vor	 lärmbelastung	 (maximale	 geräuschpegel	 für	 den	 Einsatz	 bestimmter	
maschinen),	 Vorschriften	 im	 hinblick	 auf	 die	 Verwendung	 von	 gefahrenstoffen	 mit	 dem	 ziel	 der	
Vermeidung	 von	 umweltschäden,	 Vorschriften	 zur	 Entsorgung	 von	 im	 zuge	 der	 Dienstleistung	
erzeugten	 Abfällen	 usw.	 betreffen.	 in	 allen	 diesen	 fällen	 muss	 sorgfältig	 geprüft	 werden,	 ob	 die	
Anwendung	der	Anforderungen	des	Aufnahmemitgliedstaates	erforderlich	und	verhältnismäßig	ist.	so	
kann	ein	Anbieter	beispielsweise	bereits	einer	prüfung	im	hinblick	auf	die	umweltverträglichkeit	seines	
Betriebs	und	seiner	Arbeitsmethoden	im	mitgliedstaat	seiner	niederlassung	unterliegen.	in	diesem	fall	
dürfen	die	Anforderungen	im	mitgliedstaat	diese	prüfung	nicht	duplizieren.

7.1.3.2 Nichtdiskriminierung

nationale	 Anforderungen,	 die	 Dienstleistungserbringer	 aus	 anderen	 mitgliedstaaten	 diskriminieren,	
selbst	wenn	sie	sich	auf	eine	der	vier	zielsetzungen	des	öffentlichen	interesses	beziehen,	die	in	Artikel	
16	Absatz	1	erwähnt	werden,	können	nach	Artikel	16	nicht	angewendet	werden.	Beispielsweise	sind	
speziell	für	Dienstleistungserbringer	aus	anderen	mitgliedstaaten	bestehende	genehmigungsregelungen	
im	 Allgemeinen	 diskriminierend.	 Das	 gleiche	 trifft	 auch	 auf	 andere	 Vorschriften	 zu,	 die	 speziell	 die	
Erbringung	von	Dienstleistungen	durch	Dienstleistungserbringer	aus	anderen	mitgliedstaaten	regeln	
und	die	auf	die	nationalen	Anbieter	nicht	in	der	gleichen	weise	anwendbar	sind.	Beispiele	dafür	könnten	
Vorschriften	sein,	die	Anbietern	aus	anderen	mitgliedstaaten	die	nutzung	einer	infrastruktur	untersagen	
oder	erfordern,	dass	die	Anbieter	über	ein	identifikationsdokument	verfügen,	dass	von	staatsangehörigen	
nicht	gefordert	wird.	

7.1.3.3 Verhältnismäßigkeit

selbst	wenn	eine	Anforderung	nicht	diskriminierend	ist	und	unter	einen	der	vier	zwingenden	gründe	
des	Allgemeininteresses	fällt,	 ist,	um	festzustellen,	ob	die	Anwendung	einer	solchen	Anforderung	im	
Einklang	mit	Artikel	16	Absatz	1	und	Absatz	3	steht,	zu	prüfen,	ob	die	Anwendung	der	Anforderung	zur	
Erreichung	des	mit	ihr	verfolgten	zieles	geeignet	ist	und	nicht	über	das	zur	zielerreichung	Erforderliche	
hinaus	geht	(125).

Ein	erster	schritt	in	dieser	Bewertung	besteht	darin,	festzustellen,	ob	die	Anwendung	einer	nationalen	
Anforderung	zur	Erreichung	des	angestrebten	zieles	geeignet	ist.	Die	Anwendung	von	rechtsvorschriften,	
die	im	hinblick	auf	den	schutz	der	vier	ziele	des	öffentlichen	interesses,	auf	die	in	Artikel	16	Absatz	1	
Bezug	 genommen	 wird,	 nicht	 geeignet	 sind,	 kann	 nicht	 gerechtfertigt	 sein.	 überdies	 muss	 die	
Anwendung	der	besagten	Anforderung	die	am	wenigsten	einschränkende	methode	zur	Erreichung	des	
zieles	 bilden.	 insbesondere	 muss	 untersucht	 werden,	 ob	 das	 ziel	 des	 öffentlichen	 interesses	 nicht	
bereits	durch	Anforderungen	erreicht	wird,	denen	der	Dienstleistungserbringer	im	mitgliedstaat	seiner	
niederlassung	 unterliegt.	 selbst	 wenn	 dies	 nicht	 der	 fall	 ist	 (da	 es	 in	 den	 rechtsvorschriften	 des	
mitgliedstaates,	 in	 dem	 der	 Erbringer	 seinen	 sitz	 hat,	 keine	 oder	 nur	 weniger	 weit	 gehende	
Anforderungen	 gibt),	 muss	 der	 Aufnahmemitgliedstaat	 prüfen,	 ob	 es	 weniger	 einschränkende	
methoden	zur	Erreichung	des	angestrebten	zieles	gibt	(so	kann	beispielsweise	eine	überwachung	der	
tätigkeiten	 während	 ihrer	 Ausführung	 weniger	 einschränkend	 als	 die	 Anforderung	 einer	 vorherigen	
genehmigung	und	trotzdem	noch	zur	zielerreichung	geeignet	sein).	Diese	Bewertung	wird	häufig	auf	
Einzelfallbasis	erfolgen	müssen.

(123)	siehe	urteil	vom	14.	Dezember	2006,	Kommission gegen Österreich,	rechtssache	c-257/05,	rdnr.	25.
(124)	urteil	vom	16.	mai	2006,	Watts,	rechtssache	c-372/04,	rdnr.	105.	Der	Eugh	hat	sich	in	seinen	vorangegangenen	
Entscheidungen	allgemein	auf	die	„öffentliche	gesundheit“	bezogen;	im	konkreten	fall	Watts	hat	er	im	hinblick	auf	die	
genehmigung	 für	 krankenhausbehandlungen	 in	 anderen	 mitgliedstaaten	 eine	 auf	 die	 notwendigkeit	 der	
planungssicherheit	bezogene	rechtfertigung	akzeptiert,	ohne	allerdings	speziell	auf	die	„öffentliche	gesundheit“	als	
solche	zu	verweisen.	
(125)	urteil	vom	25.	Juli	1991,	Säger,	rechtssache	c-76/90,	rdnr.	15;	urteil	vom	23.	november	1999,	Arblade and Others,	
verbundene	rechtssachen	c-369/96	und	c-376/96, rdnr.	35; urteil	vom	3.	oktober	2000,	Corsten,	rechtssache	c-58/98, 
rdnr.	39;	urteil	vom	22.	Januar	2002,	Canal Satélite,	rechtssache	c-390/99, rdnr.	33.
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7.1.3.4 Die Liste der Anforderungen in Artikel 16 Absatz 2

Die	 liste	 der	 Anforderungen	 in	 Artikel	 16	 Absatz	 2	 enthält	 Beispiele	 von	 Anforderungen,	 die	 ein	
mitgliedstaat	 im	 fall	 der	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen	 durch	 einen	 Erbringer	 mit	 sitz	 in	 einem	
anderen	mitgliedstaat	 im	hoheitsgebiet	des	ersten	mitgliedstaats	dem	Erbringer	grundsätzlich	nicht	
auferlegen	darf.	sie	enthält	auch	einen	Verweis	auf	Anforderungen,	die	normalerweise	den	Empfängern	
von	Dienstleistungen	nicht	auferlegt	werden	dürfen.	

Die	in	Absatz	2	angeführten	Beispiele	von	Anforderungen	waren	zum	großen	teil	bereits	gegenstand	
von	Entscheidungen	des	Eugh	und	sind	dort	als	mit	Artikel	49	des	Eg-Vertrags	unvereinbar	befunden	
worden.	 Auf	 dieser	 grundlage	 besteht	 eine	 erhebliche	 Vermutung	 dahin	 gehend,	 dass	 solche	
Anforderungen	 nicht	 durch	 eines	 der	 vier	 in	 Artikel	 16	 Absatz	 3	 genannten	 ziele	 des	 öffentlichen	
interesses	gerechtfertigt	werden	können,	da	sie	normalerweise	unverhältnismäßig	sein	werden.

m Verpflichtung zur Unterhaltung einer Niederlassung in dem Hoheitsgebiet, in dem die 
Dienstleistung erbracht wird

Artikel	16	Absatz	2	Buchstabe	a	betrifft	Anforderungen,	aus	denen	den	Dienstleistungserbringern	aus	
anderen	mitgliedstaaten	eine	Verpflichtung	zur	Einrichtung	einer	niederlassung	in	dem	mitgliedstaat	
erwächst,	 in	dem	sie	grenzüberschreitende	Dienstleistungen	erbringen	wollen.	wie	durch	den	Eugh	
festgestellt,	 negieren	 solche	 Anforderungen	 die	 in	 Artikel	 49	 des	 Eg-Vertrags	 garantierte	
Dienstleistungsfreiheit,	 da	 sie	 die	 grenzüberschreitende	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen	 dadurch	
unmöglich	 machen,	 dass	 sie	 den	 Dienstleistungserbringer	 dazu	 zwingen,	 eine	 feste	 infrastruktur	 im	
Aufnahmemitgliedstaat	zu	unterhalten	(126).

m Verpflichtung zur Einholung einer Genehmigung oder Registrierung

Artikel	 16	 Absatz	 2	 Buchstabe	 b	 betrifft	 Anforderungen,	 die	 Dienstleistungserbringer	 aus	 anderen	
mitgliedstaaten	 dazu	 verpflichten,	 ein	 Verwaltungsverfahren	 in	 form	 einer	 genehmigung	 oder	
registrierung	zu	durchlaufen,	bevor	sie	ihre	Dienstleistungen	erbringen	können.	Der	Eugh	hat	beständig	
die	Ansicht	vertreten,	dass	eine	 derartige	Vorabkontrolle	 nur	 in	 Ausnahmefällen	 zu	 rechtfertigen	 ist,	
wenn	 nachgewiesen	 wird,	 dass	 eine	 begleitende	 überwachung	 oder	 eine	 a posteriori	 überprüfung	
ungeeignet	wäre	oder	zur	Vermeidung	eines	schweren	schadens	zu	spät	käme	(127).	Artikel	16	Absatz	2	
Buchstabe	 b	 betrifft	 nicht	 solche	 genehmigungs-	 oder	 registrierungsregelungen,	 die	 in	 anderen	
gemeinschaftsinstrumenten,	wie	in	der	richtlinie	2005/36/Eg	zur	Anerkennung	von	Berufsqualifikationen,	
festgelegt	sind.

m Verbot der Errichtung einer Infrastruktur

Artikel	16	Absatz	2	Buchstabe	c	betrifft	Verbote,	die	vom	Aufnahmemitgliedstaat	 im	hinblick	auf	die	
Errichtung	 einer	 infrastruktur,	 etwa	 in	 form	 von	 Büros	 oder	 räumlichkeiten,	 auferlegt	 werden,	 die	
Dienstleistungserbringer	 aus	 anderen	 mitgliedstaaten	 unter	 umständen	 für	 die	 Erbringung	 ihrer	
Dienstleistung	 benötigen.	 Ein	 Dienstleistungserbringer	 kann	 nicht	 dazu	 verpflichtet	 werden,	 eine	
niederlassung	zu	führen,	er	muss	allerdings	–	wie	durch	den	Eugh	anerkannt	–	die	möglichkeit	haben,	
eine	gewisse	Art	von	infrastruktur,	wie	ein	Büro	oder	ähnliches,	zur	Erbringung	grenzüberschreitender	
Dienstleistungen,	 wie	 beispielsweise	 den	 Empfang	 von	 kunden	 oder	 die	 lagerung	 von	
Ausrüstungsgegenständen,	 zu	 nutzen,	 die	 dieser	 im	 zuge	 der	 Erbringung	 seiner	 Dienstleistungen	
verwendet	(128).

m Anwendung spezifischer vertraglicher Vereinbarungen zur Regelung der Beziehungen 
zwischen dem Dienstleistungserbringer und dem Dienstleistungsempfänger, durch die die 
Erbringung der Dienstleistung durch Selbstständige eingeschränkt wird

Artikel	16	Absatz	2	Buchstabe	d	betrifft	Anforderungen,	die	spezifische	vertragliche	Vereinbarungen	für	
die	Erbringung	bestimmter	Dienstleistungen	vorschreiben	und	die	sich	auf	die	Beziehung	des	Erbringers	
zu	 seinem	 kunden	 sowie	 insbesondere	 die	 möglichkeit	 auswirken,	 Dienstleistungsverträge	 als	
selbstständige	abzuschließen.	Dies	wäre	der	fall,	wenn	ein	mitgliedstaat	kraft	gesetzes	die	möglichkeit	

(126)	urteil	vom	10.	februar	1982,	Transporoute,	rechtssache	76/81;	urteil	vom	15.	Januar	2002, Kommission gegen Italien,	
rechtssache	c-439/99; urteil	vom	7.	februar	2002,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	c-279/00.
(127)	urteil	vom	8.	Juni	2000,	Kommission	gegen Italien,	rechtssache	c-264/99;	urteil	vom	22.	Januar	2002,	Canal Satélite,	
rechtssache	c-390/99;	urteil	vom	13.	februar	2003,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	c-131/01.
(128)	Es	sollte	hierbei	berücksichtigt	werden,	dass	wie	oben	erklärt	die	tatsache,	dass	ein	Dienstleistungserbringer	eine	
solche	infrastruktur	benutzt,	nicht	bedeutet,	dass	er	sich	niedergelassen	hat	und	dass	seine	leistungen	nicht	mehr	als	
grenzüberschreitende	 leistungserbringung	 betrachtet	 werden	 sollen.	 siehe	 das	 urteil	 vom	 30.	 november	 1995,	
Gebhard,	rechtssache	c-55/94,	und	das	urteil	vom	21.	märz	2002,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	c-298/99.
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der	Ausführung	bestimmter	tätigkeiten	als	selbstständiger	ausschließen	würde,	beispielsweise,	indem	
gesetzlich	festgelegt	wird,	dass	diese	tätigkeiten	stets	im	rahmen	eines	Arbeitsverhältnisses	erbracht	
werden.	 Dies	 würde	 beispielsweise	 einen	 sachverhalt	 erfassen,	 in	 dem	 Dienstleistungen,	 die	 durch	
einen	touristenführer	 erbracht	 werden,	 von	 der	 nationalen	 gesetzgebung,	 die	 ein	 Arbeitsverhältnis	
zwischen	 fremdenführern	 und	 (touristenprogramme	 organisierenden)	 reisebüros	 vorschreibt,	 nicht	
als	Dienstleistungen	anerkannt	würden		(129).

m Verpflichtung zum Besitz eines besonderen Ausweises

Artikel	16	Absatz	2	Buchstabe	e	betrifft	Anforderungen,	die	Dienstleistungserbringer	verpflichten,	über	
ein	durch	den	mitgliedstaat,	in	dem	die	Dienstleistung	erbracht	wird,	ausgestelltes	identifikationsdokument	
zu	verfügen.	Die	wirkung	solcher	Anforderungen	besteht	darin,	dass	sie	es	unmöglich	machen,	eine	
Dienstleistung	zu	erbringen,	bevor	ein	solches	Dokument	von	den	Behörden	im	Aufnahmemitgliedstaat	
ausgestellt	worden	 ist.	folglich	führen	diese	Anforderungen	zu	Verzögerungen	und	komplikationen,	
was	 den	 grund	 bildet,	 aus	 dem	 der	 Eugh	 solche	 Anforderungen	 als	 unverhältnismäßig	 erachtet	
hat	(130).

m Anforderungen, die die Verwendung von Ausrüstungsgegenständen betreffen

Artikel	 16	 Absatz	 2	 Buchstabe	 f	 betrifft	 Anforderungen,	 durch	 die	 die	 Verwendung	 von	
Ausrüstungsgegenständen	 beschränkt	 wird.	 solche	 Anforderungen	 verhindern,	 dass	
Dienstleistungserbringer	 aus	 anderen	 mitgliedstaaten	 ihre	 gewöhnliche	 Ausrüstung	 verwenden,	
obwohl	 diese	 technisch	 gut	 geeignet	 ist.	 Beispiele	 dafür	 sind	 Verpflichtungen	 zur	 Verwendung	
bestimmter	 typen	 oder	 marken	 von	 technischen	 geräten	 (wie	 beispielsweise	 die	 Verwendung	
bestimmter	 messinstrumente)	 oder	 Anforderungen,	 die	 den	 gebrauch	 bestimmter	
Ausrüstungsgegenstände	 von	 genehmigungen	 oder	 ähnlichen	 Verwaltungsverfahren	 abhängig	
machen	(131).	Der	Begriff	Ausrüstungsgegenstände	umfasst	werkzeuge,	maschinen,	Arbeitsausrüstungen	
usw.,	 die	 vom	 Dienstleistungserbringer	 im	 zuge	 der	 Erbringung	 seiner	 Dienstleistung	 eingesetzt	
werden,	 wie	 z.	B.	 von	 einem	 Bauunternehmen	 eingesetzte	 kräne.	 nicht	 umfasst	 ist	 vom	
Dienstleistungserbringer	bereitgestelltes	material,	das	verbraucht	wird	oder	nach	dem	Abschluss	der	
Dienstleistung	beim	Empfänger	verbleibt,	wie	zum	Beispiel	Baumaterial,	das	Bestandteil	eines	gebäudes	
wird.	überdies	sollte	beachtet	werden,	dass	Artikel	16	Absatz	2	Buchstabe	f	nicht	solche	Anforderungen	
betrifft,	die	zum	schutz	der	gesundheit	und	der	sicherheit	am	Arbeitsplatz	notwendig	sind,	und	die	
mitgliedstaaten	nicht	daran	hindert,	ihre	speziellen	Anforderungen,	wie	bestimmte	Verpflichtungen	im	
hinblick	 auf	 die	 Verwendung	 gefährlicher	 maschinen	 oder	 von	 sicherheitsausrüstungen,	 in	 diesem	
Bereich	anzuwenden.	Dies	gilt	unabhängig	davon,	ob	die	Ausrüstungsgegenstände	oder	materialien	
durch	entsandte	mitarbeiter	(132)	oder	durch	selbstständige	verwendet	werden.

m Beschränkungen für die Empfänger von Dienstleistungen

Artikel	16	Absatz	2	Buchstabe	g	verweist	auf	Artikel	19	der	richtlinie,	der	Beschränkungen	für	Empfänger	
von	 Dienstleistungen	 betrifft.	 solche	 Beschränkungen	 haben	 auch	 Auswirkungen	 auf	 die	
Dienstleistungserbringer,	die	eine	Dienstleistung	für	kunden	in	einem	anderen	mitgliedstaat	erbringen	
wollen.	 Auch	 wenn	 diese	 Anforderungen	 nicht	 dem	 Erbringer	 direkt,	 sondern	 seinen	 (möglichen)	
kunden	auferlegt	werden,	schrecken	sie	potenzielle	Empfänger	davon	ab,	auf	Dienstleistungserbringer	
aus	 anderen	 mitgliedstaaten	 zurückzugreifen,	 oder	 machen	 dies	 in	 bestimmten	 fällen	 sogar	
unmöglich	(133).

7.1.4 Die Ausnahmen in Artikel 17

Artikel	17	enthält	eine	liste	von	Ausnahmen	zu	Artikel	16.	nach	der	rechtsprechung	des	Eugh	müssen	
Ausnahmen	in	einer	richtlinie,	die	der	Verwirklichung	von	durch	den	Eg-Vertrag	verliehener	rechte,	
wie	z.	B.	dem	freien	Dienstleistungsverkehr,	dient,	eng	ausgelegt	werden	(134).

Die	tatsache,	 dass	 bestimmte	 Angelegenheiten	 oder	 Dienstleistungen	 von	 einer	 der	 Ausnahmen	 in	
Artikel	17	erfasst	werden,	bedeutet	nicht	zwangsläufig,	dass	in	diesen	Angelegenheiten	oder	auf	diese	
Dienstleistungen	das	gesamte	regelwerk	des	mitgliedstaates,	in	dem	die	Dienstleistung	erbracht	wird,	

(129)	urteil	vom	5.	Juni	1997,	Griechische Touristenführer,	rechtssache	c-398/95.
(130)	urteil	vom	9.	märz	2000, Kommission gegen Belgien,	rechtssache	c-355/98.
(131)	urteil	vom	22.	Januar	2002,	Canal Satélite,	rechtssache	c-390/99;	urteil	vom	8.	Juli	1999,	Kommission gegen Belgien,	
rechtssache	c-203/98, zu	Artikel	43	des	Eg-Vertrags.	
(132)	in	diesem	fall	legt	Artikel	17	Absatz	2	bereits	eine	Ausnahme	von	Artikel	16	fest.	
(133)	für	weitere	Einzelheiten	zu	Artikel	19	siehe	Abschnitt	7.2.1	dieses	handbuchs.
(134)	siehe	urteil	vom	18.	mai	1995,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	c-57/94.
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angewendet	 werden	 kann.	 Diese	 Angelegenheiten	 oder	 Dienstleistungen	 unterliegen	 in	 jedem	 fall	
Artikel	49	des	Eg-Vertrags.	Dies	kann	bedeuten,	dass	die	Anwendung	bestimmter	Anforderungen	 in	
dem	mitgliedstaat,	in	dem	die	Dienstleistung	erbracht	wird,	im	hinblick	auf	Artikel	49	des	Eg-Vertrags	
unter	umständen	nicht	gerechtfertigt	ist.

m Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse  
 
Artikel	 17	 ziffer	 1	 enthält	 eine	 Ausnahme	 von	 Artikel	 16	 für	 Dienstleistungen	 von	 allgemeinem	
wirtschaftlichem	interesse,	die	in	einem	anderen	mitgliedstaat	erbracht	werden.	wie	in	Erwägungsgrund	
70	erklärt	wird,	„(können)	für	die	zwecke	dieser	richtlinie	und	unbeschadet	des	Artikels	16	des	Vertrags	
Dienstleistungen	nur	dann	als	Dienstleistungen	von	allgemeinem	wirtschaftlichem	interesse	angesehen	
werden,	wenn	sie	der	Erfüllung	eines	besonderen	Auftrags	von	öffentlichem	interesse	dienen,	mit	dem	
der	Dienstleistungserbringer	von	dem	betreffenden	mitgliedstaat	betraut	wurde.	Diese	Beauftragung	
sollte	durch	einen	oder	mehrere	Akte	erfolgen,	deren	form	von	dem	betreffenden	mitgliedstaat	selbst	
bestimmt	 wird;	 darin	 sollte	 die	 genaue	 Art	 des	 besonderen	 Auftrags	 angegeben	 werden.“ Artikel	 17	
ziffer	1	verweist	explizit	auf	netzgebundene	Dienstleistungen	einschließlich	der	Dienstleistungen,	die	
durch	 gemeinschaftsrechtsakte	 erfasst	 sind	 (postdienste,	 bestimmte	 mit	 gas	 und	 Elektrizität	 in	
Verbindung	stehende	Dienstleistungen).	Der	Verweis	auf	diese	Dienstleistungen	bedeutet	nicht,	dass	
derartige	Dienstleistungen	in	jedem	fall	als	leistungen	von	allgemeinem	wirtschaftlichem	interesse	zu	
betrachten	sind.	Die	Beurteilung	im	hinblick	darauf,	ob	eine	bestimmte	Dienstleistung	von	allgemeinem	
wirtschaftlichem	interesse	ist,	muss	in	jedem	spezifischen	fall	unter	Anwendung	der	in	Erwägungsgrund	
70	dargestellten	prinzipien	erfolgen.	

m Von der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern erfasste Angelegenheiten
	
Artikel	17	ziffer	2	stellt	klar,	dass	die	richtlinie	über	die	Entsendung	von	Arbeitnehmern	(135)	nicht	von	Artikel	
16	berührt	wird.	Die	Erwägungsgründe	86	und	87	erklären	im	Einzelnen,	was	diese	Ausnahme	erfasst.	Die	
Vorschriften	 betreffend	 höchstarbeitszeiten	 und	 mindestruhezeiten,	 bezahlten	 mindestjahresurlaub,	
mindestlohnsätze	einschließlich	der	überstundensätze,	Bedingungen	für	die	überlassung	von	Arbeitskräften,	
insbesondere	durch	leiharbeitsunternehmen,	sicherheit,	gesundheitsschutz	und	hygiene	am	Arbeitsplatz,	
schutzmaßnahmen	im	zusammenhang	mit	den	Arbeits-	und	Beschäftigungsbedingungen	von	schwangeren	
und	wöchnerinnen,	 kindern	 und	 Jugendlichen	 und	 gleichbehandlung	 von	 männern	 und	 frauen	 sowie	
andere	nichtdiskriminierungsbestimmungen	werden	durch	die	richtlinie	zur	Entsendung	von	Arbeitnehmern	
abgedeckt	und	daher	durch	Artikel	16	nicht	berührt.	

m Von der Richtlinie 95/46/EG zur Verarbeitung personenbezogener Daten erfasste Angelegenheiten
	
Die	 Ausnahme	 in	 Artikel	 17	 ziffer	 3	 erfasst	 die	 Angelegenheiten,	 die	 in	 der	 richtlinie	 zum	 schutz	
natürlicher	 personen	 bei	 der	Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 und	 zum	 freien	 Datenverkehr	
behandelt	werden,	 in	der	spezifische	Bestimmungen	für	die	grenzüberschreitende	übertragung	von	
Daten	festgelegt	werden.	

m Von der Richtlinie 77/249/EWG zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien 
Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte erfasste Angelegenheiten  
 
Die	Ausnahme	in	Artikel 17	ziffer	4	stellt	sicher,	dass	die	genannte	richtlinie	auch	weiterhin	vollständig	
Anwendung	 findet,	 insoweit	 sie	 speziellere	 Vorschriften	 zur	 Erbringung	 von	 grenzüberschreitenden	
Dienstleistungen	durch	rechtsanwälte	enthält.	Aus	diesem	grund	findet	im	rahmen	dieser	Ausnahme	
Artikel	 16	 für	 rechtsanwälte	 nur	 für	 die	 Angelegenheiten	 Anwendung,	 die	 nicht	 von	 der	 besagten	
richtlinie	erfasst	sind.	insbesondere	sollten	gemäß	der	richtlinie	77/249/Ewg	gerichtliche	tätigkeiten	
und	die	Vertretung	von	mandanten	vor	Behörden	in	einem	mitgliedstaat	gemäß	den	für	die	rechtsanwälte	
mit	 sitz	 in	 diesem	 staat	 bestehenden	 Verpflichtungen	 durchgeführt	 werden.	 im	 hinblick	 auf	
außergerichtliche	 tätigkeiten	 ergänzt	 Artikel	 16	 die	 richtlinie	 77/249/Ewg	 im	 hinblick	 auf	
Angelegenheiten,	für	die	die	richtlinie	die	Anwendung	der	Vorschriften	des	mitgliedstaates,	in	dem	die	
Dienstleistungen	erbracht	werden,	nicht	ausdrücklich	gestattet.

m Die gerichtliche Beitreibung von Forderungen  
 
Die	 Ausnahme	 in	 Artikel	 17	 ziffer	 5	 betreffend	 die	 gerichtliche	 Beitreibung	 von	 forderungen	 deckt	
tätigkeiten	 bei	 der	 Beitreibung	 von	 schulden	 durch	 gerichtliche	 Verfahren	 ab.	 sie	 erfasst	 nicht	
Dienstleistungen	 zur	 Beitreibung	 von	 schulden,	 die	 durch	 Dienstleistungserbringer	 außerhalb	
gerichtlicher	Verfahren	durchgeführt	werden.	

(135)	richtlinie	96/71/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	16.	Dezember	1996	über	die	Entsendung	von	
Arbeitnehmern	im	rahmen	der	Erbringung	von	Dienstleistungen,	ABl.	l	18	vom	21.1.1997,	s.	1.
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m Durch Titel II der Richtlinie 2005/36/EG zur Anerkennung von Berufsqualifikationen erfasste 
Angelegenheiten und nationale Anforderungen, durch die eine Tätigkeit einem reglementierten 
Beruf vorbehalten bleibt 	
	
Die	 Ausnahme	 in	 Artikel	 17	 ziffer	 6	 stellt	 die	 vollständige	 Anwendung	 des	 titels	 ii	 der	
Berufsqualifikationsrichtlinie	 im	 fall	 der	 grenzüberschreitenden	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen	
sicher	(136).	 Dieser	 Ausnahme	 zufolge	 findet	 Artikel	 16	 bei	 reglementierten	 Berufen	 nur	 auf	 die	
Angelegenheiten	 Anwendung,	 die	 nicht	 mit	 der	 Berufsqualifikation	 zusammenhängen,	 wie	 z.	B.	
kommerzielle	kommunikationen,	multidisziplinäre	tätigkeiten,	tarife	usw.	Diese	Ausnahme	nimmt	von	
der	 Anwendung	 des	 Artikels	 16	 auch	 Anforderungen	 aus,	 durch	 die	 eine	tätigkeit	 mitgliedern	 eines	
bestimmten	 reglementierten	 Berufes	 vorbehalten	 bleibt.	 Beispielsweise	 findet	 die	 Bestimmung	 zur	
Dienstleistungsfreiheit	keine	Anwendung,	wenn	in	einem	mitgliedstaat	die	rechtsberatung	Anwälten	
vorbehalten	 bleibt.	 Daher	 kann	 eine	 person,	 die	 im	 mitgliedstaat	 ihrer	 niederlassung	
rechtsberatungsdienstleistungen	erbringen	kann,	ohne	die	Qualifikation	als	rechtsanwalt	zu	besitzen,	
sich	 nicht	 auf	 Artikel	 16	 stützen,	 um	 rechtsberatungsdienstleistungen	 in	 einem	 mitgliedstaat	 zu	
erbringen,	in	dem	derartige	Dienstleistungen	rechtsanwälten	vorbehalten	sind.	Die	Vereinbarkeit	eines	
solchen	Vorbehalts	mit	dem	gemeinschaftsrecht	wird	weder	durch	die	Dienstleistungsrichtlinie	noch	
die	Berufsqualifikationsrichtlinie	oder	die	rechtsanwaltsrichtlinie	behandelt,	sondern	muss	 im	lichte	
des	Eg-Vertrags	analysiert	werden.

m Durch die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
erfasste Angelegenheiten  
 
Die	Ausnahme	in	Artikel	17	ziffer	7	stellt	sicher,	dass	die	Bestimmungen	der	Verordnung	zur	koordinierung	
der	nationalen	systeme	der	sozialen	sicherheit	nicht	durch	Artikel	16	berührt	werden.	Diese	Vorschriften	
bestimmen	 unter	 anderem,	 welches	 nationale	 sozialversicherungssystem	 personen	 erfasst,	 die	
zeitweilig	entweder	als	selbstständige	oder	als	Angestellte	in	einem	anderen	mitgliedstaat	arbeiten.

m Durch die Richtlinie 2004/38/EG im Hinblick auf die Verwaltungsformalitäten zur Freizügigkeit 
von Personen und deren Wohnort erfasste Angelegenheiten 	
	
Die	 richtlinie	 2004/38/Eg	 enthält	Verwaltungsformalitäten,	 die	 mitgliedstaaten	 den	 Eu-Bürgern	 und	
bestimmten	 Bürgern	 von	 Drittstaaten	 auferlegen	 können,	 die	 sich	 von	 einem	 mitgliedstaat	 in	 einen	
anderen	 bewegen	 und	 sich	 dort	 aufhalten.	 Auf	 der	 grundlage	 der	 Ausnahme	 in	 Artikel	 17	 ziffer	 8	
werden	 diese	 regeln	 im	 fall	 einer	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen,	 bei	 der	 Eu-Bürger	 oder	
staatsangehörige	 von	 Drittstaaten	 sich	 zeitweilig	 in	 einen	 anderen	 mitgliedstaat	 begeben,	 nicht	
beeinflusst.	

m Visa- oder Aufenthaltstitelanforderungen für Staatsangehörige von Drittstaaten  
 
Die	 Ausnahme	 in	 Artikel	 17	 ziffer	 9	 stellt	 sicher,	 dass	 die	 Vorschriften	 zu	 Visa-Anforderungen,	 die	
Bestandteil	des	schengen-Acquis	sind,	nicht	durch	Artikel	16	berührt	werden.	Desgleichen	stellt	diese	
Ausnahme	 sicher,	 dass	 Artikel	 16	 die	 möglichkeit	 der	 mitgliedstaaten,	 den	 staatsangehörigen	 von	
Drittstaaten,	 die	 nicht	 unter	 den	 schengen-Acquis	 fallen,	 Visa-Anforderungen	 aufzuerlegen,	 nicht	
berührt	(dies	betrifft	im	wesentlichen	staatsangehörige	von	Drittstaaten,	die	sich	von	einem	schengen-	
in	einen	nicht-schengen-staat	begeben	oder	umgekehrt,	und	staatsangehörige	von	Drittstaaten,	die	
sich	für	einen	zeitraum	von	mehr	als	drei	monaten	in	einen	anderen	mitgliedstaat	begeben).

m Durch die Verordnung (EWG) Nr. 259/93 im Hinblick auf den Transport von Abfällen erfasste 
Angelegenheiten  
 
Die	Verordnung	 zum	transport	 von	 Abfällen	 enthält	 bestimmte	Vorschriften	 zu	 im	 zielland	 oder	 im	
transitland	einzuhaltenden	Verpflichtungen.	Die	Ausnahme	in	Artikel	17	ziffer	10	stellt	sicher,	dass	diese	
Verordnung	nicht	durch	Artikel	16	berührt	wird.

m Geistige Eigentumsrechte  
 
Die	Ausnahme	in	Artikel	17	ziffer	11	betreffend	geistige	Eigentumsrechte	erfasst	die	rechte	als	solche	
(Bestehen	des	rechts,	umfang	und	Ausnahmen,	Dauer	usw.).	sie	betrifft	im	gegensatz	dazu	nicht	mit	der	
Verwaltung	solcher	rechte	verbundene	Dienstleistungen,	wie	durch	rechteverwertungsgesellschaften	
oder	patentanwälte	erbrachte	leistungen.

(136)	 somit	 ist	 klar,	 dass	 die	 in	 titel	 ii	 der	 Berufsqualifikationsrichtlinie	 enthaltenen	 Bestimmungen	 auch	 weiterhin	
vollständig	gelten	werden.	so	kann	beispielsweise	der	Aufnahmemitgliedstaat	eine	vorherige	Erklärung	auf	jährlicher	
grundlage	fordern,	und	der	Erbringer	unterliegt	den	beruflichen	Vorschriften	eines	professionellen,	gesetzlichen	oder	
administrativen	charakters,	die	direkt	mit	Berufsqualifikationen	verbunden	sind.	
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m Rechtsakte, für die die Mitwirkung eines Notars gesetzlich vorgeschrieben ist  
 
Die	Ausnahme	in	Artikel	17	ziffer	12	betrifft	Anforderungen	in	der	nationalen	gesetzgebung,	die	die	
Beteiligung	 eines	 notars	 an	 bestimmten	 rechtsakten	 vorschreiben.	 Dies	 kann	 beispielsweise	 bei	
immobilientransaktionen,	 der	 Errichtung	 von	 gesellschaftssatzungen	 oder	 der	 Eintragung	 von	
gesellschaften	usw.	der	fall	sein.

m Durch die Richtlinie 2006/43/EG zu Abschlussprüfungen abgedeckte Fragen  
 
Die	Ausnahme	in	Artikel	17	ziffer	13	erfasst	die	spezifischen	Vorschriften	zur	Abschlussprüfung,	die	in	
der	 entsprechenden	 richtlinie	 festgelegt	 sind.	 sie	 stellt	 sicher,	 dass	 in	 dieser	 richtlinie	 enthaltene	
Vorschriften,	die	im	hinblick	auf	die	Erbringung	gesetzlich	vorgeschriebener	prüfungsleistungen	durch	
wirtschaftsprüfer	 aus	 einem	 anderen	 mitgliedstaat,	 wie	 beispielsweise	 die	 notwendigkeit,	 dass	 ein	
wirtschaftsprüfer	 durch	 den	 mitgliedstaat	 anerkannt	 wird,	 der	 die	 Abschlussprüfung	 fordert,	 nicht	
durch	Artikel	16	berührt	wird.	Artikel	16	gilt	für	wirtschaftsprüfer	nur	für	Angelegenheiten,	die	durch	die	
richtlinie	2006/43/Eg	nicht	erfasst	werden.

m Zulassung von in einem anderen Mitgliedstaat geleasten Fahrzeugen  
 
Diese	Ausnahme	in	Artikel	17	ziffer	14	trägt	den	erheblichen	unterschieden	zwischen	mitgliedstaaten	
bei	 der	 Besteuerung	 von	 fahrzeugen	 sowie	 den	 möglichen	 konsequenzen	 der	 zulassung	 von	
fahrzeugen	für	das	kraftfahrzeugsteuersystem	rechnung	(137)	und	gestattet	den	mitgliedstaaten,	die	
Verpflichtung	beizubehalten,	dass	fahrzeuge,	die	gewöhnlich	auf	ihren	nationalen	straßen	fahren,	auch	
dort	 zugelassen	 sind.	 Diese	 Ausnahme	 findet	 auf	 langfristiges	 leasing,	 nicht	 aber	 auf	 kurzfristige	
fahrzeugvermietung	Anwendung.

m Bestimmungen betreffend vertragliche und außervertragliche Schuldverhältnisse, die nach 
den Vorschriften des internationalen Privatrechts festgelegt werden  
 
Artikel	17	ziffer	15	betrifft	das	Verhältnis	zwischen	Artikel	16	und	den	Bestimmungen	des	internationalen	
privatrechts	 im	 hinblick	 auf	 vertragliche	 und	 außervertragliche	 schuldverhältnisse.	 Vorschriften	 des	
internationalen	privatrechts	werden	durch	Artikel	16	nicht	berührt.	Dies	bedeutet,	dass	die	Entscheidung,	
welches	 nationale	 zivilrecht	 im	 hinblick	 auf	 außervertragliche	 und	 vertragliche	 schuldverhältnisse	
anzuwenden	ist,	durch	die	Vorschriften	des	internationalen	privatrechts	bestimmt	wird.

7.1.5 Ausnahmen im Einzelfall gemäß Artikel 18

Artikel	18	gestattet	Ausnahmen	von	Artikel	16	unter	bestimmten	Bedingungen	sowie	in	besonderen	
fällen	 im	 hinblick	 auf	 die	 sicherheit	 von	 Dienstleistungen.	 nach	 den	 in	 Artikel	 18	 festgelegten	
Bedingungen	 kann	 ein	 mitgliedstaat	 ausnahmsweise	 einem	 in	 das	 land	 kommenden	 Erbringer	 von	
Dienstleistungen	 seine	 Anforderungen	 auferlegen.	 Der	 rückgriff	 auf	 diesen	 Artikel	 ist	 nur	 in	 einer	
konkreten	 und	 spezifischen	 situation	 sowie	 im	 hinblick	 auf	 die	 Erbringung	 einer	 spezifischen	
Dienstleistung	durch	einen	bestimmten	Dienstleistungserbringer	möglich.	Der	Artikel	kann	nicht	dazu	
verwendet	 werden,	 allgemein	 für	 eine	 bestimmte	 Art	 von	 Dienstleistungen	 oder	 eine	 bestimmte	
kategorie	von	Dienstleistungserbringern	von	Artikel	16	abzuweichen.

Artikel	18	gestattet	vorbeugende	oder	einstweilige	maßnahmen,	um	die	sicherheit	der	betreffenden	
Dienstleistung	 sicherzustellen.	 Die	 Dienstleistung	 muss	 eine	 gefahr	 darstellen,	 die	 nicht	 durch	
maßnahmen	 im	 Einklang	 mit	 den	 Bestimmungen	 zur	 Verwaltungszusammenarbeit,	 d.	h.	 durch	 den	
mechanismus	der	Amtshilfe	zwischen	den	Verwaltungen	der	betroffenen	mitgliedstaaten,	vermieden	
werden	kann.	Die	maßnahmen	müssen	verhältnismäßig	und	auf	das	beschränkt	sein,	was	erforderlich	
ist,	 um	 einen	 schutz	 vor	 bereits	 bestehenden	 oder	 künftigen	 gefahren	 zu	 bieten.	 Die	 maßnahmen	
müssen	wirkungsvoller	sein	als	die	von	dem	mitgliedstaat,	in	dem	der	Dienstleistungserbringer	seinen	
sitz	 hat,	 ergriffenen	 maßnahmen.	 Dies	 erfordert,	 dass	 der	 mitgliedstaat,	 in	 dem	 die	 Dienstleistung	
erbracht	wird,	in	jedem	fall	eine	Bewertung	dahin	gehend	durchführt,	ob	die	von	ihm	vorgesehenen	
maßnahmen	einen	echten	zusätzlichen	nutzen	gegenüber	maßnahmen	durch	den	mitgliedstaat	bieten,	
in	dem	der	Dienstleistungserbringer	niedergelassen	ist.	

Verfahrenstechnisch	darf	der	mitgliedstaat,	 in	dem	die	Dienstleistung	erbracht	wird,	erst	dann	selbst	
maßnahmen	 ergreifen,	 nachdem	 er	 unterstützung	 durch	 den	 mitgliedstaat	 erbeten	 hat,	 in	 dem	 der	
Dienstleistungserbringer	niedergelassen	ist,	und	nachdem	er	die	in	Artikel	35	Absätze	2	bis	6	enthaltenen	

(137)	siehe	urteil	vom	21.	märz	2002,	Cura-Anlagen,	rechtssache	c-451/99.
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schritte	unternommen	hat,	einschließlich	der	Verpflichtung,	den	mitgliedstaat	der	niederlassung	und	
die	 kommission	 von	 der	 Absicht,	 maßnahmen	 zu	 ergreifen,	 und	 über	 die	 gründe	 dafür	 zu	
unterrichten	(138).

in	Absatz	3	wird	klargestellt,	dass	dieses	Verfahren	andere	gemeinschaftsrechtsakte,	in	denen	der	freie	
Dienstleistungsverkehr	garantiert	wird	und	in	denen	Ausnahmen	im	Einzelfall	festgelegt	werden,	nicht	
berührt.	Dies	ist	insbesondere	bei	der	richtlinie	über	den	elektronischen	geschäftsverkehr	der	fall	(139).

7.2 Verpflichtungen im hinblick auf die rechte der empfänger von Dienstleistungen

um	einen	echten	Binnenmarkt	für	Dienstleistungen	zu	schaffen,	ist	es	nicht	nur	notwendig,	dass	das	
recht	 der	 Anbieter,	 leistungen	 zu	 erbringen,	 gewährleistet	 wird,	 sondern	 es	 ist	 genauso	 wichtig,	
sicherzustellen,	 dass	 die	 Empfänger	 von	 Dienstleistungen	 ihre	 freiheit,	 solche	 zu	 erhalten,	 leicht	
ausüben	können.	wie	in	der	rechtsprechung	des	Eugh	ausgeführt,	bildet	die	freiheit	der	Empfänger,	
Dienstleistungen	 zu	 erhalten,	 einen	 wesentlichen	 Bestandteil	 der	 in	 Artikel	 49	 Eg-Vertrag	
festgeschriebenen	grundfreiheit	(140).

Abschnitt	2	des	kapitels	iV	der	Dienstleistungsrichtlinie	ist	der	stärkung	der	rechte	der	Empfänger	von	
Dienstleistungen,	insbesondere	der	Verbraucher,	gewidmet.	Dieser	Abschnitt	zielt	auf	die	Abschaffung	
von	 hindernissen	 für	 Empfänger,	 die	 durch	 in	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	 niedergelassene	
Dienstleistungserbringer	erbrachte	Dienstleistungen	nutzen	wollen,	ab	sowie	auf	die	Abschaffung	von	
diskriminierenden	Anforderungen	auf	der	grundlage	der	staatsangehörigkeit	oder	des	wohnsitzes	des	
Empfängers.	 überdies	 stellt	 dieser	 Abschnitt	 auch	 sicher,	 dass	 die	 Empfänger	 von	 Dienstleistungen	
zugang	 zu	 allgemeinen	 informationen	 über	 die	 Anforderungen	 haben,	 die	 Dienstleistungserbringer	
aus	 anderen	 mitgliedstaaten	 erfüllen	 müssen.	 Dies	 versetzt	 Empfänger,	 die	 darüber	 nachdenken,	
Dienstleistungen	von	einem	in	einem	anderen	mitgliedstaat	niedergelassenen	Dienstleistungserbringer	
in	Anspruch	zu	nehmen,	in	die	lage,	eine	informierte	Entscheidung	zu	treffen.

Die	 Artikel	 19	 bis	 21	 gelten	 für	 alle	 Empfänger	 von	 Dienstleistungen	 wie	 in	 Artikel	 4	 Absatz	 3	 der	
richtlinie	definiert.	somit	profitieren	alle	staatsangehörigen	eines	mitgliedstaats	sowie	jede	juristische	
person,	 auf	 die	 in	 Artikel	 48	 Eg-Vertrag	 Bezug	 genommen	 wird	 und	 die	 in	 einem	 mitgliedstaat	
niedergelassen	 ist,	 von	 den	 Artikeln	 19	 bis	 21.	 überdies	 deckt,	 wie	 in	 Artikel	 4	 Absatz	 3	 und	 in	
Erwägungsgrund	36	erwähnt,	das	konzept	des	„Empfängers“	auch	jegliche	natürliche	person	ab,	die	–	
obwohl	 sie	 kein	 staatsangehöriger	 eines	 mitgliedstaats	 ist	 –	 bereits	 in	 den	 genuss	 von	 rechten	 aus	
gemeinschaftlichen	rechtsakten	kommt.	infolgedessen	profitieren	diese	personen	auch	von	den	in	den	
Artikeln	19	bis	21	festgelegten	rechten	(141).

7.2.1 Beschränkungen, die Empfängern nicht auferlegt werden können 

heute	 werden	 die	 Empfänger	 von	 Dienstleistungen,	 insbesondere	 Verbraucher,	 mitunter	 daran	
gehindert,	 von	 einem	 Dienstleistungserbringer	 aus	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	 angebotene	
Dienstleistungen	zu	nutzen.	Beschränkungen	und	sogar	Diskriminierungen	können	in	unterschiedlichen	
situationen	 entstehen,	 wenn	 sich	 der	 Dienstleistungserbringer	 in	 das	 hoheitsgebiet	 eines	 anderen	
mitgliedstaates	begibt	oder	wenn	die	Dienstleistung	aus	der	ferne	erbracht	wird.	Dies	kann	aber	auch	
der	fall	sein,	wenn	sich	der	Empfänger	in	einen	anderen	mitgliedstaat	begibt,	um	dort	Dienstleistungen	
zu	empfangen.

Artikel	 19	 verhindert,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 den	 Empfängern	 Anforderungen	 auferlegen,	 die	 die	
nutzung	 einer	 Dienstleistung	 behindern,	 die	 durch	 in	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	 niedergelassene	
Anbieter	angeboten	wird.	insbesondere	verbietet	Artikel	19	Anforderungen,	die	auf	der	grundlage	des	
ortes	 der	 niederlassung	 des	 Dienstleistungserbringers,	 d.	h.	 danach	 diskriminieren,	 ob	 letzterer	 im	
gleichen	mitgliedstaat	niedergelassen	ist,	in	dem	der	Empfänger	wohnhaft	ist,	oder	in	einem	anderen	
mitgliedstaat,	oder	die	auf	der	grundlage	des	ortes	diskriminieren,	an	dem	die	Dienstleistung	erbracht	
wird.	zur	umsetzung	dieser	Bestimmung	müssen	die	mitgliedstaaten	ihre	gesetzgebung	prüfen	und	
untersuchen,	ob	diese	durch	Artikel	19	verbotene	Anforderungen	enthält	und,	sofern	dies	der	fall	ist,	
diese	abschaffen.

(138)	siehe	Abschnitt	9.4.2	des	vorliegenden	handbuchs.
(139)	richtlinie	2000/31/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	8.	 Juni	2000	über	bestimmte	rechtliche	
Aspekte	der	Dienste	der	informationsgesellschaft,	insbesondere	des	elektronischen	geschäftsverkehrs,	im	Binnenmarkt,	
ABl.	l	178	vom	17.7.2000,	s.	1.
(140)	siehe	z.	B.	urteil	vom	2.	februar	1989,	Cowan v Trésor Public,	rechtssache	186/87;	urteil	vom	30.	mai	1991,	Kommission 
gegen Niederlande,	rechtssache	c-68/89;	urteil	vom	9.	August	1994,	Van der Elst,	rechtssache	c-43/93.
(141)	 Dies	 gilt	 unbeschadet	 der	 vom	Vereinigten	 königreich,	 von	 irland	 und	 Dänemark	 in	 übereinstimmung	 mit	 den	
Artikeln	 1	 und	 2	 des	 protokolls	 zur	 jeweiligen	 position	 des	 Vereinigten	 königreiches	 und	 irlands	 getroffenen	
Entscheidungen	sowie	in	übereinstimmung	mit	den	Artikel	1	und	2	des	protokolls	zur	position	Dänemarks,	die	dem	
Vertrag	über	die	Europäische	union	und	dem	Vertrag	zur	Errichtung	der	Europäischen	gemeinschaft	angehängt	sind,	
über	die	nichtbeteiligung	an	der	Annahme	der	richtlinie	2003/109/Eg	des	rates	vom	25.	november	2003	im	hinblick	
auf	den	status	staatsangehöriger	von	Drittstaaten,	die	langfristige	Einwohner	sind,	ABl.	l	16	vom	23.1.2004,	s.	44.
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gemäß	 Artikel	 19	 Buchstabe	 a	 müssen	 mitgliedstaaten,	 die	 den	 Empfängern	 von	 Dienstleistungen	
Verpflichtungen	dahin	gehend	auferlegen,	dass	sie	eine	Erklärung	abgeben	oder	eine	genehmigung	
einholen	 müssen,	 wenn	 sie	 die	 Dienste	 von	 Dienstleistungserbringern	 mit	 sitz	 in	 einem	 anderen	
mitgliedstaat	 in	 Anspruch	 nehmen	 wollen,	 diese	 abschaffen	(142).	 Dies	 betrifft	 allerdings	 nicht	
genehmigungsregelungen,	 die	 allgemein	 für	 alle	 fälle	 der	 nutzung	 einer	 Dienstleistung	 gelten	(143)	
und	nicht	nur	speziell	für	die	nutzung	einer	Dienstleistung	aus	einem	anderen	mitgliedstaat.

überdies	 müssen	 mitgliedstaaten,	 die	 eine	 finanzielle	 unterstützung	 zur	 nutzung	 einer	 spezifischen	
Dienstleistung	 gewähren,	 gemäß	 Artikel	 19	 Buchstabe	 b	 etwaige	 bestehende	 diskriminierende	
Beschränkungen	für	die	gewährung	einer	solchen	finanziellen	unterstützung	abschaffen,	die	auf	der	
tatsache	 beruhen,	 dass	 der	 Dienstleistungserbringer	 seinen	 sitz	 in	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	 hat	
oder	dass	die	Dienstleistung	in	einem	anderen	mitgliedstaat	erbracht	wird.	Dies	bedeutet	beispielsweise,	
dass	die	finanzierung	von	sprach-	oder	schulungskursen	für	Arbeitnehmer,	die	nur	unter	der	Bedingung	
gewährt	wird,	dass	die	kurse	im	nationalen	hoheitsgebiet	durchgeführt	werden,	nicht	mit	Artikel	19	
vereinbar	wäre	und	folglich	abgeschafft	werden	müsste.	Artikel	19	Buchstabe	b	betrifft	nur	die	finanzielle	
unterstützung,	die	zur	nutzung	einer	spezifischen	Dienstleistung	gewährt	wird.	systeme,	die	nicht	mit	
der	 nutzung	 einer	 spezifischen	 Dienstleistung	 in	 Verbindung	 stehen,	 wie	 die	 studenten	 gewährte	
allgemeine	 finanzielle	 unterstützung	 für	 ihren	 lebensunterhalt,	 werden	 nicht	 von	 Artikel	 19	
erfasst	(144).

7.2.2 Das Prinzip der Nichtdiskriminierung

Die	Empfänger	von	Dienstleistungen	werden	mitunter	mit	Diskriminierungen	auf	der	grundlage	ihrer	
staatsangehörigkeit	 oder	 ihres	 wohnortes,	 beispielsweise	 in	 form	 höherer	 preise	 für	 den	 Eintritt	 in	
museen	 oder	 parks,	 konfrontiert.	 Artikel	 20	 enthält	 eine	 allgemeine	 Verpflichtung	 zur	 nicht-
Diskriminierung,	die	von	mitgliedstaaten	und	Dienstleistungserbringern	einzuhalten	ist.

7.2.2.1 Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Nichtdiskriminierung

Artikel	 20	 Absatz	 1	 verpflichtet	 die	 mitgliedstaaten,	 sicherzustellen,	 dass	 die	 Empfänger	 von	
Dienstleistungen	keinen	diskriminierenden	Anforderungen	auf	der	grundlage	ihrer	staatsangehörigkeit	
oder	 ihres	wohnortes	 unterworfen	 werden.	 infolgedessen	 muss	 jegliche	 Diskriminierung	 durch	 den	
staat	oder	durch	regionale	oder	lokale	Behörden,	die	auf	der	staatsangehörigkeit	oder	dem	wohnort	
der	 Empfänger	 beruht,	 wie	 beispielsweise	 diskriminierende	 tarife	 oder	 Anforderungen,	 die	 nur	
staatsangehörigen	 anderer	 mitgliedstaaten	 auferlegt	 werden	 (z.	B.	 die	 Verpflichtung,	 spezielle	
Dokumente	zur	nutzung	einer	Dienstleistung	vorzulegen),	abgeschafft	werden.

Allerdings	 bildet	 nicht	 jeder	 unterschied	 in	 der	 Behandlung	 zwangsläufig	 eine	 Diskriminierung.	wie	
durch	die	rechtsprechung	des	Eugh	klargestellt	wurde,	besteht	eine	Diskriminierung	in	der	Anwendung	
unterschiedlicher	 regelungen	 auf	 vergleichbare	 situationen	 oder	 in	 der	 Anwendung	 der	 gleichen	
regelung	auf	unterschiedliche	situationen	(145).	Daher	können,	obwohl	unterschiede	in	der	Behandlung	
auf	 der	 grundlage	 des	 wohnortes	 im	 Allgemeinen	 eine	 Diskriminierung	 bilden,	 in	 Ausnahmefällen	
solche	unterschiede	keine	Diskriminierung	darstellen,	wenn	und	insoweit	als	diese	die	relevanten	und	
objektiven	unterschiede	in	der	situation	der	Empfänger	widerspiegeln	(146)	 (dies	kann	beispielsweise	
bei	reduzierten	preisen	für	die	Benutzung	eines	durch	die	lokalregierung	betriebenen	und	durch	lokale	
steuern	 finanzierten	 öffentlichen	 schwimmbads	 für	 die	 Einwohner	 einer	 bestimmten	 stadt	 der	 fall	
sein).

um	lücken	 in	der	umsetzung	zu	vermeiden,	sollten	die	mitgliedstaaten	 in	Erwägung	ziehen,	 in	 ihre	
rahmenvorschriften	zur	umsetzung	der	richtlinie	eine	allgemeine	Bestimmung	aufzunehmen,	die	die	
in	 Artikel	 20	 Absatz	 1	 enthaltenen	 prinzipien	 wiedergibt.	 Dies	 kann	 insbesondere	 wichtig	 sein,	 um	
Diskriminierungen	durch	Verwaltungsverfahren	auf	lokaler	Ebene	zu	vermeiden.

(142)	 Den	 Dienstleistungserbringern	 (anstelle	 der	 Empfänger)	 auferlegte	 genehmigungsanforderungen	 sollten	
normalerweise	auf	der	grundlage	des	Artikels	16	Dienstleistungserbringern	aus	anderen	mitgliedstaaten	nicht	mehr	
auferlegt	werden.	Artikel	19	ergänzt	Artikel	16	von	der	seite	des	Empfängers	aus.	
(143)	siehe	Erwägungsgrund	92.
(144)	siehe	Erwägungsgrund	93.
(145)	siehe	urteil	vom	29.	April	1999,	Royal Bank of Scotland,	rechtssache	c-311/97.
(146)	siehe	Erwägungsgrund	94.
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7.2.2.2 Verpflichtung zur Nichtdiskriminierung in den allgemeinen Bedingungen von 
Dienstleistungserbringern

Artikel	 20	 Absatz	 2	 fordert	 von	 den	 mitgliedstaaten,	 dass	 sie	 sicherstellen,	 dass	 die	 allgemeinen	
Bedingungen	 für	 den	 zugang	 zu	 einer	 Dienstleistung,	 die	 ein	 Dienstleistungserbringer	 allgemein	
bekannt	 gemacht	 hat,	 keine	 nach	 der	 staatsangehörigkeit	 oder	 dem	 wohnort	 der	 Empfänger	
diskriminierenden	Bestimmungen	enthalten.

Es	ist	allerdings	klar,	dass	die	richtlinie	nicht	beabsichtigt,	in	den	allgemeinen	Bedingungen	niedergelegte	
unterschiede	 in	 der	 Behandlung	 auf	 der	 grundlage	 objektiver	 wirtschaftlicher	 Erwägungen	 zu	
verhindern.	 in	 diesem	 zusammenhang	 besagt	 Absatz	 2	 ausdrücklich,	 dass	 das	 Verbot	 von	
Diskriminierungen	 nicht	 die	 möglichkeit	 ausschließt,	 dass	 Dienstleistungserbringer	 unterschiedliche	
zugangsbedingungen	anwenden,	sofern	diese	unterschiede	durch	objektive	kriterien	gerechtfertigt	
sind.	wie	in	Erwägungsgrund	95	klargestellt,	können	objektive	umstände,	die	unterschiede	in	tarifen,	
preisen	oder	sonstigen	Bedingungen	rechtfertigen	können,	beispielsweise	zusätzliche	kosten	sein,	die	
aufgrund	 der	 bestehenden	 Entfernung	 oder	 der	 technischen	 gegebenheiten	 für	 die	 Erbringung	 der	
Dienstleistung	usw.	entstehen.

Auch	hier	könnte	es	notwendig	sein,	dass	die	mitgliedstaaten	zur	umsetzung	dieser	Bestimmung	 in	
rahmenvorschriften	zur	umsetzung	der	richtlinie	eine	allgemeine	Bestimmung	aufnehmen,	die	Artikel	
20	Absatz	2	wiedergibt.	Dies	ist	wichtig,	um	es	den	Empfängern	zu	ermöglichen,	sich	gegenüber	den	
Erbringern	von	Dienstleistungen	auf	das	prinzip	der	nicht-Diskriminierung	zu	berufen.	

7.2.3 Verpflichtung zur Unterstützung von Empfängern

heute	zögern	viele	Empfänger	noch	immer,	Dienstleistungen	aus	dem	Ausland	zu	nutzen,	da	sie	keine	
informationen	 zu	 den	 Vorschriften	 insbesondere	 im	 hinblick	 auf	 den	Verbraucherschutz	 haben,	 die	
Dienstleistungserbringer	aus	anderen	mitgliedstaaten	einhalten	müssen	und	da	diese	informationen	
nicht	leicht	beschafft	werden	können.	Dieser	mangel	an	informationen	erschwert	es	den	Empfängern,	
Angebote	 zu	 vergleichen	 und	 somit	 die	 Erbringer	 von	 Dienstleistungen	 auf	 der	 grundlage	 aller	
relevanten	informationen	auszuwählen.	Vor	diesem	hintergrund	besteht	das	ziel	des	Artikels	21	darin,	
das	 Vertrauen	 der	 Empfänger	 von	 Dienstleistungen	 zu	 verbessern,	 indem	 ihnen	 die	 möglichkeit	
gegeben	 wird,	 informierte	 Entscheidungen	 zu	 treffen	 und	 bei	 der	 Ausführung	 von	 transnationalen	
transaktionen	Vergleiche	anzustellen.	Diese	Bestimmung	schafft	ein	recht	für	die	Empfänger,	in	ihrem	
mitgliedstaat	allgemeine	informationen	und	unterstützung	zu	den	rechtlichen	rahmenbedingungen,	
insbesondere	 zu	 den	 Verbraucherschutzvorschriften	 sowie	 zu	 den	 in	 anderen	 mitgliedstaaten	
bestehenden	rechtsbehelfen,	zu	erhalten.

Artikel	 21	 ergänzt	 Artikel	 7,	 der	 von	 den	 mitgliedstaaten	 verlangt,	 dass	 sie	 informationen	 über	 ihre	
eigene	nationale	gesetzgebung	für	die	Empfänger	verfügbar	machen	(147).

7.2.3.1 Zur Verfügung zu stellende Informationen

gemäß	 Artikel	 21	 umfassen	 die	 den	 Empfängern	 von	 Dienstleistungen	 zur	Verfügung	 zu	 stellenden	
informationen	 insbesondere	 allgemeine	 informationen	 zu	 auf	 Dienstleistungserbringer	 in	 anderen	
mitgliedstaaten	 anwendbaren	 Anforderungen.	 Dies	 umfasst	 insbesondere	 informationen	 zu	
Anforderungen	 im	 hinblick	 auf	 genehmigungen	 sowie	 andere	 Vorschriften	 im	 hinblick	 auf	 die	
Aufnahme	und	die	Ausübung	von	Dienstleistungen	und	vor	allem	die	Vorschriften	im	hinblick	auf	den	
Verbraucherschutz.	 Anders	 als	 nach	 Artikel	 7,	 der	 von	 den	 mitgliedstaaten	 fordert,	 dass	 diese	 den	
Empfängern	informationen	im	hinblick	auf	ihre	eigenen	nationalen	rechtsvorschriften	zur	Verfügung	
stellen,	müssen	die	mitgliedstaaten	nach	Artikel	21	keine	detaillierten	informationen	wie	informationen	
zu	den	schritten	zur	Verfügung	stellen,	die	von	einem	Dienstleistungserbringer	unternommen	werden	
müssen,	um	eine	genehmigung	zu	erhalten.	Es	wird	von	den	mitgliedstaaten	auch	nicht	gefordert,	dass	
sie	eine	rechtsberatung	bieten	oder	sonstige,	auf	die	situation	spezifischer	Empfänger	abgestimmte	
detaillierte	informationen	zur	Verfügung	stellen	(148).

(147)	siehe	Abschnitt	5.3	dieses	handbuchs.
(148)	Bei	streitfällen	kann	möglicherweise	eine	auf	die	persönlichen	Bedürfnisse	zugeschnittene	unterstützung	durch	
andere	 mechanismen,	 wie	 beispielsweise	 das	 netzwerk	 der	 Europäischen	 Verbraucherschutzzentren	 oder	 fin-net,	
eingeholt	werden.	
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neben	 den	 allgemeinen	 informationen	 zu	 Anforderungen	 ist	 es	 auch	 notwendig,	 allgemeine	
informationen	zu	den	rechtsbehelfen,	die	im	fall	eines	konflikts	zwischen	einem	Erbringer	und	einem	
Empfänger	einer	Dienstleistung	bestehen,	sowie	die	kontaktdaten	von	Verbänden	und	organisationen	
zur	Verfügung	zu	stellen,	von	denen	der	Empfänger	praktische	unterstützung	erhalten	kann.

informationen	müssen	in	einfacher,	klarer	sprache	zur	Verfügung	gestellt	und	in	zusammenhängender	
und	strukturierter	Art	und	weise	präsentiert	werden.	Es	wäre	nicht	ausreichend,	die	Empfänger	einfach	
auf	rechtstexte	zu	verweisen.	wie	im	fall	des	Artikels	7	werden	fragen	der	haftung,	einschließlich	der	
haftung	für	unrichtige	oder	irreführende	informationen,	nicht	behandelt.	

Artikel	21	fordert	nicht,	dass	die	informationsstellen	selbst	über	alle	relevanten	informationen	über	die	
rechtsvorschriften	 der	 anderen	 mitgliedstaaten	 verfügen,	 die	 Dienstleistungsempfänger	 von	 ihnen	
erbitten	 könnten,	 oder	 dass	 diese	 detaillierte	 kenntnisse	 über	 die	 rechtsvorschriften	 anderer	
mitgliedstaaten	haben	oder	diesbezügliche	neue	Datenbanken	aufbauen.	Es	ist	ausreichend,	dass	die	
mitgliedstaaten,	 wenn	 eine	 entsprechende	 Anfrage	 durch	 einen	 Empfänger	 erfolgt,	 bei	 Bedarf	
Verbindung	mit	der	betreffenden	stelle	des	mitgliedstaats	aufnehmen,	über	den	informationen	erbeten	
werden.	Diese	kooperation	zwischen	den	mitgliedstaaten	sollte	auch	zur	Bereitstellung	aktueller	und	
qualitativ	 hochwertiger	 informationen	 beitragen.	 Die	 informationen	 müssen	 innerhalb	 eines	
angemessenen	zeitraums	sowie	durch	den	mitgliedstaat,	in	dem	der	Empfänger	seinen	wohnsitz	hat,	
zur	Verfügung	gestellt	werden.	Es	ist	nicht	hinreichend,	den	Empfänger	einfach	nur	an	den	zuständigen	
Ansprechpartner	in	dem	anderen	mitgliedstaat	zu	verweisen.	Dies	sollte	natürlich	nicht	die	möglichkeit	
ausschließen,	 dass	 Empfänger	 direkt	 Verbindung	 mit	 der	 zuständigen	 stelle	 in	 dem	 anderen	
mitgliedsland	aufnehmen	können,	wenn	sie	dies	wünschen.

um	die	Verpflichtungen	nach	Artikel	21	einzuhalten,	ist	eine	wirksame	zusammenarbeit	zwischen	den	
zuständigen	stellen	notwendig.	in	dieser	hinsicht	wird	in	Absatz	3	eine	Verpflichtung	zur	gegenseitigen	
unterstützung	und	wirkungsvollen	zusammenarbeit	festgelegt.

7.2.3.2 Stellen, die Informationen zur Verfügung stellen

Auf	 der	 grundlage	 des	 Artikels	 21	 steht	 es	 den	 mitgliedstaaten	 frei	 zu	 entscheiden,	 welche	
Einrichtungen	sie	als	zur	Erfüllung	der	in	Artikel	21	festgelegten	Aufgaben	am	geeignetesten	erachten.	
wie	 in	 paragraph	 2	 angegeben,	 können	 die	 mitgliedstaaten	 beispielsweise	 die	 Verantwortung	 an	
„einheitliche	Ansprechpartner“	übergeben,	die	in	jedem	fall	bereits	informationen	zu	den	nationalen	
Anforderungen	 zur	 Verfügung	 stellen.	 Die	 mitgliedstaaten	 können	 allerdings	 auch	 jede	 andere	
organisation,	 beispielsweise	 die	 Euro-info-zentren,	 die	 in	 der	 richtlinie	 zu	 Berufsqualifikationen	
genannten	 kontaktstellen,	 das	 netzwerk	 der	 Europäischen	 Verbrauchschutzzentren	 oder	 andere	
Verbraucherorganisationen,	wählen.

8 QUAlität Der DienstleistUngen

kapitel	 V	 (Artikel	 22	 bis	 27)	 der	 richtlinie	 in	 Verbindung	 mit	 Artikel	 37	 zu	 Verhaltenskodizes	 auf	
gemeinschaftsebene	 legt	 eine	 reihe	 von	 maßnahmen	 zur	 förderung	 der	 hohen	 Qualität	 der	
Dienstleistungen	 und	 zur	 Verbesserung	 der	 informationen	 und	 transparenz	 im	 hinblick	 auf	 die	
Dienstleistungserbringer	und	deren	Dienstleistungen	fest.	Die	Entwicklung	einer	politik	zur	Qualität	der	
Dienstleistungen	 ist	 für	 das	 ordnungsgemäße	 funktionieren	 des	 Binnenmarktes	 und	 die	
wettbewerbsfähigkeit	 des	 europäischen	 Dienstleistungssektors	 von	 grundlegender	 Bedeutung.	Von	
qualitätsverbessernden	maßnahmen	profitieren	die	Empfänger	der	Dienstleistungen,	insbesondere	die	
Verbraucher.	 speziell	 die	 verbesserte	 information	 und	transparenz	 wird	 die	Verbraucher	 in	 die	 lage	
versetzen,	 besser	 informierte	 Entscheidungen,	 insbesondere	 im	 hinblick	 auf	 Dienstleistungen	 von	
Dienstleistungserbringern	 mit	 sitz	 in	 anderen	 mitgliedstaaten,	 zu	 treffen.	 Eine	 erhöhte	 transparenz	
wird	 auch	 zu	 schaffung	 gleicher	wettbewerbsbedingungen	 zwischen	 Dienstleistungserbringern	 aus	
verschiedenen	mitgliedstaaten	beitragen.

in	 kapitel	 V	 werden	 auf	 der	 einen	 seite	 eine	 reihe	 verbindlicher	 Verpflichtungen	 für	 die	
Dienstleistungserbringer	 festgelegt	 und	 auf	 der	 anderen	 seite	 bestimmte	 freiwillige	 maßnahmen	
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unterstützt.	somit	erfordert	die	umsetzung	dieses	kapitels	der	richtlinie	von	den	mitgliedstaaten	die	
unterschiedlichsten	maßnahmen.

zunächst	werden	rechtsvorschriften	notwendig	sein,	um	die	Einhaltung	bestimmter	Verpflichtungen	
durch	 die	 Dienstleistungserbringer,	 wie	 beispielsweise	 die	 in	 den	 Artikel	 22	 und	 27	 enthaltenen	
Verpflichtungen	 zur	 Verfügbarmachung	 von	 informationen	 oder	 die	 Verpflichtung	 zur	 schnellen	
reaktion	auf	Beschwerden	und	der	unternehmung	aller	möglichen	Anstrengungen	zur	Beilegung	von	
konflikten,	wie	in	Artikel	27	festgelegt,	sicherzustellen.	Auf	dem	gebiet	der	Berufshaftpflicht	und	der	
sicherheiten	 können	 die	 mitgliedstaaten	 auch	 die	 Auferlegung	 von	 Anforderungen	 für	 die	 in	 ihrem	
hoheitsgebiet	ansässigen	Dienstleistungserbringer	in	Erwägung	ziehen,	obwohl	dies	gemäß	Artikel	23	
für	die	mitgliedstaaten	nicht	obligatorisch	ist.

zweitens	müssen	die	mitgliedstaaten	bei	Bedarf	ihre	rechtsvorschriften	überprüfen	und	anpassen,	um	
eine	Verdopplung	von	Versicherungsverpflichtungen	(wie	in	Artikel	23	Absatz	2	gefordert)	zu	vermeiden,	
um	 alle	 gänzlichen	 Verbote	 zu	 geschäftlichen	 mitteilungen	 durch	 die	 reglementierten	 Berufe	 und	
Beschränkungen	 im	 hinblick	 auf	 multidisziplinäre	 tätigkeiten	 (wie	 in	 Artikel	 24	 bzw.	 25	 gefordert)	
abzuschaffen	oder	um	finanzielle	Bürgschaften	(wie	in	Artikel	27	gefordert)	anzuerkennen.	sofern	dies	
relevant	ist,	müssen	die	mitgliedstaaten	sicherstellen,	dass	nicht	nur	die	gesetzgebung,	sondern	auch	
die	Vorschriften	von	Berufsverbänden	oder	anderen	Berufsgenossenschaften	oder	organisationen	im	
sinne	 des	 Artikels	 4	 Absatz	 7	 angepasst	 werden.	 im	 hinblick	 auf	 Beschränkungen	 multidisziplinärer	
tätigkeit	müssen	die	mitgliedstaaten	ihre	gesetzgebung	nicht	nur	überprüfen	und	anpassen,	sondern	
auch	einen	Bericht	im	rahmen	des	in	der	richtlinie	vorgesehenen	gegenseitigen	Bewertungsprozesses	
zur	Verfügung	stellen	(149).

schließlich	müssen	die	mitgliedstaaten	einige	aktive	schritte	unternehmen,	um	die	Dienstleistungserbringer	
zu	ermutigen,	freiwillige	maßnahmen	zur	Qualitätsverbesserung	zu	ergreifen.	Die	Dienstleistungsrichtlinie	
überlässt	 es	 den	 mitgliedstaaten,	 über	 die	 konkreten,	 zur	 unterstützung	 solcher	 Bemühungen	 zu	
ergreifenden	maßnahmen	eine	Entscheidung	zu	treffen.	mögliche	maßnahmen	in	diesem	zusammenhang	
könnten	beispielsweise	die	organisation	von	bewusstseinsschaffenden	kampagnen,	die	unterstützung	
von	Qualitätskennzeichen,	Verhaltenskodexe	und	freiwilligen	normen,	die	schaffung	von	programmen,	
einschließlich	der	Bereitstellung	von	ressourcen,	die	organisation	von	workshops	und	konferenzen	usw.	
sein.	 Die	 Artikel	 26	 und	 37	 geben	 bereits	 eine	 reihe	 von	 maßnahmen	 an,	 die	 mitgliedstaaten	 in	
zusammenarbeit	 mit	 der	 kommission	 sowie	 in	 den	 meisten	 fällen	 zusammen	 mit	 Vertretern	 der	
Dienstleistungserbringer	 (Berufsverbände,	 handelskammern	 usw.)	 und	 Verbraucherorganisationen	
entwickeln	können.	Diese	Bestimmungen	sollten	die	grundlage	für	eine	langfristige	politik	zur	Qualität	
von	Dienstleistungen	bilden,	die	auf	europäische	Ebene	durch	die	mitgliedstaaten	und	die	kommission	zu	
entwickeln	ist.

8.1 informationen über die erbringer und deren leistungen

in	 vielen	 fällen	 verfügen	 die	 Empfänger	 von	 leistungen,	 insbesondere	 Verbraucher,	 nicht	 über	
grundlegende	 informationen	 über	 die	 Erbringer	 und	 deren	 Dienstleistungen.	 Artikel	 22	 stärkt	 die	
möglichkeit	 der	 Empfänger,	 solche	 informationen	 zu	 erhalten,	 während	 gleichzeitig	 übermäßige	
Belastungen	für	die	Erbringer	vermieden	werden.

Artikel	 22	 unterscheidet	 zwischen	 gewissen	 unverzichtbaren	 informationen,	 die	 den	 Empfängern	 in	
jedem	fall	zur	Verfügung	stehen	sollten,	und	anderen	informationen,	die	nur	auf	eine	entsprechende	
Anforderung	des	Empfängers	hin	zur	Verfügung	gestellt	werden	müssen.	Die	 informationen	müssen	
klar	und	eindeutig	sein	und	überdies	vor	dem	Abschluss	eines	Vertrags	bzw.,	sofern	es	keinen	schriftlichen	
Vertrag	gibt,	vor	der	Erbringung	der	Dienstleistung	zur	Verfügung	gestellt	werden.

Es	 liegt	 bei	 den	 Erbringern	 der	 Dienstleistungen	 zu	 entscheiden,	 mit	 hilfe	 welcher	 mittel	 oder	
möglichkeiten	sie	die	informationen	zur	Verfügung	stellen	wollen.	Es	bleibt	ihnen	überlassen,	auf	den	
von	ihnen	bereits	zur	Verfügung	gestellten	informationen	sowie	auf	den	bereits	von	ihnen	verwendeten	
informationsmitteln	aufbauend	das	geeignetste	und	effizienteste	kommunikationsmittel	auszuwählen.	
Es	ist	wahrscheinlich,	dass	die	Entscheidung	sehr	stark	von	der	Art	der	fraglichen	Dienstleistung	und	der	
Art	 und	 weise,	 auf	 die	 diese	 normalerweise	 erbracht	 wird,	 abhängt.	 Viele	 Dienstleistungserbringer	

(149)	siehe	Artikel	25	Absatz	3.
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werden	ihren	potenziellen	kunden	informationen	über	ihre	webseiten	zur	Verfügung	stellen,	während	
sich	andere	für	die	Bereitstellung	von	informationen	durch	deren	Ausstellung	an	dem	ort,	an	dem	die	
Dienstleistung	erbracht	wird,	oder	 für	deren	Aufnahme	 in	Dokumente	oder	Broschüren	entscheiden	
werden.	

hierbei	sollte	beachtet	werden,	dass	die	informationsanforderungen	in	Artikel	22	ergänzend	zu	den	in	
anderen	instrumenten	der	gemeinschaft	festgelegten	informationsanforderungen,	wie	der	richtlinie	
über	 den	 elektronischen	 handel	(150),	 der	 richtlinie	 zu	 pauschalreisen	(151)	 und	 der	 richtlinie	 zum	
fernabsatz	(152),	 stehen.	 überdies	 steht	 es	 den	 mitgliedstaaten	 frei,	 den	 in	 ihrem	 hoheitsgebiet	
ansässigen	Dienstleistungserbringern	zusätzliche	informationsanforderungen	aufzuerlegen.

8.1.1 Auf eigene Initiative des Dienstleistungserbringers zur Verfügung zu stellende Informationen

Die	bereitzustellenden	informationen	umfassen	einige	grundlegende	informationen	im	hinblick	auf	die	
identität	 des	 Dienstleistungserbringers	 (wie	 z.	B.	 den	 namen,	 den	 rechtsstatus	 und	 die	 rechtsform),	
kontaktinformationen	 sowie	 informationen	 zur	 registrierung	 sowie,	 sofern	 zutreffend,	 die	
mehrwertsteuernummer.	sofern	die	tätigkeit	einer	genehmigungsregelung	unterliegt,	sollten	auch	die	
informationen	über	die	zuständige	Behörde,	die	dies	gewährt	hat,	oder	des	einheitlichen	Ansprechpartners	
angegeben	 werden.	 im	 fall	 der	 reglementierten	 Berufe	 sollten	 auch	 die	 Berufsbezeichnung,	 der	
mitgliedstaat,	in	dem	der	titel	verliehen	wurde,	sowie	der	name	der	Berufsorganisation	oder	Einrichtung	
angegeben	werden,	bei	der	der	Dienstleistungserbringer	registriert	ist.

weitere	anzugebende	informationen	beziehen	sich	auf	die	hauptmerkmale	und	die	Bedingungen	der	
Dienstleistung.	Dies	umfasst	die	allgemeinen	geschäftsbedingungen	(sofern	vorhanden),	das	Bestehen	
von	vertraglichen	Bestimmungen	im	hinblick	auf	das	auf	den	Vertrag	anwendbare	recht,	das	Bestehen	
einer	 freiwilligen	 nachvertraglichen	 garantie,	 den	 preis	 der	 Dienstleistung	 (sofern	 dieser	 im	 Voraus	
bestimmt	ist)	und	informationen	im	hinblick	auf	Versicherungen	oder	sicherheiten.

8.1.2 Auf Anforderung des Empfängers zur Verfügung zu stellende Informationen

Artikel	22	enthält	eine	liste	der	informationen,	die	nur	auf	eine	entsprechende	Anforderung	durch	den	
Empfänger	 hin	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden	 müssen.	 Dies	 umfasst	 den	 preis	 der	 speziellen	
Dienstleistung	bzw.,	sofern	kein	genauer	preis	angegeben	werden	kann,	die	methode	zur	Berechnung	
des	 preises.	 weitere	 informationen,	 die	 der	 Empfänger	 anfordern	 kann,	 betreffen	 multidisziplinäre	
tätigkeiten	oder	partnerschaften	des	Dienstleistungserbringers	und	maßnahmen,	die	zur	Vermeidung	
von	 interessenkonflikten	 ergriffen	 werden,	 sowie	 informationen	 über	 jegliche	 relevanten	
Verhaltenskodexe	oder	verfügbaren	außergerichtlichen	systeme	zur	Beilegung	von	konflikten.

8.2 Berufshaftpflichtversicherung und sicherheiten

Artikel	 23	 zielt	 auf	 eine	 Verbesserung	 des	 Vertrauens	 der	 kunden	 in	 Dienstleistungen	 aus	 anderen	
mitgliedstaaten	ab,	indem	eine	Versicherung	für	alle	Erbringer	empfohlen	wird,	deren	leistungen	ein	
potenzielles	risiko	für	den	Verbraucher	bilden.	

8.2.1 Versicherung oder Garantiepflichten für Erbringer von Dienstleistungen, die ein bestimmtes Risiko 
darstellen

Artikel	 23	 ermutigt	 die	 mitgliedstaaten	 dazu,	 von	 den	 in	 ihrem	 hoheitsgebiet	 ansässigen	
Dienstleistungserbringern,	 deren	 Dienstleistungen	 ein	 unmittelbares	 und	 besonderes	 risiko	 für	 die	
gesundheit	oder	sicherheit	des	Empfängers	oder	einer	dritten	person	oder	für	die	finanzielle	sicherheit	
des	 Empfängers	 darstellen,	 den	 Abschluss	 einer	 Berufshaftpflichtversicherung	 oder	 die	 festlegung	
einer	anderen	form	einer	finanziellen	garantie	zu	verlangen.	Eine	solche	Versicherung	sollte	für	die	Art	
und	das	Ausmaß	des	risikos	angemessen	sein,	ein	grenzüberschreitender	Versicherungsschutz	sollte	
nur	 gefordert	 werden,	 sofern	 der	 Dienstleistungserbringer	 tatsächlich	 grenzüberschreitende	
Dienstleistungen	erbringt,	.

(150)	richtlinie	2000/31/Eg	über	den	elektronischen	geschäftsverkehr,	ABl.	l	178	vom	17.7.2000,	s.	1.
(151)	richtlinie	90/314/Ewg	des	rates	vom	13.	Juni	1990	über	pauschalreisen,	ABl.	l	158	vom	23.6.1990.
(152)	richtlinie	97/7/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	20.	mai	1997	über	den	Verbraucherschutz	bei	
Vertragsabschlüssen	im	fernabsatz,	ABl.	l	144	vom	4.6.1997,	s.	19.
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8.2.2 Nichtduplizierung von Versicherungs- oder Garantieanforderungen

Artikel	23	Absatz	2	betrifft	Dienstleistungserbringer,	die	bereits	in	einem	mitgliedstaat	niedergelassen	
sind	 und	 sich	 in	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	 niederlassen	 wollen.	 Der	 mitgliedstaat,	 in	 dem	 der	
Dienstleistungserbringer	 sich	 niederlassen	 will,	 muss	 grundlegend	 gleichwertige	 oder	 vergleichbare	
Versicherungs-	 oder	 garantieanforderungen,	 denen	 der	 Dienstleistungserbringer	 unter	 umständen	
bereits	 im	 mitgliedstaat	 der	 ersten	 niederlassung	 unterliegt,	 berücksichtigen	 und	 darf	 vom	
Dienstleistungserbringer	nicht	die	Aufnahme	einer	zusätzlichen	Versicherung	oder	sicherheit	verlangen,	
wenn	 die	 bestehende	 Versicherung	 oder	 sicherheit	 bereits	 das	 hoheitsgebiet	 des	 mitgliedstaates	
abdeckt,	 in	dem	sich	der	Dienstleistungserbringer	niederlassen	will.	Die	frage,	ob	eine	Versicherung	
oder	 sicherheit	 gleichwertig	 oder	 im	 wesentlichen	 vergleichbar	 ist,	 muss	 durch	 die	 zuständigen	
Behörden	im	hinblick	auf	 ihren	zweck	und	den	schutz,	den	diese	bezüglich	des	versicherten	risikos	
bietet,	die	Versicherungssumme	oder	die	obergrenze	der	sicherheit	sowie	mögliche	Ausnahmen	aus	
dem	Versicherungsschutz	berücksichtigt	werden.	sofern	der	Versicherungsschutz	zwar	nicht	vollständig,	
aber	 teilweise	 gleichwertig	 ist,	 kann	 ein	 ergänzender	 Vertrag	 erforderlich	 sein.	 Die	 mitgliedstaaten	
sollten	 erwägen,	 dies	 entweder	 in	 einem	 horizontalen	 gesetz	 oder	 in	 der	 relevanten	 spezifischen	
gesetzgebung	zu	spezifizieren.

in	 jedem	 fall	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 Bestätigungen	 eines	 solchen	Versicherungsschutzes	 durch	
kreditinstitute	und	Versicherungen	mit	sitz	in	anderen	mitgliedstaaten	als	hinreichenden	Beweis	für	die	
Einhaltung	der	Versicherungsverpflichtung	auf	ihrem	hoheitsgebiet	akzeptieren.

8.3 kommerzielle kommunikation durch die reglementierten Berufe

Der	Begriff	der	kommerziellen	kommunikation,	wie	in	Artikel	4	Absatz	12	der	richtlinie	definiert,	deckt	
jede	form	der	kommunikation	ab,	die	auf	die	förderung	von	Dienstleistungen	oder	die	unterstützung	
des	images	des	Dienstleistungserbringers	abzielt.	Daher	erfasst	sie	die	werbung	sowie	andere	formen	
der	 kommerziellen	 kommunikation,	 wie	 beispielsweise	 Visitenkarten,	 auf	 denen	 der	 titel	 und	 die	
spezialität	des	Dienstleistungserbringers	angegeben	sind	(153).

Die	mitgliedstaaten	müssen	unnötige	Beschränkungen	von	kommerzieller	kommunikation	abschaffen,	
während	 gleichzeitig	 die	 unabhängigkeit	 und	 integrität	 der	 reglementierten	 Berufe	 sichergestellt	
werden.	Artikel	24	findet	auf	jede	Beschränkung	Anwendung,	unabhängig	davon,	ob	eine	solche	in	der	
nationalen	 gesetzgebung	 oder	 in	 den	 Vorschriften	 von	 Berufsverbänden	 oder	 anderen	
Berufsorganisationen	 festgelegt	 wird.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 ihre	 gesetzgebung	
überprüfen	 und	 bei	 Bedarf	 anpassen	 sowie	 die	 angemessenen	 maßnahmen	 ergreifen	 müssen,	 um	
sicherzustellen,	 dass	 die	 maßgeblichen	 Vorschriften	 von	 Berufsverbänden	 und	 -organisationen	 bei	
Bedarf	angepasst	werden.

zunächst	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 absolute	 Verbote	 von	 kommerzieller	 kommunikation	 für	
reglementierte	 Berufe,	 beispielsweise	 Verbote	 der	 mitteilung	 von	 informationen	 über	 den	
Dienstleistungserbringer	oder	seine	tätigkeit	in	allen	medien,	abschaffen.

Dies	ist	beispielsweise	der	fall,	wenn	Berufsvorschriften	die	kommerzielle	kommunikation	in	allen	Arten	
von	 medien	 (einschließlich	 der	 presse,	 des	 fernsehens,	 des	 radios,	 des	 internets	 usw.)	 für	 einen	
speziellen,	reglementierten	Beruf	untersagen.	im	gegensatz	dazu	können	Vorschriften	im	hinblick	auf	
den	inhalt	und	die	Bedingungen	der	werbung	und	anderer	formen	der	kommerziellen	kommunikation	
im	fall	spezifischer	reglementierter	Berufe	und	spezifischer	Arten	von	kommerzieller	kommunikation	
aus	berufsethischen	gründen	gerechtfertigt	sein.	

zweitens	müssen	die	mitgliedstaaten	sicherstellen,	dass	die	kommerzielle	kommunikation	durch	die	
reglementierte	Berufe	mit	den	Berufsvorschriften	im	Einklang	stehen,	die	in	übereinstimmung	mit	dem	
gemeinschaftsrecht	 insbesondere	 darauf	 abzielen,	 die	 unabhängigkeit,	 würde	 und	 integrität	 des	
reglementierten	Berufs	sowie	die	Verschwiegenheitspflicht	aufrechtzuerhalten.	Beispielsweise	wird	im	
hinblick	 auf	 die	 Verpflichtung	 zur	 Verschwiegenheit	 normalerweise	 verhindert,	 dass	 die	
Dienstleistungsanbieter	 ihre	kunden	ohne	deren	ausdrückliche	zustimmung	 in	einer	kommerziellen	
kommunikation	erwähnen.

5�(153)	 Artikel	 7	 Absatz	 3,	 52	 und	 54	 der	 richtlinie	 2005/36/Eg	 enthalten	 im	 hinblick	 auf	 die	 Verwendung	 von	
Berufsbezeichnungen	und	akademischen	titeln	anwendbare	Bestimmungen,	wenn	ein	Dienstleistungsanbieter	seine	
Dienstleistungen	 in	 einem	 anderen	 mitgliedsland	 als	 dem	 erbringt,	 in	 dem	 dieser	 seine	 berufliche	 Qualifizierung	
erlangt	hat.	
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während	 die	 Dienstleistungsrichtlinie	 ausdrücklich	 bestimmte	 Beschränkungen	 im	 hinblick	 auf	 den	
inhalt	 von	 kommerzieller	 kommunikation	 anerkennt	 und	 unter	 umstände	 solche	 fordert,	 müssen	
derartige	Vorschriften	nichtdiskriminierend,	durch	einen	zwingenden	grund	des	Allgemeininteresses	
gerechtfertigt	 sowie	 verhältnismäßig	 sein.	 so	 kann	 beispielsweise	 ein	 nationales	 gesetz,	 das	 eine	
vergleichende	 kommerzielle	 kommunikation	 für	 reglementierte	 Berufe	 verbietet,	 nur	 dann	 als	 aus	
gründen	 der	 sicherung	 der	würde	 und	 standesethik	 des	 Berufs	 gerechtfertigt	 und	 verhältnismäßig	
betrachtet	werden,	wenn	es	keine	weniger	einschränkenden	maßnahmen	gibt,	mit	denen	das	gleiche	
ziel	erreicht	werden	kann.	

8.4 multidisziplinäre tätigkeiten

Beschränkungen	multidisziplinärer	Aktivitäten	begrenzen	die	Bandbreite	verfügbarer	Dienstleistungen	
und	beeinträchtigen	die	Entwicklung	neuer	geschäftsmodelle.	Die	zielsetzung	des	Artikels	25	besteht	
darin,	Anforderungen	abzuschaffen,	durch	die	die	gemeinsame	Ausübung	unterschiedlicher	tätigkeiten	
oder	 die	 Ausübung	 solcher	 tätigkeiten	 in	 einer	 partnerschaft	 beschränkt	 werden,	 sofern	 solche	
Beschränkungen	ungerechtfertigt	sind,	während	gleichzeitig	sichergestellt	wird,	dass	interessenkonflikte	
und	 unvereinbarkeiten	 vermieden	 werden	 und	 dass	 die	 für	 bestimmte	 Dienstleistungstätigkeiten	
erforderliche	unabhängigkeit	und	unparteilichkeit	gesichert	wird	(154).

Artikel	 25	 findet	 auf	 jegliche	 solche	 Anforderung	 Anwendung,	 unabhängig	 davon,	 ob	 eine	 solche	
Anforderung	 in	 der	 nationalen	 gesetzgebung	 oder	 in	 den	 Vorschriften	 von	 Berufsverbänden	 oder	
anderen	 Berufsorganisationen	 oder	 organisationen	 im	 sinne	 des	 Artikels	 4	 Absatz	 7	 festgelegt	
werden.

8.4.1 Abschaffung von Beschränkungen multidisziplinärer Tätigkeiten

Artikel	 25	 fordert	 von	 den	 mitgliedstaaten	 die	 Abschaffung	 von	 Anforderungen,	 aufgrund	 deren	 die	
Dienstleistungserbringer	verpflichtet	sind,	ausschließlich	eine	bestimmte,	spezifische	tätigkeit	auszuüben,	
bzw.	von	Anforderungen,	die	die	Ausübung	von	unterschiedlichen	tätigkeiten	gemeinsam	oder	in	einer	
partnerschaft	 beschränken.	 Allerdings	 legt	 Artikel	 25	 Bedingungen	 fest,	 unter	 denen	 derartige	
Beschränkungen	für	reglementierte	Berufe	und	für	zertifizierungs-,	Akkreditierungsdienstleistungen	bzw.	
Dienstleistungen	zur	technischen	überwachung	und	prüfung	aufrechterhalten	werden	können.	

Beschränkungen	 multidisziplinärer	 tätigkeiten,	 die	 auf	 die	 sicherung	 der	 unabhängigkeit	 und	
unparteilichkeit	 der	 reglementierten	 Berufe	 abzielen,	 können	 insoweit	 gerechtfertigt	 sein,	 als	 sie	
notwendig	sind,	um	die	Einhaltung	der	für	standesethik	und	das	Verhalten	maßgeblichen	Vorschriften	
zu	garantieren,	wobei	sich	diese	Vorschriften	je	nach	dem	genauen	charakter	des	betreffenden	Berufs	
unterscheiden	können.	so	könnte	beispielsweise	ein	mitgliedstaat	der	Ansicht	sein,	dass	ein	nationales	
gesetz,	das	multidisziplinäre	partnerschaften	zwischen	mitgliedern	der	Anwaltskammer	und	Buchhaltern	
verbietet,	 aufgrund	 der	tatsache,	 dass	 diese	 reglementierten	 Berufe	 nicht	 durch	 eine	 vergleichbare	
Vorschrift	 zur	 Verschwiegenheitspflicht	 gebunden	 sind,	 gerechtfertigt	 und	 verhältnismäßig	 ist	(155).	
Desgleichen	können	Beschränkungen	multidisziplinärer	tätigkeiten	für	die	Erbringer	von	leistungen	
im	 Bereich	 der	 zertifizierung,	 Akkreditierung,	 der	 technischen	 überwachung	 und	 prüfung	 insoweit	
aufrechterhalten	 werden,	 als	 diese	 gerechtfertigt	 sind,	 um	 die	 unabhängigkeit	 und	 unparteilichkeit	
dieser	Anbieter	sicherzustellen.	

8.4.2 Vermeidung von Interessenkonflikten und Sicherung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von 
Dienstleistungserbringern

parallel	zur	Abschaffung	von	Beschränkungen	ist	es	wichtig,	interessenkonflikte	zu	vermeiden	und	die	
unabhängigkeit	und	unparteilichkeit,	die	für	bestimmte	Dienstleistungstätigkeiten	notwendig	sind,	zu	
sichern.	

infolgedessen	müssen	mitgliedstaaten,	die	multidisziplinäre	tätigkeiten	gestatten,	sicherstellen,	dass	
interessenkonflikte	vermieden	werden,	dass	die	unabhängigkeit	und	unparteilichkeit,	die	für	bestimmte	
tätigkeiten	notwendig	sind,	sichergestellt	sind	und	dass	die	für	die	standesethik	und	die	Verhaltenskodexe	
für	bestimmte	tätigkeiten	geltenden	Vorschriften	miteinander	vereinbar	sind.

5� (154)	für	rechtsanwälte	beeinträchtigt	eine	solche	Bestimmung	die	Anwendung	des	Artikels	11	Absatz	5	der	richtlinie	
98/5/Eg	nicht.
(155)	siehe	urteil	vom	19.	februar	2002,	Wouters,	rechtssache	c-309/99,	Absatz	104.
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8.4.3 Überprüfung der Gesetzgebung und Inhalt des Bewertungsberichts

Die	 mitgliedstaaten	 müssen	 ihre	 gesetzgebung	 zur	 identifizierung	 bestehender	 Beschränkungen	
überprüfen	 und	 bewerten,	 ob	 diese	 nach	 Artikel	 25	 gerechtfertigt	 sind.	 Die	 mitgliedstaaten	 müssen	
bewerten,	 ob	 es	 beispielsweise	 keine	 weniger	 einschränkenden	 mittel	 zur	 gewährleistung	 von	
unabhängigkeit	und	unparteilichkeit	der	Dienstleistungserbringer	oder	zur	Einhaltung	der	Vorschriften	
gibt,	die	für	die	standesethik	und	den	Verhaltenskodex	maßgeblich	sind.	Die	mitgliedstaaten	werden	
insbesondere	 bewerten	 müssen,	 ob	 die	 bestehenden	 Verbote	 multidisziplinärer	 partnerschaften	
zwischen	 zwei	 reglementierten	 Berufen	 durch	 weniger	 restriktive	 mittel	 ersetzt	 werden	 könnten	 –	
beispielsweise,	indem	die	unabhängige	Ausübung	zweier	tätigkeiten	durch	spezifische	Vorschriften	zur	
internen	organisation	und	zum	entsprechenden	Verhalten	sichergestellt	wird.	in	diesem	zusammenhang	
ermöglicht	das	Verfahren	der	gegenseitigen	Bewertung	einen	Erfahrungsaustausch	und	die	Verbreitung	
der	besten	praxis	unter	den	mitgliedstaaten.

8.5 politik zur Qualität von Dienstleistungen

Artikel	 26	 legt	 einen	 rahmen	 für	 freiwillige,	 qualitätsverbessernde	 maßnahmen	 fest,	 der	 durch	 die	
mitgliedstaaten	in	zusammenarbeit	mit	der	kommission	unterstützt	werden	muss.	

Es	gibt	unterschiedliche	methoden	zur	förderung	der	Qualität	von	Dienstleistungen	und	der	transparenz	
für	die	Empfänger.	Es	 ist	klar,	dass	die	Eignung	und	wirksamkeit	dieser	methoden	von	dem	speziellen	
Bereich	und	der	Art	der	Dienstleistungen	abhängen.	Artikel	26	verweist	insbesondere	auf	die	zertifizierung	
oder	 Bewertung	 der	tätigkeiten	 von	 Dienstleistungserbringern	 durch	 unabhängige	 oder	 akkreditierte	
Einrichtungen,	die	Entwicklung	von	Qualitätschartas	oder	gütesiegeln	durch	Berufsverbände	sowie	auf	
freiwillige	europäische	normen.	Es	existieren	unterschiedliche	mittel,	mit	denen	die	mitgliedstaaten	solche	
maßnahmen	 unterstützen	 können,	 wie	 beispielsweise	 bewusstseinsschaffende	 kampagnen,	 die	
organisation	von	workshops	und	konferenzen,	die	finanzierung	von	programmen	und	projekten	usw.	Die	
kommission	wird	sich	nach	kräften	dafür	einsetzen,	derartige	maßnahmen	zu	unterstützen	und	die	beste	
Vorgehensweise	unter	den	mitgliedstaaten	zu	verbreiten.

um	es	den	Verbrauchern	zu	erleichtern,	die	unterschiedlichen	Eigenschaften	von	Dienstleistungen	in	
unterschiedlichen	mitgliedstaaten	zu	vergleichen,	fordert	Artikel	26	Absatz	2	von	den	mitgliedstaaten	
die	sicherstellung,	dass	informationen	über	die	Bedeutung	und	die	kriterien	für	die	Anwendung	von	
gütesiegeln	 und	 Qualitätskennzeichen	 leicht	 für	 die	 Dienstleistungserbringer	 und	 Empfänger	
zugänglich	 sind.	 Die	 mitgliedstaaten	 können	 beispielsweise	 die	 schaffung	 einer	 webseite	 mit	
informationen	über	kennzeichen	in	Erwägung	ziehen	oder	von	den	Berufsverbänden	oder	Einrichtungen	
die	 Bereitstellung	 von	 informationen	 über	 die	 von	 ihren	 mitgliedern	 verwendeten	 kennzeichen	
verlangen.	 Berufsverbände,	 deren	 mitglieder	 ein	 gemeinsames	 kennzeichen	 verwenden,	 sollten	
sicherstellen,	dass	diese	korrekt	verwendet	werden	und	für	die	Empfänger	der	Dienstleistungen	nicht	
irreführend	sind.

schließlich	 sollten	 Verbraucherorganisationen	 und	 unabhängige	 körperschaften,	 die	 sich	 mit	 der	
Bewertung	 und	 prüfung	 von	 Dienstleistungen	 beschäftigen,	 ermutigt	 werden,	 mehr	 vergleichende	
informationen	über	die	Qualität	der	 in	verschiedenen	mitgliedstaaten	verfügbaren	Dienstleistungen	
zur	Verfügung	zu	stellen.	Dies	kann	wiederum	durch	bewusstseinsschaffende	kampagnen,	workshops	
und	konferenzen	oder	die	finanzierung	von	programmen	und	projekten	durch	die	mitgliedstaaten	mit	
unterstützung	der	kommission	erreicht	werden.	

8.6 streitbeilegung

8.6.1 Verbesserter Umgang mit Beschwerden durch Dienstleistungserbringer

um	 den	 umgang	 mit	 Beschwerden	 zu	 verbessern,	 was	 wichtig	 ist,	 um	 das	 Vertrauen	 in	
grenzüberschreitende	Dienstleistungen	zu	verbessern,	fordert	Artikel	27	von	den	mitgliedstaaten	die	
Ergreifung	von	maßnahmen,	um	sicherzustellen,	dass	die	Dienstleistungserbringer	kontaktinformationen,	
insbesondere	 eine	 Adresse,	 angeben,	 an	 die	 die	 Empfänger	 eine	 Beschwerde	 oder	 eine	 Bitte	 um	
informationen	 senden	 können.	 überdies	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 auch	 sicherstellen,	 dass	 die	
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Dienstleistungsanbieter	 auf	 Beschwerden	 in	 der	 kürzestmöglichen	 zeit	 reagieren,	 sich	 nach	 besten	
kräften	 bemühen,	 eine	 zufriedenstellende	 lösung	 zu	 finden	 und	 die	 Empfänger	 über	 jegliche	
möglichkeit	des	rückgriffs	auf	außergerichtliche	wege	zur	Beilegung	von	konflikten	informieren.	Die	
mitgliedstaaten	sollten	überdies	auch	eine	solche	Verpflichtung	für	die	Dienstleistungserbringer	in	ihre	
umsetzungsgesetzgebung	aufnehmen.	

8.6.2 Finanzielle Sicherheiten im Fall gerichtlicher Entscheidungen

gemäß	 Artikel	 27	 Absatz	 3	 sind	 die	 mitgliedstaaten,	 wenn	 eine	 finanzielle	 sicherheit	 als	 folge	 einer	
gerichtlichen	 Entscheidung	 notwendig	 ist,	 verpflichtet,	 gleichwertige,	 bei	 kreditinstituten	 in	 einem	
anderen	 mitgliedstaat	 hinterlegte	 garantien	 anzuerkennen.	 Diese	 Bestimmung	 soll	 zur	 lösung	
potenzieller	probleme	im	hinblick	auf	die	Einhaltung	gerichtlicher	Entscheidungen	beitragen.	in	einem	
anderen	zusammenhang	hat	der	Eugh	bereits	erkannt,	dass	die	von	einem	mitgliedstaat	festgelegte	
Anforderung	der	Einrichtung	einer	sicherheit	bei	einem	kreditinstitut	mit	sitz	oder	einer	niederlassung	
auf	 seinem	 eigenen	 hoheitsgebiet	 eine	 Diskriminierung	 von	 kreditinstituten	 mit	 sitz	 in	 anderen	
mitgliedstaaten	bildet	und	durch	Artikel	49	Eg-Vertrag	(156)	untersagt	ist.	Die	Dienstleistungsrichtlinie	
schreibt	vor,	dass	solche	kreditinstitute	und	Versicherer	in	einem	mitgliedstaat	in	übereinstimmung	mit	
dem	maßgeblichen	gemeinschaftsrecht	genehmigt	sein	müssen	(157).

8.7 Verhaltenskodizes

8.7.1 Entwicklung gemeinsamer Vorschriften auf Gemeinschaftsebene

Die	zunahme	an	grenzüberschreitenden	tätigkeiten	und	die	Entwicklung	eines	echten	Binnenmarktes	
für	Dienstleistungen	machen	eine	größere	Annäherung	der	Berufsvorschriften	auf	europäischer	Ebene	
notwendig.	Aus	diesem	grund	ist	es	wichtig,	dass	die	Berufsverbände	untereinander	auf	europäischer	
Ebene	eine	übereinkunft	 im	hinblick	auf	eine	gemeinsame	reihe	von	 für	den	 jeweiligen	Beruf	oder	
Dienstleistungsbereich	 spezifischen	 Vorschriften	 erzielen,	 die	 ein	 gleiches	 maß	 des	 schutzes	 der	
Empfänger	von	Dienstleistungen	sowie	eine	hohe	Qualität	von	Dienstleistungen	in	der	gesamten	Eu	
sicherstellen.

Europäische	 Verhaltenskodizes	 können	 einerseits	 die	 freizügigkeit	 der	 Dienstleistungserbringer	
unterstützen	und	andererseits	zu	einem	verbesserten	Vertrauen	in	die	von	den	Dienstleistungserbringern	
aus	 anderen	 mitgliedstaaten	 angebotenen	 Dienstleistungen	 führen.	 Verhaltenskodizes	 sind	 dazu	
gedacht,	 gemeinsame	 mindestvorschriften	 im	 hinblick	 auf	 das	 Verhalten	 auf	 gemeinschaftsebene	
gemäß	dem	speziellen	charakter	jedes	Berufes	oder	jedes	Dienstleistungsbereiches	festzulegen.	Dies	
schließt	 allerdings	 nicht	 aus,	 dass	 mitgliedstaaten	 oder	 nationale	 Berufsverbände	 detaillierte	
Bestimmungen	 festlegen,	 die	 auf	 einen	 besseren	 schutz	 in	 ihrem	 nationalen	 recht	 oder	 nationalen	
Verhaltenskodizes	abzielen.

8.7.2 Inhalt der Verhaltenskodizes

im	hinblick	auf	die	reglementierten	Berufe	sollen	Verhaltenskodizes	eine	reihe	von	mindestvorschriften	
im	 hinblick	 auf	 die	 standesethik	 und	 das	 Verhalten	 festlegen,	 die	 darauf	 abzielt,	 insbesondere	 die	
unabhängigkeit,	unparteilichkeit	und	die	Verschwiegenheitspflicht	sowie	Vorschriften	zu	kommerziellen	
mitteilungen	 und	 –	 sofern	 angemessen	 –	 Versicherungsanforderungen	 sicherzustellen.	 Derartige	
Verhaltenskodizes	 sollten	 insbesondere	 die	 prinzipien	 enthalten,	 die	 den	 kern	 der	 Ausübung	
reglementierter	Berufe	in	Europa	ausmachen,	wie	z.	B.	professionelle	unabhängigkeit,	Vertraulichkeit,	
Ehrlichkeit,	integrität	und	würde.	

in	Verhaltenskodizes	festgelegte	Vorschriften	sollten	normalerweise	sowohl	auf	die	grenzüberschreitende	
Erbringung	von	Dienstleistungen	als	auch	auf	die	Erbringung	von	Dienstleistungen	in	dem	hoheitsgebiet	
Anwendung	 finden,	 in	 dem	 der	 Dienstleistungserbringer	 seinen	 sitz	 hat,	 wobei	 das	 ziel	 hier	 darin	
besteht,	auf	europäischer	Ebene	eine	reihe	von	gemeinsamen	Bestimmungen	festzulegen	und	keine	
unterscheidung	zwischen	der	nationalen	und	der	transnationalen	Erbringung	von	Dienstleistungen	zu	
treffen.	

(156)	urteil	vom	7.	februar	2002,	Kommission gegen Italien,	rechtssache	c-279/00.
(157)	Erste	richtlinie	73/239/Ewg	des	rates	vom	24.	Juli	1973	zur	koordinierung	der	rechts-	und	Verwaltungsvorschriften	
betreffend	die	Aufnahme	und	Ausübung	der	tätigkeit	der	Direktversicherung	(mit	Ausnahme	der	lebensversicherung),	
ABl.	l	228	vom	16.8.1973,	s.	3;	richtlinie	2002/83/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	5.	november	
2002	über	lebensversicherungen,	ABl.	l	345	vom	19.12.2002,	s.	1;	richtlinie	2006/48/Eg	des	Europäischen	parlaments	
und	des	rates	vom	14.	Juni	2006	über	die	Aufnahme	und	Ausübung	der	tätigkeit	der	kreditinstitute	(neufassung),	ABl.	
l	177	vom	30.6.2006,	s.	1.
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um	die	Qualität	der	Verhaltenskodizes,	deren	Akzeptabilität	für	Dienstleistungserbringer	und	Empfänger	
sowie	 die	 Einhaltung	 der	 wettbewerbsvorschriften	 und	 der	 prinzipien	 des	 Binnenmarktes	 zu	
gewährleisten,	müssen	die	Berufsverbände	die	prinzipien	der	integration,	der	transparenz,	der	Effizienz	
und	 Verantwortung	 sowie	 der	 rechenschaftspflicht	 einhalten.	 überdies	 bestünde	 eine	 der	
herausforderungen	dieser	kodizes	auch	 in	deren	konkreter	umsetzung,	um	sicherzustellen,	dass	die	
Anwendung	dieser	reihe	von	mindestvorschriften	in	der	praxis	durchgesetzt	werden	kann.

9 VerwAltUngszUsAmmenArBeit

9.1 Der grundgedanke der Verwaltungszusammenarbeit

Die	 zusammenarbeit	 zwischen	 den	 Verwaltungen	 der	 mitgliedstaaten	 ist	 für	 ein	 reibungsloses	
funktionieren	 des	 Binnenmarktes	 für	 Dienstleistungen	 unerlässlich.	wie	 im	 Bericht	 der	 kommission	
zum	„stand	des	Binnenmarktes	für	Dienstleistungen“	(158)	unterstrichen	wurde,	hat	fehlendes	Vertrauen	
in	den	rechtsrahmen	und	die	überwachung	in	anderen	mitgliedstaaten	zu	einer	Vervielfachung	der	
Vorschriften	und	zu	einer	Verdoppelung	der	kontrollen	grenzüberschreitender	Aktivitäten	geführt.	Dies	
ist	einer	der	hauptgründe	dafür,	dass	der	Binnenmarkt	für	Dienstleistungen	bisher	nicht	gut	funktioniert	
hat.	 Die	 Vorschriften	 zur	 Verwaltungszusammenarbeit	 in	 der	 Dienstleistungsrichtlinie	 gehen	 diese	
probleme	an	und	bilden	die	grundlage	für	eine	effiziente	zusammenarbeit	zwischen	den	Behörden	der	
mitgliedstaaten.	 Die	 zusammenarbeit	 zwischen	 den	 zuständigen	 Behörden	 soll	 eine	 wirksame	
überwachung	der	Dienstleistungserbringer	auf	der	grundlage	genauer	und	vollständiger	informationen	
sicherstellen	und	es	auf	diese	weise	für	nichtrechtstreue	Akteure	schwieriger	machen,	einer	überwachung	
zu	entgehen	und	anwendbare	nationale	regelungen	zu	umgehen.	gleichzeitig	sollte	die	zusammenarbeit	
zwischen	 den	 Verwaltungen	 auch	 dazu	 beitragen,	 eine	 Vervielfachung	 der	 kontrollen	 von	
Dienstleistungserbringern	zu	vermeiden.

Die	umsetzung	der	Verpflichtungen	in	der	richtlinie	im	hinblick	auf	die	zusammenarbeit	zwischen	den	
Verwaltungen	 wird	 notwendige	 juristische	 und	 administrative	 maßnahmen	 erfordern.	 Die	
mitgliedstaaten	 müssen	 sicherstellen,	 dass	 ihre	 zuständigen	 Behörden,	 die	 an	 der	 tagtäglichen	
zusammenarbeit	mit	Verwaltungen	anderer	mitgliedstaaten	beteiligt	sind,	an	die	Verpflichtungen	zur	
gegenseitigen	 unterstützung	 rechtlich	 gebunden	 sind	 und	 diese	 effektiv	 einhalten.	 Darüber	 hinaus	
müssen	 sie	 auch	 sicherstellen,	 dass	 –	 im	 falle	 eines	 Ersuchens	 um	 Amtshilfe	 durch	 eine	 zuständige	
Behörde	 –	 die	 in	 ihrem	 hoheitsgebiet	 niedergelassenen	 Dienstleistungserbringer	 ihren	 zuständigen	
Behörden	alle	informationen	zur	Verfügung	stellen,	die	zur	überwachung	der	Einhaltung	der	nationalen	
gesetzgebung	notwendig	sind.	in	einigen	mitgliedstaaten	kann	dies	die	gesetzliche	Verankerung	dieser	
Verpflichtungen	erfordern.

9.2 grundlegende merkmale

9.2.1 Amtshilfe

Artikel	 28	 bis	 36	 legen	 den	 mitgliedstaaten	 eine	 rechtliche	Verpflichtung	 auf,	 einander	 Amtshilfe	 zu	
geben,	 insbesondere	 Ersuchen	 um	 information	 zu	 beantworten	 sowie,	 soweit	 erforderlich,	
überprüfungen,	kontrollen	und	untersuchungen	von	sachverhalten	vorzunehmen.	Dies	bedeutet,	dass	
die	 mitgliedstaaten	 die	 zusammenarbeit	 mit	 anderen	 mitgliedstaaten	 nicht	 verweigern	 können.	 so	
können	die	mitgliedstaaten	eine	Durchführung	von	kontrollen	oder	die	Bereitstellung	von	informationen	
über	 einen	 Dienstleistungserbringer	 beispielsweise	 nicht	 deshalb	 verweigern,	 weil	 die	 risiken	 oder	
probleme	 im	 zusammenhang	 mit	 einem	 Dienstleistungserbringer	 im	 hoheitsgebiet	 eines	 anderen	
mitgliedstaates	und	nicht	in	ihrem	hoheitsgebiet	aufgetreten	sind.

Die	pflicht	zur	Amtshilfe	ist	umfassend	und	beinhaltet	die	pflicht,	alle	möglichen	maßnahmen,	die	für	
eine	 effektive	 zusammenarbeit	 erforderlich	 sind,	 zu	 ergreifen.	 hierzu	 gehört	 es	 z.	B.,	 alle	 möglichen	
maßnahmen	zu	ergreifen,	um	informationen	zu	beschaffen,	wenn	die	informationen	nicht	bereits	zur	
Verfügung	stehen,	sowie	hinweise	zu	geben,	sobald	schwierigkeiten	auftreten.

Damit	die	mitgliedstaaten	einander	so	schnell	und	so	effizient	wie	möglich	unterstützung	zukommen	
lassen,	sollte	die	Amtshilfe	zwischen	Behörden	im	normalfall	direkt	zwischen	den	zuständigen	Behörden	

(158)	 Bericht	 der	 kommission	 an	 den	 rat	 und	 das	 Europäische	 parlament	 zum	 stand	 des	 Binnenmarktes	 für	
Dienstleistungen,	der	im	rahmen	der	ersten	stufe	der	Binnenmarktstrategie	für	den	Dienstleistungssektor	vorgelegt	
wurde,	kom(2002)	441	endg.
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der	betreffenden	mitgliedstaaten	erfolgen.	Die	Verwaltungszusammenarbeit	mit	zuständigen	stellen	
anderer	 mitgliedstaaten	 sollte	 sich	 zu	 einer	 üblichen	 Verwaltungspraxis	 entwickeln.	 Die	 von	 den	
mitgliedstaaten	 gemäß	 Artikel	 28	 Absatz	 2	 zu	 benennenden	„Verbindungsstellen“	 sollten	 nur	 dann	
aufgefordert	werden,	diesen	prozess	zu	unterstützen,	wenn	schwierigkeiten	auftreten	(Erwägungsgrund	
107).	 Die	 Verbindungsstellen	 sollten	 daher	 in	 dem	 jeweiligen	 mitgliedstaat	 koordinierungs-	 oder	
überwachungskompetenzen	haben.

9.2.2 Technische Unterstützung durch das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI)

Damit	 die	 Verwaltungszusammenarbeit	 ordnungsgemäß	 funktioniert,	 bedarf	 es	 der	 unterstützung	
durch	technische	hilfsmittel,	die	eine	direkte	und	schnelle	kommunikation	zwischen	den	zuständigen	
Behörden	 der	 einzelnen	 mitgliedstaaten	 gewährleisten.	 Aus	 diesem	 grund	 hat	 sich	 die	 kommission	
dazu	verpflichtet,	in	zusammenarbeit	mit	den	mitgliedstaaten	ein	elektronisches	system	zum	Austausch	
von	informationen	zwischen	den	mitgliedstaaten	einzurichten	(Artikel	34	Absatz	1	und	Erwägungsgrund	
112).

imi	ist	als	horizontales	werkzeug	zur	unterstützung	der	Binnenmarktgesetzgebung,	die	Verpflichtungen	
zur	Verwaltungszusammenarbeit	erhalten,	geplant	(159).	Das	zurzeit	in	Entwicklung	befindliche	imi	wird	
den	 elektronischen	 Austausch	 von	 informationen	 zwischen	 den	 jeweils	 zuständigen	 Behörden	
ermöglichen.	Es	unterstützt	die	Behörden	dabei,	den	 jeweils	zuständigen	Ansprechpartner	 in	einem	
anderen	 mitgliedstaat	 auf	 einfache	 weise	 zu	 finden	 und	 miteinander	 schnell	 und	 effizient	 zu	
kommunizieren.	zur	überwindung	gegebenenfalls	vorhandener	sprachbarrieren	verfügt	das	imi	über	
funktionen	zur	sprachunterstützung.	Darüber	hinaus	umfasst	das	imi	zusätzliche	mechanismen,	die	zu	
einem	ordnungsgemäßen	Ablauf	der	Verwaltungszusammenarbeit	beitragen,	z.	B.	den	Austausch	von	
elektronischen	Dateien,	Dokumenten,	Bescheinigungen	usw.	Außerdem	verfügt	das	imi	über	funktionen,	
über	 die	 andere	 Behörden	 in	 eine	 Anfrage	 einbezogen	 werden	 können.	 ferner	 bietet	 das	 system	
funktionen,	 die	 dafür	 sorgen,	 dass	 der	 Ansprechpartner	 rechtzeitig	 antwortet,	 z.	B.	 automatische	 E-
mail-Benachrichtigungen,	die	möglichkeit,	eine	zielvorgabe	für	Antwortfristen	zu	setzen	und	anzuzeigen,	
sowie	 mechanismen	 zur	 problemlösung	 für	 den	 fall,	 dass	 meinungsverschiedenheiten	 zwischen	
beteiligten	Behörden	bestehen	(z.	B.	wenn	eine	Behörde	benötigte	informationen	nicht	zur	Verfügung	
stellt).

Der	Aufbau	des	imi	bedarf	während	der	gesamten	umsetzungsfrist	großer	Anstrengungen	von	seiten	
der	 kommission	 und	 der	 mitgliedstaaten,	 insbesondere	 weil	 aufgrund	 der	 tatsache,	 dass	 die	
Dienstleistungsrichtlinie	eine	Vielzahl	unterschiedlicher	wirtschaftlicher	tätigkeiten	abdeckt,	zahlreiche	
nationale,	regionale	und	–	in	einigen	mitgliedstaaten	auch	–	lokale	Behörden	im	imi	registriert	werden	
müssen,	um	das	system	nutzen	zu	können.	Die	kommission	und	die	mitgliedstaaten	müssen	bei	der	
Entwicklung	des	Binnenmarkt-informationssystems	insbesondere	in	Bezug	auf	die	spezifischen	listen	
von	fragen	und	die	spezifischen	technischen	funktionen	eng	zusammenarbeiten.	Die	mitgliedstaaten	
sollten	mit	unterstützung	der	kommission	für	eine	schulung	der	Endanwender	des	systems	sorgen	und	
sicherstellen,	 dass	 diese	 über	 die	 zur	 praktischen	 nutzung	 des	 systems	 erforderlichen	 kenntnisse	
verfügen.

9.3 informations- und Datenaustausch

9.3.1 Verpflichtung, auf Anfrage Informationen bereitzustellen

in	den	meisten	fällen	handelt	es	sich	bei	Amtshilfeersuchen	um	Ersuchen	um	information.	Derartige	
Anfragen	können	 im	zusammenhang	mit	der	niederlassungsfreiheit	auftreten,	beispielsweise,	wenn	
ein	 mitgliedstaat	 wissen	 muss,	 ob	 ein	 Dienstleistungserbringer,	 der	 beabsichtigt,	 sich	 auf	 seinem	
hoheitsgebiet	 niederzulassen,	 bereits	 in	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	 niedergelassen	 ist	 und	 ob	 die	
vom	Dienstleistungserbringer	vorgelegten	Bescheinigungen	echt	sind.	Viele	Anfragen	dürften	auch	im	
zusammenhang	 mit	 grenzüberschreitenden	 Dienstleistungen	 gestellt	 werden,	 z.	B.	 wenn	 ein	
mitgliedstaat,	 in	 dem	 Dienstleistungen	 erbracht	 werden	 sollen,	 informationen	 benötigt,	 ob	 der	
betreffende	Dienstleistungserbringer	zur	Erbringung	bestimmter	Dienstleistungen	berechtigt	ist	oder	
ob	der	Dienstleistungserbringer	nach	wissen	der	Behörden	des	niederlassungsmitgliedstaates	seine	
tätigkeit	nicht	in	rechtswidriger	Art	und	weise	ausübt.

(159)	Das	imi	wird	auch	eine	spezielle	Anwendung	für	die	pflichten	zur	Verwaltungszusammenarbeit	enthalten,	
die	sich	aus	der	richtlinie	2005/36/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	7.	september	2005	über	
die	Anerkennung	von	Berufsqualifikationen	(ABl.	l	255	vom	30.9.2005,	s.	22)	ergibt.
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9.3.1.1 Austausch von Informationen über Dienstleistungserbringer und deren Leistungen

Der	 informationsaustausch	 zwischen	 den	 zuständigen	 Behörden	 der	 verschiedenen	 mitgliedstaaten	
sollte	normalerweise	sehr	schnell	und	unbürokratisch	vonstatten	gehen.

in	Ersuchen	um	informationen	ist	klar	anzugeben,	welche	Art	von	informationen	benötigt	wird.	ferner	
ist	ordnungsgemäß	zu	begründen,	weshalb	die	informationen	zur	gewährleistung	einer	sachgerechten	
überwachung	(Artikel	28	Absatz	3)	erforderlich	sind.	sobald	eine	zuständige	Behörde	ein	Ersuchen	um	
informationen	 erhalten	 hat,	 ist	 sie	 dazu	 verpflichtet,	 die	 informationen	 so	 schnell	 wie	 möglich	 auf	
elektronischem	wege	zur	Verfügung	zu	stellen	(Artikel	28	Absatz	6).	Da	die	zuständige	Behörde,	welche	
das	 Ersuchen	 um	 informationen	 erhalten	 hat,	 für	 die	 überwachung	 des	 Dienstleistungserbringers	
zuständig	 ist,	 wird	 sie	 im	 normalfall	 über	 die	 angeforderten	 informationen	 verfügen	 und	 diese	 der	
anfragenden	Behörde	somit	sehr	kurzfristig	zur	Verfügung	stellen	können.	falls	die	angefragte	Behörde	
nicht	selbst	über	die	benötigten	informationen	verfügt	–	z.	B.,	weil	der	Dienstleistungserbringer	nicht	
registriert	ist	oder	die	informationen	bislang	noch	nie	erfasst	wurden	–,	muss	sie	alle	nach	dem	jeweiligen	
nationalen	 recht	 zulässigen	 mittel	 ausschöpfen,	 um	 die	 benötigten	 informationen	 so	 schnell	 wie	
möglich	zu	erhalten,	insbesondere	andere	Behörden	fragen	oder	sich	an	den	Dienstleistungserbringer	
selbst	wenden	und	gegebenenfalls	erforderliche	überprüfungen	und	kontrollen	durchführen.	sobald	
die	ersuchende	Behörde	die	benötigten	informationen	erhalten	hat,	darf	sie	diese	nur	im	zusammenhang	
mit	der	Angelegenheit	verwenden,	für	die	sie	die	informationen	angefordert	hat	(Artikel	28	Absatz	3).

Es	können	möglicherweise	situationen	auftreten,	in	denen	die	angeforderten	informationen	nicht	zur	
Verfügung	stehen	und	nicht	oder	nicht	kurzfristig	beschafft	werden	können.	in	einem	solchen	fall	sind	
die	zuständigen	Behörden	gehalten,	sich	mit	der	Behörde,	die	die	 informationen	angefordert	hat,	 in	
Verbindung	zu	setzen	und	diese	so	schnell	wie	möglich	zu	informieren,	mit	dem	ziel,	eine	lösung	zu	
finden	(Artikel	28	Absatz	5).	wenn	sich	zum	Beispiel	die	Bereitstellung	der	informationen	verzögert,	weil	
die	 informationen	 erst	 von	 dem	 Dienstleistungserbringer	 beschafft	 werden	 müssen,	 so	 muss	 die	
zuständige	 Behörde,	 welche	 die	 informationen	 angefordert	 hat,	 so	 schnell	 wie	 möglich	 über	 die	
Verzögerung	informiert	werden,	und	es	muss	ihr	mitgeteilt	werden,	wann	sie	mit	der	Bereitstellung	der	
informationen	rechnen	kann.	Desgleichen	muss	eine	zuständige	Behörde,	die	informationen	angefordert	
hat,	jedoch	auf	ihre	Anfrage	unvollständige	oder	ungeeignete	informationen	erhalten	hat,	so	schnell	
wie	möglich	reagieren	und	erklären,	weshalb	die	erhaltenen	informationen	nicht	ausreichend	sind	und	
welche	 informationen	 zusätzlich	 benötigt	 werden.	 Durch	 derartige	 kontakte	 zwischen	 zuständigen	
Behörden	ist	es	in	der	regel	möglich,	eine	lösung	auf	der	Ebene	dieser	Behörden	zu	finden.	in	fällen,	in	
denen	schwierigkeiten	nicht	auf	der	Ebene	der	zuständigen	Behörden	gelöst	werden	können,	sind	die	
Verbindungsstellen	 der	 betreffenden	 mitgliedstaaten	 zur	 lösungsfindung	 einzubeziehen.	 soweit	
erforderlich,	 ist	 die	 kommission	 gemäß	 Artikel	 28	 Absatz	 8	 zu	 informieren,	 damit	 sie	 geeignete	
maßnahmen,	einschließlich	Vertragsverletzungsverfahren,	einleiten	kann,	um	dafür	zu	sorgen,	dass	die	
pflicht	zur	Amtshilfe	erfüllt	wird.

9.3.1.2 Austausch von Informationen über die Zuverlässigkeit von Dienstleistungserbringern

Angesichts	der	sensibilität	von	informationen	über	die	zuverlässigkeit	eines	Dienstleistungserbringers	
sieht	 Artikel	 33	 bestimmte	 regeln	 vor	 für	 den	 Austausch	 von	 informationen	 über	 strafrechtliche	
sanktionen	 und	 Disziplinar-	 und	 Verwaltungsmaßnahmen,	 die	 von	 direkter	 Bedeutung	 für	 die	
kompetenz	oder	berufliche	zuverlässigkeit	des	Dienstleistungserbringers	sind,	sowie	für	informationen	
über	Entscheidungen	wegen	insolvenz	oder	konkurs	 im	zusammenhang	mit	einem	Betrug.	so	sieht	
insbesondere	Artikel	33	Absatz	3	vor,	dass	beim	Austausch	solcher	Daten	über	die	zuverlässigkeit	des	
Dienstleistungserbringers	die	Vorschriften	über	den	schutz	personenbezogener	Daten	und	die	rechte	
von	 in	 den	 betreffenden	 mitgliedstaaten	 verurteilten	 oder	 bestraften	 personen	 beachtet	 werden	
müssen.	 Darüber	 hinaus	 dürfen	 informationen	 über	 strafrechtliche	 sanktionen	 und	 Disziplinar-	 und	
Verwaltungsmaßnahmen,	die	von	direkter	Bedeutung	für	die	kompetenz	oder	berufliche	zuverlässigkeit	
des	Dienstleistungserbringers	sind,	nach	Artikel	33	Absatz	2	nur	mitgeteilt	werden,	wenn	eine	endgültige	
Entscheidung	gefällt	wurde,	d.	h.	wenn	es	keine	rechtsmittel	gibt	bzw.	alle	rechtsmittel	ausgeschöpft	
wurden.	 wie	 bereits	 zuvor	 erläutert,	 dürfen	 diese	 informationen	 nur	 im	 zusammenhang	 mit	 der	
Angelegenheit	verwendet	werden,	für	die	sie	angefordert	wurden	(Artikel	28	Absatz	3).
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9.3.2 Verpflichtung, auf Anfrage Kontrollen durchzuführen

in	 manchen	 fällen	 müssen	 zur	 Beantwortung	 von	 informationsersuchen	 überprüfungen,	 kontrollen	
oder	untersuchungen	durchgeführt	werden.	Derartige	untersuchungen	des	sachverhalts	können	im	
zusammenhang	 mit	 grenzüberschreitenden	 Dienstleistungen	 notwendig	 werden,	 z.	B.	 wenn	 der	
mitgliedstaat,	in	den	sich	ein	Dienstleistungserbringer	begibt,	um	dort	eine	Dienstleistung	zu	erbringen,	
ohne	dort	über	eine	niederlassung	zu	verfügen,	zweifel	daran	hat,	dass	der	Dienstleistungserbringer	
die	gesetzlichen	Anforderungen	seines	niederlassungsmitgliedstaats	erfüllt.

Ersuchen,	die	untersuchungen	des	sachverhalts	erfordern,	sind	auf	fälle	zu	beschränken,	in	denen	sie	
zur	 überwachung	 notwendig	 sind;	 sie	 müssen	 klar	 und	 genau	 formuliert	 und	 ordnungsgemäß	
begründet	sein	(Artikel	28	Absatz	3).	Es	obliegt	der	zuständigen	Behörde	des	mitgliedstaates,	an	den	die	
Anfrage	gerichtet	ist,	über	die	Art	und	weise,	in	der	angeforderte	informationen	beschafft	werden,	und	
über	die	geeigneten	maßnahmen	zur	Durchführung	von	prüfungen	und	inspektionen,	z.	B.	kontrollen	
vor	 ort	 in	 den	 geschäftsräumen	 des	 Dienstleistungserbringers,	 durch	 Befragung	 des	
Dienstleistungserbringers	oder	auf	anderem	weg	zu	entscheiden	(Artikel	29	Absatz	2	und	Artikel	31	
Absatz	3).

hat	 eine	 zuständige	 Behörde	 schwierigkeiten,	 das	 Ersuchen	 eines	 anderen	 mitgliedstaates	 zu	
beantworten	–	 z.	B.	 weil	 der	 Dienstleistungserbringer	 nicht	 identifiziert	 oder	 die	 angeforderten	
informationen	 nicht	 beschafft	 werden	 konnten,	 so	 ist	 die	 Behörde	 dazu	 verpflichtet,	 die	 zuständige	
Behörde	des	ersuchenden	mitgliedstaates	umgehend	zu	informieren	und	eine	für	beide	seiten	zufrieden	
stellende	lösung	zu	finden	(Artikel	28	Absatz	5).	soweit	erforderlich,	ist	die	kommission	gemäß	Artikel	
28	Absatz	8	zu	unterrichten,	so	dass	sie	geeignete	schritte	einleiten	kann.

9.4 gegenseitige Unterstützung bei der grenzüberschreitenden erbringung von Dienstleistungen

9.4.1 Verteilung von Überwachungsaufgaben zwischen den Mitgliedstaaten

Artikel	 30	 und	 31	 sehen	 eine	 Aufgabenverteilung	 zwischen	 den	 verschiedenen	 beteiligten	
mitgliedstaaten	vor	und	nehmen	dabei	die	unterscheidung	auf,	das	recht	welches	mitgliedstaates	nach	
den	Artikeln	16	und	17	Anwendung	findet.	Auf	der	grundlage	von	Artikel	16	kann	der	mitgliedstaat,	in	
dem	die	Dienstleistungen	erbracht	werden,	in	bestimmten	fällen	an	der	Anwendung	seiner	eigenen	
Anforderungen	auf	Dienstleistungserbringer	aus	anderen	mitgliedstaaten	gehindert	werden.	in	anderen	
fällen	dagegen	kann	der	mitgliedstaat	seine	Anforderungen	auf	Dienstleistungserbringer	aus	anderen	
mitgliedstaaten	anwenden	(sofern	dies	mit	dem	gemeinschaftsrecht	in	Einklang	steht).	Artikel	30	und	
31	regeln	dies	und	teilen	die	überwachungsaufgaben	zwischen	dem	niederlassungsmitgliedstaat	und	
dem	mitgliedstaat	der	Dienstleistungserbringung	entsprechend	auf.	Auf	der	grundlage	dieser	Artikel	
ist	 jeder	 mitgliedstaat	 grundsätzlich	 für	 die	 überwachung	 und	 Durchsetzung	 seiner	 eigenen	
Anforderungen	verantwortlich,	während	der	andere	mitgliedstaat	zur	zusammenarbeit	verpflichtet	ist,	
um	eine	effektive	überwachung	zu	gewährleisten.

Deshalb	 legt	 Artikel	 31	 Absatz	 1	 in	 Bezug	 auf	 die	 Anforderungen	 des	 mitgliedstaates,	 in	 dem	 die	
Dienstleistung	 erbracht	 wird,	 die	 gemäß	 Artikel	 16	 und	 17	 (sowie	 im	 Einklang	 mit	 sonstigem	
gemeinschaftsrecht)	 auf	 Dienstleistungserbringer	 aus	 anderen	 mitgliedstaaten	 angewendet	 werden	
können,	fest,	dass	es	der	mitgliedstaat	der	Dienstleistungserbringung	ist,	der	für	die	überwachung	des	
Dienstleistungserbringers	verantwortlich	ist	und	der	maßnahmen	ergreifen	kann,	z.	B.	um	die	Einhaltung	
von	umweltschutzbestimmungen	zu	überprüfen	und	gegebenenfalls	durchzusetzen.

im	 gegensatz	 dazu	 hat	 in	 fällen,	 in	 denen	 der	 mitgliedstaat	 der	 Dienstleistungserbringung	 auf	 der	
grundlage	der	Artikel	16	und	17	an	der	Anwendung	eigener	Anforderungen	auf	Dienstleistungserbringer	
aus	 anderen	 mitgliedstaaten	 gehindert	 wird,	 der	 niederlassungsmitgliedstaat	 die	 Einhaltung	 seiner	
Anforderungen	 zu	 gewährleisten	 (Artikel	 30	 Absatz	 1)	 und	 hat	 z.	B.	 sicherzustellen,	 dass	 der	
Dienstleistungserbringer	über	die	erforderlichen	genehmigungen	verfügt.	wie	oben	erläutert,	ist	der	
niederlassungsmitgliedstaat	nicht	berechtigt,	darauf	zu	verzichten,	maßnahmen	zur	überwachung	des	
Dienstleistungserbringers	zu	treffen,	z.	B.	aus	dem	grund,	dass	die	Dienstleistungen	in	einem	anderen	
mitgliedstaat	erbracht	werden	(und	somit	mögliche	schäden	ebenda	eintreten).	Der	mitgliedstaat	der	
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Dienstleistungserbringung	seinerseits	ist	dazu	verpflichtet,	bei	Bedarf	Amtshilfe	zu	leisten,	kann	jedoch	
bei	 Vorliegen	 der	 in	 Artikel	 31	 Absatz	 4	 genannten	 Bedingungen	 auch	 aus	 eigenem	 Antrieb	
überprüfungen	des	sachverhalts	vornehmen.

9.4.2	Amtshilfe	in	Bezug	auf	Ausnahmen	im	Einzelfall

Als	 Ausnahme	 von	 der	 Bestimmung	 über	 die	 Dienstleistungsfreiheit	 gibt	 Artikel	 18	(160)	 den	
mitgliedstaaten	 –	 nur	 für	 spezifische	 Einzelfälle	 –	 die	 möglichkeit,	 im	 hinblick	 auf	 individuelle	
Dienstleistungserbringer,	die	grenzüberschreitend	Dienstleistungen	auf	ihrem	hoheitsgebiet	erbringen,	
maßnahmen	auf	grundlage	ihrer	eigenen	gesetzgebung	in	Bezug	auf	die	sicherheit	von	Dienstleistungen	
zu	 ergreifen.	 in	 Bezug	 auf	 Ausnahmen	 im	 Einzelfall	 legt	 Artikel	 35	 ein	 spezifisches	Verfahren	 für	 die	
Verwaltungszusammenarbeit	 fest,	wodurch	verfahrensmäßige	Vorkehrungen	geschaffen	werden,	die	
gewährleisten,	 dass	 von	 der	 Ausnahme	 im	 Einzelfall	 nur	 dann	 gebrauch	 gemacht	 wird,	 wenn	 die	 in	
Artikel	18	festgelegten	materiellen	kriterien	gegeben	sind.	Artikel	35	legt	insbesondere	fest,	dass	der	
mitgliedstaat	 der	 Dienstleistungserbringung	 nur	 dann	 maßnahmen	 ergreifen	 kann,	 wenn	 er	 den	
niederlassungsmitgliedstaat	kontaktiert	hat	und	dieser	mitgliedstaat	keine	ausreichenden	maßnahmen	
ergriffen	hat.	unter	der	Voraussetzung,	dass	die	Anforderungen	von	Artikel	18	erfüllt	sind	und	das	in	
Artikel	35	beschriebene	Verfahren	beachtet	wurde,	kann	sich	ein	mitgliedstaat	auf	die	Ausnahme	im	
Einzelfall	berufen,	z.	B.	wenn	in	einem	fall	ein	Dienstleistungserbringer	aus	einem	anderen	mitgliedstaat,	
der	 im	 hoheitsgebiet	 des	 betreffenden	 mitgliedstaates	 wartungs-	 und	 reinigungsleistungen	 für	
zentralheizungsanlagen	 anbietet,	 die	 Arbeiten	 nicht	 ordnungsgemäß	 ausführt	 und	 dadurch	
sicherheitsrisiken	entstehen.

Als	ersten	schritt	des	Verfahrens	muss	ein	mitgliedstaat,	der	eine	maßnahme	auf	der	grundlage	von	
Artikel	 18	 treffen	 möchte,	 den	 niederlassungsmitgliedstaat	 des	 Dienstleistungserbringers	 darum	
ersuchen,	maßnahmen	zu	ergreifen	und	informationen	bereitzustellen.	Der	niederlassungsmitgliedstaat	
hat	dann	zu	prüfen,	ob	die	Einleitung	von	maßnahmen	gemäß	seiner	eigenen	gesetzgebung	geboten	
ist,	und	muss	den	mitgliedstaat,	der	die	Anfrage	gestellt	hat,	unverzüglich	darüber	informieren,	welche	
maßnahmen	getroffen	wurden	oder	beabsichtigt	sind,	oder	aus	welchen	gründen	keine	maßnahmen	
getroffen	 wurden.	 wenn	 der	 mitgliedstaat	 der	 Dienstleistungserbringung,	 nachdem	 er	 den	
niederlassungsmitgliedstaat	konsultiert	hat,	immer	noch	beabsichtigt,	maßnahmen	auf	der	grundlage	
von	 Artikel	 18	 zu	 treffen,	 muss	 er	 in	 einem	 zweiten	 schritt	 die	 kommission	 und	 den	
niederlassungsmitgliedstaat	über	seine	Absicht	informieren	und	begründen,	weshalb	die	maßnahmen	
des	 niederlassungsmitgliedstaates	 unzureichend	 sind	 und	 weshalb	 die	 von	 ihm	 beabsichtigten	
maßnahmen	die	Voraussetzungen	des	Artikels	18	erfüllen.	Der	mitgliedstaat	der	Dienstleistungserbringung	
kann	 die	 in	 dieser	 weise	 notifizierten	 maßnahmen	 nach	 Ablauf	 einer	 frist	 von	 15	 tagen	 nach	 der	
Benachrichtigung	 treffen,	 sofern	 die	 kommission	 keine	 den	 maßnahmen	 entgegenstehende	
Entscheidung	getroffen	hat.

in	dringenden	fällen,	d.	h.	wenn	die	sicherheit	von	personen	und	sachen	unmittelbar	und	ernsthaft	
gefährdet	 ist,	kann	der	mitgliedstaat	der	Dienstleistungserbringung	auch	dann	maßnahmen	auf	der	
grundlage	seiner	eigenen	gesetzgebung	in	Bezug	auf	die	sicherheit	von	Dienstleistungen	ergreifen,	
wenn	das	in	Artikel	35	Absätze	2	bis	4	festgelegte	Verfahren	noch	nicht	abgeschlossen	ist	(Artikel	35	
Absatz	5).	Derartige	maßnahmen	können	jedoch	in	jedem	fall	nur	getroffen	werden,	wenn	die	in	Artikel	
18	festgelegten	kriterien	gegeben	sind,	d.	h.	wenn	die	nationalen	rechtsvorschriften,	aufgrund	deren	
die	 maßnahme	 getroffen	 wird,	 nicht	 gegenstand	 einer	 harmonisierung	 auf	 gemeinschaftsebene	 im	
Bereich	der	sicherheit	von	Dienstleistungen	ist,	die	maßnahme	für	den	Dienstleistungsempfänger	einen	
größeren	schutz	bewirkt,	der	niederlassungsmitgliedstaat	keine	ausreichenden	maßnahmen	ergriffen	
hat	 und	 die	 maßnahmen	 verhältnismäßig	 sind.	 Die	 maßnahmen	 sind	 der	 kommission	 und	 dem	
niederlassungsmitgliedstaat	 unverzüglich	 und	 unter	 Begründung	 der	 Dringlichkeit	 der	 maßnahmen	
mitzuteilen.

9.5 Vorwarnungsmechanismus

für	 eine	 effektive	 überwachung	 und	 insbesondere	 einen	 angemessenen	 schutz	 der	
Dienstleistungsempfänger	ist	es	wichtig,	dass	die	mitgliedstaaten	schnell	über	die	geschäftstätigkeit	
von	 solchen	 Dienstleistungserbringern	 informiert	 werden,	 die	 einen	 schweren	 schaden	 für	 die	

(160)	siehe	Abschnitt	7.1.5	in	diesem	handbuch.
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gesundheit	oder	die	sicherheit	von	menschen	oder	für	die	umwelt	verursachen	können.	Aus	diesem	
grund	legt	Artikel	32	einen	mechanismus	fest,	der	darauf	abzielt,	dass	die	mitgliedstaaten	alle	anderen	
betroffenen	 mitgliedstaaten	 und	 die	 kommission	 so	 schnell	 wie	 möglich	 informieren,	 sobald	 sie	
kenntnis	 von	 bestimmten	 handlungen	 oder	 umständen	 im	 zusammenhang	 mit	 einer	
Dienstleistungstätigkeit	erlangen,	die	einen	schweren	schaden	für	die	gesundheit	oder	die	sicherheit	
von	menschen	oder	die	umwelt	verursachen	können.	solche	informationen	werden	es	den	zuständigen	
Behörden	 anderer	 mitgliedstaaten	 ermöglichen,	 schnell	 zu	 reagieren,	 den	 betreffenden	
Dienstleistungserbringer	 genau	 zu	 überwachen	 und	 gegebenenfalls	 notwendige	 vorbeugende	
maßnahmen	in	übereinstimmungen	mit	den	Bestimmungen	der	Dienstleistungsrichtlinie	(insbesondere	
mit	Artikel	16	bis	18	sowie	30	und	31)	zu	ergreifen.

10 ÜBerprÜFUng Der gesetzgeBUng UnD prozess zUr 
gegenseitigen eVAlUierUng

10.1 ziele und grundsätze

Aufgrund	der	Dienstleistungsrichtlinie	müssen	die	mitgliedstaaten	 ihre	gesetzgebung	in	einer	reihe	
von	Bereichen	überprüfen.	Artikel	39	verpflichtet	die	mitgliedstaaten	dazu,	die	kommission	über	die	
Ergebnisse	ihrer	überprüfungen	zu	unterrichten,	und	setzt	einen	prozess	zur	„gegenseitigen	Evaluierung“	
in	gang,	der	transparenz	und	eine	gegenseitige	Beurteilung	gewährleistet.	Dieser	prozess	stellt	für	die	
mitgliedstaaten	 eine	 wichtige	 chance	 zur	 modernisierung	 ihrer	 gesetzlichen	 und	 administrativen	
rahmenbedingungen	dar.

Die	 überprüfung	 und	 Evaluierung	 der	 nationalen	 gesetzgebung	 wird	 von	 der	 richtlinie	 in	 zwei	
unterschiedlichen	 zusammenhängen	 und	 mit	 zwei	 unterschiedlichen	 zielsetzungen	 gefordert.	
Einerseits	 besteht	 die	 pflicht	 zur	 überprüfung	 von	 genehmigungsregelungen	 und	 bestimmten	
niederlassungsbezogenen	 Anforderungen	 (Artikel	 9,	 15	 und	 25).	 Die	 mitgliedstaaten	 sind	 in	 diesem	
zusammenhang	gehalten,	ihre	bestehende	rechtsordnung	im	hinblick	auf	die	richtlinie	zu	überprüfen	
und	 ungerechtfertigte	 oder	 unverhältnismäßige	 genehmigungsregelungen	 und	 sonstige	 relevante	
Anforderungen	 zu	 ändern	 oder	 abzuschaffen.	 Außerdem	 sind	 die	 mitgliedstaaten	 gemäß	 Artikel	 39	
Absatz	5	dazu	verpflichtet,	die	Anforderungen	zu	überprüfen,	die	sie	Dienstleistungserbringern,	welche	
in	 einem	 anderen	 mitgliedstaat	 niedergelassen	 sind	 und	 in	 ihrem	 hoheitsgebiet	 Dienstleistungen	
erbringen,	auferlegen.	Diese	überprüfung	ist	erforderlich,	um	beurteilen	zu	können,	ob	die	Anwendung	
dieser	 Anforderungen	 mit	 den	 in	 Artikel	 16	 genannten	 Bedingungen	 vereinbar	 ist.	 Es	 bestehen	
unterschiede	 zwischen	 dem	 Bericht	 in	 Bezug	 auf	 genehmigungsregelungen	 und	 die	 anderen	
niederlassungsbezogenen	 Anforderungen	 einerseits	 (Artikel	 39	 Absatz	 1)	 und	 dem	 Bericht	 im	
zusammenhang	mit	Artikel	16	andererseits	(Artikel	39	Absatz	5).

Die	Berichterstattung	gemäß	Artikel	39	Absatz	1	ist	grundsätzlich	ein	einmaliges	Verfahren	(auch	wenn	
es	durch	das	in	Artikel	15	Absatz	7	festgelegte	notifizierungsverfahren	in	Bezug	auf	mögliche	künftige	
rechts-	 und	 Verwaltungsvorschriften,	 die	 Anforderungen	 der	 in	 Artikel	 15	 Absatz	 7	 genannten	 Art	
enthalten,	ergänzt	wird),	an	die	sich	ein	prozess	der	gegenseitigen	Evaluierung,	an	dem	die	kommission,	
(die)	andere(n)	mitgliedstaaten,	interessierte	kreise	und	der	in	Artikel	40	Absatz	1	der	richtlinie	genannte	
Ausschuss	beteiligt	sind,	anschließt.	Am	Ende	dieses	prozesses,	spätestens	jedoch	ein	Jahr	nach	Anlauf	
der	 umsetzungsfrist	 „legt	 die	 kommission	 dem	 Europäischen	 parlament	 und	 dem	 rat	 […]	 einen	
zusammenfassenden	Bericht	vor;	diesem	fügt	sie	gegebenenfalls	Vorschläge	für	ergänzende	initiativen	
bei“	(161).

im	 gegensatz	 dazu	 handelt	 es	 sich	 bei	 der	 Berichterstattung	 gemäß	 Artikel	 39	 Absatz	 5	 um	 einen	
fortlaufenden	prozess,	da	die	mitgliedstaaten	dauerhaft	dazu	verpflichtet	sind,	die	kommission	über	
geänderte	und	neue	Anforderungen	zu	informieren,	die	sie	auf	Dienstleistungen	anwenden.	Dadurch	
sollen	 transparenz	 und	 rechtssicherheit	 für	 Dienstleistungserbringer	 (insbesondere	 für	 kleine	 und	
mittlere	unternehmen)	erreicht	werden,	die	beabsichtigen,	grenzüberschreitend	Dienstleistungen	zu	
erbringen.	Der	erste	Bericht	gemäß	Artikel	39	Absatz	5	sowie	alle	folgenden	Aktualisierungen	werden	
(den)	 anderen	 mitgliedstaaten	 vorgelegt,	 und	 die	 kommission	 legt	 danach	„jährlich	 Analysen	 und	

(161)	siehe	Artikel	39	Absatz	4.
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orientierungshinweise	in	Bezug	auf	die	Anwendung	derartiger	Vorschriften	im	rahmen	dieser	richtlinie	
vor“	(162).

Die	ordnungsgemäße	und	stimmige	überprüfung	ihrer	rechts-	und	Verwaltungsvorschriften	stellt	eine	
große	 Aufgabe	 für	 die	 mitgliedstaaten	 dar.	 Der	 grund	 hierfür	 ist	 in	 der	 großen	 Vielfalt	 der	 von	 der	
Dienstleistungsrichtlinie	erfassten	Dienstleistungssektoren	sowie	der	tatsache	zu	suchen,	dass	die	zu	
überprüfenden	Anforderungen	nicht	nur	 in	den	spezifischen	rechtsvorschriften	für	die	betreffenden	
sektoren,	 sondern	 auch	 in	 der	 horizontalen	 gesetzgebung	 (z.	B.	 allgemeine	 handelsgesetze	 oder	
Vorschriften	für	die	kommerzielle	kommunikation)	niedergelegt	sind.

Daher	 müssen	 die	 verschiedenen	 teile	 der	 nationalen	 Verwaltungen	 sowohl	 in	 der	 phase	 zur	
identifizierung	der	relevanten	Anforderungen	als	auch	in	der	phase	zur	Beurteilung	ihres	inhalts	eng	
zusammenarbeiten.	 Angesichts	 des	 umfangs	 dieser	 Aufgabe	 und	 der	 großen	 Anzahl	 an	 stellen	 und	
Behörden,	 die	 an	 diesem	 prozess	 beteiligt	 sind,	 kommt	 einer	 starken	 koordinierung	 auf	 geeigneter	
Ebene	größte	Bedeutung	zu.

Es	steht	den	mitgliedstaaten	frei	zu	entscheiden,	wie	sie	diesen	prozess	intern	organisieren.	um	jedoch	
zu	 gewährleisten,	 dass	 alle	 relevanten	 Anforderungen	 identifiziert	 und	 stimmig	 evaluiert	 werden,	
erscheint	es	ratsam,	dass	die	mitgliedstaaten	eine	bestimmte	stelle	mit	der	koordinierung	und	leitung	
des	prozesses	betrauen.	zur	gewährleistung	eines	einheitlichen	prüfumfangs	und	einer	einheitlichen	
Evaluierung	der	identifizierten	rechtsvorschriften	erscheint	es	ferner	ratsam,	dass	die	mitgliedstaaten	
über	die	Ausarbeitung	interner	richtlinien	und	standardisierter	formulare	für	die	identifizierung	und	
Evaluierung	der	verschiedenen	Arten	von	genehmigungsregelungen	und	Anforderungen	nachdenken.	
zusätzlich	werden	die	Dienststellen	der	kommission	die	mitgliedstaaten	bei	der	Erstellung	des	Berichts	
über	die	Ergebnisse	der	überprüfung	und	Evaluierung	ihrer	rechtsordnungen	unterstützen,	indem	sie	
eine	methodik	und	struktur	für	die	nationalen	Berichte	entwickeln	und	möglichkeiten	zur	Vorlage	von	
online-Berichten	vorsehen	(163).

10.2 Das in Artikel 39 Absätze 1 bis 4 vorgeschriebene Verfahren

10.2.1 Überprüfung und Evaluierung der Rechtsvorschriften

Der	 erste	 schritt	 für	 die	 mitgliedstaaten	 besteht	 darin,	 alle	 in	 ihren	 rechtsvorschriften	 enthaltenen	
relevanten	 Anforderungen	 zu	 identifizieren	 (hierzu	 gehören	 alle	 genehmigungsregelungen	 gemäß	
Artikel	9	Absatz	1,	alle	Anforderungen	gemäß	Artikel	15	Absatz	2	sowie	alle	Einschränkungen	in	Bezug	
auf	multidisziplinäre	tätigkeiten	gemäß	Artikel	25	Absatz	1,	und	zu	prüfen,	ob	sie	die	relevanten	kriterien	
der	richtlinie	erfüllen.

wie	 in	 Erwägungsgrund	 9	 erläutert,	 findet	 die	 richtlinie	 keine	 Anwendung	 auf	 Anforderungen,	 die	
Dienstleistungsaktivitäten	 nicht	 spezifisch	 regeln	 oder	 spezifisch	 betreffen,	 sondern	 von	
Dienstleistungserbringern	im	zuge	ihrer	tätigkeiten	ebenso	zu	beachten	sind	wie	von	privatpersonen.	Die	
mitgliedstaaten	sollten	 jedoch	nicht	vorschnell	Anforderungen	von	der	überprüfung	ausschließen,	die	
sich,	auch	wenn	sie	in	allgemeinen	gesetzen	enthalten	sind,	dennoch	speziell	auf	Dienstleistungsaktivitäten	
auswirken	(164).	 ferner	 müssen	 die	 mitgliedstaaten	 solche	 rechtsvorschriften	 nicht	 überprüfen,	 die	
eindeutig	 nicht	 die	 Aufnahme	 oder	 die	 Ausübung	 von	 Dienstleistungsaktivitäten	 betreffen,	 z.	B.	
gesetzgebung	 im	 Bereich	 der	 produktkennzeichnung	 oder	 produktsicherheit.	 Auch	 hier	 sollten	 die	
mitgliedstaaten	 besonders	 sorgfältig	 prüfen,	 da	 derartige	 rechtsvorschriften	 Anforderungen	 an	
Dienstleistungsaktivitäten	enthalten	können	(z.	B.	Vorschriften	in	Bezug	auf	die	von	Dienstleistungserbringern	
zu	verwendende	Ausrüstung).

Ein	weiterer	Aspekt,	den	es	zu	berücksichtigen	gilt,	 ist	die	Bedeutung	des	Begriffs	„Anforderung“,	der	
gemäß	der	Definition	in	Artikel	4	Absatz	7	der	Dienstleistungsrichtlinie	(165)	alle	Anforderungen	umfasst,	
die	 in	rechts-	oder	Verwaltungsvorschriften	 festgelegt	sind.	Auch	regeln	von	Berufsverbänden	oder	
kollektive	regeln,	die	von	Berufsvereinigungen	oder	sonstigen	Berufsorganisationen	in	Ausübung	ihrer	
rechtsautonomie	 erlassen	 werden,	 können	 Anforderungen	 darstellen	(166)	 und	 sind	 zu	 überprüfen,	
wenn	sie	eine	Dienstleistungstätigkeit	regeln	oder	betreffen.	Dies	wäre	beispielsweise	der	fall,	wenn	für	
die	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen	 eines	 reglementierten	 Berufes	 eine	 gebührenordnung	 mit	

(162)	siehe	Artikel	39	Absatz	5.
(163)	siehe	Abschnitt	10.2.2	und	10.3	in	diesem	handbuch.
(164)	für	weitere	hinweise	zum	Anwendungsbereich	der	richtlinie	einschließlich	der	relevanten	Anforderungen	siehe	
Abschnitt	2	in	diesem	handbuch.
(165)	siehe	Abschnitt	2.3.1	in	diesem	handbuch.
(166)	siehe	urteil	vom	12.	Dezember	1974,	Walrave,	rechtssache	36/74,	rdnrn.	17,	23	und	24;	urteil	vom	14.	Juli	1976,	
Donà,	rechtssache	13/76,	rdnrn.	17	und	18;	urteil	vom	15.	Dezember	1995,	Bosman,	rechtssache	c-415/93,	rdnrn.	83	
und	84;	urteil	vom	19.	februar	2002,	Wouters,	rechtssache	c-309/99, rdnr.	120.
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mindest-	 oder	 höchstsätzen	 von	 dem	 Berufsverband,	 der	 den	 betreffenden	 Beruf	 reguliert,	
vorgeschrieben	und	allgemein	angewandt	wird.

Anforderungen,	 die	 einer	 überprüfung	 bedürfen,	 können	 sowohl	 in	 zentralstaatlichen	 als	 auch	 in	
regionalen	und	in	manchen	fällen	auch	in	lokalen	rechtsvorschriften	enthalten	sein.

sobald	der	mitgliedstaat	die	relevanten	Anforderungen	identifiziert	hat,	ist	jede	einzelne	Anforderung	
daraufhin	zu	überprüfen,	ob	sie	die	in	den	einschlägigen	Artikeln	der	richtlinie	festgelegten	kriterien	(167)	
erfüllt,	und	gegebenenfalls	abzuschaffen	oder	durch	eine	weniger	restriktive	Anforderung	zu	ersetzen.

10.2.2 Vorzulegende Berichte

Die	mitgliedstaaten	legen	der	kommission	spätestens	bis	zum	28.	Dezember	2009	einen	Bericht	über	
die	nationalen	Anforderungen	vor.	in	diesem	Bericht	gibt	jeder	mitgliedstaat	an,	welche	Anforderungen	
er	beibehalten	wird,	wobei	die	Entscheidung	auf	der	grundlage	der	kriterien	von	Artikel	9	Absatz	1	(168),	
Artikel	 15	 Absatz	 3	 bzw.	 Artikel	 25	 Absatz	 1	 zu	 begründen	 ist.	 im	 fall	 von	 Artikel	 15	 sind	 auch	 die	
abgeschafften	oder	abgeschwächten	Anforderungen	anzugeben.

Die	 kommission	 unterstützt	 die	 mitgliedstaaten	 nach	 kräften	 dabei,	 praktikable	 lösungen	 für	 die	
Erfüllung	der	Berichtspflichten	zu	finden	und	die	anschließende	Vorlage	und	nutzung	der	Berichte	zu	
vereinfachen.	Dies	wird	eine	strukturierte	form	der	Bereitstellung	von	informationen	und	ein	online-
system	zur	Einreichung	der	Berichte	einschließen.	Auf	diese	weise	wäre	gewährleistet,	dass	die	von	den	
mitgliedstaaten	übermittelten	Berichte	und	informationen	miteinander	vergleichbar,	klar	strukturiert	
und	leicht	verständlich	sind.	ferner	soll	ein	online-system	zur	Berichterstellung	übersetzungsprobleme	
minimieren	und	die	transparenz	der	Berichte	verbessern.

10.2.3 Der Prozess der gegenseitigen Evaluierung

Die	kommission	leitet	die	Berichte	an	die	anderen	mitgliedstaaten	weiter,	die	sechs	monate	zeit	haben,	zu	
diesen	Berichten	stellung	zu	nehmen,	und	konsultiert	die	interessierten	kreise	und	den	in	Artikel	40	Absatz	
1	der	richtlinie	genannten	Ausschuss.	unter	Berücksichtigung	der	Berichte	und	der	stellungnahmen	legt	
die	kommission	dem	Europäischen	parlament	und	dem	rat	einen	zusammenfassenden	Bericht	vor.

10.2.4 Prüfung und Evaluierung von Anforderungen gemäß Artikel 15 Absatz 2 und Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

Dienstleistungen	 von	 allgemeinem	 wirtschaftlichem	 interesse	 fallen	 in	 den	 Anwendungsbereich	 der	
Dienstleistungsrichtlinie,	soweit	sie	nicht	ausdrücklich	ausgeschlossen	sind.	Dementsprechend	müssen	
die	 mitgliedstaaten	 alle	 Anforderungen	 prüfen,	 die	 für	 Dienstleistungen	 von	 allgemeinem	
wirtschaftlichem	 interesse	 gelten,	 und	 evaluieren,	 ob	 diese	 die	 kriterien	 der	 nichtdiskriminierung,	
Erforderlichkeit	und	Verhältnismäßigkeit	erfüllen.

Allerdings	legt	Artikel	15	Absatz	4	fest,	dass	die	Anwendung	von	Artikel	15	Absätze	1	bis	3	die	Erfüllung	
der	besonderen	Aufgaben,	die	Dienstleistungen	von	allgemeinem	wirtschaftlichem	interesse	anvertraut	
sind,	nicht	rechtlich	oder	tatsächlich	verhindern	darf.	Dies	wird	durch	Erwägungsgrund	72	bekräftigt,	in	
dem	es	heißt:	„zur	Erfüllung	dieser	Aufgaben	erforderliche	Anforderungen	sollten	von	diesem	prozess	
nicht	 berührt	 werden;	 zugleich	 sollte	 aber	 das	 problem	 ungerechtfertigter	 Beschränkungen	 der	
niederlassungsfreiheit	 behandelt	 werden.“ konkret	 bedeutet	 dies,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 die	
Anforderungen	 im	 Bereich	 der	 Dienstleistungen	 von	 allgemeinem	 wirtschaftlichem	 interesse	 zwar	
prüfen	 müssen,	 diese	 jedoch	 beibehalten	 dürfen,	 sofern	 sie	 für	 die	 Erfüllung	 der	 dem	
Dienstleistungserbringer	 anvertrauten	 besonderen	 Aufgabe	 erforderlich	 und	 verhältnismäßig	 sind.	
Diese	Evaluierung	hat	im	Einklang	mit	der	rechtsprechung	des	Eugh	in	Bezug	auf	Dienstleistungen	von	
allgemeinem	wirtschaftlichem	interesse	zu	erfolgen	(169).

(167)	 siehe	 Abschnitt	 6.1	 in	 diesem	 handbuch	 in	 Bezug	 auf	 genehmigungen,	 Abschnitt	 6.3	 in	 Bezug	 auf	 zu	
evaluierende	Anforderungen	und	Abschnitt	8.4	in	Bezug	auf	Einschränkungen	im	hinblick	auf	multidisziplinäre	
Aktivitäten.
(168)	 Die	 mitgliedstaaten	 müssen	 nicht	 über	 die	 einzelnen	 Bedingungen	 berichten,	 von	 der	 die	 Erteilung	 einer	
genehmigung	 abhängt.	 Allerdings	 haben	 sie	 dafür	 zu	 sorgen,	 dass	 diese	 Bedingungen	 die	 in	 Artikel	 10	 bis	 13	
genannten	kriterien	erfüllen.	Außerdem	sollten	sie	die	überprüfung	der	genehmigungsregelungen	dazu	nutzen	
sicherzustellen,	dass	die	Bedingungen	für	die	Erteilung	von	genehmigungen	in	Einklang	mit	der	richtlinie	stehen.
(169)	Der	Europäische	gerichtshof	hat	in	seiner	rechtsprechung	zur	Anwendung	von	Artikel	86	Absatz	2	Eg-Vertrag	
klar	 entschieden,	 dass	 es	 zur	 Begründung	 einer	 maßnahme,	 die	 ein	 mitgliedstaat	 in	 Bezug	 auf	 eine	 einem	
Dienstleistungserbringer	 anvertraute	 besondere	 Aufgabe	 von	 allgemeinem	 wirtschaftlichem	 interesse	 ergreift,	
„nicht	genügt,	dass	das	betreffende	unternehmen	von	den	Behörden	mit	einer	Dienstleistung	von	allgemeinem	
wirtschaftlichem	interesse	betraut	worden	 ist“	 (urteil	vom	10.	Dezember	1991,	Hafen von Genua,	rechtssache	c-
179/90,	rdnr.	26).	Vielmehr	muss	zusätzlich	gezeigt	werden,	dass	die	Anwendung	der	spezifischen	Anforderung	für	
die	Erfüllung	der	dem	Dienstleistungserbringer	anvertrauten	besonderen	Aufgabe	erforderlich	ist	(z.	B.	die	Beachtung	
des	universalitätsprinzips).	siehe	urteil	vom	19.	mai	1993,	Corbeau,	rechtssache	c-320/91,	rdnrn.	14	und	16.
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10.2.5 Notifizierung neuer Anforderungen der in Artikel 15 Absatz 2 genannten Art

Artikel	15	Absatz	6	verlangt	von	den	mitgliedstaaten,	ab	inkrafttreten	der	richtlinie	(28.	Dezember	2006)	
keine	 neuen	 Anforderungen	 von	 der	 in	 Artikel	 15	 Absatz	 2	 genannten	 Art	 einzuführen,	 es	 sei	 denn,	
diese	sind	nichtdiskriminierend,	durch	einen	zwingenden	grund	des	Allgemeininteresses	gerechtfertigt	
und	verhältnismäßig	(170).	zur	Verbesserung	der	rechtlichen	transparenz	und	rechtssicherheit	 für	die	
Dienstleistungserbringer	 müssen	 derartige	 Anforderungen	 der	 kommission	 mitgeteilt	 werden.	 Bei	
zweifeln	 im	 hinblick	 auf	 die	Vereinbarkeit	 der	 Anforderungen	 mit	 dem	 gemeinschaftsrecht	 wäre	 es	
ratsam,	 wenn	 der	 betreffende	 mitgliedstaat	 die	 kommission	 vor	 der	 offiziellen	 Einführung	 der	
Anforderung	von	dieser	unterrichtete.	Die	notifizierung	hindert	den	mitgliedstaat	in	keinem	fall	daran,	
die	betreffende	Anforderung	zu	erlassen.	ferner	ist	in	Artikel	15	Absatz	7	eindeutig	festgelegt,	dass	eine	
Anforderung,	 die	 gemäß	 der	 richtlinie	 98/34/Eg	(171)	 notifiziert	 wurde,	 nicht	 zusätzlich	 gemäß	 der	
Dienstleistungsrichtlinie	notifiziert	werden	muss.

nach	notifizierung	der	neuen	Anforderung	bringt	die	kommission	diese	den	anderen	mitgliedstaaten	
zur	kenntnis	und	prüft	binnen	drei	monaten	nach	Erhalt	der	notifizierung	die	Vereinbarkeit	der	neuen	
Anforderung	 mit	 dem	 gemeinschaftsrecht.	 gegebenenfalls	 entscheidet	 die	 kommission,	 den	
betroffenen	 mitgliedstaat	 aufzufordern,	 diese	 neuen	 Anforderungen	 nicht	 zu	 erlassen	 oder	
aufzuheben.

10.3 Das Verfahren gemäß Artikel 39 Absatz 5

Die	allgemeine	Vorgehensweise	zur	überprüfung	von	Anforderungen	und	zur	Erstellung	entsprechender	
Berichte	gemäß	Artikel	39	Absatz	5	ist	in	vielerlei	hinsicht	mit	dem	Verfahren	gemäß	Artikel	39	Absatz	1	
vergleichbar.	 Daher	 wäre	 es	 sinnvoll,	 wenn	 die	 mitgliedstaaten	 grundsätzlich	 dieselbe	 methodik	
einsetzen	 würden.	 Das	 bedeutet,	 dass	 die	 mitgliedstaaten	 zur	 identifizierung	 der	 zu	 überprüfenden	
Anforderungen	 in	 großem	 umfang	 auf	 die	 Arbeiten	 für	 das	 überprüfungsverfahren	 nach	 Artikel	 39	
Absatz	1	(oder	umgekehrt)	zurückgreifen	können.

Die	 mitgliedstaaten	 müssen	 evaluieren,	 ob	 die	 Anforderungen,	 die	 von	 ihnen	 als	 potenziell	 auf	
Dienstleistungserbringer	aus	anderen	mitgliedstaaten	anwendbar	identifiziert	wurden,	die	in	Artikel	16	
Absatz	 1	 unterabsatz	 3	 und	 in	 Artikel	 16	 Absatz	 3	 satz	 1	 festgelegten	 kriterien	 erfüllen,	 d.	h.	
nichtdiskriminierend,	 aus	 gründen	 der	 öffentlichen	 ordnung,	 der	 öffentlichen	 sicherheit,	 der	
öffentlichen	 gesundheit	 oder	 des	 schutzes	 der	 umwelt	 gerechtfertigt	 sind	 und	 nicht	 über	 das	
hinausgehen,	was	zur	Erreichung	des	ziels	erforderlich	ist	(172).

Erfüllt	eine	Anforderung	die	in	Artikel	16	festgelegten	kriterien	nicht,	müssen	die	mitgliedstaaten	dafür	
sorgen,	dass	sie	nicht	auf	Dienstleistungserbringer	aus	anderen	mitgliedstaaten	angewandt	wird	(173).

Auf	der	grundlage	dieser	überprüfung	und	Evaluierung	von	Anforderungen	legen	die	mitgliedstaaten	
der	kommission	spätestens	bis	zum	28.	Dezember	2009	einen	Bericht	über	die	nationalen	Anforderungen	
vor,	deren	Anwendung	unter	Artikel	16	Absatz	1	unterabsatz	3	und	Absatz	3	satz	1	fallen	könnte;	 in	
diesem	Bericht	legen	sie	die	gründe	dar,	aus	denen	die	Anwendung	der	betreffenden	Anforderungen	
auf	 Dienstleistungserbringer	 aus	 anderen	 mitgliedstaaten	 angemessen	 und	 mit	 Artikel	 16	 vereinbar	
sein	könnte.	ist	ein	mitgliedstaat	beispielsweise	der	Auffassung,	dass	er	für	bestimmte	tätigkeiten	aus	
umweltschutzgründen	eine	nationale	rechtsvorschrift	zur	lärmbegrenzung	anwenden	muss,	müssen	
diese	 rechtsvorschrift	 beschrieben	 und	 die	 gründe	 für	 ihre	 mögliche	 Anwendung	 genannt	 werden.	
nach	 diesem	 ersten	 Bericht	 sind	 die	 mitgliedstaaten	 gehalten,	 alle	 geänderten	 oder	 neuen	
Anforderungen	 oder	 änderungen	 in	 Bezug	 auf	 die	 Anwendung	 von	 Anforderungen	 zu	 notifizieren,	
wobei	stets	die	gründe	zu	nennen	sind,	aus	denen	die	Anwendung	der	Anforderungen	gemäß	Artikel	
16	gerechtfertigt	ist.

(170)	obwohl	die	mitgliedstaaten	nicht	dazu	verpflichtet	sind,	richtlinien	vor	Ablauf	ihrer	umsetzungsfrist	umzusetzen,	
hat	 der	 Europäische	 gerichtshof	 entschieden,	 dass	 sie	 während	 dieser	 frist	 den	 Erlass	 von	Vorschriften	 unterlassen	
müssen,	die	geeignet	sind,	das	in	dieser	richtlinie	vorgeschriebene	ziel	ernstlich	in	frage	zu	stellen	(siehe	urteil	vom	18.	
Dezember	1997,	Inter-environnement Wallonie,	rechtssache	c-129/96,	rdnr.	45).	Diese	Entscheidung	beruht	auf	Artikel	
10	Eg-Vertrag,	gemäß	dem	die	mitgliedstaaten	dazu	verpflichtet	sind,	der	gemeinschaft	die	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	
zu	erleichtern	und	maßnahmen	zu	unterlassen,	welche	die	Erfüllung	des	Eg-Vertrags	gefährden	könnten.
(171)	richtlinie	98/34/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	22.	Juni	1998	über	ein	informationsverfahren	
auf	dem	gebiet	der	normen	und	technischen	Vorschriften,	ABl.	l	204	vom	21.7.1998,	s.	37.	neben	den	änderungen,	die	
durch	die	richtlinie	98/48/Eg	des	Europäischen	parlaments	und	des	rates	vom	20.	Juli	1998	zur	änderung	der	richtlinie	
98/34/Eg	über	ein	informationsverfahren	auf	dem	gebiet	der	normen	und	technischen	Vorschriften	(die	so	genannte	
„transparenzrichtlinie“;	 ABl.	 l	217	 vom	 5.8.1998,	 s.	18)	 eingeführt	 wurden,	 bezieht	 sich	 die	 richtlinie	 98/34/Eg	 im	
Bereich	der	Dienstleistungen	auf	Bestimmungen	und	Vorschriften	über	Dienstleistungen	der	informationsgesellschaft,	
d.	h.	Dienstleistungen,	die	mit	hilfe	von	elektronischen	hilfsmitteln	im	fernwege	erbracht	werden.
(172)	weitere	hinweise	zu	den	kriterien	siehe	Abschnitt	7.1.3	in	diesem	handbuch.
(173)	siehe	Abschnitt	7.1.2	in	diesem	handbuch.
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wie	 bei	 dem	 Bericht	 gemäß	 Artikel	 39	 Absatz	 1	 werden	 die	 Dienststellen	 der	 kommission	 die	
mitgliedstaaten	bei	der	Erfüllung	ihrer	Berichtspflicht	durch	Entwicklung	einer	methodik	und	struktur	
für	die	online-Berichterstellung	unterstützen.

Die	kommission	setzt	die	anderen	mitgliedstaaten	über	die	übermittelten	Berichte	sowie	über	spätere	
notifizierungen	von	geänderten	oder	neuen	Anforderungen	in	kenntnis	und	legt	jährlich	Analysen	und	
orientierungshinweise	in	Bezug	auf	die	Anwendung	derartiger	Vorschriften	im	rahmen	dieser	richtlinie	
vor,	um	so	die	transparenz	und	rechtssicherheit	für	Dienstleistungserbringer	zu	verbessern.
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